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Vorlagenummer: 0057/2025 
Vorlageart:  Beschlussvorlage 
Status:   öffentlich 
 
Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren 
b) Satzungsbeschluss 
Datum:  15.01.2025 
Freigabe durch: Erik O. Schulz (Oberbürgermeister), Henning Keune (Technischer 

Beigeordneter), Dr. André Erpenbach (Beigeordneter) 
Federführung: FB61 - Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 
Beteiligt: FB69 - Umweltamt 
  
Beratungsfolge 
 
Gremium Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Bezirksvertretung Hagen-Nord  
(Vorberatung) 05.03.2025 Ö 
Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und 
Mobilität  
(Vorberatung) 

26.03.2025 Ö 

Ausschuss für Stadt-, Beschäftigungs- und 
Wirtschaftsentwicklung  
(Vorberatung) 

27.03.2025 Ö 

Rat der Stadt Hagen  
(Entscheidung) 03.04.2025 Ö 
Naturschutzbeirat  
(Kenntnisnahme) 18.03.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
a) Es wird beschlossen, nach eingehender Prüfung der öffentlichen und privaten Belange, 
die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen zurückzuweisen bzw. 
ihnen im Sinne der nachfolgenden Stellungnahmen der Verwaltung gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB zu entsprechen.  
 
b) Es wird der im Sitzungssaal ausgehängte und zu diesem Beschluss gehörende 
Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in 
der zurzeit gültigen Fassung als Satzung beschlossen. 
 
Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey liegt 
im Stadtbezirk Nord, in der Gemarkung Boele, Flur 3 und umfasst das Grundstück 518. Das 
Plangebiet grenzt nördlich an die Wandhofener Straße, östlich an die Dortmunder Straße 
sowie südlich an die Kabeler Straße. Östlich grenzen gewerbliche Nutzungen an.  
 
Das Plangebiet umfasst ca. 2,4 ha.  
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplan zu 
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entnehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1:500 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Bestandssicherung und Weiterentwicklung der Einzelhandelsnutzungen. Um die 
planungsrechtliche Grundlage dafür zu schaffen, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey erforderlich. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Der ursprüngliche Verbrauchermarkt wurde durch einen neuen Betreiber übernommen. Nach 
der Übernahme des Betriebes sind sowohl bauliche Veränderungen des Marktes als auch 
eine Sortimentsanpassung geplant. Ziel ist es, den Standort in seinem Bestand zu sichern 
und ihm perspektivische Nutzungsspielräume im Rahmen des gesamtstädtischen 
Einzelhandelskonzeptes der Stadt Hagen (2023) zu ermöglichen. Da das bisherige 
Planungsrecht (Festsetzung eines Gewerbegebietes/ Ausschluss von großflächigem 
Einzelhandel mit Schutz des genehmigten Bestandes) entgegensteht, soll der 
Bebauungsplan neu aufgestellt werden.  
 
Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche, im speziellen des Nebenzentrums Boele, 
soll an diesem Standort der Einzelhandel gemäß dem Einzelhandelskonzept der Stadt 
Hagen (2023) gesteuert werden.  
 
Um die planungsrechtliche Grundlage dafür zu schaffen, ist die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey erforderlich. Parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes wird für den Bereich des Fachmarkzentrums nördlich der 
Kabeler Straße ein Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2a BauGB aufgestellt, um auch dort die 
Einzelhandelsentwicklung planungsrechtlich zu steuern. 
 
Verfahrensablauf 
In der Ratssitzung am 21.09.2023 wurde die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 
1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey beschlossen. Die Bekanntmachung des Beschlusses 
erfolgte am 13.10.2023 im Amtsblatt.  
 
Nach § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit frühzeitig an der Planung zu beteiligen. Die 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zur Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO 
Einkaufszentrum Bathey fand vom 30.10.2023 bis einschließlich 10.11.2023 statt. Parallel 
dazu erfolgte die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB. Die Zusammenfassung der während der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Anregungen und Bedenken mitsamt einer 
Stellungnahme der Verwaltung und der Umweltbericht sind Bestandteil dieser Vorlage und 
im Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw. Bürgerinformationssystem und in der 
jeweiligen Sitzung einsehbar.  
 
Die Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB fand im Zeitraum vom 
18.11.2024 bis zum 18.12.2024 statt. Die Zusammenfassung der während der öffentlichen 
Auslegung eingegangenen Anregungen und Bedenken mitsamt einer Stellungnahme der 
Verwaltung sowie der Umweltbericht sind Bestandteil dieser Vorlage und im 
Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw. Bürgerinformationssystem und in der 
jeweiligen Sitzung einsehbar. 



   

 

Seite 3 
 

Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der Bebauungsplan in 
Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abgeschlossen.  
 
Planungsrechtliche Vorgaben 
 
Regionalplan Ruhr 
Der Regionalplan Ruhr stellt die Fläche als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung 
(GIB) dar. Gemäß Ziel 6.5-1 LEP NRW 2019 dürfen Sondergebiete für Vorhaben im Sinne 
des § 11 Abs. 3 BauNVO nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen 
Siedlungsbereichen (ASB) dargestellt und festgesetzt werden. Hiervon abweichend dürfen 
vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO außerhalb von 
zentralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO dargestellt 
und festgesetzt werden, wenn dabei die Sortimente und deren Verkaufsflächen in der Regel 
auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genießen, begrenzt werden. Ein 
Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich. 
Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn dadurch keine 
wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. (Ziel 
6.5-7 LEP NRW 2019) Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO 
Einkaufszentrum Bathey wird für den vorhandenen Standort der Einzelhandel gesteuert und 
der Bebauungsplan an die Ziele des LEP NRW 2019 angepasst.  
 
Flächennutzungsplan 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist das Bebauungsplangebiet als Sonderbaufläche 
Zweckbestimmung Großflächige Einzelhandelsbetriebe dargestellt. Die Darstellung des 
Flächennutzungsplanes entspricht den Zielen der Bauleitplanung.  
 
Bebauungsplan 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4/63 Bathey Süd. Der 
Bebauungsplan setzt für das Plangebiet ein Gewerbegebiet fest. Die Höhe der Gebäude wird 
auf zwei Vollgeschosse begrenzt. Es ist eine offene Bauweise zulässig bei einer GRZ von 
0,8 und einer GFZ von 1,2.  
Durch die 4. Änderung wurde die Baunutzungsverordnung von 1962 auf 1990 umgestellt. 
Die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe wurde innerhalb des Plangebiets 
dadurch ausgeschlossen. Bestehende großflächige Einzelhandelsbetriebe sind davon 
ausgenommen. Sie genießen Bestandsschutz. Da die beabsichtigten Änderungen des 
Bestands-Marktes mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan nicht umsetzbar sind, wird 
der Bebauungsplan neu aufgestellt.  
 
Landschaftsplan 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Landschaftsplanes. 
 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans sind im Hinblick auf den Klimaschutz und 
die Klimafolgenanpassung insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 

• Begrünung von Stellplätzen: Bei der Errichtung von Stellplätzen ist je 8 Stellplätze ein 
standortgerechter, heimischer Laubbaum zu pflanzen. 

• Begrünung von Flachdächern: Bei der Errichtung von Gebäuden sind die 
Flachdächer der Gebäude flächendeckend extensiv zu begrünen, dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen.  

• Erhaltung von Bepflanzungen: Innerhalb des Plangebietes werden Flächen zum 
Erhalt von Bepflanzung festgesetzt. 
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Zu a) 
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB: 
I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der öffentlichen Auslegung  
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen eingegangen.  
 
II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen:  
1. ENERVIE Vernetz GmbH, 30.10.2023, 08.11.2023  
2. Stadt Hagen, FB öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und 
Personenstandswesen 32/03, 30.10.2023  
3. Amprion, Leitungsauskunft, 02.11.2023  
4. LWL Außenstelle Olpe, 02.11.2023  
5. Stadt Hagen, FB Stadtentwicklung, - planung und Bauordnung 61/4, 08.11.2023  
6. WBH Hagen, 09.11.2023  
7. Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 10.11.2023  
8. Stadt Hagen, Umweltamt, 10.11.2023  
9. Stadt Schwerte, 24.11.2023  
10. Stadt Dortmund, 21.11.2023  
 
Alle eingegangenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 
und 4 Abs.1 BauGB werden in der Abwägungstabelle aufgeführt und mit Beschlussvorschlag 
versehen. 
 
Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB: 
 
I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind zwei Stellungnahmen eingegangen. 

1. Bürger*in, 15.12.2024 
2. Bürger*in, 15.12.2024 

 
II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. Stadt Dortmund, 03.12.2024 
2. Amprion GmbH, Leitungsauskunft, 21.11.2024 
3. Stadt Hagen, 61/02A Denkmalschutz und Stadtarchäologie – 3158, 13.12.2024 
4. ENERVIE Vernetz GmbH, 25.11.2024 
5. Stadt Hagen, Gesamtverkehrsplanung, 20.11.2024 
6. LWL Außenstelle Olpe, 20.11.2024 
7. Stadt Gelsenkirchen, Stellv. Vorsitzende des Arbeitskreises REHK östliches 

Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche, 05.12.2024 
8. Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 18.12.2024 
9. Stadt Schwerte, 20.11.2024 
10. Stadt Hagen, Umweltamt, 18.12.2024 
11. WBH-Hagen, 27.11.2024 
12. Stadt Hagen Dienstelle 61/52, 16.12.2024 
13. Stadt Hagen Dienstelle 32/03, 26.11.2024 

 
Alle eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 



   

 

Seite 5 
 

und § 4 Abs. 2 BauGB werden in der Abwägungstabelle aufgeführt und mit 
Beschlussvorschlag versehen. 
 
Anpassungen im Bebauungsplan und in der Begründung: 
 

• Ergänzung der Kennzeichnung einer Altlastenverdachtsfläche sowie Ergänzung als 
Planzeichen  

• Ergänzung textlicher Bausteine in der Begründung zum Bebauungsplan bezüglich 
der Themenschwerpunkte Ver- und Entsorgung, Entwässerung und 
Überflutungsschutz aufgrund der Stellungnahme des Wirtschaftsbetriebes Hagen  

• Aktualisierung und Ergänzung textlicher Hinweise 
 
Die oben genannten Anpassungen erfolgten aufgrund von Stellungnahmen und führen nicht 
zu neuen oder stärkeren Berührung von Belangen. Eine erneute Auslegung des 
Bebauungsplans ist daher nicht notwendig. 
 
Zu b) 
Folgt der Rat der Stadt Hagen dem Beschlussvorschlag dieser Verwaltungsvorlage, wird der 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Beschlusses tritt der Bebauungsplan in Kraft und das Bebauungsplanverfahren ist 
abgeschlossen.  
 
Bestandteile der Vorlagendrucksache 

• Übersichtsplan des Geltungsbereiches 
• Begründung – Teil A zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
• Begründung – Teil B Umweltbericht 
• Stellungnahmen aus dem Verfahrensstand nach § 3 (1) und 4 (1) BauGB 
• Stellungnahmen aus dem Verfahrensstand nach § 3 (2) und 4 (2) BauGB 
• Abwägungstabellen der im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen der 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung und 
der Offenlage 

 
Anlagen der Beschlussvorlage 
Folgende Unterlagen können im Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw. 
Bürgerinformationssystem und als Original in der jeweiligen Sitzung eingesehen werden: 

• Bebauungsplan Nr.1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
• ASP I, Bertram Mestermann – Büro für Landschaftsplanung 
• Abwägungsvorlage, Ergebnis der Frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB 

• Abwägungsvorlage, Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB 

• Verträglichkeitsanalyse, Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH 
• Lärmgutachten, Peutz Consult GmbH 
• Begründung – Teil B zum Bebauungsplan Umweltbericht 
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Auswirkungen 
Inklusion von Menschen mit Behinderung 
Belange von Menschen mit Behinderung 
x sind nicht betroffen 

 
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung 
x keine Auswirkungen (o) 

 
Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten: 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Berücksichtigung von Klimaaspekten mit 
gesetzlichem Auftrag vorgeschrieben. Um Vorhaben hinsichtlich der Klimarelevanz zu 
optimieren und negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, werden in dem Bebauungsplan 
Festsetzungen zum Klimaschutz- und zur Klimaanpassung aufgenommen, die 
Treibhausgase reduzieren, Klimafolgen abmildern und/oder Treibhausgase kompensieren. 
Eine gesonderte Prüfung zu den Auswirkungen auf den Klimaschutz und die 
Klimafolgenanpassung ist somit bei der Vorlagenerstellung i. R. von Bauleitplanverfahren 
nicht notwendig. 
 
Finanzielle Auswirkungen 

x Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen. 
 
 
Anlage/n 
1 - Übersichtsplan des Geltungsbereiches (öffentlich) 

 
2 - Bebauungsplan Nr. 1/23 (öffentlich) 

 
3 - Begründung - Teil A (öffentlich) 

 
4 - Begründung Teil B - Umweltbericht (öffentlich) 

 
5 - Stellungnahmen aus dem Verfahrensstand nach § 3 (1) und 4 (1) BauGB (öffentlich) 

 
6 - Abwägungsvorlage §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB (öffentlich) 

 
7 - Stellungnahmen aus dem Verfahrensstand nach § 3(2) und § 4 (2) BauGB (öffentlich) 

 
8 - Abwägungsvorlage §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB (öffentlich) 

 
9 - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (öffentlich) 

 
10 - Schalltechnische Untersuchung (öffentlich) 

 
11 - Auswirkungsanalyse (öffentlich) 

 
 
 
[Dokumentende] 
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BEGRÜNDUNG –  TEIL A 
 

ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 

 

 

 

Datum: 09.01.2025 

Stand: Satzungsbeschluss 

Angefertigt durch: Planungsbüro Hempel und Tacke, Am Stadtholz 24-26, 33609 Bielefeld 

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 



Stadt Hagen Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
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1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH UND DERZEITIGE SITUATION  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey liegt 

im Stadtbezirk Nord, in der Gemarkung Boele, Flur 3 und umfasst das Flurstück 518. Das 

Plangebiet grenzt nördlich an die Wandhofener Straße, östlich an die Dortmunder Straße so-

wie südlich an die Kabeler Straße. Östlich grenzen gewerbliche Nutzungen an. 

Das Plangebiet umfasst den großflächigen Verbrauchermarkt Marktkauf (ehem. Real) sowie 

einen dm Drogeriemarkt und zahlreiche Konzessionäre (u.a. Bäcker, Kiosk, Apotheke, Blu-

men, Optiker). Neben den baulichen Anlagen sind die übrigen Grundstücksteile weitestgehend 

mit Stellplätzen und ihren Zufahrten versiegelt. Unbefestigte Flächen befinden sich nur in den 

Randbereichen des Plangebietes. 

Der Standort liegt in siedlungsstrukturell nicht-integrierter Lage im Gewerbegebiet Bathey und 

umfasst ca. 2,4 ha.  

Im Umfeld des Verbrauchermarkt-Standortes sind weitere kleinflächige Einzelhandelsbetriebe 

(u.a. Hardware-Discounter, Schuhe, Matratzen) und ein Baustoff-Markt ansässig.  

 

2 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG  

Der ursprüngliche Verbrauchermarkt wurde durch einen neuen Betreiber übernommen. Nach 

der Übernahme des Betriebes sind sowohl bauliche Veränderungen des Marktes als auch eine 

Sortimentsanpassung geplant. Ziel ist es, den Standort in seinem Bestand zu sichern und ihm 

perspektivische Nutzungsspielräume im Rahmen des gesamtstädtischen Einzelhandelskon-

zeptes (EHK) 2023 zu ermöglichen. Da das bisherige Planungsrecht (Festsetzung eines Ge-

werbegebietes/ Ausschluss von großflächigem Einzelhandel mit Schutz des genehmigten Be-

standes) den geplanten Änderungen entgegensteht, soll der Bebauungsplan neu aufgestellt 

werden. 

Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche, im Speziellen des Nebenzentrums Boele, soll 

an diesem Standort der Einzelhandel gemäß dem EHK 2023 der Stadt Hagen gesteuert wer-

den.  

Um die planungsrechtliche Grundlage dafür zu schaffen, ist die Aufstellung des Bebauungs-

planes 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey erforderlich. Der Rat der Stadt Hagen hat daher 

in seiner Sitzung am 21.09.2023 die Einleitung des Bauleitplanverfahrens beschlossen.  
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3 PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN  

3.1 REGIONALPLANUNG 

Der Regionalplan Ruhr stellt die Fläche als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung 

(GIB) dar. Gemäß Ziel 6.5-1 Landesentwicklungsplan (LEP) NRW 2019 dürfen Sondergebiete 

für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nur in regionalplanerisch festgelegten Allge-

meinen Siedlungsbereichen (ASB) dargestellt und festgesetzt werden. Hiervon abweichend 

dürfen vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO außerhalb von 

zentralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO dargestellt 

und festgesetzt werden, wenn dabei die Sortimente und deren Verkaufsflächen in der Regel 

auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genießen, begrenzt werden. Ein 

Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich. Ausnahmsweise 

kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn dadurch keine wesentliche Be-

einträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. (Ziel 6.5-7 LEP NRW 

2019) Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 

wird für den vorhandenen Standort der Einzelhandel gesteuert und der Bebauungsplan an die 

Ziele des LEP NRW 2019 angepasst.  

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Regionalplan Ruhr | eigene Überarbeitung 
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3.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist das Bebauungsplangebiet als Sonderbaufläche 

Zweckbestimmung Großflächige Einzelhandelsbetriebe dargestellt. Bebauungspläne sind ge-

mäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Die Darstellung des 

Flächennutzungsplanes entspricht den Zielen der Bauleitplanung. 

 

Abbildung 2: Flächennutzungsplan der Stadt Hagen | eigene Überarbeitung 

3.3 VERBINDLICHE BAULEITPLANUNG 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4/63 Bathey Süd. Der Be-

bauungsplan setzt für das Plangebiet ein Gewerbegebiet fest. Die Höhe der Gebäude wird auf 

zwei Vollgeschosse begrenzt. Es ist eine offene Bauweise zulässig bei einer GRZ von 0,8 und 

einer GFZ von 1,2. Durch die 4. Änderung wurde die Baunutzungsverordnung von 1962 auf 

1990 umgestellt. Die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe wurde innerhalb des 

Plangebiets dadurch ausgeschlossen. Bestehende großflächige Einzelhandelsbetriebe sind 

davon ausgenommen. Sie genießen Bestandsschutz. Da die beabsichtigten Änderungen des 

Bestands-Marktes mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan nicht umsetzbar sind, wird der 

Bebauungsplan neu aufgestellt. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 4/63 Bathey Süd | eigene Überarbeitung 

3.4 LANDSCHAFTSPLAN 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Landschaftsplanes. 

 

4 STÄDTEBAULICHE PLANUNG 

Die städtebauliche Planung umfasst im Wesentlichen die Bestandssicherung des großflächi-

gen Einzelhandels. Innerhalb des bestehenden Gebäudes wird neben dem SB-Warenhaus 

(Marktkauf), Drogeriemarkt, Bäcker und der Apotheke, ein Getränkemarkt geplant. An dem 

äußeren Gebäudebestand sind geringfüge bauliche Erweiterungen/ Veränderung vorgesehen. 

Nördlich des Hauptgebäudes erfolgt der Abriss eines untergeordneten Gebäudes im Plange-

biet. Die freigewordene Fläche liegt zukünftig außerhalb der Baugrenze und wird zur Errich-

tung von Stellplätzen dienen. Neben den genannten Einzelhandelsnutzungen werden weitere 

Nutzungen wie u.a. eine bestehende Tankstelle, Waschboxen und Büronutzungen in die 
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Planung integriert. Diese Nutzungen sind zukünftig im untergeordneten Maß ergänzend zum 

Einzelhandelsangebot zulässig.  

Im Rahmen der geplanten Umstrukturierung des Marktkaufs liegt der Schwerpunkt auf der 

Anpassung/ Veränderung der Sortimentsstruktur. Der Fokus wird auf Frische bzw. Nahversor-

gung gelegt, was zu einer Erhöhung der Verkaufsfläche für nahversorgungsrelevante Sorti-

mente um 466 m² führt. Den wesentlichen Anteil davon nimmt der Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel mit 473 m² ein; im Bereich Drogeriewaren gibt es eine geringfügige 

Zunahme um 19 m². Im Gegenzug wird die Verkaufsfläche in anderen Sortimenten um insge-

samt 2.081 m² reduziert, wobei eine Rücknahme um 1.512 m² in den zentrenrelevanten Sorti-

menten erfolgt. Die Gesamtverkaufsfläche wird insgesamt um 1.615 m² reduziert (Gesamtflä-

che inkl. Verkehrsfläche um 1.875 m²). 

4.1 AUSWIRKUNGSANALYSE 

Im Zuge der Auswirkungsanalyse1 wurde untersucht, inwiefern sich das Planvorhaben in die 

Leitlinien des EHK Hagen 2023 sowie in die Zielstellung des Regionalen Einzelhandelskonzept 

für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche (REHK) 2020 einfügt, ob absatzwirt-

schaftliche und städtebauliche Auswirkungen vorliegen und ob der Bebauungsplan Nr. 1/23 

(712) SO Einkaufszentrum Bathey an die Ziele des LEP NRW 2019 angepasst ist.  

Wie in Kapitel 4 dargestellt wird im Rahmen der geplanten Umstrukturierung der Marktkaufs 

die Gesamtverkaufsfläche um 1.615 m² reduziert. Dabei erfolgt die Erhöhung der Verkaufsflä-

che für nahversorgungsrelevante Sortimente um 466 m². Darunter Nahrungs- und Genussmit-

tel mit 473 m² und Drogeriewaren mit 19 m². In den anderen Sortimenten erfolgt eine Redu-

zierung um insgesamt 2.081 m² (zentrenrelevante Sortimenten um 1.512 m²). Zur korrekten 

Darstellung der Auswirkungen der Umstrukturierung wird der genehmigte Bestand des Ver-

brauchermarktes mit der neuen Planvariante verglichen. Neben den Verkaufsflächen umfasst 

die Immobilie auch Verkehrsflächen wie Mallflächen und Windfang, die in der Analyse berück-

sichtigt werden, jedoch keine Verkaufsfläche darstellen, da sie umsatzneutral sind. 

Einordnung in das EHK Hagen 2023 und REHK 2020 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey ist innerhalb 

des im EHK Hagen 2023 definierten Sonderstandortes Fachmarktzentrum Bathey verortet, für 

den folgende Entwicklungsperspektiven und Handlungsempfehlungen definiert werden: Für 

das Plangebiet besteht ein dringendes Erfordernis einer Bauleitplanung zur Festschreibung 

                                                

1 Auswirkungsanalyse für die geplante Nachnutzung des ehem. SB-Warenahuses real in Hagen, Kabe-
ler Straße 25, durch einen Marktkauf. Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH. Dort-
mund. 06/2024. 
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des Einzelhandelbestandes. Aufgrund der Lage im GIB ist nur eine Bestandssicherung/ Über-

planung nach Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019 möglich. Laut LEP NRW 2019 dürfen vorhandene 

Standorte von Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO außerhalb von zentralen Versor-

gungsbereichen als Sondergebiete dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Sorti-

mente und deren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen 

Bestandsschutz genießen, zu begrenzen. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zentrenre-

levante Sortimente ist möglich. Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in 

Betracht, wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche 

von Gemeinden erfolgt. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufs-

zentrum Bathey wird den Handlungsempfehlungen des EHK Hagen 2023 gefolgt. Der Bebau-

ungsplan trifft Festsetzungen zu den maximalen Verkaufsflächengrößen, sodass die Sorti-

mente und deren Verkaufsflächen begrenzt sind (im Vergleich zum Bestand) und keine we-

sentlichen Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche zu erwarten sind.  

Das Einzelhandelsvorhaben ist als regional bedeutsam einzustufen und umfasst ein nahver-

sorgungsrelevantes Kernsortiment, wodurch die Konformität zu den konkreten, im Rahmen 

des REHK 2020 definierten, Vorgaben nachgewiesen werden muss. Das Vorhaben befindet 

sich nach dem EHK 2023 der Stadt Hagen in einem Sonderstandort, der städtebaulich nicht 

integriert ist. Daher ist das Planvorhaben grundsätzlich nicht konform zu mehreren Prüfkrite-

rien, die im Rahmen der Regionalen Konsensprüfung vorgegeben werden. Der Sonderstand-

ort Fachmarktzentrum Bathey ist jedoch ein langjährig etablierter Angebotsstandort, bei dem 

im Rahmen einer Umstrukturierung eine Reduktion der Verkaufsfläche, insbesondere in zen-

trenrelevanten Sortimenten, geplant ist. Es werden keine städtebaulich negativen Auswirkun-

gen auf die zentralen Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen in den umlie-

genden Kommunen (Hagen, Dortmund, Herdecke, Schwerte) erwartet. Das Vorhaben wider-

spricht somit nicht den grundsätzlichen Intentionen des REHK 2020. 

Absatzwirtschaftliche Auswirkungen und deren städtebauliche Einordnung  

Die Umsatzumverteilungen in den untersuchungsrelevanten Sortimentsbereichen Nahrungs- 

und Genussmittel sowie Drogeriewaren wurden im Rahmen der Auswirkungsanalyse darge-

stellt. Die Umsatzumverteilungen liefern eine wichtige Grundlage für die weitergehende städ-

tebaulich-funktionale Bewertung des Planvorhabens. 

Unter Berücksichtigung der leicht negativen Einwohnerprognose werden die zu erwartenden 

Umsatzumverteilungen des Planvorhabens im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmit-

tel sowie im Sortiment Drogeriewaren insgesamt marginal verstärkt. Von dem Planvorhaben 

resultiert eine Umsatzumverteilung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel von 

max. rd. 1,0 Mio. Euro, davon 95 % zu Lasten von Wettbewerbern im Untersuchungsraum. 
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Im Sortiment Drogeriewaren resultiert von dem Planvorhaben eine Umsatzumverteilung von 

max. rd. 0,6 Mio. Euro, davon 90 % zu Lasten von Wettbewerbern im Untersuchungsraum. 

Aufbauend auf den absatzwirtschaftlichen Ergebnissen aus der Umsatzumverteilungsberech-

nung erfolgt deren städtebauliche Einordnung. Die städtebaulichen Konsequenzen für zentrale 

Versorgungsbereiche und die relevanten sonstigen Lagen (mit entsprechend vorhandenen 

Angebotsstrukturen) im Untersuchungsraum wurden für den Sortimentsbereich Nahrungs- 

und Genussmittel sowie Drogeriewaren aufgezeigt. Mit dem Ergebnis, dass städtebaulich ne-

gative Auswirkungen auf das (perspektivische) Nebenzentrum Boele, Nahversorgungszent-

rum Altenhagen, Nahversorgungszentrum Helfe und die integrierte Nahversorgung in Hagen 

in seinem/ in ihrem heutigen Bestand und seinen/ ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht zu 

erwarten sind. Ebenso sind keine städtebaulich negativen Auswirkungen auf das Hauptzent-

rum Herdecke in seinem heutigen Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sowie für 

die integrierte Nahversorgung in Schwerte in ihrem heutigen Bestand und ihren Entwicklungs-

möglichkeiten zu erwarten. 

Insgesamt sind durch das Planvorhaben städtebaulich negative Auswirkungen auf den Be-

stand und die Entwicklungsmöglichkeiten zentraler Versorgungsbereiche und/ oder die inte-

grierte Nahversorgung im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht zu erwarten. 

Einordnung in die Ziele des LEP NRW 2019   

Im Zuge der Auswirkungsanalyse wurde das Planvorhaben hinsichtlich einer Überplanung des 

Gebietes nach Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019 „Überplanung von vorhandenen Standorten mit groß-

flächigem Einzelhandel“ geprüft.  

Laut LEP NRW 2019 „dürfen vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 

3 BauNVO außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß 

§ 11 Abs. 3 BauNVO dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind in einem entsprechen-

den Sondergebiet die Sortimente und Verkaufsflächen i.d.R. auf den genehmigten Bestand zu 

begrenzen. […] Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist 

möglich. Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn 

dadurch keine wesentlichen Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche von Gemein-

den erfolgt.“ (Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019). Die Auswirkungsanalyse legt dar, dass von dem 

Planvorhaben keine absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen auf zentrale 

Versorgungsbereiche ausgehen und die Vorgabe einer geringfügigen Erweiterung erfüllt wer-

den. Zusätzlich erfolgt ein Verkaufsflächenrückgang. Das Planvorhaben ist demnach als kon-

gruent zu Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019 anzusehen. 
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Ergebnis der Auswirkungsanalyse   

Das Ergebnis der Verträglichkeitsanalyse legt dar, dass das Planvorhaben konform hinsicht-

lich konzeptioneller Aspekte (EHK Hagen 2023 und REHK 2020) ist, absatzwirtschaftliche so-

wie städtebauliche Auswirkungen nicht zu erwarten sind und der Bebauungsplan Nr. 1/23 

(712) SO Einkaufszentrum Bathey an die Ziele des LEP NRW 2019 angepasst ist.  

 

5 INHALT UND FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES 

5.1  ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Die zulässige Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufs-

zentrum Bathey als „Sonstiges Sondergebiet“ (SO) mit der Zweckbestimmung „Gebiet für Ein-

kaufszentren“ festgesetzt. Allgemein zulässig sind Einzelhandelsbetriebe in Form eines Ein-

kaufszentrums mit einer Verkaufsfläche von 6.954 m². Entsprechend der oben beschriebenen 

städtebaulichen Konzeption (Kapitel 4) sind innerhalb des SO folgende Arten von Einzelhan-

delsnutzungen zulässig:  

- SB-Warenhäuser mit einer Verkaufsfläche von max. 5.398 m² (davon max. 3.375 m² nah-

versorgungsrelevantes Sortiment, max. 1.899 m² zentrenrelevantes Sortiment, max. 124 

m² nicht-zentrenrelevantes Sortiment) 

- Drogeriemärkte mit einer Verkaufsfläche von max. 650 m² (davon 10% zentrenrelevantes 

Sortiment) 

- Getränkemärkte mit einer Verkaufsfläche von max. 781 m² (davon 10% zentrenrelevantes 

Sortiment) 

- Bäcker/Bäcker-Cafés mit einer Verkaufsfläche von max. 45 m² 

- Apotheken mit einer Verkaufsfläche von max. 80 m² (davon 10% zentrenrelevantes Sorti-

ment).  

Neben den Einzelhandelsnutzungen sind weitere Nutzungen als Ergänzung zum Einzelhandel 

ausnahmsweise zulässig: Tankstellen, Waschboxen, Büronutzungen, Schlüsseldienste, Rei-

sebüros, Bankdienstleistungen, Reinigungs- und Paketannahmen, Friseure, Nagelstudios, 

Kosmetikstudios, Änderungsschneidereien, Freiberufliche Nutzungen, Versicherungsagentu-

ren, Gastronomiebetriebe. 

Soweit in den Festsetzungen von nahversorgungs- oder zentrenrelevanten Sortimenten die 

Rede ist, bestimmt sich dies nach der folgenden Liste: 
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Ziel des Bebauungsplanes ist es, die Kernfunktion des Standortes weiterhin beizubehalten. 

Die Einzelhandelsnutzung soll die dominierende Nutzung bleiben und die ausnahmsweise zu-

lässigen Nutzungen sollen nur untergeordnet/ ergänzend stattfinden.  

5.2  MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

Für das SO wird eine Grundflächenzahl von 1,0 festgesetzt. Bei dem Standort handelt es sich 

um die planungsrechtliche Sicherung eines Bestandsstandortes, der fast vollständig versiegelt 

ist. Das bisherige Planungsrecht beruhte auf der Baunutzungsverordnung von 1962. In der 

damaligen Baunutzungsverordnung wurden Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO nicht auf die 

zulässige Grundfläche angerechnet. Auch eingeschossige Garagen und überdachte Stell-

plätze konnten ohne Anrechnung ihrer Grundflächen auf die zulässige Grundfläche zugelas-

sen werden. Um auch weiterhin erforderliche Stellplätze, Anlieferungszonen und infrastruktu-

relle Einrichten (Lager, Technikräume etc.) zu ermöglichen, wird eine Grundflächenzahl von 

1,0 festgesetzt.  

Die Höhe der baulichen Anlagen definiert sich über die zulässige Höhe in Meter über NHN 

gemäß Planeinschrieb. Der obere Bezugspunkt ist die Oberkante der baulichen Anlage. Durch 

die Begrenzung der Höhe in Meter über NHN kann das Niveau der baulichen Anlagen unab-

hängig von der örtlichen Geländetopografie festgelegt werden.  

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes wird mit Ausnahme des Bereiches A eine Überschrei-

tung der zulässigen Höhen in flächenmäßig untergeordneten Umfang durch die Anordnung 

von installationstechnischen Bauteilen, Schächten (Fahrstuhlschacht), Antennenanlagen, Ein-

kaufswagensammelboxen, Fluchttreppenhäusern oder Photovoltaikanlagen ausnahmsweise 

gem. § 16 (6) BauNVO um bis zu 3 m zugelassen. Diese Festsetzung sichert den Bestand und 

schafft eine klare Vorgabe für zukünftige bauliche Veränderungen. 

Werbeanlagen dürfen das festgesetzte Höchstmaß um 2 m überschreiten. Für den Bereich A 

gilt, dass Schriftzüge zu Werbezwecken/ Werbeanlagen im markierten Bereich die dort zuläs-

sige Höhe um 3 m überschreiten dürfen. Diese ergänzende Festsetzung zur Höhe der Werbe-

anlagen wurde getroffen, um den jetzigen Bestand zu sichern und weitere Werbeanlagen be-

grenzen/ steuern zu können.  

5.3  BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 

Die Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich ebenfalls an den Be-

standsstrukturen. Für das SO wird eine abweiche Bauweise festgesetzt. Hierbei gelten die 

Vorgaben der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass die Länge der Gebäude mehr als 

50 m betragen darf.  
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Die Baugrenze umfasst die Bestandskubatur des Gebäudes und schließt darüber hinaus noch 

Anlieferungszonen, Auffahrtrampen, ein geplantes Leergutlager sowie vorhandene Waschbo-

xen und eine vorhandene Tankstelle mit ein. 

5.4 ANSCHLUSS VON FLÄCHEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHE 

Innerhalb des SO sind außerhalb des festgesetzten Bereiches Zu- und Abfahrten von den 

angrenzenden Verkehrsflächen unzulässig. Durch diese Festsetzung werden die bereits vor-

handenen Zu- und Abfahrten gesichert. Weitere Zu- und Abfahrten sind nicht erforderlich.  Die 

Anbindung des Plangebietes soll auch zukünftig über die Kabeler Straße und die bestehenden 

Zufahrten erfolgen. 

5.5 ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 

Die Stellplatzanlagen ist derzeit fast vollständig versiegelt. Es wird festgesetzt, dass bei der 

Errichtung von Stellplätzen je 8 Stellplätze ein standortgerechter, heimischer Laubbaum (Spit-

zahorn, Apfeldorn, Amberbaum) zu pflanzen ist. Die Pflanzbeete der Baumstandorte zwischen 

den Stellplätzen sind in der Größe eines Stellplatzes mit 2,5 m x 5,0 m (mindestens 12 m³ 

Pflanzgrube) anzulegen und als Vegetationsfläche herzustellen. Bei Stellplatzanlagen mit Mit-

telstreifen sind die Pflanzbeete durchgehend und in einer Mindestbreite von 2,0 m (lichtes 

Maß) auszubilden. Durch bauliche oder technische Maßnahmen sind die Pflanzbeete gegen 

ein Überfahren von Fahrzeugen zu schützen. Abgängige Gehölze sind spätestens in der da-

rauffolgenden Pflanzperiode gleichartig (in der Qualität Hochstamm, Stammumfang mindes-

tens 16-18 cm in 1 m Höhe über Wurzelhals) zu ersetzen. Sollte die Pflanzung innerhalb des 

Stellplatzrasters aufgrund örtlicher Gegebenheiten nicht möglich sein, ist es zulässig, die 

Bäume im räumlichen Zusammenhang zu den Stellplätzen zu pflanzen. 

Durch die Festsetzung der Begrünung von Stellplätzen soll bei zukünftiger Umstrukturierung 

der Stellplatzanlage der Versiegelungsgrad reduziert und positive Effekte auf den Planbereich 

wie Verschattung und Kühleffekte erwirkt werden.   

5.6 DACHBEGRÜNUNG 

Im Plangebiet wird festgesetzt, dass bei der Errichtung von Gebäuden die Flachdächer der 

Gebäude flächendeckend extensiv begrünt und dauerhaft zu erhalten und zu pflegen sind. Die 

Kombination einer Dachbegrünung und einer Solarnutzung ist zulässig. Diese Festsetzungen 

tragen wesentlich zur Verbesserung des städtischen Klimas und zur Reduzierung des Ener-

gieverbrauchs bei. 
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5.7 FLÄCHEN ZUM ERHALT VON BEPFLANZUNGEN 

Innerhalb des Plangebietes werden Flächen zum Erhalt von Bepflanzung festgesetzt. Diese 

befinden sich entlang der nördlichen Grundstücksgrenze sowie an der südöstlichen Ecke des 

Geltungsbereiches. Innerhalb dieser sind die Bäume und Bepflanzungen dauerhaft zu erhalten 

und zu pflegen. Bei Abgang von Bäumen ist an gleicher Stelle gleichwertiger (Größe/ ortbild-

prägend) Ersatz zu pflanzen.  

Da das Plangebiet fast vollständig versiegelt ist, ist es unter ökologischen Aspekten sinnvoll 

zumindest die vorhandenen Strukturen zu schützen und dauerhaft zu erhalten.  

5.8 ALTLASTEN 

Bezüglich vorkommender Altlasten innerhalb des Plangebietes ist eine Kennzeichnung im Alt-

lastenverdachtsflächenkataster vorhanden. Dabei handelt es sich um die SB-Tankstelle, die 

mindestens seit 1980 dort betrieben wird. Sie wird als Altlastenverdachtsfläche unter der Num-

mer 9.61-0590 geführt. Es liegt eine orientierende Standortuntersuchung aus dem Jahre 1997 

vor. Diese Fläche, welche sich nördlich des Hauptgebäudes befindet, ist im B-Plan gem. § 9 

Abs. 5 BauGB gekennzeichnet.  

 

6 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 

Die zukünftige Dachgestaltung orientiert sich am Bestand. Für Flachdächer ist eine Dachnei-

gung zwischen 0° - 6° zulässig.  

Bezüglich der Werbeanlagen sind im SO Werbeanlagen nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche zulässig. Dadurch wird ein geordnetes Erscheinungsbild des Plangebietes 

erreicht. Ausnahmsweise werden Werbe- und Fahnenmasten zugelassen, unter anderem da 

das Gebiet eine Höhenversatz aufweist und Fahnenmasten eine bessere Sichtbarkeit darstel-

len. 

Unzulässig im SO sind Werbung mit wechselndem Licht sowie Wechselbildwerbung. Diese 

Festsetzung trägt beispielsweise zu einer besseren Verkehrssicherheit bei und minimiert au-

ßerdem den Störgrad für Anwohner und Nutzer.  
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7 ERSCHLIEßUNG 

Die Anbindung des Plangebietes soll auch zukünftig über die Kabeler Straße und die beste-

henden Zufahrten erfolgen. Da sich an der Verkehrsführung und Erschließung im Vergleich 

zum Bestand nichts ändert und mit keinem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, ist 

kein Verkehrsgutachten erforderlich. Über die entlang der Kabeler Straße verlaufenden Geh-

wege ist das Plangebiet auch für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer erreichbar. Die nächst-

gelegene Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs befindet sich an der Ecke Kabeler Straße/ 

Auf dem Graskamp in einer Entfernung von ca. 60 m zum Plangebiet. Eine weitere Haltestelle 

befindet sich in ca. 110 m vom Plangebiet entfernt an der Dortmunder Straße. 

 

8 VER- UND ENTSORGUNG  

8.1 STROM-, GAS- UND WASSERVERSORGUNG, TELEKOMMUNIKATION 

Die Versorgung des Plangebietes mit Strom, Gas und Wasser wird durch den Anschluss an 

das bestehende Versorgungsnetz sichergestellt.  

8.2  ENTWÄSSERUNG UND ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich im Einzugsgebiet der Kläranlage Hagen-Boele/ 

Bathey und wird im Trennsystem entwässert. Die äußere entwässerungstechnische Erschlie-

ßung ist durch die vorhandene öffentliche Trennkanalisation in der Kabeler Straße gegeben. 

Überflutungsschutz 

Zukünftige Gebäude sind unter Berücksichtigung der wechselnden Grundwasserstände zu 

planen und zubauen. Dabei ist zu beachten, dass Wasser aus Drainagen zum Schutz von 

Gebäuden der öffentlichen Kanalisation nicht zugeführt werden darf. Keller einschließlich Kel-

lerschächte sind daher so abzudichten, dass diese Abdichtung auch ohne Drainage auf Dauer 

funktioniert. 

Die öffentlichen Entwässerungssysteme werden nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik bemessen. Hierbei werden je nach Bebauung und Schutzgütern intensive Regener-

eignisse zugrunde gelegt, bei denen das Abwasser nicht aus dem Entwässerungssystem aus-

treten darf. Bei zunehmend außergewöhnlichen Starkregenereignissen werden die Belas-

tungsgrenzen der Kanalisation kurzfristig zum Teil erheblich überschritten. Das kann zu ober-

flächigen Überflutungen führen. 
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Die Fließwegekarte des Wirtschaftsbetriebs Hagen AöR (WBH) stellt Fließwege auf der Ober-

fläche bei Starkregenereignissen auf der Grundlage der Topografie dar. Sie berücksichtigt 

nicht die Auslastung der Kanalisation, zeigt jedoch die möglichen Fließwege auf. Die Fließwe-

gekarte (Stand Dezember 2014) ist im Downloadbereich der Grundstücksentwässerung auf 

der Webseite des Wirtschaftsbetriebs Hagen AöR (WBH) zu finden. 

Als Maßnahme des Überflutungsschutzes sind bei geplanten Gebäuden die Oberkanten des 

Fertigfußbodens (OKFF) in den Erdgeschossen mindestens 20 cm über den Oberkanten der 

angrenzenden dem Baugrundstück jeweils vorgelagerten Erschließungsstraße auszubilden. 

Gebäudeöffnungen (z.B. Türen, Fenster) bei Neu- und Umbauten sollen mindestens 20 cm 

über dem an das Gebäude anschließenden Gelände liegen. Das gilt für das Hauptgebäude 

einschließlich der Nebengebäude, die mit diesem verbunden sind. Können die 20 cm in be-

gründeten Fällen nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand eingehalten werden, dann können 

andere geeigneten Maßnahmen zum Objektschutz in Abstimmung mit dem Wirtschaftsbetrieb 

Hagen AöR (WBH) vorgenommen werden. 

Bei evtl. Modellierung des Baugeländes ist in Abhängigkeit von der Topografie darauf zu ach-

ten, dass die Fließwege des oberflächig abfließenden Regenwassers nicht durch die geplan-

ten Gebäude gänzlich unterbrochen werden, um einen Aufstau des Oberflächenwassers vor 

dem Gebäude bzw. den Gebäudeöffnungen zu vermeiden. 

Eine Voraussetzung für den funktionierenden Überflutungsschutz ist der Einbau der erforder-

lichen Schutzeinrichtungen gegen einen Rückstau aus der Kanalisation unter Beachtung der 

Rückstauebene (Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen, etc.). 

Gebäude sind unter Berücksichtigung der wechselnden Grundwasserstände zu planen und zu 

bauen. Dabei ist zu beachten, dass Wasser aus Drainagen zum Schutz von Gebäuden der 

öffentlichen Kanalisation nicht zugeführt werden darf. Keller einschließlich Kellerschächte sind 

daher so abzudichten, dass die Abdichtung auch ohne Drainage auf Dauer funktioniert. 

Weitere Informationen sind der Webseite des Wirtschaftsbetriebs Hagen AöR (WBH) zu ent-

nehmen. 
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9 UMWELTBELANGE 

9.1 BODENDENKMALSCHUTZ  

Der LWL-Archäologie für Westfalen gibt den folgenden Hinweis: 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (Kultur- und/oder naturgeschichtliche Boden-

funde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 

der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 

und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung 

von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-

Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe Tel.: 02761 / 93750; Fax: 02761 / 937520, unver-

züglich anzuzeigen und die Entdeckungsstelle mindestens drei Werktage in unverändertem 

Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von 

den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berech-

tigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 

6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). 

9.2 BODENSCHUTZ 

Für den B-Plan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) in Verbin-

dung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche Bodenveränderungen 

nicht hervorgerufen werden. Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund 

und Boden sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen 

auf das notwendige Maß zu begrenzen. Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast 

oder schädlichen Bodenveränderungen auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere 

Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW unverzüglich zu ver-

ständigen. In diesem Fall behält sich die Untere Bodenschutzbehörde weitere Auflagen vor. 

9.3 KAMPFMITTEL 

Der Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines Bombenabwurfgebietes. 

Es wird auf ein bestehendes Restrisiko einer Kampfmittelbelastung hingewiesen, weil das Vor-

handensein von Kampfmitteln nie völlig ausgeschlossen werden kann. Insbesondere bei Er-

deingriffen ist deshalb mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Weist bei Durchführung des Bau-

vorhabens der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Ge-

genstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die zuständige Polizeidienst-

stelle oder der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Hagen sofort zu 

verständigen. 
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9.4 ARTENSCHUTZ 

Im Zuge einer Artenschutzprüfung2, wurde untersucht, ob ggfs. die Verbote des § 44 

BNatSchG betroffen sind. 

Gemäß § 44 (1) BNatSchG ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- oder Wanderzeiten erheb-

lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.  

Zur Recherche des Artenschutzspektrums im Untersuchungsgebiet wurden die einschlägigen 

Datenbanken (FIS, LINFOS usw.) ausgewertet. Gemäß FIS (Fachinformationssystem „Ge-

schütze Arten in Nordrhein-Westfalen“) werden für die im Untersuchungsgebiet vorkommen-

den Lebensräume insgesamt 34 Arten für das Messtischblatt 4510 „Witten“, Quadrant 4 als 

planungsrelevant genannt (fünf Säugetierarten, 26 Vogelarten, zwei Amphibienart und eine 

Reptilienart). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht genannt. 

Planungsrelevante Arten werden in der Landschafts- und Informationssammlung des Landes-

amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalens (LINFOS) in der nähe-

ren Umgebung nicht aufgeführt. Die Ortsbegehung der Plangebietsflächen sowie dessen Um-

gebung erfolgte am 27. Oktober und 9. Dezember 2023. Dabei wurde überprüft, ob die in der 

Artenliste aufgeführten Arten im Plangebiet bzw. im Untersuchungsgebiet aufgrund ihrer spe-

zifischen Lebensraumansprüche tatsächlich vorhanden sind oder vorkommen könnten. Zu-

dem wurde bewertet, in welchem Umfang diese Arten durch das geplante Vorhaben beein-

trächtigt werden könnten. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 

der Stadt Hagen werden Wirkungen auf die folgenden Lebensraumtypen entstehen können: 

- Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

                                                

2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) „SO Einkaufszentrum Bathey“ 
der Stadt Hagen. Bertram Mestermann (Büro für Landschaftsplanung). Warstein-Hirschberg. 06/2024. 
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- Vegetationsarme oder freie Biotope 

- Gärten 

- Gebäude 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt abschließend zu dem Ergebnis, dass die Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey unter Anwendung 

der folgenden Vermeidungsmaßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, 

Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 BNatSchG auslöst. 

Folgende Hinweise werden in dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag formuliert:  

Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen: 

- Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen dürfen Vegetationsbestände nur zwischen dem 

1. Oktober und dem 28./29. Februar geräumt werden. Falls eine Räumung außerhalb die-

ses Zeitraums unvermeidbar ist, muss durch eine umweltfachliche Baubegleitung sicher-

gestellt werden, dass die Flächen nicht von Vögeln genutzt werden. 

- Baumaßnahmen wie Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten und Materiallagerung sind auf zu-

künftig versiegelte oder überbaute Bereiche zu beschränken, um umliegende Gehölz- und 

Vegetationsbestände zu schützen und deren Funktion als Lebensraum zu erhalten. 

Vermeidungsmaßnahmen Gebäudebewohnende Tierarten 

- Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der gebäudebewohnenden Fledermäuse 

und Vögel gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Vor dem Umbau von Gebäuden sind diese auf das Vorkommen von Fledermäusen und 

Vögeln zu untersuchen. Eine Sichtkontrolle auf Spuren, Quartiere und Individuen ist durch-

zuführen. Bei Nachweisen von Fledermäusen oder Vögeln müssen vor Beginn der Arbei-

ten geeignete Ersatzlebensstätten geschaffen und mit der Unteren Naturschutzbehörde 

abgestimmt werden. 

Vermeidungsmaßnahmen Gehölzbrüter 

- Obwohl keine Hinweise auf das Vorkommen von Bluthänfling oder Girlitz gefunden wur-

den, könnten diese Arten möglicherweise in den Gehölzen brüten. Zur Vermeidung von 

Tötung oder Verletzung der Vögel sind die Bauzeitenregelungen zum Schutz häufiger Vo-

gelarten (siehe Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen) anzuwenden. Die Vögel finden in 

angrenzenden Grünflächen gleichwertige Bruthabitate, sodass keine Gefährdung der lo-

kalen Population erwartet wird. 

9.5 UMWELTBERICHT 

Den Belangen des Umweltschutzes und den gesetzlichen Regelungen zur Umweltprüfung 

wird im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) Rechnung getragen. 
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Hierzu erfolgte eine Umweltprüfung3 gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, sodass ein Umweltbericht als 

gesonderter Teil der Begründung erarbeitet wurde. Alle abwägungsrelevanten Gesichtspunkte 

der städtebaulichen Planung in Bezug auf die Auswirkungen auf Menschen und menschliche 

Gesundheit, Tiere und Pflanzen, die verschiedenen Umweltmedien (Fläche, Boden, Wasser, 

Luft und Klima / Luft), die Landschaft sowie die Kultur- und sonstigen Sachgüter und die bio-

logische Vielfalt / Wechselwirkung wurden ermittelt, um die Auswirkungen der Planung auf die 

Umwelt zu beurteilen. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass durch die Bestandssicherung und keiner zusätzlichen 

Versiegelung wenig Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter zu erwarten sind. Dadurch 

kommt es auch nicht zu mikroklimatischen Beeinträchtigungen und es sind keine Wechselwir-

kungen zu erwarten.  

9.6 LÄRMSCHUTZ 

Im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey sollen die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um Umbaumaßnahmen am jetzigen 

Verbrauchermarkt durchführen zu können. Unter anderem ist ein zusätzliches Leergutlager an 

der südlichen Gebäudeseite geplant. Um die dadurch entstehenden Gewerbelärmimmissio-

nen bewerten zu können wurde eine schalltechnische Untersuchung4 durchgeführt. Dabei wur-

den die erwarteten Gewerbelärmimmissionen des Leergutlagers anhand der Planunterlagen, 

Nutzungsangaben und eigener Messergebnisse gemäß TA Lärm und DIN 9613-2 mithilfe ei-

nes digitalen Simulationsmodells ermittelt. 

                                                

3 Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) „SO Einkaufszentrum Bathey“ der Stadt Hagen. 
Hempel + Tacke GmbH. Bielfeld 09/2024. 
4 Schalltechnische Untersuchung zur Errichtung eines Leergutlagers an einem bestehenden Marktkauf 
in Hagen-Bathey. Peutz Consult GmbH. Dortmund. 02/2024. 
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Abbildung 4: Lageplan mit Darstellung des Simulationsmodells sowie der Immissionsorte 

Das Leergutlager und der Verbrauchermarkt befinden sich im Stadtteil Bathey im Geltungsbe-

reich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 4/63 Bathey Süd in einem derzeit festgesetz-

ten Gewerbegebiet. Nördlich verläuft die Kabeler Straße, westlich die Dortmunder Straße und 

südlich die A1 mit der Anschlussstelle Hagen-Nord. Erste Wohnnutzungen befinden sich eben-

falls innerhalb der Gewerbegebiete des Bebauungsplanes Nr. 4/63, während die nächstgele-

gene Wohnnutzung außerhalb dieses Planes keiner weiteren Bebauungsplanung unterliegt 

und als Mischgebiet eingestuft wird. Täglich sind am Leergutlager bis zu drei Lkw mit jeweils 

bis zu 32 Paletten zu erwarten, die seitlich mittels Elektrostaplern verladen werden. 

Die Anforderungen der TA Lärm berücksichtigen die Summe aller Immissionen, einschließlich 

des Gewerbelärms benachbarter Betriebe. In der Umgebung des Verbrauchermarktes gibt es 

weitere gewerbliche Nutzungen, die eine Vorbelastung verursachen, deren Höhe jedoch un-

bekannt ist und in dieser Untersuchung nicht detailliert ermittelt wurde. Das geplante Leergut-

lager ergänzt die bestehende Nutzung des Verbrauchermarktes und stellt eine relevante Än-

derung und Erweiterung des Bestands dar. 

Gemäß TA Lärm Punkt 2.2 definiert sich der Einwirkungsbereich einer Anlage (hier: Leergut-

lager) durch Flächen, auf denen die Geräuschemissionen weniger als 10 dB unter dem maß-

gebenden Immissionsrichtwert liegen. Wenn nachgewiesen wird, dass die Emissionen des 

neuen Leergutlagers an den schützenswerten Bebauungen im Umfeld 10 dB unter den zuläs-

sigen Immissionsrichtwerten liegen, fällt das Umfeld nicht in den Einwirkungsbereich des Leer-

gutlagers. Die Nutzung des Leergutlagers führt somit nicht zu einer relevanten Erhöhung der 
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Schallimmissionen. Die übrigen Nutzungen auf dem Betriebsgelände ändern sich durch das 

Bauvorhaben nur unwesentlich. Durch die Berücksichtigung um 10 dB reduzierter Immissions-

richtwerte an den maßgebenden Bebauungen wird die Vorbelastung durch die bestehenden 

Emissionen des Verbrauchermarktes berücksichtigt, sodass nur die neuen Emissionen des 

Leergutlagers untersucht werden. Daher ist eine Berücksichtigung der Vorbelastung durch 

umliegende gewerbliche Nutzungen nicht erforderlich. 

Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist, dass die um 10 dB reduzierten, anteiligen Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm durch die mit dem Leergutlager verbundenen Schallimmissionen 

deutlich unterschritten werden. Das Leergutlager ist somit für die umliegende Bebauung als 

schalltechnisch irrelevant zu betrachten. Die in Abhängigkeit der Gebietseinstufung gemäß TA 

Lärm kurzzeitig zulässigen Geräuschspitzen werden ebenfalls unterschritten. 

 

10 FLÄCHENBILANZ 

Gesamtfläche des Plangebietes       ca. 2,4 ha 

Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Gebiet für Einkaufszentren“ ca. 2,35 ha 

Davon Flächen für die Erhaltung von Bepflanzungen    ca. 0,05 ha 

 

11 GUTACHTEN  

Folgendes Gutachten liegt vor: 

- Auswirkungsanalyse für die geplante Nachnutzung (Stadt+Handel 06/2024) 

- Artenschutzprüfung (Bertram Mestermann, Büro für Landschaftsplanung 06/2024) 

- Schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult GmbH 02/2024) 

- Umweltbericht (Hempel + Tacke GmbH 13.09.2024) 
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1.0 Einleitung 

Der ursprüngliche Verbrauchermarkt wurde durch einen neuen Betreiber übernommen. 
Nach der Übernahme des Betriebes sind sowohl bauliche Veränderungen des Marktes 
als auch eine Sortimentsanpassung geplant. Ziel ist es, den Standort in seinem Bestand 
zu sichern und ihm perspektivische Nutzungsspielräume im Rahmen des gesamtstädti-
schen Einzelhandelskonzeptes (EHK) 2023 zu ermöglichen. Da das bisherige Planungs-
recht (Festsetzung eines Gewerbegebietes/ Ausschluss von großflächigem Einzelhan-
del mit Schutz des genehmigten Bestandes) den geplanten Änderungen entgegensteht, 
soll der Bebauungsplan neu aufgestellt werden.  
 
Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche, im Speziellen des Nebenzentrums Bo-
ele, soll an diesem Standort der Einzelhandel gemäß dem EHK 2023 der Stadt Hagen 
gesteuert werden.  
 
Um die planungsrechtliche Grundlage dafür zu schaffen, ist die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey erforderlich. Der Rat der Stadt Ha-
gen hat daher in seiner Sitzung am 21.09.2023 die Einleitung des Bauleitplanverfahrens 
beschlossen. 
 
Gemäß der aktuellen Gesetzgebung ist im Rahmen der Bauleitplanung eine Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) erforderlich. Ziel dieser Umweltprüfung 
ist es, die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des geplanten Projekts zu ermitteln 
und darzustellen. 
 
 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Bauleitplanung 

Lage des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
liegt im Stadtbezirk Nord, in der Gemarkung Boele, Flur 3 und umfasst das Flurstück 
518. Das Plangebiet grenzt nördlich an die Wandhofener Straße, östlich an die Dortmun-
der Straße sowie südlich an die Kabeler Straße. Östlich grenzen gewerbliche Nutzungen 
an.  

Das Plangebiet umfasst den großflächigen Verbrauchermarkt Marktkauf (ehem. Real) 
sowie einen dm Drogeriemarkt und zahlreiche Konzessionäre (u.a. Bäcker, Kiosk, Apo-
theke, Blumen, Optiker). Neben den baulichen Anlagen sind die übrigen Grundstücks-
teile weitestgehend mit Stellplätzen und ihren Zufahrten versiegelt. Unbefestigte Flächen 
befinden sich nur in den Randbereichen des Plangebietes.  

Der Standort liegt in siedlungsstrukturell nicht-integrierter Lage im Gewerbegebiet 
Bathey und umfasst ca. 2,4 ha.  
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Im Umfeld des Verbrauchermarkt-Standortes sind weitere kleinflächige Einzelhandels-
betriebe (u.a. Hardware-Discounter, Schuhe, Matratzen) und ein Baustoff-Markt ansäs-
sig. 

 

Abb. 1 Lage des Plangebietes (rote Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:25.000.  

Städtebauliche Planung 

Die städtebauliche Planung umfasst im Wesentlichen eine Bestandssicherung des groß-
flächigen Einzelhandels sowie geringfügige bauliche Erweiterungen. In Bezug auf den 
Einzelhandel wird die Verkaufsfläche und die Sortimentsstruktur verändert. Dabei wird 
die Verkaufsfläche um 1.615 m² reduziert (Gesamtfläche inkl. Verkehrsfläche um 1.875 
m²). Des Weiteren wird die Anordnung einiger Stellplätze angepasst, um unter anderem 
eine aus verkehrlicher Sicht übersichtlichere Zufahrt auf das Parkdeck zu erzielen.  
 
Laut Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Hagen (2023) liegt dringender 
Handlungsbedarf für den Sonderstandort Fachmarktzentrum Bathey vor. Der rechtskräf-
tige Bebauungsplan lässt keine ausreichende Einzelhandelssteuerung im Sinne des Ein-
zelhandelskonzeptes zu. Aus diesem Grund besteht das Erfordernis einer Bauleitpla-
nung zur Festschreibung des Einzelhandelsbestandes. Das Einzelhandelskonzept emp-
fiehlt eine Überplanung nach Ziel 6.5-7 LEP NRW (2019). Laut Landesentwicklungsplan 
NRW dürfen vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO 
außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete dargestellt und fest-
gesetzt werden. Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen in der Regel auf 
die Verkaufsfläche zu begrenzen. Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweite-
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rungen in Betracht, wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versor-
gungsbereiche von Gemeinden erfolgt.  

 

Rechtskräftiger Bebauungsplan 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4/63 Bathey Süd. 
Der Bebauungsplan setzt für das Plangebiet ein Gewerbegebiet fest. Die Höhe der Ge-
bäude wird auf zwei Vollgeschosse begrenzt. Es ist eine offene Bauweise zulässig bei 
einer GRZ von 0,8 und einer GFZ von 1,2. Durch die 4. Änderung wurde die Baunut-
zungsverordnung von 1962 auf 1990 umgestellt. Die Ansiedlung großflächiger Einzel-
handelsbetriebe wurde innerhalb des Plangebiets dadurch ausgeschlossen. Bestehende 
großflächige Einzelhandelsbetriebe sind davon ausgenommen. Sie genießen Bestands-
schutz. Da die beabsichtigten Änderungen des Bestands-Marktes mit dem rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan nicht umsetzbar sind, wird der Bebauungsplan neu aufge-
stellt. 

 
Abb. 2 Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 4/63 „Bathey Süd“. 
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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 

Die zulässige Art der baulichen Nutzung soll im Geltungsbereich entsprechend als 
„Sonstiges Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Gebiet für Einkaufszentren“ fest-
gesetzt werden. 

Als Maß der baulichen Nutzung ist in dem sonstigen Sondergebiet eine Grundflächen-
zahl von 1,0 festgesetzt. 

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Hierbei gelten die Vorgaben der offe-
nen Bauweise mit der Maßgabe, dass die Länge der Gebäude mehr als 50 m betragen 
darf. 

Die Stellplatzanlage bleibt weitestgehend unverändert im Vergleich zum Bestand. Es 
werden lediglich weitere Stellplätze im Bereich des abzureißenden Gebäudes im Nord-
westen geplant. Es gilt die Festsetzung, dass je angefangene 8 neu angelegte Stell-
plätze ein standortgerechter, heimischer Laubbaum (in der Qualität Hochstamm, 
Stammumfang mindestens 16-18 cm, mind. 3x verpflanzt mit Drahtballierung) fachge-
recht im regelmäßigem Raster innerhalb der Stellplatzanlage anzupflanzen, zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten ist. 

Die Gestaltung des Verbrauchermarktes verändert sich durch die Umbauarbeiten nur 
unwesentlich, daher wird sich in Bezug auf die Dachgestaltung stark am Bestand orien-
tiert. Für Flachdächer ist eine Dachneigung zwischen 0° - 6° zulässig. Bei der Errichtung 
von Gebäuden sind die Flachdächer flächendeckend extensiv zu begrünen, dauerhaft 
zu erhalten und zu pflegen.  

Bezüglich der Werbeanlagen sind in dem „Sonstigen Sondergebiet“ Werbeanlagen nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Werbe- und Fahnenmasten 
können ausnahmsweise zugelassen werden. Unzulässig ist Werbung mit wechselndem 
Licht und Wechselbildwerbung. 

Die Anbindung des Plangebietes soll auch zukünftig über die Kabeler Straße und die 
bestehenden Zufahrten erfolgen. Da sich an der Verkehrsführung und Erschließung im 
Vergleich zum Bestand nichts ändert und mit keinem höheren Verkehrsaufkommen zu 
rechnen ist, ist kein Verkehrsgutachten erforderlich. Über die entlang der Kabeler Straße 
verlaufenden Gehwege ist das Plangebiet auch für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer 
erreichbar. Die nächstgelegene Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs befindet sich 
an der Ecke Kabeler Straße/Auf dem Graskamp in einer Entfernung von ca. 60 m zum 
Plangebiet. Eine weitere Haltstelle befindet sich in ca. 110 m vom Plangebiet an der 
Dortmunder Straße. 
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Abb. 3 Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey der Stadt Ha-

gen. 
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1.2 Fachpläne 

Regionalplan 

Der Regionalplan Ruhr stellt die Fläche als Bereich für gewerbliche und industrielle Nut-
zung (GIB) dar. Gemäß Ziel 6.5-1 Landesentwicklungsplan (LEP) NRW 2019 dürfen 
Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nur in regionalplanerisch 
festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) dargestellt und festgesetzt werden. 
Hiervon abweichend dürfen vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 
3 BauNVO außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß § 
11 Abs. 3 BauNVO dargestellt und festgesetzt werden, wenn dabei die Sortimente und 
deren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Be-
standsschutz genießen, begrenzt werden. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zen-
trenrelevante Sortimente ist möglich. Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Er-
weiterungen in Betracht, wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler 
Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. (Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019) Durch die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey wird für den 
vorhandenen Standort der Einzelhandel gesteuert und der Bebauungsplan an die Ziele 
des LEP NRW 2019 angepasst. 
 

 
Abb. 4 Ausschnitt aus dem Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg (Teilabschnitt Ober-

bereich Bochum Hagen) | eigene Überarbeitung. 
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Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Landschaftspla-
nes. 

Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist das Bebauungsplangebiet als Sonderbau-
fläche Zweckbestimmung Großflächige Einzelhandelsbetriebe dargestellt. Bebauungs-
pläne sind gemäß § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Die Dar-
stellung des Flächennutzungsplanes entspricht den Zielen der Bauleitplanung. 
 

 
Abb. 5 Ausschnitt aus dem rechtskräftigern Flächennutzungsplan | eigene Überarbeitung. 

 

Fachgesetze 

Im Rahmen der Fachgesetze sind für die Schutzgüter und Ziele allgemeine Grundsätze 
formuliert, die bei der Prüfung aller relevanten Schutzgüter Berücksichtigung finden müs-
sen. Aufgrund des erheblichen Umfangs der Darstellung der einschlägigen Fachgesetze 
und ihrer Ziele erfolgt diese tabellarisch in Anhang 1. 
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2.0 Grundstruktur des Untersuchungsraums 

2.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) 
SO Einkaufszentrum Bathey der Stadt Hagen sowie die angrenzenden Bereiche, die 
schutzgutspezifisch in die Betrachtung einbezogen werden, sofern diese für die Aspekte 
der Umweltprüfung relevant sind. Der Bebauungsplan befindet sich in der Gemarkung 
Boele, Flur 3 und umfasst das Flurstück 518. 

Bestandssituation 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich am Rande der bebauten Ortslage von Hagen-
Bathey, die überwiegend durch einen Verbrauchermarkt und Fachmärkte sowie Konzes-
sionäre geprägt ist. Drei Straßen umgeben das Plangebiet. Im Westen schließt die Dort-
munder Straße an. Daran angrenzend befindet sich eine Baumreihe, die den Übergang 
zur freien Landschaft markiert, welche hier hauptsächlich aus Offenlandflächen besteht. 

Das Plangebiet selbst wird überwiegend durch einen Verbrauchermarkt (Marktkauf), 
eine Tankstelle sowie einen Baumarkt dominiert. Außerdem gibt es umfangreiche Stell-
platzflächen. Grünflächen sind lediglich am Rand in Form von Vegetationsflächen, Ge-
hölzstreifen und vereinzelten Baumpflanzungen vorhanden.   

 
Abb. 6 Lage des Plangebietes (rote Linie) auf Grundlage des Luftbildes.
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Lebensraumtyp: Gebäude 

  
Abb. 7 Verbrauchermarkt Nordansicht Abb. 8 Verbrauchermarkt Westansicht 

  
Abb. 9 Verbrauchermarkt Anlieferungszone 

Südostansicht 
Abb. 10 Verbrauchermarkt Anlieferungszone 

Nordostansicht 

Lebensraumtyp: Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche; Hecken 

  
Abb. 11 Baumbestand Kabeler Straße Ecke 

Dortmunder Straße 
Abb. 12 Baumbestand Nordosten des Gebietes 

  
Abb. 13 Baumbestand Südosten des Gebietes Abb. 14 Baumbestand Westen des Gebietes 
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2.2 Naturschutzfachliche Planung 

Für die Aussagen zu Schutzgebieten und besonders geschützten Bereichen werden die 
Naturschutzinformationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV 2024A) herangezogen. 

Dabei wird ein Untersuchungsgebiet von 500 m um den Geltungsbereich der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey betrachtet.  

2.2.1 Natura 2000-Gebiete 

Gemäß der sogenannten FFH-Richtlinie der Europäischen Union müssen für bestimmte 
Lebensraumtypen und Arten, deren Fortbestand ausschließlich in Europa gesichert wer-
den kann, „Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung“ ausgewiesen werden, um eine 
langfristig günstige Überlebenssituation für diese Arten und Lebensräume zu gewähr-
leisten. Diese FFH-Gebiete und die gemäß der Vogelschutzrichtlinie der EU für europä-
ische Vogelarten auszuweisenden Vogelschutzgebiete werden zusammenfassend als 
Natura 2000-Gebiete bezeichnet. Im Plangebiet und im Untersuchungsgebiet sind keine 
Natura 2000-Gebiete ausgewiesen. 

2.2.2 Weitere Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche 

Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete sind gemäß den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) „rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz 
von Natur und Landschaft in ihrer Gesamtheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist, 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen 
oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 
oder 

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.“ 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein Naturschutzgebiet.  

Nordöstlich des Plangebietes liegt jedoch das Naturschutzgebiet „NSG Uhlenbruch“ 
(HA-005).  

Es liegen keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten vor (LANUV 
2024A). 
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Abb. 15 Lage des Naturschutzgebietes (rote Fläche) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und im Unter-
suchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte 
1:10.000. Quelle: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Mestermann Landschaftsplanung 
2024.  

Landschaftsschutzgebiete 

Ein Landschaftsschutzgebiet stellt gemäß § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) eine spezielle Schutzgebietskategorie im Rahmen des Naturschutzrechts 
dar. Diese Schutzgebiete dienen dem Erhalt des allgemeinen Landschaftsbildes und er-
strecken sich häufig über großflächige Areale. Die in diesen Gebieten geltenden Aufla-
gen und Nutzungseinschränkungen sind im Vergleich zu denen in Naturschutzgebieten 
weniger strikt. Insbesondere sind alle Handlungen untersagt, die den „Charakter“ des 
Gebietes verändern könnten. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Landschaftsschutzgebiete. In der Um-
gebung befindet sich westlich des Landschaftsschutzgebiets „Auf dem Boehfelde“ (LSG-
4510-046). Nördlich des Plangebietes befindet sich das Landschaftsschutzgebiet 
„Hengsteysee-Ruhr Südufer“ (LSG-4510-043).  

Es werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten gegeben (LANUV 
2024A). 
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Abb. 16 Lage der Landschaftsschutzgebiete (grüne Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und 
im Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografi-
schen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A. Quelle: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 
Mestermann Landschaftsplanung 2024. 

Biotopkatasterflächen 

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens stellt eine umfassende Datensammlung dar, 
die Informationen über Lebensräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen enthält, wel-
che für den Arten- und Biotopschutz von besonderer Bedeutung sind. Die Auswahl der 
Gebiete erfolgt nach wissenschaftlichen Kriterien. Diese Gebiete werden kartografisch 
erfasst, vor Ort überprüft und anschließend dokumentiert. 

Das Plangebiet weist keine Biotopkatasterfläche auf. Nordwestlich des Plangebietes be-
findet sich die Biotopkatasterfläche „NSG Uhlenbruch“ (BK-HA-00006).  

Es werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten gegeben (LANUV 
2024A). 
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Abb. 17 Lage der Biotopkatasterflächen (grüne Schraffur) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und im 

Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen 
Karte 1:10.000. Quelle: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Mestermann Landschaftspla-
nung 2024. 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie § 42 des Landesna-
turschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LNatSchG NRW) werden bestimmte Teile von 
Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope besitzen, unter ge-
setzlichen Schutz gestellt. Jegliche Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen 
erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope führen könnten, sind untersagt. 

Im Plangebiet befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. Nordwestlich befindet 
sich das Biotop „Stillgewässer“ (BT-HA-00085).  

Hinweise zu planungsrelevanten Arten werden nicht gegeben (LANUV 2024A). 
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Abb. 18 Lage der gesetzlich geschützten Biotope (magentafarbene Fläche) zum Plangebiet (rote 
Strichlinie) und im Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage 
der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A. Quelle: Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag, Mestermann Landschaftsplanung 2024. 

Biotopverbundflächen 

Gemäß § 21 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) dient der Biotopverbund der 
nachhaltigen Sicherung der Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen, einschließ-
lich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften. Des Weiteren verfolgt er 
das Ziel, funktionale ökologische Wechselbeziehungen zu bewahren, wiederherzustel-
len und zu entwickeln. Darüber hinaus soll der Biotopverbund zur Verbesserung der Ko-
härenz des Netzwerks „Natura 2000“ beitragen. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Biotopverbundfläche.  

Nordwestlich des Plangebietes befinden sich die Biotopverbundflächen „Uhlenbruch“ 
(VB-A-4510-028) und „Südufer Hengsteysee“ (VB-A-4510-122).  
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Abb. 19 Lage der Biotopverbundflächen (blaue Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und im Un-
tersuchungsgebiet von 500 m(schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen 
Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A. Quelle: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Mester-
mann Landschaftsplanung 2024. 
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3.0 Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des 
Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

3.1 Untersuchungsinhalte 

Im Rahmen der Bestandsermittlung wird die aktuelle Umweltsituation im Untersuchungs-
gebiet erfasst und bewertet. Hierzu wurden vorhandene Informationen aus Datenbanken 
und der Literatur analysiert. Am 29.09.2023 wurde eine Ortsbegehung des Plangebietes 
und dessen Umgebung durchgeführt. Im Zuge der Begehung wurde eine Biotoptypen-
kartierung durchgeführt und erstellt. 

Gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung 
die Auswirkungen auf folgende Schutzgüter zu prüfen:  

• Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 
• Tiere 
• Pflanzen 
• Fläche 
• Boden 
• Wasser 
• Klima und Luft 
• Landschaft 
• Kultur- und sonstige Sachgüter 
• Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen  

 

Ziel der Konfliktanalyse ist es, die unvermeidbaren Beeinträchtigungen der Schutzgüter, 
die mit den geplanten Maßnahmen verbunden sind, umfassend darzustellen. Hierzu 
werden für jedes Schutzgut, bei dem potenzielle Beeinträchtigungen zu erwarten sind, 
zunächst die relevanten Wirkfaktoren beschrieben und die geplanten Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen benannt. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sowie vor 
dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation der Schutzgüter werden abschließend die 
verbleibenden, unvermeidbaren Beeinträchtigungen ermittelt. 

Gegenstand einer qualifizierten Umweltprüfung ist sowohl die Betrachtung der Nullvari-
ante als auch alternativer Planungsmöglichkeiten. 

Im Rahmen des Vorhabens können Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschafts-
bild auftreten. Diese Eingriffe werden gemäß den §§ 14 und 15 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) analysiert, quantifiziert und, falls erforderlich, durch geeignete 
Maßnahmen kompensiert. 

Für die artenschutzrechtlichen Aspekte wurde ein gesonderter Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag verfasst (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024).  
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3.2 Mögliche erhebliche Auswirkungen der Planung 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
ist es den eingeführten Standort in seinem Bestand zu sichern und ihm perspektivische 
Nutzungsspielräume im Rahmen des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzept zu er-
möglichen. Da das bisherige Planungsrecht (Festsetzung eines Gewerbegebietes) ent-
gegensteht, soll der Bebauungsplan neu aufgestellt werden. 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes gehen folgende Wirkun-
gen einher:  

• Anlage von Stellplätzen 
• Bau von Gebäuden 
• Abbruch vorhandener Gebäude 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 
auftreten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. 

Baufeldfreimachung / Bauphase 

Mit der Baufeldfreimachung findet keine Flächeninanspruchnahme statt, da das Plan-
gebiet momentan schon fast vollflächig versiegelt ist. In der Bauphase können Flächen 
beansprucht werden, die über das Plangebiet hinausgehen (Einrichtung oder Nutzung 
von Lager- und Abstellflächen, Rangieren von Baufahrzeugen und -maschinen).  

Baustellenbetrieb 

Baumaßnahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen sowie das 
Baustellenpersonal mit akustischen und optischen Störwirkungen verbunden. Stoffliche 
Emissionen wie Staub und Abgase sind ebenfalls in geringem Umfang zu erwarten.  

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Errichtung von Gebäuden 

Ein möglicher Flächenverlust umfasst nur einen geringen Anteil, da ein Großteil des Ge-
bäudebestandes erhalten bleibt. Auf Ebene des Bebauungsplanes orientiert sich die 
Baugrenze am Bestandsgebäude. 

Auf Grund der vorhandenen Gebäude im Plangebiet und der näheren Umgebung ist 
keine zusätzliche Silhouettenwirkung zu erwarten. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Nutzung der Gebäude 

Durch die Nutzung der baulichen Erweiterung kann es zu zusätzlichen und dauerhaften 
Lärmemissionen und optischen Wirkungen (Kfz-Verkehr, Personenbewegungen) kom-
men.  

 



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey der Stadt Hagen 
Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

18 

Tab. 1 Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey“.

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 
Betroffene 
Schutzgüter 

Baubedingt  

Bauarbeiten zur 
Baufeldvorberei-
tung für den Bau 
der zulässigen  
Gebäude und der 
Verkehrsflächen  

Bodenverdichtungen, Bo-
denabtrag und Verände-
rung des (natürlichen) Bo-
denaufbaus. Ggf. Bau-
maßnahmen im geologi-
schen Untergrund  

Lebensraumverlust/ 
-degeneration 

Tiere 
Pflanzen 

Bodendegeneration und 
Verdichtung/Veränderung 

Fläche 
Boden 

ggf. Tiefbauarbeiten für 
die Schaffung der Ge-
bäude 

Veränderungen des Boden-
wasserhaushaltes und ggf. 
des Grundwassers 

Fläche 
Boden 
Wasser 

Entfernung anstehender 
Vegetationsbestände 

Lebensraumverlust/ 
-degeneration 

Fläche 
Pflanzen 
Tiere 

Abbruch von vorhandenen 
Gebäuden 

Lebensraumverlust/ 
-degeneration 

Tiere 

Baustellenbetrieb 

Lärmemissionen durch 
den Baubetrieb; 
stoffliche Emissionen 
(z. B. Staub) durch den 
Baubetrieb 

Störung von Anwohnern, 
Störung von Tieren,  
Beeinträchtigung der Ge-
sundheit, ggf. stoffliche Ein-
träge in den Boden und in 
das Grundwasser 

Menschen 
Gesundheit 
Tiere 
Wasser 
Luft 

Anlagebedingt 

Errichtung der  
zulässigen 
Gebäude und der 
Verkehrsflächen 

Versiegelung und nachhal-
tiger Lebensraumverlust 

Lebensraumverlust, Verän-
derung der Standortverhält-
nisse, Zerschneidung von 
Lebensräumen  

Fläche 
Tiere 
Pflanzen 

Bodenverlust Boden 
Verringerung der Versicke-
rungsrate, erhöhter Oberflä-
chenabfluss 

Fläche 
Wasser 

Ggf. Veränderung von  
Klimatopen 

Klima 

Neubau zulässiger 
Gebäude 

Silhouettenwirkung der 
Gebäude  

Ggf. Veränderung des 
Landschaftsbildes,  
Ggf. Störungen von Tieren 

Menschen 
Landschaft 
Tiere 

Betriebsbedingt 
Emissionen aus 
Heizungsanlagen 
und Kraftfahrzeu-
gen 

Belastung der Atmosphäre 
Zusätzliche Belastung der 
Atmosphäre insbesondere 
durch CO2-Ausstoß 

Menschen 
Gesundheit 
Luft 

Betriebsbedingter 
Verkehr 

Lärmemissionen durch zu-
sätzlichen Fahrzeugver-
kehr; Personenbewegun-
gen 

Lebensraumbeeinträchti-
gung durch Lärmemissio-
nen 

Menschen 
Gesundheit 
Tiere 



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey der Stadt Hagen 
Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

19 

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 
Betroffene 
Schutzgüter 

Nutzung der zuläs-
sigen Gebäude 

Beleuchtung Ggf. Beeinträchtigung 
nachtaktiver Tiere 

Tiere 

 

 

3.3 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt 

3.3.1 Immissionen 

Bestandsaufnahme 

Im Zuge des Bebauungsplans Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um Umbaumaßnahmen am jet-
zigen Verbrauchermarkt durchführen zu können. Unter anderem ist ein zusätzliches 
Leergutlager an der südlichen Gebäudeseite geplant. Um die dadurch entstehenden Ge-
werbelärmimmissionen bewerten zu können wurde eine schalltechnische Untersuchung 
(Peutz Consult GmbH 2024A) durchgeführt. Dabei wurden die erwarteten Gewerbelärm-
immissionen des Leergutlagers anhand der Planunterlagen, Nutzungsangaben und ei-
gener Messergebnisse gemäß TA Lärm und DIN 9613-2 mithilfe eines digitalen Simula-
tionsmodells ermittelt. 
 
Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung wurden an festgelegten Immissionsorten 
Messungen durchgeführt, welche in der nachfolgenden Abbildung erkenntlich sind. 
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Abb. 20 Lageplan mit Darstellung des Simulationsmodells sowie der Immissionsorte. (Peutz Consult 

GmbH 2024 A) 

Gemäß TA Lärm Punkt 2.2 definiert sich der Einwirkungsbereich einer Anlage (hier: 
Leergutlager) durch Flächen, auf denen die Geräuschemissionen weniger als 10 dB un-
ter dem maßgebenden Immissionsrichtwert liegen. Wenn nachgewiesen wird, dass die 
Emissionen des neuen Leergutlagers an den schützenswerten Bebauungen im Umfeld 
10 dB unter den zulässigen Immissionsrichtwerten liegen, fällt das Umfeld nicht in den 
Einwirkungsbereich des Leergutlagers. Die Nutzung des Leergutlagers führt somit nicht 
zu einer relevanten Erhöhung der Schallimmissionen. Die übrigen Nutzungen auf dem 
Betriebsgelände ändern sich durch das Bauvorhaben nur unwesentlich. Durch die Be-
rücksichtigung um 10 dB reduzierter Immissionsrichtwerte an den maßgebenden Bebau-
ungen wird die Vorbelastung durch die bestehenden Emissionen des Verbrauchermark-
tes berücksichtigt, sodass nur die neuen Emissionen des Leergutlagers untersucht wer-
den. Daher ist eine Berücksichtigung der Vorbelastung durch umliegende gewerbliche 
Nutzungen nicht erforderlich. 
 
Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist, dass die um 10 dB reduzierten, anteiligen 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die mit dem Leergutlager verbundenen Schal-
limmissionen deutlich unterschritten werden. Das Leergutlager ist somit für die umlie-
gende Bebauung als schalltechnisch irrelevant zu betrachten. Die in Abhängigkeit der 
Gebietseinstufung gemäß TA Lärm kurzzeitig zulässigen Geräuschspitzen werden 
ebenfalls unterschritten. 
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3.3.2 Erholung 

Bestandsaufnahme 

Die Eignung des Gebiets zur Erholung wird durch die Qualität des Landschaftsbildes 
bestimmt, wobei die Nutzung zur Erholung von der Zugänglichkeit und Begehbarkeit 
des Landschaftsraums abhängt. 

Im Plangebiet befinden sich ein großflächiges Einkaufszentrum mit untergeordneten 
Gebäuden wie beispielsweise eine Tankstelle oder eine Wachanlage für PKW. Das 
Gelände ist für die Öffentlichkeit zugänglich, weist jedoch keine Bedeutung für die Er-
holungsnutzung auf. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Ein-
kaufszentrum Bathey sind keine Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion zu erwar-
ten.  

3.4 Schutzgut Tiere 

Die Aspekte des Artenschutzes für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) 
SO Einkaufszentrum Bathey wurden im Rahmen eines Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trages betrachtet (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024A). Das Ergebnis ist im Fol-
genden zusammenfassend dargestellt.  

Bestandsaufnahme 

„Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) „SO Einkaufszentrum 
Bathey der Stadt Hagen werden Wirkungen auf die folgenden Lebensraumtypen entste-
hen können: 

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 
• Vegetationsarme oder freie Biotope 
• Gärten 
• Gebäude 

 

Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfa-
len für das Messtischblatt 4510 „Witten“, Quadrant 4 erbringt Hinweise auf 34 Arten, 
die als planungsrelevant gelten (fünf Säugetierarten, 26 Vogelarten, zwei Amphibienar-
ten und eine Reptilienart). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht genannt. 
 
Im Rahmen der Ortsbegehungen am 27. Oktober und 9. Dezember 2023 erfolgte eine 
Plausibilitätskontrolle. Dabei wurde überprüft, ob die Arten der Artenliste im Plangebiet 
bzw. im Untersuchungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tat-
sächlich vorkommen bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem 
geplanten Vorhaben betroffen sein könnten. 
 
Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen pla-
nungsrelevanten Arten“ (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024A). 
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Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Häufige und verbreitete Arten 

„Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der häufi-
gen und verbreiteten Vogelarten wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Ver-
meidungsmaßnahmen ausgeschlossen: 
 
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruchnahme von 
Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. September) 
notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen sind dementspre-
chend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchzuführen. Im Falle 
nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen außerhalb dieses Zeitraumes ist durch 
eine umweltfachliche Baubegleitung sicherzustellen, dass bei der Entfernung von Vege-
tationsbeständen die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 
 
Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallage-
rung etc.) sind auf zukünftig versiegelte bzw. überbaute Bereiche zu beschränken. Damit 
wird sichergestellt, dass zu erhaltende Gehölz- und Vegetationsbestände der näheren 
Umgebung vor Beeinträchtigung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als 
Lebensraum übernehmen können“ (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024A). 
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Planungsrelevante Arten 

„Generell können die bestehenden Gebäudestrukturen eine Lebensraumeignung für ge-
bäudebewohnende Fledermaus- und Vogelarten besitzen. Daher kann es durch poten-
zielle Umbauten zu einem potenziellen Verlust von Zwischen-, Sommer- oder Ganzjah-
resquartieren für gebäudebewohnende Fledermäuse und zu Zerstörung von Bruthabita-
ten von Vögeln kommen. 
 
Durch die Überplanung der derzeit kleinflächig als Grünflächen ausgebildeten Bereiche 
mit Gehölzbestand kann ein Lebensraum des Bluthänflings oder des Girlitzes betroffen 
sein. Im Zuge der Baufeldräumung werden Gehölze gerodet, wobei insbesondere nicht 
flügge, im Nest befindliche Jungvögel der Arten verletzt oder getötet werden können, 
wodurch ein Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgelöst würde. 
Darüber hinaus könnten dauerhaft Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Bluthänflings 
und des Girlitzes überplant werden. 
 
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht vollstän-
dig auszuschließen. Da diese Strukturen dauerhaft entfernt werden, ist auch eine Betrof-
fenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht vollständig auszuschließen. 
 
Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1. Nr. 2 BNatSchG, wie etwa durch eine Sil-
houettenwirkung, wird als unwahrscheinlich eingestuft. Ebenfalls kommt es durch das 
Vorhaben nicht zu Zerschneidungswirkungen oder zu erheblichen Störungen auf an-
grenzenden Flächen. 
 
Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-
entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 
verboten ist, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören“ (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024A). 

Vermeidungsmaßnahmen 
 

Gebäudebewohnende Tierarten 
„Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der gebäudebewohnenden Fleder-
mäuse und Vögel gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Gebäude sind daher vor einem potenziellen Umbau auf das Vorkommen von 
Fledermäusen und Vögeln zu untersuchen. Es ist eine Sichtkontrolle der Gebäude auf 
Spuren, Quartiere und Individuen von Fledermäusen und Vögeln durchzuführen. 
 
Sollten bei der Untersuchung entsprechende Hinweise auf das Vorkommen von Fleder-
mäusen oder Vögeln gefunden werden, ist die Beeinträchtigung von Lebensstätten be-
reits vor Beginn der Abbrucharbeiten durch die Schaffung entsprechender Ersatzlebens-
stätten zu kompensieren. Sollte die Errichtung einer Ersatzlebensstätte erforderlich sein, 
so ist deren Herstellung (Art, Umfang, Lage etc.) im Vorfeld mit der Unteren Naturschutz-
behörde abzustimmen“ (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024A). 
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Gehölzbrüter 
„Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf ein Vorkommen von 
Bluthänfling oder Girlitz, was nicht ausschließt, dass die Arten in den Gehölzen brüten 
könnten. Allerdings ist die Anwesenheit der Arten im Plangebiet rein spekulativ und vor 
dem Hintergrund der Kleinflächigkeit des Gehölzbestandes auch als unwahrscheinlich 
einzustufen. Im Sinne eines Worst-Case-Szenarios wird es als ausreichend erachtet, 
eine Tötung und/oder Verletzung von Bluthänflingen und Girlitzen zu vermeiden. Dies 
wird erreicht, indem die in Kapitel 6.3.1 aufgeführten Bauzeitenregelungen zum Schutz 
häufiger und verbreiteter Vogelarten Anwendung finden. Die Arten finden in den Gehöl-
zen der angrenzenden Grünflächen mindestens gleichwertige Bruthabitate vor, so dass 
eine Gefährdung der lokalen Population des Bluthänflings und des Girlitzes infolge des 
Bauleitplanverfahrens nicht erwartet wird“ (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024A). 
 
Ergebnis 
„Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey der 
Stadt Hagen hat, bei Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen keine artenschutzrecht-
lichen Auswirkungen auf die genannten planungsrelevanten Arten“ (MESTERMANN LAND-
SCHAFTSPLANUNG 2024A).
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3.5 Schutzgut Pflanzen 

Bestandsaufnahme 

Am 29. September 2023 wurde das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 1/23 (712) SO Ein-
kaufszentrum Bathey sowie die angrenzenden Bereiche begangen. Dabei wurde eine 
Biotoptypenkartierung im Plangebiet und einem Umkreis von 15 Metern durchgeführt. 
Die erfassten Biotoptypen wurden gemäß der „Numerischen Bewertung von Biotoptypen 
für die Bauleitplanung in NRW“ (LANUV 2008) klassifiziert. 

 

 

Abb. 21 Bestand der Biotoptypen im Plangebiet und der näheren Umgebung gemäß der „Numeri-
schen Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung NRW“. 

 

Bei der Biotoptypenkartierung wurden folgende Biotoptypen erfasst: 
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Tab. 2 Biotoptypen im Plangebiet des Bebauungsplans Nr.1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Bathey sowie in einem 15 m Radius. Vorhabensspezifisch betroffene Biotoptypen in-
nerhalb des Plangebietes sind grau hinterlegt. 

Code Biotoptypen 

1.1 versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfugiges Pflaster, Mau-
ern etc.) 

1.3 
Teilversiegelte- oder unversiegelte Betriebsflächen, (wasserge- 
bundene Decken, Schotter-, Kies-, Sandflächen) Rasengitter- 
stein, Rasenfugenpflaster 

2.2 Straßenbegleitgrün, Straßenböschungen ohne Gehölzbestand 

4.3 Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50 % heimischen Gehöl-
zen 

7.2 
Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch 
mit lebensraumtypischen Gehölzanteilen ≥ 50% 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
und der Realisierung des Planvorhaben kommt es zu keiner Veränderung von Gehölz- 
oder Vegetationsbeständen. Der Bestand bleibt zum Großteil unverändert, was bedeu-
tet, dass der Verbrauchermarkt sowie die Stellplatzanlage nicht oder nur geringfügig ver-
ändert wird. Es wird lediglich der Abriss untergeordneter Gebäude auf dem Gelände 
geplant sowie eine bauliche Ergänzung des Verbrauchermarktes im Süden des Plange-
bietes. Die einzigen Vegetationsflächen innerhalb des Plangebietes werden zum Erhalt 
festgesetzt. 

3.6 Schutzgut Fläche 

Unter dem Schutzgut Fläche wird der Aspekt des flächensparenden Bauens im Kontext 
eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden betrachtet. Durch 
das Instrument der Bauleitplanung soll gewährleistet werden, dass der Flächenver-
brauch auf das für das Vorhaben notwendige Maß beschränkt wird. Dabei werden neben 
der Flächeninanspruchnahme auch die Gesichtspunkte der Nutzungsumwandlung, Zer-
schneidung und Versiegelung berücksichtigt. 

Bestandsaufnahme 

Die Größe des Plangebietes umfasst 24.270 m². Hiervon sind bereits 23.770 m² versie-
gelt. Das Plangebiet weist eine geringe Fläche von 500 m² unversiegelte Vegetations-
fläche auf. Diese wird zum Großteil durch den Bebauungsplan gesichert. 
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Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Bei Realisierung der Planung kann entsprechend der Festsetzung des Bebauungspla-
nes die gesamte Fläche des Geltungsbereiches versiegelt werden mit Ausnahme dreier 
Grünfläche, welche zum Erhalt der vorhandenen Bepflanzungen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt werden. Insgesamt umfassen diese Flä-
che eine Größe von ca. 520 m². 

Im Rahmen des Bebauungsplans wurden gezielte Klimafestsetzungen getroffen, um den 
ökologischen Fußabdruck der geplanten Bauvorhaben zu minimieren und die lokale Um-
welt zu schützen. Die Festsetzungen beziehen sich auf die Errichtung von Stellplätzen 
und Gebäuden. Hierzu gehören die Verpflichtung zur Dachbegrünung sowie die Begrü-
nung von Stellplätzen. Diese Maßnahmen tragen zur Verbesserung des Mikroklimas bei 
und zusätzlich wird den Anforderungen an eine umweltgerechte Stadtentwicklung ge-
recht. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb gewerblich genutzter Flächen und Ge-
bäude nimmt die geplante Bebauung keine solitäre Stellung im Raum ein. Eine Zersie-
delung der Landschaft wird somit nicht weiter vorangetrieben. Zudem besteht für das 
Plangebiet bereits ein fast 100 % Versiegelungsgrad, welcher nicht verändert wird.  

Insgesamt ist daher von keiner erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche 
im Bereich des Plangebiets auszugehen. 

3.7 Schutzgut Boden 

Für Böden gilt gemäß § 1 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) der folgende 
Vorsorgegrundsatz: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 
werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Bö-
den, welche die Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes (BBodSchG) im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 Satz 1 Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung), sind besonders zu schützen“. 

In § 4 Abs. 2 LBodSchG NRW wird die folgende, generelle Prüfverpflichtung formuliert: 
„Bei der Aufstellung von Bauleitplänen, bei Planfeststellungsverfahren und Plangeneh-
migungen haben die damit befassten Stellen im Rahmen der planerischen Abwägung 
vor der Inanspruchnahme von nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbe-
bauten Flächen insbesondere zu prüfen, ob vorrangig eine Wiedernutzung von bereits 
versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich ist“. 

Bestandsaufnahme 

Gemäß der Bodenkarte (BK50) herrscht im Plangebiet der Bodentyp Pseudogley-Para-
braunerde. Die Schutzwürdigkeit von Pseudogley-Parabraunerde wird als fruchtbar mit 
hoher Funktionserfüllung als Regelungs- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfrucht-
barkeit eingestuft (WMS-FEATURE 2024). 

Alle natürlichen Böden erfüllen vielfältige, allgemeine Funktionen im Naturhaushalt, u. a. 
als Puffer- und Filterkörper, Lebensraum von Mikroorganismen und als Teil des Ökosys-
tems mit seinen vielfältigen Stoffkreisläufen.  
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Ein Großteil des Plangebietes ist bereits versiegelt, weshalb hier keine natürlichen Bö-
den mehr zu erwarten sind. Natürliche Böden sind lediglich im Bereich vorhandener Ve-
getationsbestände vorhanden. 

 

Tab. 3 Übersicht über den im Plangebiet anstehenden Bodentyp „Podsol“ gem. der Bodenkarte 
des geologischen Dienstes (BK50) (WMS-Feature 2024). 

Bodeneinheit L4510_S-L341SW2 
Bodentyp Pseudogley-Parabraunerde 
Bodenartengruppe des Oberbodens Tonig-schluffig 
Grundwasserstufe Stufe 0 – ohne Grundwasser 
Staunässegrad Stufe 2 – schwache Staunässe 
Wertzahlen der Bodenschätzung 68 bis 85, sehr hoch 
Erodierbarkeit des Oberbodens 0,56, sehr hoch 

Schutzwürdigkeit des Bodens 

Fruchtbare Böden mit hoher 
Funktionserfüllung als Regelungs- 
und Pufferfunktion / natürliche Bo-
denfruchtbarkeit 

Verdichtungsempfindlichkeit hoch 

 

Abb. 22 Darstellung des anstehenden Bodentyps (Bodenkarte von NRW).  

 

Altlasten 

S-L 

G 

L 



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey der Stadt Hagen 
Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

29 

Bezüglich vorkommender Altlasten innerhalb des Plangebietes ist eine Kennzeichnung 
im Altlastenverdachtsflächenkataster vorhanden. Dabei handelt es sich um die SB-Tank-
stelle, die mindestens seit 1980 dort betrieben wird. Sie wird als Altlastenverdachtsfläche 
unter der Nummer 9.61-0590 geführt. Es liegt eine orientierende Standortuntersuchung 
aus dem Jahre 1997 vor. Diese Fläche, welche sich nördlich des Gebäudebestandes 
befindet, ist im B-Plan gem. § 9 Abs. 5 BauGB gekennzeichnet.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Auf Grund der vollständig vorhandenen Versiegelung im Plangebiet und da dem anste-
henden Boden keine Schutzwürdigkeit zugesprochen wird, sind keine erheblichen Be-
einträchtigungen des Schutzgutes Boden zu erwarten. 

 

3.8 Schutzgut Wasser 

3.8.1 Teilschutzgut Grundwasser 

Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Grundwasserkörpers 276_10 „Rechtsrheini-
sches Schiefergebirge / Untere Lenne / 2“. Dieser silikatische Kluft-Grundwasserleiter 
wird in seiner Durchlässigkeit sehr gering bis gering beschrieben (MUNV 2024). 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines festgesetzten oder geplanten Trink-
wasserschutzgebietes oder Heilquellenschutzgebietes (MUNV 2024). 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird nicht (dauerhaft) in das Grundwasser 
eingegriffen. Von der geplanten Bebauung gehen keine stofflichen Einträge in das 
Grundwasser aus.  

Gem. § 55 Abs. 2 WHG besteht die grundsätzliche Pflicht zur ortsnahen Niederschlags-
wasserbeseitigung; Ausnahmetatbestände liegen nicht vor. Das Niederschlagswasser 
ist mittels Rohr-, Rigolen- oder Muldenversickerung auf den Baugrundstücken zu versi-
ckern.  

Das Bebauungsplangebiet befindet sich im Einzugsgebiet der Kläranlage Hagen-Bo-
ele/Bathey und wird im Trennsystem entwässert. Die äußere entwässerungstechnische 
Erschließung ist durch die vorhandene öffentliche Trennkanalisation in der Kabeler 
Straße gegeben. 
 
Eine signifikante flächenspezifische Verringerung der Grundwasserneubildungsrate ist, 
auf Grund des bereits hohen Versiegelungsgrades des Plangebietes, nicht zu erwarten. 

Die Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
der Stadt Hagen wird zu keinen erheblichen Veränderungen des Grundwassers führen, 
nachhaltige Wirkungen auf das Teilschutzgut Grundwasser ergeben sich daher nicht. 
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3.8.2 Teilschutzgut Oberflächengewässer 

Bestandsaufnahme 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Das nächstgelegene Fließge-
wässer, die Ruhr, verläuft ca. 1,3 km nordöstlich des Plangebietes. Der Hengsteysee 
befindet sich in ca. 750 m Entfernung, nördlich des Plangebietes. Zusätzlich verläuft ein 
verrohrter Bach unmittelbar südöstlich des Geltungsbereiches im Bereich der Wand-
hofener Straße. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Aus der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
resultierende Auswirkungen auf Oberflächengewässer sind ausgeschlossen. 

3.9 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet und seine Umgebung weisen größtenteils Gebäude und versiegelte Flä-
chen auf. Südöstlich grenzen kleinteilige Gartenbereich bzw. Gehölzbestände an das 
Plangebiet. Westlich an das Plangebiet schließen sich Verkehrswege an, unmittelbar 
daran angrenzend befinden sich Acker- und Waldflächen. 

Im Osten und Westen des Plangebietes befinden sich Gartenbereiche bzw. Gehölzbe-
stände. Die übrigen Flächen werden von Gebäuden und versiegelten Flächen einge-
nommen. 

Gemäß der Klimatopkarte wird dem Plangebiet das Klimatop „Gewerbe-, Industrieklima 
(dicht)“ zugeordnet (LANUV 2024C). In diesem Klimatoptyp prägen Gewerbe- und In-
dustriegebiete mit den dazugehörigen Produktions-, Lager- und Umschlagstätten, die 
sich durch einen hohen Versiegelungsgrad und geringen Grünflächenanteil auszeich-
nen, das Mikroklima. 

Gemäß der Klimaanalysekarte des LANUV (2024C) weist das Plangebiet tagsüber eine 
starke thermische Belastung (Kategorie Siedlung > 35 bis 41 °C) auf. Das Plangebiet 
verfügt über eine mäßige nächtliche Überwärmung (T> 18,5 bis 20° C). Im Plangebiet 
ist kein Kaltluftvolumenstrom vorhanden. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Während der Bauphase kann es ggf. zu temporären Belastungseffekten durch Schad-
stoffemissionen (Staub, Emissionen der Baufahrzeuge) kommen. 

Auf Grund des bereits vorhandenen hohen Versiegelungsgrades im Plangebiet ergeben 
sich keine erheblichen Veränderungen der mikroklimatischen Situation.  
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3.10 Schutzgut Landschaft 

Bestandsaufnahme 

Unter dem Schutzgut Landschaft werden die Landschaftsgestalt und das Landschafts-
bild betrachtet. Das Plangebiet der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO 
Einkaufszentrum Bathey stellt sich überwiegend als bebaute Fläche dar. Zusätzlich be-
findet sich im Norden, Nordwesten und Südosten des Plangebietes randliche Gehölzbe-
stände. 

Westlich befinden sich, angrenzend an die Verkehrswege, Acker- und Waldflächen. Im 
sonstigen Umfeld ist überwiegend Gewerbenutzung vorhanden. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Aufgrund der Vorbelastung der Landschaft durch die Gebäude im Plangebiet sowie die 
an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsbereiche werden vorhabensspezifisch keine 
erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft erwartet.  

3.11 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestandsaufnahme 

Kulturgüter haben als Zeugnisse der menschlichen und naturgeschichtlichen Entwick-
lung eine große gesellschaftliche Bedeutung. Ihr Wert liegt vor allem in ihrer historischen 
Aussagekraft und ihrem Bildungswert im Kontext der Pflege von Traditionen. Zudem sind 
sie bedeutende Bestandteile unserer Kulturlandschaft und besitzen teilweise eine starke 
emotionale Wirkung. 

Nach bisherigem Kenntnisstand befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches der Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey und im nähe-
ren Umfeld weder Baudenkmäler noch sonstige Denkmäler im Sinne des Denkmal-
schutzgesetzes (DSchG NRW). 

Das Plangebiet zählt zur Kulturlandschaft „Niederbergisch-Märkisches Land“ und liegt 
innerhalb des landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereich „Ruhrtal“ „Ruhrtal“ (LWL & 
LVR 2007).  

Der ausgewiesene Teil des Flusstals zwischen Westhofen und Ruhrort ist bedeutend für 
die erste Phase der Industrialisierung im Ruhrgebiet. Geprägt wird das Gebiet von Schiff-
fahrts- und Industrieanlagen, mittelalterlichen und nachmittelalterlichen Orten, Industri-
ellenvillen, Park- und Grünanlagen sowie Arbeitersiedlungen (LWL & LVR 2007). 

Besiedlungen gibt es seit dem Frühmittelalter. Im Spätmittelalter begann der Steinkoh-
leabbau, und vom 16. bis ins frühe 19. Jahrhundert existierten zahlreiche Stollenzechen. 
Im 18. Jahrhundert wurde die Ruhr für Kohlentransporte schiffbar gemacht, jedoch 
wurde dies durch die Eisenbahn weitgehend ersetzt. Architektonisch bedeutende Bahn-
höfe und Industriellensitze entstanden im 19. Jahrhundert (LWL & LVR 2007). 

Das Landschaftsbild ist geprägt von Flussregulierungsmaßnahmen, historischen 
Schleusen und Buhnen. Die Seenlandschaft mit fünf Flussstauseen hat eine zentrale 
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Bedeutung für Freizeit, Erholung und Trinkwassergewinnung. Eine Phase der Wasser-
verschmutzung bis ins 20. Jahrhundert wich einer Rückeroberung durch die Natur. 
Sichtachsen und Ausblicke von historischen Bauwerken wie Bismarcktürmen erhöhen 
den Freizeitwert des Ruhrtals (LWL & LVR 2007). 

Kulturgüter mit Raumwirkung sind im Plangebiet nicht vorhanden (LWL & LVR 2007). 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“ sind im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Batheyder Stadt Hagen nicht zu erwarten. 

3.12 Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen 

Biologische Vielfalt 

Der Begriff der biologischen Vielfalt oder Biodiversität steht als Sammelbegriff für die 
Gesamtheit der Lebensformen auf allen Organisationsebenen, von den Arten bis hin zu 
den Ökosystemen. Die biologische Vielfalt im Plangebiet ist auf Grund der Lebens-
raumausstattung als gering bis mittel zu bezeichnen. 

Wechselwirkungen 

Im Untersuchungsgebiet gibt es komplexe Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü-
tern, da diese sowohl im Naturhaushalt als auch funktional miteinander verbunden sind. 
Die schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung des Naturhaushaltes berücksich-
tigt dabei verschiedene Aspekte der funktionalen Beziehungen zu anderen Schutzgü-
tern. Dadurch werden die ökosystemaren Wechselwirkungen prinzipiell über den schutz-
gutbezogenen Ansatz erfasst. Eine Zusammenfassung dieser möglichen Wechselwir-
kungen der Schutzgüter zeigt die folgende Tabelle. 

Tab. 4 Zusammenfassung der schutzgutbezogenen Wechselwirkungen. 

Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
Natura 2000-Gebiete 

- FFH-Gebiete 
- Vogelschutzgebiete 

- Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 
- Schutz von Lebensraumtypen 
- Artenschutz 

Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt 

- Immissionsschutz 
- Erholung 

- Der Mensch greift über seine Nutzungsan-
sprüche bzw. die Wohn-, Wohnumfeldfunktion 
sowie die Erholungsfunktion in ökosystemare 
Zusammenhänge ein. Es ergibt sich eine Be-
troffenheit aller Schutzgüter. 

Pflanzen 
- Biotopfunktion 
- Biotopkomplexfunktion 

 

- Abhängigkeit der Vegetation von den Stan-
dorteigenschaften Boden, Klima, Wasser, 
Menschen 

- Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick 
auf die Wirkpfade Pflanzen-Mensch, Pflan-
zen-Tiere 
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Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
Tiere 

- Lebensraumfunktion 

- Abhängigkeit der Tierwelt von der Lebens-
raumausstattung (Vegetation, Biotopvernet-
zung, Boden, Klima, Wasser) 

- Spezifische Tierarten als Indikator für die Le-
bensraumfunktion von Biotoptypen 

Fläche 
- Erholung 
- Biotopfunktion  
- Lebensraumfunktion 
- Biotopentwicklungs-potenzial 
- Wasserhaushalt 
- Regional- und  

Geländeklima 
- Landschaftsbild 

 

- Betroffenheit von Menschen, Pflanzen, Tiere, 
Klima, Boden, Wasser und Landschaft bei 
Nutzungsumwandlung, Versiegelung und Zer-
schneidung der Fläche 

Boden 
- Biotopentwicklungspotenzial 
- Landwirtschaftliche Ertragsfä-

higkeit 
- Schutzwürdigkeit von Böden, 

abgebildet über die natürli-
chen Bodenfunktionen und 
die Archivfunktion   

- Ökologische Bodeneigenschaften, abhängig 
von den geologischen, geomorphologischen, 
hydrogeologischen, vegetationskundlichen 
und klimatischen Verhältnissen 

- Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
- Boden als Schadstofftransportmedium im Hin-

blick auf Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-
Wasser, Boden-Mensch, Boden-Tiere 

- Boden in seiner Bedeutung für den Land-
schaftswasserhaushalt (Grundwasserneubil-
dung, Retentionsfunktion, Grundwasser-
schutz) 

Wasser 
- Bedeutung im Landschafts-

wasserhaushalt 
- Lebensraumfunktion der Ge-

wässer und Quellen 
- Potenzielle Gefährdung ge-

genüber Verschmutzung 
- Potenzielle Gefährdung ge-

genüber einer Absenkung 

- Abhängigkeit der Grundwasserneubildung 
von klimatischen, boden- und vegetations-
kundlichen bzw. nutzungsbezogenen Fakto-
ren 

- Oberflächennahes Grundwasser in der Be-
deutung als Faktor der Bodenentwicklung und 
als Standortfaktor für Biotope, Pflanzen und 
Tiere 

- Grundwasser als Transportmedium für 
Schadstoffe im Wirkgefüge Wasser-Mensch 

- Selbstreinigungskraft des Gewässers abhän-
gig vom ökologischen Zustand 

- Gewässer als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen 
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Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
Klima und Luft 

- Regionalklima  
- Geländeklima 
- Klimatische Ausgleichs-funk-

tion 
- Lufthygienische Ausgleichs-

funktion 

- Geländeklima in seiner klimaphysiologischen 
Bedeutung für den Menschen 

- Geländeklima als Standortfaktor für Vegeta-
tion und Tierwelt 

- Abhängigkeit von Relief und Vegetation/Nut-
zung 

- Lufthygienische Situation für den Menschen 
- Bedeutung von Vegetationsflächen für die 

lufthygienische Ausgleichsfunktion 
- Luft als Transportmedium im Hinblick auf 

Wirkgefüge Luft-Pflanze, Luft-Mensch 

Landschaft 
- Landschaftsgestalt 
- Landschaftsbild 

- Abhängigkeit der Landschaftsgestalt und des 
Landschaftsbildes von Landschaftsfaktoren 
wie Relief, Vegetation, Gewässer, Leit- und 
Orientierungsfunktion für Tiere 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
- Kulturelemente 
- Kulturlandschaften 

- Historischer Zeugniswert als wertgebender 
Faktor der Landschaftsgestalt und des Land-
schaftsbildes 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey der 
Stadt Hagen führt nur zu geringfügen Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, 
Boden sowie Klima und Luft. 

Diese Auswirkungen besitzen jedoch wegen ihrer Kleinflächigkeit für die Bewertung der 
Wechselwirkungen keine Relevanz.  

3.13 Art und Menge der erzeugten Abfälle 

Die Art und Menge der erzeugten Abfälle kann in Bezug auf den Bebauungsplan nicht 
genau bestimmt werden. Nach dem KrWG (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen) gilt jedoch grund-
sätzlich folgende Rangfolge bei der Abfallbewirtschaftung: 

1. Vermeidung von Abfällen, 
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
3. Recycling, 
4. Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung, 
5. Beseitigung von nicht wiederverwendbaren oder verwertbaren Abfällen. 

Durch die Einhaltung dieser Rangfolge sowie ergänzender Gesetze zur Verbringung, 
Behandlung, Lagerung und Verwertung von Abfällen können schädliche Auswirkungen 
auf die Umwelt gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a, c und d BauGB (Tiere, Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Wirkungsgefüge, Landschaft, biologische Vielfalt, 
Mensch, Kultur- und Sachgüter) grundsätzlich vermieden werden. Ein unsachgemäßer 
Umgang mit belasteten Abfällen kann jedoch zu direkter Kontamination der Schutzgüter 
Boden, Wasser und Luft führen, was erhebliche Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
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Klima, biologische Vielfalt sowie den Menschen haben kann. Auch das Landschaftsbild 
könnte durch illegale Müllentsorgung erheblich beeinträchtigt werden. 

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von nicht verwertbaren Abfällen werden die 
Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis e BauGB nicht erheblich beein-
trächtigt. 
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4.0 Maßnahmen zur Vermeidung und Ausgleich nachteiliger 
Umweltauswirkungen 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

4.1.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Gesamtbevölkerung 
insgesamt 

4.1.1.1 Immissionen 

Vorhabenspezifische Beeinträchtigungen durch Schall- und Schadstoffemissionen wer-
den nicht erwartet. Ein Bedarf an Maßnahmen ergibt sich nicht.  

4.1.1.2 Erholung 

Mit der Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Bathey der Stadt Hagen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-
tion zu erwarten. Ein Bedarf an Maßnahmen ergibt sich nicht. 

4.1.2 Schutzgut Tiere 

Hinweise zu Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen im Schutzgut Tiere gibt der 
Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024). Nach-
folgend werden diese zusammenfassend aufgeführt:  

Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen: 

• Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen dürfen Vegetationsbestände nur zwi-
schen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar geräumt werden. Falls eine Räu-
mung außerhalb dieses Zeitraums unvermeidbar ist, muss durch eine umwelt-
fachliche Baubegleitung sichergestellt werden, dass die Flächen nicht von Vö-
geln genutzt werden 

• Baumaßnahmen wie Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten und Materiallagerung 
sind auf zukünftig versiegelte oder überbaute Bereiche zu beschränken, um um-
liegende Gehölz- und Vegetationsbestände zu schützen und deren Funktion als 
Lebensraum zu erhalten 

Vermeidungsmaßnahmen Gebäudebewohnende Tierarten 

• Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der gebäudebewohnenden Fle-
dermäuse und Vögel gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann nicht vollständig aus-
geschlossen werden. Vor dem Umbau von Gebäuden sind diese auf das Vor-
kommen von Fledermäusen und Vögeln zu untersuchen. Eine Sichtkontrolle auf 
Spuren, Quartiere und Individuen ist durchzuführen. Bei Nachweisen von Fleder-
mäusen oder Vögeln müssen vor Beginn der Arbeiten geeignete Ersatzlebens-
stätten geschaffen und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. 

Vermeidungsmaßnahmen Gehölzbrüter 

• Obwohl keine Hinweise auf das Vorkommen von Bluthänfling oder Girlitz gefun-
den wurden, könnten diese Arten möglicherweise in den Gehölzen brüten. Zur 
Vermeidung von Tötung oder Verletzung der Vögel sind die Bauzeitenregelun-
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gen zum Schutz häufiger Vogelarten (siehe Allgemeine Vermeidungsmaßnah-
men) anzuwenden. Die Vögel finden in angrenzenden Grünflächen gleichwertige 
Bruthabitate, sodass keine Gefährdung der lokalen Population erwartet wird. 

4.1.3 Schutzgut Pflanzen 

Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallage-
rung) sind auf das Plangebiet und die zukünftig befestigten oder überbauten Flächen zu 
beschränken 

Weiterhin ist die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäu-
men, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen – zu beachten. 
Im Besonderen ist dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von Kronentraufen zzgl. 1,50 
m  

• keine Baufahrzeuge oder -maschinen fahren oder geparkt werden, 
• nichts gelagert wird, 
• keine Abgrabungen oder Verdichtungen vorgenommen werden. 

4.1.4 Schutzgut Fläche 

Für die durch das Vorhaben beanspruchte Fläche kann im Zusammenhang mit der ge-
planten Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Bathey der Stadt Hagen keine Verminderungs- oder Vermeidungsmaßnahme formuliert 
werden.  

4.1.5 Schutzgut Boden 

Für die durch das Vorhaben dauerhaft beanspruchten Böden im Bereich der überbau-
baren Grundstücksflächen können keine Verminderungs- oder Vermeidungsmaßnah-
men formuliert werden. 

Eine über das vorhabensspezifisch notwendige Maß hinausgehende Beeinträchtigung 
von Böden ist grundsätzlich zu vermeiden. Es sind Bodenumlagerungen und -verdich-
tungen soweit als möglich zu vermeiden. Es gelten grundsätzlich die DIN 18300 (Erdar-
beiten) sowie die DIN 18915 (Bodenarbeiten). Bereiche außerhalb des Baufeldes dürfen 
weder befahren noch zur Lagerung von Material genutzt werden. 

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von 
baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und 
vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wieder-
verwendung zu lagern und später wieder einzubauen. 

4.1.6 Schutzgut Wasser 

Durch das Vorhaben wird nicht in das Grundwasser eingegriffen. Oberflächengewässer 
werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. Die folgenden Maßnahmen sind dennoch 
bei der Durchführung der Bauarbeiten zu beachten: 

• Vermeidung von Schad- und Fremdstoffeintrag in das Grundwasser während der 
Bauarbeiten durch eine ordnungsgemäße Ausführung gemäß dem Stand der 
Technik 
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• Vermeidung der Lagerung grundwassergefährdender Stoffe außerhalb versie-
gelter Flächen 

• Gewährleistung der Dichtheit aller Behälter und Leitungen mit wassergefährden-
den Flüssigkeiten bei Baumaschinen und -fahrzeuge 

4.1.7 Schutzgut Klima und Luft 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind durch die Erstaufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey nicht zu erwar-
ten, weshalb keine Maßnahmen erforderlich sind. 

4.1.8 Schutzgut Landschaft 

Im Zusammenhang mit der Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Ein-
kaufszentrum Bathey sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Land-
schaft zu erwarten. Ein Bedarf an Maßnahmen ergibt sich nicht. 

4.1.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey wird 
zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
führen. Ein Bedarf an Maßnahmen ergibt sich nicht. 

4.2 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit 
Abfällen und Abwässern 

Emissionen sind auf das unbedingt nötige Maß zu reduzieren und die gesetzlichen Vor-
schriften sind einzuhalten. Im Plangebiet ist der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern sicher zu stellen. 
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4.3 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

4.3.1 Methodik der Bewertung 

Die Eingriffsbilanzierung wird nach dem Berechnungsmodell des Landes Nordrhein-
Westfalen „Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft – Arbeitshilfe für die Bau-
leitplanung“ (MSWKS O. J.) und der Numerischen Bewertung von Biotoptypen für die 
Bauleitplanung in NRW (LANUV 2008) durchgeführt. 

Das Bewertungsverfahren basiert auf einem Vergleich der aktuellen Situation mit der 
geplanten Situation. Grundlage für die Bewertung des Eingriffs ist der Zustand von Natur 
und Landschaft zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme. Zunächst wird der Biotopwert vor 
der Bebauung bzw. Planung ermittelt (Bestandswert). Danach erfolgt die Berechnung 
des Planwertes nach der Bebauung. Die Berechnung des Bestands- und Planwertes 
erfolgt mit der folgenden Formel: 

Fläche x Wertfaktor der Biotoptypen = Einzelflächenwert in Biotoppunkten 

Die Differenz der Biotoppunkte zwischen dem Bestand und der realisierten Planung 
ergibt den Bedarf an Kompensationsfläche, die entsprechend diesem Differenzbetrag 
durch geeignete landschaftsökologische Maßnahmen aufgewertet werden muss. 

4.3.2 Berechnung 

Die Ermittlung der Flächenanteile des Planwertes nach der Aufstellung des Bebauungs-
planes erfolgt anhand der Festsetzung von einer Grundflächenzahl (GRZ) von 1,0 für 
das sonstige Sondergebiet. 

Für 93 % der Fläche wird der Biotoptyp „Versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, 
engfugiges Pflaster, Mauern etc.)“(Code 1.1) festgelegt. Innerhalb des Plangebietes be-
finden sich zusätzlich 3% „Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit 
lebensraumtypischen Gehölzanteil ≥ 50 %“(Code 7.2). Diese Flächen werden im Bebau-
ungsplan zum Erhalt festgesetzt. 
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Bestandssituation der Biotoptypen 

 
Abb. 23 Bestandssituation der Biotoptypen im Plangebiet auf Grundlage des Luftbildes Stand 2019. 

 

Code Biotoptyp Fläche in m² Wert-
faktor 

Biotop-
punkte 

Bestandswert 

1.1 Versiegelte Fläche (Gebäude, Stra-
ßen, Wege, engfugiges Pflaster, Mau-
ern etc.)  

23.446 m² 0 0 

7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, 
Ufergehölz, Gebüsch mit lebens-
raumtypischen Gehölzanteil ≥ 50 % 

523 m² 5 2.615 

 Summe 23.969 m²  2.615 
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Planungsziel 

 
Abb. 24 Darstellung des Planungsziels des Bebauungsplanes im Plangebiet (schwarze Strichlinie) 

auf Grundlage des Luftbildes. 

 

Code Biotoptyp Fläche in m² Wert-
faktor 

Biotop-
punkte 

Planwertwert 

Sondergebiet (GRZ 1,0) (Gesamtfläche abzüglich dem Bestandserhalt) 

1.1 Versiegelte Fläche (Gebäude, Stra-
ßen, Wege, engfugiges Pflaster, Mau-
ern etc.)  

23.446 m² 0 0 

4.1 Extensive Dachbegrünung 14.875 m² 0,5 7.437,5 

Bestandserhalt 523 m² 

7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, 
Ufergehölz, Gebüsch mit lebens-
raumtypischen Gehölzanteil ≥ 50 % 

249 m² 5 1.245 
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7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, 
Ufergehölz, Gebüsch mit lebens-
raumtypischen Gehölzanteil ≥ 50 % 

127 m² 5 635 

7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, 
Ufergehölz, Gebüsch mit lebens-
raumtypischen Gehölzanteil ≥ 50 % 

147 m² 5 735 

 Summe 23.969 m²  10.052,5 

 

4.3.3 Ergebnis 

Die Ermittlung der Biotoppunkte im Plangebiet vor dem Eingriff ergibt einen Bestands-
wert von 2.615 Biotoppunkten. Für den Zustand nach Realisierung der Planung errech-
net sich der Planwert auf 10.052,5 Biotoppunkte.  
Der Überschuss begründet sich durch die Festsetzung einer flächendeckenden Dach-
begrünung, welche bei Neuerrichtung von Gebäuden zum Tragen kommen würde. Zu-
sätzlich wird die Festsetzung getroffen, dass je angefangene 8 neu angelegte Stellplätze 
ein standortgerechter, heimischer Laubbaum anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten ist. Bei ca. 240 Stellplätzen würde dies eine Neupflanzung von 30 Stellplatz-
bäumen bedeuten, welche zusätzlich eine Verbesserung der mikroklimatischen Bedin-
gungen des Plangebietes bedeuten. 
Ohne die zusätzlichen Festsetzungen zur Dach- und Stellplatzbegrünung weist das 
Plangebiet keine Verschlechterung in Bezug auf die Biotopwertpunkte auf. Dies begrün-
det sich durch die geringe bauliche Veränderung des Plangebietes. Der Gebäudebe-
stand sowie die versiegelten Flächen (Stellplatzanlage) bleibt zum Großteil erhalten. Es 
werden lediglich kleine bauliche Veränderungen und eine Erweiterung des Gebäudebe-
standes vorgenommen. Die kleinflächigen vorhandenen Grünflächen werden im Bebau-
ungsplan zum Erhalt festgesetzt und bleiben somit unverändert. Da die bestehenden 
Umweltbedingungen sich nicht verändern und kein zusätzlicher Eingriff in Natur und 
Landschaft erfolgt ist kein Kompensationsbedarf notwendig. 
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5.0 Anderweitige Planungsmöglichkeiten und Null-Variante 
Das Baugesetzbuch (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a) fordert die Betrachtung der Null-
Variante sowie „anderweitiger Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche 
Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind“. 

Bei der Fläche des Plangebietes handelt es sich um das Gelände eines großflächigen 
Verbrauchermarktes mit einer Stellplatzanlage im Stadtbezirk Nord der Stadt Hagen. 

Perspektivisch soll zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche, im speziellen des 
Nebenzentrums Boele, an diesem Standort der Einzelhandel gemäß dem Einzelhan-
delskonzept der Stadt Hagen (2023) gesteuert werden.  
 
Um die planungsrechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, ist die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey erforderlich. Der Rat der 
Stadt Hagen hat daher in seiner Sitzung am 21.09.2023 die Einleitung des Bauleitplan-
verfahrens beschlossen. 

Die städtebauliche Planung umfasst eine Bestandssicherung des großflächigen Einzel-
handels sowie einige Umbauarbeiten. Hierbei wird der äußere Gebäudebestand sowie 
die Verkaufsfläche und die Sortimentsstruktur verändert. Dabei wird die Verkaufsfläche 
um 1.615 m² reduziert (Gesamtfläche inkl. Verkehrsfläche um 1.875 m²). Des Weiteren 
wird die Anordnung einiger Stellplätze angepasst, um unter anderen eine aus verkehrli-
cher Sicht übersichtlichere Zufahrt auf das Parkdeck zu erzielen. 

Im Rahmen der Betrachtung anderweitiger Planungsmöglichkeiten und der sogenannten 
Null-Variante wird deutlich, dass ein Verzicht auf das Planvorhaben des bestehenden 
Verbrauchermarktes ausgeschlossen werden muss. Der Verbrauchermarkt sichert der-
zeit eine wesentliche Versorgungsfunktion für die lokale Bevölkerung und trägt erheblich 
zur wirtschaftlichen Stabilität der Region bei. Ohne die geplante Erweiterung, die darauf 
abzielt, den Markt an aktuelle und zukünftige Anforderungen anzupassen, würde der 
Standort langfristig an Attraktivität verlieren. Dies könnte nicht nur zu einem Rückgang 
der Kundenfrequenz und damit der Einnahmen führen, sondern auch zu potenziellen 
Arbeitsplatzverlusten. Zudem wäre der Markt aufgrund fehlender Modernisierungen und 
Anpassungen an gesetzliche Vorgaben und Kundenbedürfnisse mittelfristig nicht mehr 
wettbewerbsfähig. Die Null-Variante würde somit die wirtschaftliche Existenz des Ver-
brauchermarktes und die damit verbundene lokale Versorgungssicherheit ernsthaft ge-
fährden. Daher ist es aus wirtschaftlichen und versorgungsrelevanten Gründen unum-
gänglich, das geplante Vorhaben umzusetzen. 
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6.0 Weitere Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

6.1 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Anfälligkeit der im Bebauungsplan vorge-
sehenen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen. Zudem sind derzeit keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Landschaft, die biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Menschen, Gesundheit, Be-
völkerung sowie kulturelles Erbe und andere Sachgüter infolge schwerer Unfälle oder 
Katastrophen zu erwarten. 

Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Die Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels, wie etwa Ext-
remwetterlagen, lässt sich grundsätzlich als eher gering einstufen.  

Brandfall 

Es besteht keine erhöhte Brandgefahr innerhalb des Plangebietes.  

6.2 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die im Rahmen der Bauvorhaben eingesetzten Techniken und Materialien können der-
zeit nicht eindeutig spezifiziert werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass han-
delsübliche Baustoffe und gängige Techniken verwendet werden, die voraussichtlich 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter haben werden. 

Wassergefährdende Stoffe 

Ein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen findet im Plangebiet ebenfalls nicht statt.  

Störfallbetriebe 

In der Umgebung des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
Betriebsbereiche nach Störfall-Verordnung. 

6.3 Kumulierung benachbarter Plangebiete 

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine weiteren Planungen in der Umgebung der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey, die zu 
Kumulierungen führen könnten. Unmittelbar nördlich schließt sich der in Aufstellung be-
findliche Plan Nr. 2/23 (713) Fachmarktzeile Bathey an. Dieser ruft jedoch keine Kumu-
lierung hervor.  
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7.0 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Die wichtigsten Maßnahmen und Verfahren zur Untersuchung bzw. Abschätzung der 
Auswirkungen des Vorhabens bilden:  

• die Begründung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Ein-
kaufszentrum Bathey (HEMPEL & TACKE 2024A), 

• der Nutzungsplan zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Ein-
kaufszentrum Bathey (HEMPEL & TACKE 2024B), 

• Schalltechnische Untersuchung zur Errichtung eines Leergutlagers an einem be-
stehenden Marktkauf in Hagen-Bathey (PEUTZ CONSULT GMBH 2024A), 

• der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO 
Einkaufszentrum Bathey (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024), 

Für die Erstellung des Umweltberichts sind Planungsgrundlagen und Daten vorhanden, 
die es ermöglichen, die Empfindlichkeit der Schutzgüter gegenüber den Auswirkungen 
des geplanten Vorhabens planungsbezogen zu bewerten. Das zur Verfügung stehende 
Abwägungsmaterial für die Umweltprüfung, welches auf den aktuell vorliegenden Daten 
basiert, wird als ausreichend erachtet, um die zu erwartenden Umweltfolgen beurteilen 
und abschätzen zu können. 
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8.0 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
In der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a Baugesetzbuch (BauGB) wird die Beschreibung 
geplanter Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen im Zusammen-
hang mit dem Vorhaben der Bebauung auf die Umwelt gefordert. 

Entsprechend den Vorgaben des § 4c BauGB erfolgt eine Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, durch 
die Stadt Hagen. Zielsetzung eines solchen Monitorings ist es, unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe er-
greifen zu können. Diese Umweltbeobachtung wird von der Kommune während der lau-
fenden Verwaltung vorgenommen und konzentriert sich insbesondere auf die folgenden 
Inhalte: 

• Kontrolle der in Kap. 4.0 aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen 
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9.0 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Einleitung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1/23 (712) liegt im Stadtbezirk Nord, in 
der Gemarkung Boele, Flur 3 und umfasst das Flurstück 518. Das Plangebiet grenzt 
nördlich an die Wandhofener Straße, östlich an die Dortmunder Straße sowie südlich an 
die Kabeler Straße. Östlich grenzen gewerbliche Nutzungen an. 
 
Der ursprüngliche Verbrauchermarkt wurde durch einen neuen Betreiber übernommen. 
Nach der Übernahme des Betriebes sind sowohl bauliche Veränderungen des Marktes 
als auch eine Sortimentsanpassung geplant. Ziel ist es, den Standort in seinem Bestand 
zu sichern und ihm perspektivische Nutzungsspielräume im Rahmen des gesamtstädti-
schen Einzelhandelskonzeptes (EHK) 2023 zu ermöglichen. Da das bisherige Planungs-
recht (Festsetzung eines Gewerbegebietes/ Ausschluss von großflächigem Einzelhan-
del mit Schutz des genehmigten Bestandes) den geplanten Änderungen entgegensteht, 
soll der Bebauungsplan neu aufgestellt werden.  
 
Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche, im Speziellen des Nebenzentrums Bo-
ele, soll an diesem Standort der Einzelhandel gemäß dem EHK 2023 der Stadt Hagen 
gesteuert werden.  
 
Um die planungsrechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, ist die Aufstellung des Be-
bauungsplanes 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey erforderlich. Der Rat der Stadt 
Hagen hat daher in seiner Sitzung am 21.09.2023 die Einleitung des Bauleitplanverfah-
rens beschlossen.  
 
Gemäß der aktuellen Gesetzgebung ist im Rahmen der Bauleitplanung eine Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) erforderlich. Ziel dieser Umweltprüfung 
ist es, die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des geplanten Projekts zu ermitteln 
und darzustellen. 
 
Die Darstellung der einschlägigen Fachgesetze und ihrer Ziele wird tabellarisch im An-
hang 1 aufgeführt.  

Die städtebauliche Planung umfasst eine Bestandssicherung des großflächigen Einzel-
handels sowie geringfügige bauliche Erweiterungen und den Abriss eines untergeord-
neten Gebäudes im Plangebiet. In Bezug auf den Einzelhandel wird die Verkaufsfläche 
und die Sortimentsstruktur verändert. Dabei wird die Verkaufsfläche um 1.615 m² redu-
ziert (Gesamtfläche inkl. Verkehrsfläche um 1.875 m²). Des Weiteren wird die Anordnung 
einiger Stellplätze angepasst, um unter anderen eine aus verkehrlicher Sicht übersicht-
lichere Zufahrt auf das Parkdeck zu erzielen.  
 

Der Regionalplan Ruhr stellt die Fläche als Bereich für gewerbliche und industrielle Nut-
zung (GIB) dar. Gemäß Ziel 6.5-1 Landesentwicklungsplan (LEP) NRW 2019 dürfen 
Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nur in regionalplanerisch 
festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) dargestellt und festgesetzt werden. 
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Hiervon abweichend dürfen vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 
3 BauNVO außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß § 
11 Abs. 3 BauNVO dargestellt und festgesetzt werden, wenn dabei die Sortimente und 
deren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Be-
standsschutz genießen, begrenzt werden. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zen-
trenrelevante Sortimente ist möglich. Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Er-
weiterungen in Betracht, wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler 
Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. (Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019) Durch die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey wird für den 
vorhandenen Standort der Einzelhandel gesteuert und der Bebauungsplan an die Ziele 
des LEP NRW 2019 angepasst. 
 

Grundstruktur des Untersuchungsgebiets 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich am Rande der bebauten Ortslage von Hagen-
Bathey, die überwiegend durch einen Verbrauchermarkt und Fachmärkte sowie Konzes-
sionäre geprägt ist. Drei Straßen umgeben das Plangebiet. Im Westen schließt die Dort-
munder Straße sowie weitere Gewerbebetriebe an. Daran angrenzend befindet sich eine 
Baumreihe, die den Übergang zur freien Landschaft markiert, welche hier hauptsächlich 
aus Offenlandflächen besteht. 

Das Plangebiet selbst wird überwiegend durch einen Verbrauchermarkt (Marktkauf) und 
eine Tankstelle dominiert. Außerdem gibt es umfangreiche Stellplatzflächen. Grünflä-
chen sind lediglich am Rand in Form von Vegetationsflächen, Gehölzstreifen und ver-
einzelten Baumpflanzungen vorhanden.   

Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung 

Gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung 
die Auswirkungen auf folgende Schutzgüter zu prüfen:  

• Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 
• Tiere 
• Pflanzen 
• Fläche 
• Boden 
• Wasser 
• Klima und Luft 
• Landschaft 
• Kultur- und sonstige Sachgüter 
• Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen  
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Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkun-
gen 

Zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen wurden folgende 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen beschrieben: 

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Im Zuge des Bebauungsplans Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um Umbaumaßnahmen am jet-
zigen Verbrauchermarkt durchführen zu können. Unter anderem ist ein zusätzliches 
Leergutlager an der südlichen Gebäudeseite geplant. Um die dadurch entstehenden Ge-
werbelärmimmissionen bewerten zu können wurde eine schalltechnische Untersuchung 
(Peutz Consult GmbH 2024A) durchgeführt. Dabei wurden die erwarteten Gewerbelärm-
immissionen des Leergutlagers anhand der Planunterlagen, Nutzungsangaben und ei-
gener Messergebnisse gemäß TA Lärm und DIN 9613-2 mithilfe eines digitalen Simula-
tionsmodells ermittelt. 
 

Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung ist, dass die um 10 dB reduzierten, antei-
ligen Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die mit dem Leergutlager verbundenen 
Schallimmissionen deutlich unterschritten werden. Das Leergutlager ist somit für die um-
liegende Bebauung als schalltechnisch irrelevant zu betrachten. Die in Abhängigkeit der 
Gebietseinstufung gemäß TA Lärm kurzzeitig zulässigen Geräuschspitzen werden 
ebenfalls unterschritten. 
 

Schutzgut Tiere 

Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 1/23 SO Einkaufszentrum Bathey wurden die As-
pekte des Artenschutzes durch einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag untersucht. 
Die Bestandsaufnahme identifizierte mögliche Auswirkungen auf verschiedene Lebens-
raumtypen und eine Liste von 34 planungsrelevanten Tierarten, jedoch keine planungs-
relevanten Pflanzenarten. Ortsbegehungen bestätigten keine Hinweise auf das Vorkom-
men dieser Arten im Plangebiet. 

Prognose der Umweltentwicklung: 

• Häufige und verbreitete Arten: Artenschutzrechtliche Betroffenheiten werden 
durch zeitliche Begrenzungen der Vegetationsarbeiten (außerhalb der Brutzeit) 
und Einschränkungen der Bauaktivitäten auf zukünftig versiegelte Flächen ver-
mieden. 

• Planungsrelevante Arten: Bestehende Gebäude könnten Fledermaus- und Vo-
gelarten beherbergen, weshalb Umbauten potenziell ihre Quartiere zerstören 
könnten. Spezifische Schutzmaßnahmen und eine umweltfachliche Baubeglei-
tung sind erforderlich, um die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen zu gewährleisten. 
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Vermeidungsmaßnahmen: 

• Gebäudebewohnende Tierarten: Vor Umbauten müssen Gebäude auf das Vor-
kommen von Fledermäusen und Vögeln untersucht und bei Bedarf Ersatzlebens-
stätten geschaffen werden. 

• Gehölzbrüter: Obwohl keine konkreten Hinweise auf Bluthänfling oder Girlitz ge-
funden wurden, sollen Bauzeitenregelungen diese Arten schützen. 

Ergebnis: Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen hat der Bebauungsplan keine 
artenschutzrechtlichen Auswirkungen auf die planungsrelevanten Arten. 

Schutzgut Pflanzen 

Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallage-
rung) sind auf das Plangebiet und die zukünftig befestigten oder überbauten Flächen zu 
beschränken.  

Weiterhin ist die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäu-
men, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen – zu beachten. 
Im Besonderen ist dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von Kronentraufen zzgl. 1,50 
m  

• keine Baufahrzeuge oder -maschinen fahren oder geparkt werden, 
• nichts gelagert wird, 
• keine Abgrabungen oder Verdichtungen vorgenommen werden. 

Schutzgut Boden 

Für die durch das Vorhaben dauerhaft beanspruchten Böden im Bereich der überbau-
baren Grundstücksflächen können keine Verminderungs- oder Vermeidungsmaßnah-
men formuliert werden. 

Schutzgut Wasser 

Durch das Vorhaben wird nicht in das Grundwasser eingegriffen. Oberflächengewässer 
werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. Die folgenden Maßnahmen sind dennoch 
bei der Durchführung der Bauarbeiten zu beachten: 

• Vermeidung von Schad- und Fremdstoffeintrag in das Grundwasser während der 
Bauarbeiten durch eine ordnungsgemäße Ausführung gemäß dem Stand der 
Technik 

• Vermeidung der Lagerung grundwassergefährdender Stoffe außerhalb versie-
gelter Flächen 

• Gewährleistung der Dichtheit aller Behälter und Leitungen mit wassergefährden-
den Flüssigkeiten bei Baumaschinen und -fahrzeugen 

Schutzgut Klima und Luft 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey nicht zu erwarten, 
weshalb keine Maßnahmen erforderlich sind. 
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Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey wird 
zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
führen. Ein Bedarf an Maßnahmen ergibt sich nicht. 

Eingriffsbewertung 

Die Ermittlung der Biotoppunkte im Plangebiet vor dem Eingriff ergibt einen Bestands-
wert von 2.615 Biotoppunkten. Für den Zustand nach Realisierung der Planung errech-
net sich der Planwert auf 10.052,5 Biotoppunkte.  
 
Da die bestehenden Umweltbedingungen sich nicht verändern und kein zusätzlicher Ein-
griff in Natur und Landschaft erfolgt, ist kein Kompensationsbedarf notwendig. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das Baugesetzbuch (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a) fordert die Betrachtung der Null-
Variante sowie „anderweitiger Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche 
Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind“. 

Für das Plangebiet, ein bestehender Verbrauchermarkt mit Parkplatz, wurde entschie-
den, dass die Planung eines neuen Bebauungsplans notwendig ist, um die zentrale Ver-
sorgung der Bevölkerung und die wirtschaftliche Stabilität des Standorts zu sichern. 

Der neue Plan sieht Umbauten vor, die Verkaufsfläche wird reduziert und die Parkplätze 
werden neu angeordnet. Ohne diese Maßnahmen würde der Verbrauchermarkt an At-
traktivität und Wettbewerbsfähigkeit verlieren, was negative wirtschaftliche Folgen und 
Arbeitsplatzverluste nach sich ziehen könnte. Daher ist die Umsetzung des Vorhabens 
aus wirtschaftlichen und versorgungsrelevanten Gründen unerlässlich. 

Weitere Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 
oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.  

Kumulierung benachbarter Plangebiete 

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine weiteren Planungen in der Umgebung der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey, die zu 
Kumulierungen führen könnten. Unmittelbar nördlich schließt sich der in Aufstellung be-
findliche Plan Nr. 2/23 (713) Fachmarktzeile Bathey an. Dieser ruft jedoch keine Kumu-
lierung hervor. 

 

Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der Angaben 

Das für die Umweltprüfung zur Verfügung stehende Abwägungsmaterial zur Beurteilung 
und Abschätzung der zu erwartenden Umweltfolgen basiert auf den zum heutigen Zeit-
punkt vorliegenden Daten und wird als ausreichend betrachtet.  
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Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

In der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a Baugesetzbuch (BauGB) wird die Beschreibung 
geplanter Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen im Zusammen-
hang mit dem Vorhaben der Bebauung auf die Umwelt gefordert. 

Entsprechend den Vorgaben des § 4c BauGB erfolgt eine Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, durch 
die Stadt Hagen. Zielsetzung eines solchen Monitorings ist es, unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe er-
greifen zu können. Diese Umweltbeobachtung wird von der Kommune während der lau-
fenden Verwaltung vorgenommen und konzentriert sich insbesondere auf die folgenden 
Inhalte: 

• Kontrolle der in Kap. 4.0 aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen 

 

 

i.A  

Hempel + Tacke GmbH, 19.09.2024 
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Relevante Ziele des Umweltschutzes in den  
Fachgesetzen und ihre Berücksichtigung 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
Tiere, 
Pflanzen 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 
§ 1 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 
die biologische Vielfalt, 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die 
Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wie-
derherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner 
Grundsatz). 

BNatSchG 
§ 44 

[1] Es ist verboten, 
wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert, 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Pflanzen oder besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören (Zugriffsverbote). 

Landesnatur-
schutzgesetz 
NW (LNatSchG) 
§ 1 

Die Regelungen, die neben dem Bundesnaturschutzgesetz 
gelten oder von diesem abweichen. 

Baugesetzbuch 
(BauGB)  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen. 
Insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen … 

BauGB  
§ 1a Abs. 3 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-
sichtigen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
Tiere,  
Pflanzen 

Bundesimmissi-
onsschutzge-
setz (BImSchG) 
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

Bundeswaldge-
setz (BWaldG)  
§ 1 Abs. 1 

Wald ist wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die 
dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 
Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die 
Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und 
Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung zu erhalten, 
erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

Landesforstge-
setz (LFoG)  
§ 1a 

Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Be-
treuung von Waldflächen und ihrer Nutzung in einer Art und 
Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivi-
tät, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, 
gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirt-
schaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten 
bleiben und anderen Ökosystemen kein Schaden zugefügt 
wird. 
Gemäß § 9 haben Träger öffentlicher Vorhaben die in ihren 
Auswirkungen Waldflächen betreffen können 
die Funktionen des Waldes angemessen zu berücksichti-
gen, die Forstbehörden bereits bei der Vorbereitung der 
Planung und Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören. 

Wasserhaus-
haltsgesetz 
(WHG)  
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Ge-
wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu schützen. 

Boden Bundesboden-
schutzgesetz 
(BBodSchG)  
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen 
des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu 
sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Bo-
den und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachtei-
lige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkun-
gen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natür-
lichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden. 

Landesboden-
schutzgesetz 
(LBodSchG) 
§ 1 Abs. 1 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. Böden, welche die Boden-
funktionen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des Bundesboden-
schutzgesetzes im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 
Satz 1 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung), sind 
besonders zu schützen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
Boden BauGB 

§ 1a Abs. 2 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke ge-
nutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umge-
nutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 
sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Fläche BauGB 
§ 1a Abs. 2 

siehe Boden 

LBodSchG 
§ 1 Abs. 1 

siehe Boden 

Wasser WHG § 1 Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Ge-
wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu schützen. 

Landeswasser-
gesetz (LWG) 

Das Landeswassergesetz verweist bezüglich Leitbilder und 
Ziele auf das Wasserhaushaltsgesetz 

Wasserrahmen-
richtlinie 
(WRRL) 

Ziele sind u. a.: 
Verbesserung der aquatischen Ökosysteme und der direkt 
damit zusammenhängenden Landökosysteme und Feucht-
gebiete, 
Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung, 
Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen, 
Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung von Emissio-
nen. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7a und 7e 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Auswirkungen auf Wasser, 
die Vermeidung von Emissionen sowie 
der sachgerechte Umgang mit Abfall und Abwässern 
zu beachten. 

BNatSchG 
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts sind insbesondere Meeres- und 
Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und 
ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu 
erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und natur-
nahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonsti-
gen Rückhalteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch 
natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den 
vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausge-
glichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Sorge zu tragen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
Luft BImSchG 

§ 1 Abs. 1 und 2 
Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzni-
veau für die gesamte Umwelt insgesamt zu erreichen. 

22. und 23. BIm-
SchV 

siehe BImSchG. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7a, auch 
Nr. 7h 
siehe Klima 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf 
Luft zu berücksichtigen. 

Klima BauGB 
§ 1 Abs. 5 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtent-
wicklung, zu fördern. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7h 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bin-
denden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

BauGB 
§ 1a Abs. 5 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach 
Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichti-
gen. 

BNatSchG § 1 Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln und ggf. wieder herzustellen, zur 
dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 
Die charakteristischen Strukturen und Elemente einer 
Landschaft sind zu erhalten oder zu entwickeln. 
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
als Lebensgrundlage des Menschen und als Vorausset-
zung für seine Erholung in Natur und Landschaft. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
Biologische 
Vielfalt 

Übereinkommen 
über die biologi-
sche Vielfalt 
(Convention on 
Biological Diver-
sity, CBD) 

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nut-
zung ihrer Bestandteile, der gerechte Vorteilsausgleich aus 
der Nutzung der genetischen Ressourcen (Englisch: Ac-
cess and Benefit Sharing, ABS). 
Mit diesen Zielen wird versucht, ökologische, ökonomische 
und soziale Aspekte beim Umgang mit biologischer Vielfalt 
in Einklang zu bringen. 

BImSchG 
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

BWaldG 
§ 1 Abs. 1 

siehe oben 

Nationale Stra-
tegie zur biologi-
schen Vielfalt 

Die biologische Vielfalt beinhaltet auch die innerartliche ge-
netische Vielfalt sowie die Lebensräume der Organismen 
und die Ökosysteme.  
„Erhaltung der biologischen Vielfalt“ umfasst den „Schutz“ 
und die „nachhaltige Nutzung“.  
Basis des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, 
und damit auch der vorliegenden nationalen Strategie, ist 
es, Schutz und Nutzung der Biodiversität stets aus ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer Sicht zu betrachten. 

BNatSchG 
§ 1 

siehe oben 

Gesetz über die 
Vermeidung und 
Sanierung von 
Umweltschäden 
(Umweltscha-
densgesetz 
- USchadG) 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/ 
35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden (ABI. EU Nr. L 143 S. 56). 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 1. Umweltschäden: 
a) eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräu-
men nach Maßgabe des § 19 des Bundesnaturschutzge-
setzes, 
b) eine Schädigung der Gewässer nach Maßgabe des § 90 
des Wasserhaushaltsgesetzes, 
c) eine Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchti-
gung der Bodenfunktionen im Sinn des §2 Abs. 2 des Bun-
desbodenschutzgesetzes, die durch eine direkte oder indi-
rekte Einbringung von Stoffen, Zubereitungen, Organismen 
oder Mikroorganismen auf, in oder unter den Boden hervor-
rufen würde und Gefahren für die menschliche Gesundheit 
verursacht. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
Biologische 
Vielfalt 

BNatSchG 
§ 19 

[1] Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräu-
men im Sinne des Umweltschadensgesetzes ist jeder 
Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Erreichung oder Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. 
[2] Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in 

1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 
79/409/EWG oder 

2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind. 

[3] Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind 
die 

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 
oder Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG oder in 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt 
sind, 

2. natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftli-
chem Interesse sowie 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV 
der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

[4] Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltscha-
densgesetz eine Schädigung geschützter Arten oder natür-
licher Lebensräume verursacht, so trifft sie die erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur 
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABI. L 
143 vom 30.40.2004, S. 56), die durch die Richtlinie 
2006/21/EG (ABI. L 102 vom 11.04.2006, S. 15) geändert 
worden ist. 

BNatSchG § 44 siehe oben 
BauGB  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. 

Natura 2000-
Gebiete 

BauGB siehe Tiere, Pflanzen 
BNatSchG siehe Tiere, Pflanzen 
Richtlinie 
92/43EWG des 
Rates vom 21. 
Mai 1992 (FFH-
Richtlinie - FFH-
RL) 

Ziel ist es, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitglied-
staaten, für das der Vertrag Geltung hat, beizutragen. 

Richtlinie 
79/409/EWG 
des Rates vom 
2. April 1979 
(Vogelschutz-
richtlinie - 
VSchRL) 

Die Vogelschutzrichtlinie untersagt das absichtliche Töten 
und Fangen der Vögel, das absichtliche Zerstören bzw. Be-
schädigen von Nestern und Eiern sowie die Entfernung von 
Nestern, das Sammeln und den Besitz von Eiern sowie ab-
sichtliche gravierende Störungen, vor allem zur Brutzeit. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
Mensch und 
menschliche 
Gesundheit 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die um-
weltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu be-
rücksichtigen. 

alle vorgenann-
ten Fachgesetze 

unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen 

Bevölkerung BauGB siehe Mensch und menschliche Gesundheit 
alle vorgenann-
ten Fachgesetze 

unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen 

Kulturelles 
Erbe und 
sonstige 
Sachgüter 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
berücksichtigen. 

Denkmalschutz-
gesetz (DSchG) 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen 
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffent-
lichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht 
werden. 

Emissionen BauGB, 
BImSchG, TA 
Luft, 22. u. 23. 
BImSchV 

siehe Klima / Luft 

TA Lärm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie 
der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche. 

16. BImSchV Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgeräusche. 

DIN 18005 Nach § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) sind bei 
der Bauleitplanung u. a. die Belange des Umweltschutzes 
und damit, als Teil des Immissionsschutzes, auch der 
Schallschutz zu berücksichtigen. Nach § 50 des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die 
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so-
weit wie möglich vermieden werden. Nach diesen gesetzli-
chen Anforderungen ist es geboten, den Schallschutz so-
weit wie möglich zu berücksichtigen; er hat gegenüber an-
deren Belangen einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang. 

Abfall und Ab-
wässer 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere der 
sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern zu be-
rücksichtigen. 

Kreislaufwirt-
schafts- (KrWG) 
/ Landesabfall-
gesetz (LAbfG)) 

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürli-
chen Ressourcen und zur Sicherung der umweltverträgli-
chen Beseitigung von Abfällen. 

WHG, LWG siehe Tiere, Pflanzen / Wasser 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
Erneuerbare 
Energien/ 
sparsame und 
effiziente Nut-
zung von 
Energie 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nut-
zung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. 

Gesetz für den 
Vorrang Erneu-
erbarer Ener-
gien (Erneuer-
bare-Energien-
Gesetz - EEG) 

[1] Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Inte-
resse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige 
Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch 
durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu 
verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern. 
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Aktuelle Leitungsschutzbedingungen der ENERVIE Vernetzt GmbH (Stand: 03/2023) 
 
 
Hinweise zur Ausführung von Bau- bzw. Erdarbeiten und zur Vermeidung von Schäden an erdverlegten 
Versorgungsleitungen und -anlagen. 
 
Von diesen Anlagen und Leitungen gehen Gefährdungen aus. Wir weisen insbesondere ausdrücklich auf folgende 
Gefahren hin: 

- Achtung: Bei der Beschädigung von unter Spannung stehenden Kabeln besteht Lebensgefahr in 
Folge einer möglichen Körperdurchströmung und Lichtbogeneinwirkung! 

- Achtung: Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr! 
- Achtung: Bei ausströmendem Wasser besteht die Gefahr der Ausspülung und Unterspülung sowie 

der Überflutung! 
 
Jeder Ausführende von Erdarbeiten hat bei Durchführung solcher Arbeiten auf öffentlichen und privaten Grundstücken, 
unabhängig vom Vorhandensein grundbuchlicher Eintragungen zu Versorgungsleitungen, mit dem Vorhandensein 
unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen und –anlagen zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um 
deren Beschädigung zu verhindern. 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich auch Versorgungsleitungen- und anlagen anderer Rechtsträger im Versorgungsgebiet 
der ENERVIE Vernetzt GmbH befinden können. 
 
Vor jeder Art von Erdarbeiten (z.B. auch Planierungsarbeiten) ist daher rechtzeitig eine aktuelle Planauskunft 
einzuholen. Die Plan-Ausdrucke verlieren ihre Gültigkeit nach vier Wochen ab Ausstellungsdatum. 
Vor Einsichtnahme in die Lagepläne darf mit den Erdarbeiten nicht begonnen werden. 
 

Folgende Zuständigkeiten sind zu berücksichtigen: 

• In Bereichen unserer 110/220 kV Hochspannungsleitungen bitte unbedingt vor 
Baubeginn Herrn Wasmuth benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 5675 – 22252, E-Mail: Werner.Wasmuth@enervie-vernetzt.de). 

• In Bereichen der Fernwärmeleitungen der Mark-E Aktiengesellschaft in Hagen-Emst und Herdecke bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Meier benachrichtigen  
(Tel.: 02331 / 123 - 25103; Mobil: 0160/ 97315729, E-Mail: M.Meier@enervie-gruppe.de). 

• In Bereichen der Fernwärmeleitungen der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH in Lüdenscheid bitte unbedingt vor 
Baubeginn Herrn Spellerberg benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 157 - 21234; Mobil: 0170 / 5700916, E-Mail: Uwe.Spellerberg@enervie-gruppe.de). 

• In Bereichen der Betriebsfernmeldekabel (BFK) und LWL-Leitungen der ENERVIE Vernetzt GmbH bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Söhnchen benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 5675 - 22970; E-Mail: bfk@enervie-vernetzt.de). 

• In Bereichen der Telekommunikationskabel der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Jacobs benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 157 – 21363, E-Mail: Ralf.Jacobs@swls.de). 

• In Bereichen der Strom-, Gas- und Wasserleitungen bitte unbedingt vor Baubeginn einen Mitarbeiter unter 
entsprechender Nummer aus der folgenden Tabelle benachrichtigen: 
 

Gemeinde Strom Gas / Wasser 

Altena 02351 / 5675-22035   

Finnentrop 02351 / 5675-22035   

Hagen 02351 / 5675-23935 02351 / 5675-23801 

Halver 02351 / 5675-21315 
Stadtwerke Halver GmbH 
02353 / 9185-13 

Herdecke 02351 / 5675-23935   

Herscheid 02351 / 5675-22037 02351 / 5675-21333 

Kierspe 02351 / 5675-22036 
Stadtwerke Kierspe GmbH 
02359 / 2968-25 

Lüdenscheid 02351 / 5675-21315 02351 / 5675-23451 

Meinerzhagen 02351 / 5675-22036   

Nachrodt-Wiblingwerde 

 
 
02351 / 5675-22342 

Wasserbeschaffungsverband 
Wiblingwerde 
02351 / 5675-21518 

Neuenrade 02351 / 5675-22038   
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Plettenberg 02351 / 5675-22038 02351 / 5675-22203 

Schalksmühle 02351 / 5675-21315 02351 / 5675-23451 

Schwerte 02351 / 5675-22342   

Werdohl 02351 / 5675-22037 02351 / 5675-22203 

 
Die erteilten Planauskünfte enthalten Angaben zur Lage von Versorgungsanlagen und -leitungen in dem Netzgebiet der 
ENERVIE Vernetzt GmbH, soweit es sich dabei um Versorgungsanlagen und -leitungen in den ehemaligen Netzgebieten 
der Mark-E Aktiengesellschaft sowie der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH handelt. 
 

Die Planauskünfte enthalten außerdem Angaben zu folgenden Versorgungsanlagen und -leitungen: 

- zur Lage von Fernwärmeleitungen im Netzgebiet der Mark-E Aktiengesellschaft; 
- zur Lage von Fernwärmeleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Telekommunikationskabeln der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH im Bereich des 

ehemaligen Netzgebietes der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Kierspe GmbH sowie zur Lage von Gasleitungen im 

ehemaligen Netzgebiet der Stadtwerke Kierspe GmbH; 
- zur Lage von Wasser- und Abwasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Halver GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Wiblingwerde; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Jubach, Umkreis Lüdenscheid; 
- zur Lage von Straßenbeleuchtungsanlagen und -leitungen im Netzgebiet der Stadt Lüdenscheid. 

Die Auskunft bezüglich dieser Versorgungsanlagen und -leitungen Dritter erfolgt, soweit es sich nicht um 
Versorgungsanlagen und –leitungen des eigenen Netzgebietes der ENERVIE Vernetzt GmbH handelt, im Auftrag der 
jeweiligen Gesellschaft bzw. Stadt bzw. des jeweiligen Verbandes. 
 
Sofern von ENERVIE Vernetzt GmbH übergebene Unterlagen Angaben über weitere Leitungen/ Anlagen fremder 
Leitungs- bzw. Anlageninhaber enthalten, übernimmt ENERVIE Vernetzt GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Angaben. Sofern Dritte, insbesondere die Mark-E Aktiengesellschaft oder die Stadtwerke 
Lüdenscheid GmbH, derartige Unterlagen im Auftrag der ENERVIE Vernetzt GmbH übergeben haben, gilt der 
Gewährleistungsausschluss auch für den Dritten. 
Die Auskunft über die Lage dieser fremden Leitungen und Anlagen ist in diesen Fällen bei den entsprechenden 
Eigentümern bzw. Anlageninhabern einzuholen. 
Soweit von ENERVIE Vernetzt GmbH übergebene Unterlagen Angaben zu Leitungen / Anlagen enthalten, die nicht Teil 
ihres eigenen Netzgebiets sind, über die ENERVIE Vernetzt GmbH aber gemäß oben aufgeführter Bestimmungen im 
Auftrag Dritter Auskunft erteilt, ist die Haftung der ENERVIE Vernetzt GmbH wegen Erteilung unrichtiger und/ oder 
unvollständiger Angaben ausgeschlossen, soweit die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben auf Mitteilungen 
bzw. Vorgaben des jeweiligen Leitungsinhabers bzw. des jeweiligen Dritten zurückzuführen ist. 
 
Versorgungleitungen und –anlagen liegen nicht nur in oder an öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern 
werden auch durch private Grundstücke aller Art (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder u.a.) geführt. 
In der Nähe der Versorgungsleitungen und –anlagen sowie an sonstigen besonders gefährdeten Stellen (z.B. 
Kreuzungen, Näherungen, Abzweigungen) sind die Erdarbeiten in Handschachtung auszuführen. 
Über die Tiefenlage der Versorgungsleitungen und –anlagen können keine verbindlichen Angaben gemacht werden. 
Die Einzeichnung der Versorgungsleitungen und –anlagen vermittelt nur eine Übersicht. Die Darstellung ist insoweit nicht 
maßstäblich. Den Ausführenden der Bau- bzw. Erdarbeiten obliegt die Bestimmung der Lage der vorhandenen 
Leitungen (z.B. durch Quergräben in Handschachtung oder Suchgerät). 
Vor der Durchführung von grabenlosen Verlegeverfahren sind kreuzende Versorgungsleitungen und –anlagen erst frei 
zu schachten. 
 
Maße dürfen aus dem Planwerk nicht abgegriffen werden. Die örtliche Anzeige der Lage der 
Versorgungsleitungen und –anlagen darf nur unter Nutzung der in den Planunterlagen nachgewiesenen 
Einmessungszahlen erfolgen. Stillgelegte Versorgungsleitungen und –anlagen sind in der Regel in den Plänen 
nicht enthalten. 
 
Sofern aufgrund der Einmessungszahlen eine örtliche Wiederherstellung der Versorgungsleitungen und –
anlagen nicht möglich ist, ist der Ausführende der Bau- bzw. Erdarbeiten und ggf. auch ein etwaiger 
Auftraggeber verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten mit den zuständigen Mitarbeitern der ENERVIE Vernetzt 
GmbH bezüglich einer örtlichen Einweisung abzustimmen. Die ENERVIE Vernetzt GmbH ist berechtigt, mit der 
Abstimmung und der Einweisung Dritte, insbesondere die Mark-E Aktiengesellschaft und die Stadtwerke 
Lüdenscheid GmbH zu beauftragen. 
 
 
Werden Versorgungsleitungen und -anlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinem Plan eingezeichnet sind, 
angetroffen bzw. freigelegt, so ist die ENERVIE Vernetzt GmbH unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in 
diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zuständigen Mitarbeiter der ENERVIE Vernetzt GmbH Einvernehmen über 
das weitere Vorgehen hergestellt ist. 
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Die Ausführenden der Bau- bzw. Erdarbeiten sowie ggf. auch deren Auftraggeber haften für alle Schäden, die durch die 
Arbeiten entstehen.  
Beschädigungen sind der ENERVIE Vernetzt GmbH bzw. den dritten Unternehmen, für die die ENERVIE Vernetzt 
GmbH den Netzservice in Dienstleistung erbringt, sofort zu melden. 
 
 
 

Störungshotlines der ENERVIE Vernetzt GmbH 
  
 Strom: 
    
 Zentrale Störungs-Hotline Strom im ehemaligen Netzgebiet der  
                                                                             Mark-E Aktiengesellschaft 0800 / 12399 11 
  
 Zentrale Störungs-Hotline Strom im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                             Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 02351 / 157 - 330 
 
 
 Gas: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Gas im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                                         Mark-E Aktiengesellschaft 
                        sowie für die Gemeinden Werdohl und Plettenberg 0800 / 12399 22 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Gas im ehemaligen Netzgebiet der  
                                                                Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 
                                                            (Lüdenscheid, Schalksmühle) 02351 / 157 - 360 
 
 
 Wasser: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                                               Mark E Aktiengesellschaft 
                              sowie für die Gemeinden Werdohl und Plettenberg 0800 / 12399 33 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser im Netzgebiet der 
                                                 Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 
                                 (Lüdenscheid, Schalksmühle, Herscheid) 02351 / 157 - 350 
 
 
 
 
 
 

Störungshotlines dritter Unternehmen 
  
 Stadtwerke Kierspe GmbH: 
    
 Zentrale Störungs-Hotline Gas und Wasser der Stadtwerke Kierspe GmbH 02359 / 555 
  
 
 Stadtwerke Halver GmbH: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser der Stadtwerke Halver GmbH 02353 / 91850 
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ROHRNETZPLAN

Maßstab  1: 250

*Gas_Wasser_Mark-E*

30.10.2023Lüdenscheid,



 
 
 
 

  

Protokoll zur Planauskunft 

der 

ENERVIE Vernetzt GmbH 
Lennestr. 2 58507 Lüdenscheid  

 
 
 
Planauskunft-Nr.: 

Anforderer: 
 

Verwendungszweck: 

Baumaßnahme: 
 

Beginn der Maßnahme: 
 
 
 
Sie haben heute, 

2023_10_30_14  

Stadt Hagen Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 
Franziska Fiedler 

Planungszweck/Information 

Hagen,  
Kabeler Str. 70 

31.10.2023 

- 1 Seite Auskunftsdeckblatt 
- 3 Seiten Leitungsschutzbedingungen 
- 1 Seite Planauskunft Strom_Mark-E 
- 1 Seite Planauskunft Gas_Wasser_Mark-E 
- 1 Seite Protokoll 

Sie haben insgesamt 7 Seiten erhalten! 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

30.10.2023 10:55, folgende Planauskunft erhalten:  





2052

59-04-35020

59-04-35326

59-04-35327

59-04-35242

59-04-35620

59-04-35468

59-04-35622

59-04-35612

59-04-35619

59-04-35739

59-04-35086

59-04-35736

12

Hagen

59-04-35020

1:2.500Maßstab:

Herausgeber:
Bezirksregierung Arnsberg
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe
In der Krone 31
58099 Hagen

Hinweis:
Diese Karte hat nur Gültigkeit für den
beantragten Bereich des angegebenen
Vorgangs. Sie darf nur gemeinsam mit der 
für diesen Vorgang ergangenen textlichen 
Empfehlung verwendet werden. Eine 
darüber hinausgehende Gültigkeit ist nicht
vorhanden.

Blindgängerverdachtspunkt

Blindgängerverdachtspunkt
geräumt

Antragsfläche

sonstige Antragsflächen

Stellungsbereich

Fläche mit Beschuss

starke Bombardierung

Bombardierung

keine erkennbare Belastung



Dienststelle 
32/03 

30.10.2023 

Ihr Ansprechpartner 
Herr Bornfelder 
Tel.: 207 - 4859 
Fax: 207 – 2747 
manuel.bornfelder@stadt-hagen.de 

 
 
 
An 
61/4D, Frau Fiedler 
 
 
 
 
 
Anlagen 1 Seiten 
 
 
 
Die beigefügten Unterlagen übersende ich Ihnen  
 

 zur Information 

 zur weiteren Veranlassung 

 mit Dank zurück 

 mit der Bitte um Stellungnahme bis       

 mit der Bitte um Rückgabe bis        

 zum Verbleib 

 
 
Bemerkungen: Kabaler Str. 25 / Bebauungsplanverfahren, Az. 32/03-114/2023 
 

 Der Antrag auf Luftbildauswertung wurde geprüft. 
 Es werden folgende Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen angeordnet: 

     Es sind keine Maßnahmen erforderlich, da keine in den Luftbildern erkennbare Belastung  
     vorliegt.  
 
Hinweis: 
Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche 
Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Bornfelder 



1

Melnychuk, Larissa

Von: Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Gesendet: Donnerstag, 2. November 2023 15:32
An: Fiedler, Franziska
Betreff: Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 186776, Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO 

Einkaufszentrum Bathey
Anlagen: smime.p7s; ATT00001.txt; ATT00002.htm

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt 
haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 
Telefon +49 231 5849-15711 
baerbel.vidal@amprion.net  
http://BLOCKED/www.amprion.net  
http://BLOCKED/https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html 
 
Aufsichtsrat: Uwe Tigges (Vorsitzender) 
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick (Vorsitzender), Dr. Hendrik Neumann, Peter Rüth 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HRB 15940 
Lobbyregister-Nr. R002477 | EU-Transparenzregister Nr. 426344123116-68 
 
#VielfaltVerbindet 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 

Ihr Schreiben vom 30.10.2023 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Beteiligung zu der o.g. Planung bedanken wir uns. 
 
Gegen die o.g. Planung bestehen aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege keine Bedenken. 
 

Im Auftrag  

gez.                                                        f. d. R. 

Prof. Dr. Michael Baales  

(Leiter der Außenstelle)                          Melanie Röring B.A.  
 
 
 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 

Stadt Hagen 

Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und 

Bauordnung 

Postfach 4249 

 

58042 Hagen 

 

 

 

 

 

Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
Planbearbeitung 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 

Telefon: 02761 9375-0 

www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 

Konto der LWL-Finanzabteilung  

Sparkasse Münsterland Ost  

IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST 

Servicezeiten: 
Mo.-Do.   8.30 - 12.30 Uhr, 14.00 - 15.30 Uhr 
Freitag     8.30 - 12.30 Uhr 

Az.: 3713rö23.eml 
Olpe, 02.11.2023 
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An 
 

Stadt Hagen - FB 61/4 
Fiedler 
 

Stellungnahme zur Anfrage 
 
Anfrage / Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Interne 
Beteiligung / Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Beteiligung vom: 30.10.2023 
 
 
Aus bauordnungsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
 
I.A. 
 
 
 
Leithaus  
 

61/52 

 

08.11.2023 

 Ihre Ansprechpartnerin:  
Ellen Leithaus 
Tel.: 207-3843 
Fax: 207-2463 
E-Mail: ellen.leithaus@stadt-hagen.de 

Aktenzeichen   :  

3/63/PA/0010/23 
                                                                                                              

Baugrundstück: 

Kabeler Str.       58099 Hagen 

Gemarkung:        Flur:      Flurstück(e): 

Boele   3  519, 520, 541, 542, 566 
 
Bauvorhaben: 

Anfrage Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Interne Beteiligung / 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Antragsteller: 

Stadt Hagen - FB 61/4 Franziska Fiedler Rathausstr. 11 58095 Hagen 
 



 
 
 
 

 
  Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Hagen  

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 
Briefadresse:  Postfach 42 49 · 58042 Hagen 
Paketadresse:  Eilper Straße 132 - 136 · 58091 Hagen 
 
Tel.: 02331 3677-0 
Fax: 02331 3677-5999 
www.wbh-hagen.de 

Vorstand: 
 
Henning Keune (Sprecher) 
Hans-Joachim Bihs 
Jörg Germer 

Bankverbindung:  
 
Sparkasse an Volme und Ruhr 
IBAN:  DE56 4505 0001 0100 1299 27 
BIC:  WELADE3HXXX 
 
USt-IdNr.:  DE253957371 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Interne Beteiligung / Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Fiedler, 
 
gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht des WBH grundsätzlich keine Bedenken.  

In der Kurzbegründung zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey bitte ich um 
folgende Anpassungen:  

In Kapitel 8 Ver- und Entsorgung, 8.2 Entwässerung und Überflutungsschutz, Seite 5 ist der Satz „Die 
äußere entwässerungstechnische Erschließung ist durch die vorhandene Kanalisation in der Kabeler 
Straße und der Dortmunder Straße gegeben“ durch nachfolgenden Textbaustein zu ersetzen: 

„Das Bebauungsplangebiet befindet sich im Einzugsgebiet der Kläranlage Hagen-Boele/Bathey und 
wird im Trennsystem entwässert. Die äußere entwässerungstechnische Erschließung ist durch die 
vorhandene öffentliche Trennkanalisation in der Kabeler Straße gegeben.“  

Aus Sicht des WBH ist es wichtig, dass die Planer von Anfang an alle notwendigen Einschränkungen 
kennen. Diese sind in der Kurzbegründung zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Bathey nicht ausreichend berücksichtigt. Daher möchte ich Sie bitten die Textbausteine zum Thema 
Überflutungsschutz gem. Anlage 1, Seite 1 zu ergänzen (im Anschluss an Kapitel 8.2). 

Außerdem möchte ich darum bitten die Maßnahmen zum Überflutungsschutz als textliche Festsetzung 
gem. Anlage 1, Seite 2 im B-Plan zu berücksichtigen. 

 
  

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR · Postfach 42 49 · 58042 Hagen 

Per E-Mail 
 
Stadt Hagen 
FB 61/4D 
Frau Fiedler 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen  

Fachbereich Entwässerungsplanung, 
Grundstücksentwässerung und 
Kanaldatenbank 

Fachgruppe Entwässerung und 
Stellungnahmen 

 Eilper Straße 132 - 136, 58091 Hagen 
Gebäude „A“ 
Auskunft erteilt: 
 

Kontakt:  Frau Röllke 
Tel.:  02331 3677-155 
Mobil:   
Fax:  02331 3677-5999 
E-Mail:  sroellke@wbh-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

30.10.2023 WBH/0200, 09.11.2023 



 
 
Für etwaige Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
_________________ 
Adriano Rosin 
Fachleitung 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1 
 



Fachbereich 
 

Entwässerungsplanung, Grundstücksentwässerung 
und Kanaldatenbank 
 

Fachgruppe 
 

Entwässerungsplanung 
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Anlage 1 - Textbausteine  

Allgemeiner Hinweis zum Überflutungsschutz  

Die öffentlichen Entwässerungssysteme werden nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik bemessen. Hierbei werden je nach Bebauung und Schutzgütern intensive Regener-
eignisse zugrunde gelegt, bei denen das Abwasser nicht aus dem Entwässerungssystem aus-
treten darf. Bei den zunehmend außergewöhnlichen Starkregenereignissen werden die Belas-
tungsgrenzen der Kanalisation kurzfristig zum Teil erheblich überschritten. Dies kann zu einer 
oberflächigen Überflutung von öffentlichen Straßen, Plätzen, Privatgrundstücken etc. führen.  

Aus diesem Grund wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB zum Schutz von Leben und Gütern 
vor Überflutungsgefahren festgesetzt, dass alle Gebäudeöffnungen (z.B. Türen, Fenster) 20 
cm über dem an das Gebäude anschließenden Gelände liegen müssen. Dies gilt für das Haupt-
gebäude einschließlich der Nebengebäude, die mit diesem verbunden sind. Können die fest-
gesetzten 20 cm in begründeten Fällen nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand eingehalten 
werden, können andere geeignete Objektschutzmaßnahmen vorgenommen werden.  

Bei der Modellierung des Baugeländes ist in Abhängigkeit von der Topografie darauf zu achten, 
dass die Fließwege des oberflächig abfließenden Regenwassers nicht durch die geplanten 
Gebäude gänzlich unterbrochen werden, um einen Aufstau vor dem Gebäude bzw. den Ge-
bäudeöffnungen zu vermeiden. 

Für die geplante Bebauung ist ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 zu führen. 

Eine Voraussetzung für einen funktionierenden Überflutungsschutz ist der Einbau der erforder-
lichen Schutzeinrichtungen gegen einen Rückstau aus der Kanalisation unter Beachtung der 
Rückstauebene (Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen etc.). 

Gebäude sind unter Berücksichtigung der wechselnden Grundwasserstände zu planen und zu 
bauen. Dabei ist zu beachten, dass Wasser aus Drainagen zum Schutz von Gebäuden der 
öffentlichen Kanalisation nicht zugeführt werden darf. Keller einschließlich Kellerschächte sind 
daher so abzudichten, dass diese Abdichtung auch ohne Drainage auf Dauer funktioniert. 

Maßnahmen zum Schutz vor oberflächigem Regenwasserabfluss  

Die Fließwegekarte des WBH stellt bei Starkregenereignissen auf der Grundlage der Topogra-
fie Fließwege auf der Oberfläche dar. Sie berücksichtigt nicht die Auslastung der Kanalisation, 
zeigt jedoch die möglichen Fließwege auf. 

Die Fließwegekarte (Stand Dezember 2014) ist im Downloadbereich der Grundstücksentwäs-
serung der WBH-Homepage zu finden. 

Geplante Zufahrten zu den Gebäuden müssen so gestaltet werden, dass oberflächig abflie-
ßendes Wasser nicht in die geplante Bebauung bei Starkregen eindringen kann.  

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Hagen und zur Dämpfung der Abflussspitzen 
werden Gründächer empfohlen. 

 

 

 

 



Fachbereich 
 

Entwässerungsplanung, Grundstücksentwässerung 
und Kanaldatenbank 
 

Fachgruppe 
 

Entwässerungsplanung 
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Textliche Festsetzung 

Maßnahmen zum Überflutungsschutz (§ 9 (1) Nr. 16c BauGB) 

Sämtliche Gebäudeöffnungen müssen mindestens 20 cm über dem an das Gebäude anschlie-
ßenden Gelände liegen. Dies gilt für das Hauptgebäude einschließlich der Nebengebäude, die 
mit diesem verbunden sind. 

Können die festgesetzten 20 cm in begründeten Fällen nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand 
eingehalten werden, können andere geeignete Objektschutzmaßnahmen vorgenommen wer-
den. 



 

Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen 

Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen | Postfach 42 65, 58085 Hagen 

Telefon 02331 390-0| Fax 02331 13586 | E-Mail sihk@hagen.ihk.de | Internet www.sihk.de 

Durchwahl: Telefon 02331 390-xx| Fax 02331 390-xx| E-Mail xx@hagen.ihk.de 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Hagen 

Postfach 4249 

58042 Hagen 

 

 

 

 

 10. November 2023 

 

 

B-Plan Nr. 712 (1/23) Einkaufszentrum Bathey 

Ihr Schreiben vom 30.10.23; unser Zeichen: P 81/23 

 

 

Stellungnahme: 

 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstellung des o. g. Be-

bauungsplanes. 

 

Ich rege an, im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplanes MK OE SI für das 

Plangebiet sowie das Gebiet des B-Planes Nr. 713 (2/23) einen Allgemeinen Sied-

lungsbereich festsetzen zu lassen. 

 

Ich bitte um Beteiligung im weiteren Verfahren. 

 

 
Frank Bendig 



 

 

 

STADT HAGEN 
Stadt der FernUniversität 
Briefadresse:  Postfach 4249, 58042 Hagen 
Paketadresse:  Rathausstr. 11, 58095 Hagen 
Vermittlung:  02331/207-5000 

Sparkasse Hagen (BLZ 450 500 01) 
Kto.-Nr. 100 000 444 
IBAN DE 23450500010100000444  
BIC WELADE3HXXX 
weitere Banken unter www.hagen.de/bankverbindungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

B-Planverfahren Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 
TÖB-Beteiligung 

 
Von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde liegt keine Stellungnahme vor, da bislang 

noch keine Artenschutzprüfung (ASP) vorliegt. 

Gegen die die Aufstellung des o.g. B-Plans bestehen seitens der Unteren Bodenschutzbe-

hörde grundsätzlich keine Bedenken.  

Es ist jedoch im Altlastlastenverdachtsflächenkataster eine Kennzeichnung vorhanden. Da-

bei handelt es sich um die SB-Tankstelle, die mindestens seit 1980 dort betrieben wird. Sie 

wird als Altlastenverdachtsfläche unter der Nummer 9.61-0590 geführt. Es liegt eine orientie-

rende Standortuntersuchung aus dem Jahre 1997 vor. Diese Fläche ist im B-Plan gem. § 

9 Abs. 5 BauGB zu kennzeichnen.  

 

 

Stadt Hagen · Postfach 4249 · 58042 Hagen 
 

 
61/4D 
 
im Hause 

Umweltamt 

Verwaltungshochhaus, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

 
Auskunft erteilt 

Herr Hans Joachim Wittkowski, Zimmer 1010 

Tel. (02331) 207 3763 

Fax (02331) 207 2469 

E-Mail hans-joachim.wittkowski@stadt-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

 69/30, 10.11.2023 



 

 
 
 
Folgende Festsetzungen sind im B-Plan aufzunehmen: 
 

1. Die gekennzeichnete Fläche wird im Altlastenverdachtsflächenkataster unter der 

Nummer 9.61-0590 geführt. Es handelt sich um eine Tankstelle.  

 
2. Sämtliche Eingriffe in den Untergrund sind durch einen gem. § 18 BBodSchG aner-

kannten Gutachter zu begleiten und zu dokumentieren. 

 

3. Bei Eingriffen in den Untergrund in diesem Bereich sind im Vorfeld Untersuchungen 

in Absprache mit der Unteren Bodenschutzbehörde durchzuführen. In Abhängigkeit 

von den Ergebnissen sind ggf. weitere Maßnahmen notwendig. 

 
 
Folgende Textliche Hinweise sind in den B-Plan aufzunehmen: 
 

1. Für den B-Plan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) in 

Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche 

Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. 

 
2. Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und Boden sparsam 

und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das 

notwendigste Maß zu begrenzen. 

 
3. Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen 

Bodenveränderung auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere 

Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW 

unverzüglich zu verständigen. In diesem Fall behält sich die Untere 

Bodenschutzbehörde weitere Auflagen vor.  

 

 

gez. Wittkowski 
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Fiedler, Franziska

Von: stadtplanung <stadtplanung@notbetrieb-stadt-schwerte.de>
Gesendet: Freitag, 24. November 2023 11:48
An: Fiedler, Franziska
Betreff: B-Plan Nr. 1/23-2/23-4/63 - Beteiligung der Behörden und  sonstigen

Träger öffentlicher Belange

Absender E-Mail: stadtplanung@notbetrieb-stadt-schwerte.de Sehr geehrte Frau Fiedler,

vielen Dank für die Beteiligungen an den o.g. Verfahren. Der Einfachheit halber sende ich Ihnen die Stellungnahmen
zu den drei Verfahren in einer E-Mail.

Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-mäß § 4 Abs. 1 BauGB

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Verträglichkeitsanalyse, im Rahmen dessen die Auswirkungen des
Vorhabens auf die Stadt Schwerte untersucht wurden, bestehen aus Sicht der Stadt Schwerte keine Bedenken gegen
das Vorhaben.

Bebauungsplan Nr. 2/23 (713) Fachmarktzeile Bathey
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Seitens der Stadt Schwerte bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Bebauungsplan Nr. 4/63 Bathey Süd - Teilaufhebungsverfahren
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Seitens der Stadt Schwerte bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.





Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 
II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. ENERVIE Vernetz GmbH, 30.10.2023, 08.11.2023 
2. Stadt Hagen, FB öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und 

Personenstandswesen 32/03, 30.10.2023 
3. Amprion, Leitungsauskunft, 02.11.2023 
4. LWL Außenstelle Olpe, 02.11.2023 
5. Stadt Hagen, FB Stadtentwicklung, - planung und Bauordnung 61/4, 08.11.2023 
6. WBH Hagen, 09.11.2023 
7. Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 10.11.2023 
8. Stadt Hagen, Umweltamt, 10.11.2023 
9. Stadt Schwerte, 24.11.2023 
10. Stadt Dortmund, 21.11.2023 

 
 Stellungnahme 

 
Beschlussvorschlag der 
Verwaltung 

Anpassung 
Ja Nein 

I.1 ENERVIE Vernetz GmbH, 
30.10.2023 
 
 
Leitungsauskunft,  
Angrenzend an das Plangebiet 
Einrichten für die Versorgung 
mit Gas, Wasser und Strom. 
Im Plangebiet selbst keine 
Versorgungsanlagen 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme, Lagepläne 
liegen vor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
x 

 ENERVIE Vernetz GmbH, 
08.11.2023 
 
Gegen den Bebauungsplan 
bestehen keine Bedenken. 
Eine Versorgung mit Gas- und 
Wasser und Strom kann aus 
dem vorhandenen Netz 
erfolgen.  

 
 
 
- 

  
 
 
x 

I.2 Stadt Hagen, FB öffentliche 
Sicherheit, Verkehr, 
Bürgerdienste und 
Personenstandswesen 32/03, 
30.10.2023 
 
Es werden folgende 
Kampfmittelbeseitigungsmaßn
ahmen angeordnet: Es sind 

 
 
 
 
 
 
Hinweis wird unter Hinweise 
aufgenommen.  

 
 
 
 
 
 
x 

 



keine Maßnahmen 
erforderlich, da keine in den 
Luftbildern erkennbare 
Belastung vorliegt. 
 
Hinweis: 
Ist bei der Durchführung der 
Bauvorhaben der Erdaushub 
außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige 
Gegenstände beobachtet, sind 
die Arbeiten sofort einzustellen 
und es ist 
unverzüglich der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Westfalen-Lippe durch die 
örtliche 
Ordnungsbehörde oder Polizei 
zu verständigen. 
 

I.3 Amprion, Leitungsauskunft, 
02.11.2023 
 
Leitungsauskunft, 
nicht betroffen 
 

-   
 
 
x 

I.4 LWL Außenstelle Olpe, 
02.11.2023 
 
Keine Bedenken 
 

-   
 
 
x 

I.5 Stadt Hagen, FB 
Stadtentwicklung, - planung 
und Bauordnung 61/4, 
08.11.2023 
 
Keine Bedenken 
 
 

-   
 
 
 
 

x 

I.6 WBH Hagen, 09.11.2023 
 
gegen den Bebauungsplan 
bestehen aus Sicht des WBH 
grundsätzlich keine 
Bedenken. 
 
In der Kurzbegründung zum 
Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) 
SO Einkaufszentrum Bathey 
bitte ich um folgende 
Anpassungen: 

 
 
 
 
 
 
 
Anregung wird gefolgt und die 
Begründung geändert 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 



In Kapitel 8 Ver- und 
Entsorgung, 8.2 Entwässerung 
und Überflutungsschutz, Seite 
5 ist der Satz „Die äußere 
entwässerungstechnische 
Erschließung ist durch die 
vorhandene Kanalisation in 
der Kabeler Straße und der 
Dortmunder Straße gegeben“ 
durch nachfolgenden 
Textbaustein zu ersetzen: 
„Das Bebauungsplangebiet 
befindet sich im Einzugsgebiet 
der Kläranlage Hagen-
Boele/Bathey und wird im 
Trennsystem entwässert. Die 
äußere 
entwässerungstechnische 
Erschließung ist durch die 
vorhandene öffentliche 
Trennkanalisation in der 
Kabeler Straße gegeben.“ 
 
Aus Sicht des WBH ist es 
wichtig, dass die Planer von 
Anfang an alle notwendigen 
Einschränkungen kennen. 
Diese sind in der 
Kurzbegründung zum 
Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) 
SO Einkaufszentrum Bathey 
nicht ausreichend 
berücksichtigt. Daher möchte 
ich Sie bitten die 
Textbausteine zum Thema 
Überflutungsschutz gem. 
Anlage 1, Seite 1 zu ergänzen 
(im Anschluss an Kapitel 8.2). 
 
Außerdem möchte ich darum 
bitten die Maßnahmen zum 
Überflutungsschutz als 
textliche Festsetzung gem. 
Anlage 1, Seite 2 im B-Plan zu 
berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anregung wird gefolgt und die 
Begründung ergänzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anregung wird gefolgt und die 
Textlichen Festsetzungen 
ergänzt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

I.7 Südwestfälische Industrie- und 
Handelskammer zu Hagen, 
10.11.2023 
 
 

 
 
 
 
 

  



Es bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken 
gegen die Aufstellung des o. g. 
Bebauungsplanes.  
 
Ich rege an, im Rahmen der 
Neuaufstellung des 
Regionalplanes MK OE SI für 
das Plangebiet sowie das 
Gebiet des B-Planes Nr. 713 
(2/23) einen Allgemeinen 
Siedlungsbereich festsetzen 
zu lassen. 
 

- 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. Die vorliegende 
Nutzung innerhalb des 
Gebietes stellt zum Großteil 
gewerbliche Nutzung dar. Aus 
diesem Grund wird von einer 
Änderung der jetzigen 
Flächenzuweisung als 
gewerbliche Flächen 
abgesehen.  

I.8 Stadt Hagen, Umweltamt, 
10.11.2023 
 
 
Von Seiten der Unteren 
Naturschutzbehörde liegt 
keine Stellungnahme vor, da 
bislang noch keine 
Artenschutzprüfung (ASP) 
vorliegt.  
Gegen die die Aufstellung des 
o.g. B-Plans bestehen seitens 
der Unteren Bodenschutzbe-
hörde grundsätzlich keine 
Bedenken.  
 
Es ist jedoch im 
Altlastlastenverdachtsflächenk
ataster eine Kennzeichnung 
vorhanden. Dabei handelt es 
sich um die SB-Tankstelle, die 
mindestens seit 1980 dort 
betrieben wird. Sie wird als 
Altlastenverdachtsfläche unter 
der Nummer 9.61-0590 
geführt. Es liegt eine orientie-
rende Standortuntersuchung 
aus dem Jahre 1997 vor. Diese 
Fläche ist im B-Plan gem. § 9 
Abs. 5 BauGB zu 
kennzeichnen. 
 
Folgende Festsetzungen 
sind im B-Plan 
aufzunehmen:  

 
 
 
 
Eine Artenschutzprüfung wird 
zum Entwurfsbeschluss 
vorliegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anregung wird gefolgt und die 
Planzeichnung ergänzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anregung wird gefolgt und die 
Textlichen Festsetzungen 
ergänzt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 



1. Die gekennzeichnete Fläche 
wird im 
Altlastenverdachtsflächenkata
ster unter der Nummer 9.61-
0590 geführt. Es handelt sich 
um eine Tankstelle.  
 
2. Sämtliche Eingriffe in den 
Untergrund sind durch einen 
gem. § 18 BBodSchG aner-
kannten Gutachter zu 
begleiten und zu 
dokumentieren.  
 
3. Bei Eingriffen in den 
Untergrund in diesem Bereich 
sind im Vorfeld 
Untersuchungen in Absprache 
mit der Unteren 
Bodenschutzbehörde 
durchzuführen. In 
Abhängigkeit von den 
Ergebnissen sind ggf. weitere 
Maßnahmen notwendig.  
 
Folgende Textliche Hinweise 
sind in den B-Plan 
aufzunehmen:  
1. Für den B-Plan gilt, dass 
nach § 4 Abs. 1 
Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) in Verbindung mit 
§ 7 BBodSchG sich jeder so zu 
verhalten hat, dass schädliche 
Bodenveränderungen nicht 
hervorgerufen werden.  
 
2. Nach § 1 
Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) soll mit Grund 
und Boden sparsam und 
schonend umgegangen 
werden, dabei sind 
Bodenversiegelungen auf das 
notwendigste Maß zu 
begrenzen.  
 
3. Sollten Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Altlast 
oder schädlichen 
Bodenveränderung auf dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anregung wird gefolgt und die 
Textlichen Hinweise werden 
ergänzt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 



Gelände festgestellt werden, 
so ist die Untere 
Bodenschutzbehörde gemäß § 
2 Abs. 1 
Landesbodenschutzgesetz 
NRW unverzüglich zu 
verständigen. In diesem Fall 
behält sich die Untere 
Bodenschutzbehörde weitere 
Auflagen vor.  
 
 

I.9 Stadt Schwerte, 27.11.2023 
 
Keine Bedenken 
 

 
- 

  
 
x 

I. 
10 

Stadt Dortmund, 21.11.2023 
 
Aus Sicht der Stadt Dortmund 
bestehen hierzu keine 
Bedenken. Ich bestätige die 
nachbargemeindliche 
Abstimmung gem. § 2 Abs. 2 
BauGB. 
 

 
 
- 

  
 
x 

 
 



           

Stellungnahme
       Stellungnehmer:

Eingegangen am: 15.12.2024

Verfahren: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey

StN-ID: 1036031

Gliederungspunkt: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den ausliegenden Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey
berücksichtigt der Bebaugungsplan keine Anforderungen an Stellplätze (hier Radabstellanlagen) für Fahrräder.

Am 04.04.2019 hat der Rat der Stadt Hagen das Radverkehrskonzept- Endbericht vom Oktober 2018-
beschlossen. In den Abschnitten 5.2.1 „Generelle Zielsetzungen“ wird auf diese Thematik eingegangen.

Bei dem Objekt ist reger Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten. Hierfür sollten Stellplätze nach StellplatzVO
NRW und in Anlehnung an die Beschlüsse der Stadt Hagen zu Abstellanlagen für Fahrräder in einer
ausreichende Anzahl und Größe, sowie in geeigneter Beschaffenheit, hergestellt und als Auflage für die
Bebaugung und Nutzungsänderung feste im Bebaugungsplan berücksichtigt werden.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen dass die Stellplätze von der öffentlichen Verkehrsfläche ebenerdig oder durch
Rampen, Aufzüge oder vergleichbare Einrichtungen verkehrssicher und leicht erreichbar sein müssen.

Die Notwendigkeit von Radabstellanlagen und ihre zugehörige Infrastruktur ist hiermit in den Bebauungsplan mit
aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen,



           

Stellungnahme
       Stellungnehmer:

Eingegangen am: 15.12.2024

Verfahren: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey

StN-ID: 1036032

Gliederungspunkt: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den ausliegenden Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey ist
bei Aufstellung als Fachmarkzentrums für die Einzelhandelsentwicklung planungsrechtlich zu steuern das,
neben sicheren Abstellanlagen an dem Objekt (siehe separate Stellungnahme), der vorhandene
benutzerpflichtige Radweg entlang der Dortmunder Str. radverkehrsfreundlich und sicher an das Objekt
angeschlossen wird.

Es ist zu empfehlen diesen Anschluss auf direkten Weg auf Höhe der Wandhofener Str. Kreuzung Dortmunder
Str. durch eine geeignete Rampe auf dem Gelände herzustellen. 

Insbesondere auf Höhe der Kreuzung Dortmunder Str. und Kabeler Str. besteht keine sichere Weiterfahrt auf
das Geländer (fliegende Rechtabbieger) oder sichere Überführung des Radverkehrs in den Mischverkehr der
Kabeler Str.. Bei dem Objekt ist reger Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten.

Als Alternative kann eine Auffahrt oder Führung auf Höhe der Einmündung Batheyer Str. auf Höhe der
Wandhofener Str. geprüft werden. Eine Führung des Radverkehrs auf dem Gelände ist durch geeignete
Einrichtungen verkehrssicher herzustellen.

In Summe ist bei Ausweisung des Gebiets für die Einzelhandelswentwicklung die sichere Erschließung der
Fläche für den Radverkehr und die Infrastruktur für den Radverkehr planungsrechtilch zu steuern und zu
sichern.

Am 04.04.2019 hat der Rat der Stadt Hagen das Radverkehrskonzept- Endbericht vom Oktober 2018-
beschlossen. In den Abschnitt 5.2.1 „Generelle Zielsetzungen“ wird auf diese Thematik an verschiedenen
Punkten eingegangen.

Mit freundlichen Grüßen,
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Melnychuk, Larissa

Von: Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Gesendet: Donnerstag, 21. November 2024 12:38
An: Melnychuk, Larissa
Betreff: Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 203730, Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO 

Einkaufszentrum Bathey
Anlagen: smime.p7s; ATT00001.txt; ATT00002.htm

Kategorien: Grüne Kategorie

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen 
beteiligt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund  
Telefon +49 231 5849-15711 
baerbel.vidal@amprion.net  
http://BLOCKED/www.amprion.net  
http://BLOCKED/https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html 
 
Aufsichtsrat: Uwe Tigges (Vorsitzender) 
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick (Vorsitzender), Dr. Christoph Müller, Dr. Hendrik Neumann, Peter 
Rüth  
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HRB 
15940 
Lobbyregister-Nr. R002477 | EU-Transparenzregister Nr. 426344123116-68 
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Melnychuk, Larissa

Von: Liu, Fangchao
Gesendet: Freitag, 13. Dezember 2024 10:58
An: Melnychuk, Larissa
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - 

Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
bis zum 18.12.2024

Anlagen: 2024-09-16_Ü-Plan.pdf

Sehr geehrte Frau Melnychuk, 
 
aus Sicht der Denkmalpflege bestehen keine Bedenken. 
 
Gruß 
 
Fangchao Liu 
61/02A (Denkmalschutz und Stadtarchäologie) 
-3158 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Kötter, Mirjam <Mirjam.Koetter@stadt-hagen.de>  
Gesendet: Freitag, 13. Dezember 2024 09:08 
An: Liu, Fangchao <Fangchao.Liu@stadt-hagen.de> 
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 
2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 
18.12.2024 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Melnychuk, Larissa <Larissa.Melnychuk@stadt-hagen.de>  
Gesendet: Montag, 18. November 2024 08:47 
An: 'info@hagen-wirtschaft.de' <info@hagen-wirtschaft.de>; 'axel.rolle@telekom.de' <axel.rolle@telekom.de>; 
'ralf.schroeer@telekom.de' <ralf.schroeer@telekom.de>; 'info@kh-hagen.de' <info@kh-hagen.de>; 'sihk-
standortpolitik@hagen.ihk.de' <sihk-standortpolitik@hagen.ihk.de>; 'willmers@hv-suedwestfalen.com' 
<willmers@hv-suedwestfalen.com>; 'oeffentliche-planungen@enervie-gruppe.de' <oeffentliche-
planungen@enervie-gruppe.de>; 'planauskunft@enervie-vernetzt.de' <planauskunft@enervie-vernetzt.de>; 
'leitungsauskunft@amprion.net' <leitungsauskunft@amprion.net>; 'd.liedtke@heb-hagen.de' <d.liedtke@heb-
hagen.de>; 'w.sasse@heb-hagen.de' <w.sasse@heb-hagen.de>; 'P.Lausen@hvg-hagen.de' <P.Lausen@hvg-
hagen.de>; 'arosin@wbh-hagen.de' <arosin@wbh-hagen.de>; 'info@hwk-do.de' <info@hwk-do.de>; 'info@rvr.ruhr' 
<info@rvr.ruhr>; 'melanie.roering@lwl.org' <melanie.roering@lwl.org>; 'christian.pott@lwl.org' 
<christian.pott@lwl.org>; 'monika.riedel@lwl.org' <monika.riedel@lwl.org>; 'sboom@stadtdo.de' 
<sboom@stadtdo.de>; 'stadtverwaItung@herdecke.de' <stadtverwaItung@herdecke.de>; 
'daniel.matissik@herdecke.de' <daniel.matissik@herdecke.de>; 'ABrauckmann@bochum.de' 
<ABrauckmann@bochum.de>; Bornfelder, Manuel <Manuel.Bornfelder@stadt-hagen.de>; Funke, Jana 
<Jana.Funke@stadt-hagen.de>; Diepes, Christoph <Christoph.Diepes@stadt-hagen.de>; Kötter, Mirjam 
<Mirjam.Koetter@stadt-hagen.de>; Beilein, Andreas <Andreas.Beilein@stadt-hagen.de>; Roth, Stephanie 
<Stephanie.Roth@stadt-hagen.de>; FP_bauordnung <bauordnung@stadt-hagen.de>; FP_geoinfokataster 
<geoinfo.kataster@stadt-hagen.de>; Wittkowski, Hans-Joachim <Hans-Joachim.Wittkowski@stadt-hagen.de>; 
'info@stadt-schwerte.de' <info@stadt-schwerte.de> 
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Betreff: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 
BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 
18.12.2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 07.11.2024 den Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Bathey als Entwurf beschlossen und die Verwaltung beauftragt, den Bebauungsplan im Internet zu veröffentlichen 
und öffentlich auszulegen. Aufgrund dieses Beschlusses wird der Bebauungsplanentwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
mit der Begründung vom 18.09.2024 in der Zeit 
 
                                        vom 18.11.2024 bis einschließlich 18.12.2024 
 
im Internet veröffentlicht und beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Historisches Rathaus 
(Bauteil D), Flurbereich 1. Obergeschoss, Rathausstraße 11, 58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis 
donnerstags von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) öffentlich ausgelegt. 
 
Zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bitte ich Sie, unter 
der u. g. Adresse die Unterlagen einzusehen. Ein Übersichtsplan zur Orientierung ist beigefügt. 
 
Sie haben die Möglichkeit, den Plan, die Begründung und die Anlagen im Internet unter folgendem Link einzusehen:  
 
www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 
 
Ich bitte um Abgabe Ihrer Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit bis zum 18.12.2024. 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 S. 4 BauGB sollen die Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden. 
 
Sollte keine Stellungnahme eingehen, gehe ich davon aus, dass Ihre Belange von der Planung nicht berührt werden 
und sehe dies als Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf an. 
 
Folgende Unterlagen stehen im Internet zur Einsicht für Sie bereit: 
 
.       Lage des Plangebiets 
.       Verwaltungsvorlage zum Auslegungsbeschluss 
.       Bebauungsplanentwurf Nr. 1/23 (712) SO Bathey 
.       Begründung zum Bebauungsplan vom 18.09.2024 
.       Abwägungsvorlage 
.       Verträglichkeitsanalyse 
.       Lärmgutachten 
.       Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
.       Umweltbericht 
.       Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen 
 
Mit freundlichem Gruß  
Larissa Melnychuk 
 
Hagen - Stadt der FernUniversität  
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 
und Bauordnung 
61/4C 
Rathaus I, Rathausstr. 11, Zimmer D.109 
58095 Hagen 
 
Tel: 0049 (0)2331 207-3498 +++ Telefax: 0049 (0)2331 207-3498 
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mailto: larissa.melnychuk@stadt-hagen.de 
 
Die Stadt Hagen hat den elektronischen Zugang eröffnet. Informationen zur rechtssicheren, verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation mit der Stadt Hagen finden Sie unter http://www.hagen.de/irj/portal/Impressum. 
http://www.hagen.de  
Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht 
in Verbindung zu setzen. 
 
 
 



 
 
 
 

  

Protokoll zur Planauskunft 

der 

ENERVIE Vernetzt GmbH 
Lennestr. 2 58507 Lüdenscheid  

 
 
 
Planauskunft-Nr.: 

Anforderer: 
 

Verwendungszweck: 

Baumaßnahme: 
 

Beginn der Maßnahme: 
 
 
 
Sie haben heute, 

2024_11_18_37  

Stadt Hagen Fachbereich Stadtentwicklung, -Planung und Bauordnung 
Herr Belzacq 

Planungszweck/Information 

Hagen,  
Kabeler Str. 

19.11.2024 

- 1 Seite Auskunftsdeckblatt 
- 3 Seiten Leitungsschutzbedingungen 
- 1 Seite Planauskunft Strom_Mark-E 
- 1 Seite Planauskunft Gas_Wasser_Mark-E 
- 1 Seite Protokoll 

Sie haben insgesamt 7 Seiten erhalten! 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

18.11.2024 14:48, folgende Planauskunft erhalten:  



Planauskunft 
 Lennestr. 2 
 58507 Lüdenscheid 
 Tel.: 02351 / 5675-22292 

Seite 1 von 3 
 

 
 
Aktuelle Leitungsschutzbedingungen der ENERVIE Vernetzt GmbH (Stand: 04/2024) 
 
 
Hinweise zur Ausführung von Bau- bzw. Erdarbeiten und zur Vermeidung von Schäden an erdverlegten 
Versorgungsleitungen und -anlagen. 
 
Von diesen Anlagen und Leitungen gehen Gefährdungen aus. Wir weisen insbesondere ausdrücklich auf folgende 
Gefahren hin: 

- Achtung: Bei der Beschädigung von unter Spannung stehenden Kabeln besteht Lebensgefahr in 
Folge einer möglichen Körperdurchströmung und Lichtbogeneinwirkung! 

- Achtung: Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr! 
- Achtung: Bei ausströmendem Wasser besteht die Gefahr der Ausspülung und Unterspülung sowie 

der Überflutung! 
 
Jeder Ausführende von Erdarbeiten hat bei Durchführung solcher Arbeiten auf öffentlichen und privaten Grundstücken, 
unabhängig vom Vorhandensein grundbuchlicher Eintragungen zu Versorgungsleitungen, mit dem Vorhandensein 
unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen und –anlagen zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um 
deren Beschädigung zu verhindern. 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich auch Versorgungsleitungen- und anlagen anderer Rechtsträger im Versorgungsgebiet 
der ENERVIE Vernetzt GmbH befinden können. 
 
Vor jeder Art von Erdarbeiten (z.B. auch Planierungsarbeiten) ist daher rechtzeitig eine aktuelle Planauskunft 
einzuholen. Die Plan-Ausdrucke verlieren ihre Gültigkeit nach vier Wochen ab Ausstellungsdatum. 
Vor Einsichtnahme in die Lagepläne darf mit den Erdarbeiten nicht begonnen werden. 
 

Folgende Zuständigkeiten sind zu berücksichtigen: 

• In Bereichen unserer 110/220 kV Hochspannungsleitungen bitte unbedingt vor 
Baubeginn Herrn Schulze benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 5675 – 22537, E-Mail: Alexander.Schulze@enervie-vernetzt.de). 

• In Bereichen der Fernwärmeleitungen der Mark-E Aktiengesellschaft in Hagen-Emst und Herdecke bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Roth benachrichtigen  
(Tel.: 02330 / 602 - 25292; Mobil: 0151/ 14000175, E-Mail: Franz.Roth@enervie-gruppe.de). 

• In Bereichen der Fernwärmeleitungen der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH in Lüdenscheid bitte unbedingt vor 
Baubeginn Herrn Gaschina benachrichtigen  
(Mobil: 0170 / 3375510, E-Mail: Andreas.Gaschina@enervie-gruppe.de). 

• In Bereichen der Betriebsfernmeldekabel (BFK) und LWL-Leitungen der ENERVIE Vernetzt GmbH bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Söhnchen benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 5675 - 22970; E-Mail: bfk@enervie-vernetzt.de). 

• In Bereichen der Telekommunikationskabel der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Böhl benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 8839 – 208; Mobil: 0170 / 7854533; E-Mail: a.boehl@telemark.de). 

• In Bereichen der Strom-, Gas- und Wasserleitungen bitte unbedingt vor Baubeginn einen Mitarbeiter unter 
entsprechender Nummer aus der folgenden Tabelle benachrichtigen: 
 

Gemeinde Strom Gas / Wasser 

Altena 02351 / 5675-22035   

Finnentrop 02351 / 5675-22035   

Hagen 02351 / 5675-23935 02351 / 5675-23801 

Halver 02351 / 5675-21315 
Stadtwerke Halver GmbH 
02353 / 9185-13 

Herdecke 02351 / 5675-23935   

Herscheid 02351 / 5675-22037 02351 / 5675-23451 

Kierspe 02351 / 5675-22036 
Stadtwerke Kierspe GmbH 
02359 / 2968-25 

Lüdenscheid 02351 / 5675-21315 02351 / 5675-23451 

Meinerzhagen 02351 / 5675-22036   

Nachrodt-Wiblingwerde 

 
 
02351 / 5675-22342 

Wasserbeschaffungsverband 
Wiblingwerde 
02351 / 5675-21518 

Neuenrade 02351 / 5675-22038   
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Plettenberg 02351 / 5675-22038 02351 / 5675-22204 

Schalksmühle 02351 / 5675-21315 02351 / 5675-23451 

Schwerte 02351 / 5675-22342   

Werdohl 02351 / 5675-22037 02351 / 5675-22203 

 
Die erteilten Planauskünfte enthalten Angaben zur Lage von Versorgungsanlagen und -leitungen in dem Netzgebiet der 
ENERVIE Vernetzt GmbH, soweit es sich dabei um Versorgungsanlagen und -leitungen in den ehemaligen Netzgebieten 
der Mark-E Aktiengesellschaft sowie der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH handelt. 
 

Die Planauskünfte enthalten außerdem Angaben zu folgenden Versorgungsanlagen und -leitungen: 

- zur Lage von Fernwärmeleitungen im Netzgebiet der Mark-E Aktiengesellschaft; 
- zur Lage von Fernwärmeleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Telekommunikationskabeln der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH im Bereich des 

ehemaligen Netzgebietes der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Kierspe GmbH sowie zur Lage von Gasleitungen im 

Netzgebiet der Stadtwerke Kierspe GmbH; 
- zur Lage von Wasser- und Abwasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Halver GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Wiblingwerde; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Jubach, Umkreis Lüdenscheid; 
- zur Lage von Straßenbeleuchtungsanlagen und -leitungen im Netzgebiet der Stadt Lüdenscheid. 

Die Auskunft bezüglich dieser Versorgungsanlagen und -leitungen Dritter erfolgt, soweit es sich nicht um 
Versorgungsanlagen und –leitungen des eigenen Netzgebietes der ENERVIE Vernetzt GmbH handelt, im Auftrag der 
jeweiligen Gesellschaft bzw. Stadt bzw. des jeweiligen Verbandes. 
 
Sofern von ENERVIE Vernetzt GmbH übergebene Unterlagen Angaben über weitere Leitungen/ Anlagen fremder 
Leitungs- bzw. Anlageninhaber enthalten, übernimmt ENERVIE Vernetzt GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Angaben. Sofern Dritte, insbesondere die Mark-E Aktiengesellschaft oder die Stadtwerke 
Lüdenscheid GmbH, derartige Unterlagen im Auftrag der ENERVIE Vernetzt GmbH übergeben haben, gilt der 
Gewährleistungsausschluss auch für den Dritten. 
Die Auskunft über die Lage dieser fremden Leitungen und Anlagen ist in diesen Fällen bei den entsprechenden 
Eigentümern bzw. Anlageninhabern einzuholen. 
Soweit von ENERVIE Vernetzt GmbH übergebene Unterlagen Angaben zu Leitungen / Anlagen enthalten, die nicht Teil 
ihres eigenen Netzgebiets sind, über die ENERVIE Vernetzt GmbH aber gemäß oben aufgeführter Bestimmungen im 
Auftrag Dritter Auskunft erteilt, ist die Haftung der ENERVIE Vernetzt GmbH wegen Erteilung unrichtiger und/ oder 
unvollständiger Angaben ausgeschlossen, soweit die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben auf Mitteilungen 
bzw. Vorgaben des jeweiligen Leitungsinhabers bzw. des jeweiligen Dritten zurückzuführen ist. 
 
Versorgungleitungen und –anlagen liegen nicht nur in oder an öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern 
werden auch durch private Grundstücke aller Art (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder u.a.) geführt. 
In der Nähe der Versorgungsleitungen und –anlagen sowie an sonstigen besonders gefährdeten Stellen (z.B. 
Kreuzungen, Näherungen, Abzweigungen) sind die Erdarbeiten in Handschachtung auszuführen. 
Über die Tiefenlage der Versorgungsleitungen und –anlagen können keine verbindlichen Angaben gemacht werden. 
Die Einzeichnung der Versorgungsleitungen und –anlagen vermittelt nur eine Übersicht. Die Darstellung ist insoweit nicht 
maßstäblich. Den Ausführenden der Bau- bzw. Erdarbeiten obliegt die Bestimmung der Lage der vorhandenen 
Leitungen (z.B. durch Quergräben in Handschachtung oder Suchgerät). 
Vor der Durchführung von grabenlosen Verlegeverfahren sind kreuzende Versorgungsleitungen und –anlagen erst frei 
zu schachten. 
 
Maße dürfen aus dem Planwerk nicht abgegriffen werden. Die örtliche Anzeige der Lage der 
Versorgungsleitungen und –anlagen darf nur unter Nutzung der in den Planunterlagen nachgewiesenen 
Einmessungszahlen erfolgen. Stillgelegte Versorgungsleitungen und –anlagen sind in der Regel in den Plänen 
nicht enthalten. 
 
Sofern aufgrund der Einmessungszahlen eine örtliche Wiederherstellung der Versorgungsleitungen und –
anlagen nicht möglich ist, ist der Ausführende der Bau- bzw. Erdarbeiten und ggf. auch ein etwaiger 
Auftraggeber verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten mit den zuständigen Mitarbeitern der ENERVIE Vernetzt 
GmbH bezüglich einer örtlichen Einweisung abzustimmen. Die ENERVIE Vernetzt GmbH ist berechtigt, mit der 
Abstimmung und der Einweisung Dritte, insbesondere die Mark-E Aktiengesellschaft und die Stadtwerke 
Lüdenscheid GmbH zu beauftragen. 
 
 
Werden Versorgungsleitungen und -anlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinem Plan eingezeichnet sind, 
angetroffen bzw. freigelegt, so ist die ENERVIE Vernetzt GmbH unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in 
diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zuständigen Mitarbeiter der ENERVIE Vernetzt GmbH Einvernehmen über 
das weitere Vorgehen hergestellt ist. 
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Die Ausführenden der Bau- bzw. Erdarbeiten sowie ggf. auch deren Auftraggeber haften für alle Schäden, die durch die 
Arbeiten entstehen.  
Beschädigungen sind der ENERVIE Vernetzt GmbH bzw. den dritten Unternehmen, für die die ENERVIE Vernetzt 
GmbH den Netzservice in Dienstleistung erbringt, sofort zu melden. 
 
 
 

Störungshotlines der ENERVIE Vernetzt GmbH 
  
 Strom: 
    
 Zentrale Störungs-Hotline Strom im ehemaligen Netzgebiet der  
                                                                             Mark-E Aktiengesellschaft 0800 / 12399 11 
  
 Zentrale Störungs-Hotline Strom im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                             Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 02351 / 157 - 330 
 
 
 Gas: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Gas im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                                         Mark-E Aktiengesellschaft 
                        sowie für die Gemeinden Werdohl und Plettenberg 0800 / 12399 22 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Gas im ehemaligen Netzgebiet der  
                                                                Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 
                                                            (Lüdenscheid, Schalksmühle) 02351 / 157 - 360 
 
 
 Wasser: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                                               Mark E Aktiengesellschaft 
                              sowie für die Gemeinden Werdohl und Plettenberg 0800 / 12399 33 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser im Netzgebiet der 
                                                 Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 
                                 (Lüdenscheid, Schalksmühle, Herscheid) 02351 / 157 - 350 
 
 
 
 
 
 

Störungshotlines dritter Unternehmen 
  
 Stadtwerke Kierspe GmbH: 
    
 Zentrale Störungs-Hotline Gas und Wasser der Stadtwerke Kierspe GmbH 02359 / 555 
  
 
 Stadtwerke Halver GmbH: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser der Stadtwerke Halver GmbH 02353 / 91850 
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Melnychuk, Larissa

Von: Bifulco, Michele
Gesendet: Mittwoch, 20. November 2024 09:50
An: Melnychuk, Larissa
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - 

Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
bis zum 18.12.2024

Hallo Larissa, 
 
wie in der Begründung in Kapitel 7 ausgeführt wird, sind keine verkehrlichen Auswirkungen zu erwarten, das hatten 
wir ja auch damals in unserem gemeinsamen Termin schon so festgehalten. 
 
Insofern hat 60/3 keine weiteren Anmerkungen zum BPlan. 
 
 
Viele Grüße 
Michele Bifulco (60/31) 
Gesamtverkehrsplanung 
 
Tel:    +49 2331 207 3187 
mailto: michele.bifulco@stadt-hagen.de 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Funke, Jana <Jana.Funke@stadt-hagen.de>  
Gesendet: Dienstag, 19. November 2024 10:37 
An: Bifulco, Michele <Michele.Bifulco@stadt-hagen.de> 
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 
2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 
18.12.2024 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Melnychuk, Larissa <Larissa.Melnychuk@stadt-hagen.de>  
Gesendet: Montag, 18. November 2024 08:47 
An: 'info@hagen-wirtschaft.de' <info@hagen-wirtschaft.de>; 'axel.rolle@telekom.de' <axel.rolle@telekom.de>; 
'ralf.schroeer@telekom.de' <ralf.schroeer@telekom.de>; 'info@kh-hagen.de' <info@kh-hagen.de>; 'sihk-
standortpolitik@hagen.ihk.de' <sihk-standortpolitik@hagen.ihk.de>; 'willmers@hv-suedwestfalen.com' 
<willmers@hv-suedwestfalen.com>; 'oeffentliche-planungen@enervie-gruppe.de' <oeffentliche-
planungen@enervie-gruppe.de>; 'planauskunft@enervie-vernetzt.de' <planauskunft@enervie-vernetzt.de>; 
'leitungsauskunft@amprion.net' <leitungsauskunft@amprion.net>; 'd.liedtke@heb-hagen.de' <d.liedtke@heb-
hagen.de>; 'w.sasse@heb-hagen.de' <w.sasse@heb-hagen.de>; 'P.Lausen@hvg-hagen.de' <P.Lausen@hvg-
hagen.de>; 'arosin@wbh-hagen.de' <arosin@wbh-hagen.de>; 'info@hwk-do.de' <info@hwk-do.de>; 'info@rvr.ruhr' 
<info@rvr.ruhr>; 'melanie.roering@lwl.org' <melanie.roering@lwl.org>; 'christian.pott@lwl.org' 
<christian.pott@lwl.org>; 'monika.riedel@lwl.org' <monika.riedel@lwl.org>; 'sboom@stadtdo.de' 
<sboom@stadtdo.de>; 'stadtverwaItung@herdecke.de' <stadtverwaItung@herdecke.de>; 
'daniel.matissik@herdecke.de' <daniel.matissik@herdecke.de>; 'ABrauckmann@bochum.de' 
<ABrauckmann@bochum.de>; Bornfelder, Manuel <Manuel.Bornfelder@stadt-hagen.de>; Funke, Jana 
<Jana.Funke@stadt-hagen.de>; Diepes, Christoph <Christoph.Diepes@stadt-hagen.de>; Kötter, Mirjam 
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<Mirjam.Koetter@stadt-hagen.de>; Beilein, Andreas <Andreas.Beilein@stadt-hagen.de>; Roth, Stephanie 
<Stephanie.Roth@stadt-hagen.de>; FP_bauordnung <bauordnung@stadt-hagen.de>; FP_geoinfokataster 
<geoinfo.kataster@stadt-hagen.de>; Wittkowski, Hans-Joachim <Hans-Joachim.Wittkowski@stadt-hagen.de>; 
'info@stadt-schwerte.de' <info@stadt-schwerte.de> 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 
BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 
18.12.2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 07.11.2024 den Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Bathey als Entwurf beschlossen und die Verwaltung beauftragt, den Bebauungsplan im Internet zu veröffentlichen 
und öffentlich auszulegen. Aufgrund dieses Beschlusses wird der Bebauungsplanentwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
mit der Begründung vom 18.09.2024 in der Zeit 
 
                                        vom 18.11.2024 bis einschließlich 18.12.2024 
 
im Internet veröffentlicht und beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Historisches Rathaus 
(Bauteil D), Flurbereich 1. Obergeschoss, Rathausstraße 11, 58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis 
donnerstags von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) öffentlich ausgelegt. 
 
Zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bitte ich Sie, unter 
der u. g. Adresse die Unterlagen einzusehen. Ein Übersichtsplan zur Orientierung ist beigefügt. 
 
Sie haben die Möglichkeit, den Plan, die Begründung und die Anlagen im Internet unter folgendem Link einzusehen:  
 
www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 
 
Ich bitte um Abgabe Ihrer Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit bis zum 18.12.2024. 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 S. 4 BauGB sollen die Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden. 
 
Sollte keine Stellungnahme eingehen, gehe ich davon aus, dass Ihre Belange von der Planung nicht berührt werden 
und sehe dies als Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf an. 
 
Folgende Unterlagen stehen im Internet zur Einsicht für Sie bereit: 
 
.       Lage des Plangebiets 
.       Verwaltungsvorlage zum Auslegungsbeschluss 
.       Bebauungsplanentwurf Nr. 1/23 (712) SO Bathey 
.       Begründung zum Bebauungsplan vom 18.09.2024 
.       Abwägungsvorlage 
.       Verträglichkeitsanalyse 
.       Lärmgutachten 
.       Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
.       Umweltbericht 
.       Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen 
 
Mit freundlichem Gruß  
Larissa Melnychuk 
 
Hagen - Stadt der FernUniversität  
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 
und Bauordnung 
61/4C 
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Rathaus I, Rathausstr. 11, Zimmer D.109 
58095 Hagen 
 
Tel: 0049 (0)2331 207-3498 +++ Telefax: 0049 (0)2331 207-3498 
mailto: larissa.melnychuk@stadt-hagen.de 
 
Die Stadt Hagen hat den elektronischen Zugang eröffnet. Informationen zur rechtssicheren, verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation mit der Stadt Hagen finden Sie unter http://www.hagen.de/irj/portal/Impressum. 
http://www.hagen.de  
Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht 
in Verbindung zu setzen. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey 

Ihr Schreiben vom 18.11.2024 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Beteiligung zu der o.g. Planung bedanken wir uns. 
 
Gegen die o.g. Planung bestehen aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege keine Bedenken. 
 

Im Auftrag  

gez.                                                        f. d. R. 

Prof. Dr. Michael Baales  

(Leiter der Außenstelle)                          Melanie Röring B.A.  
 
 
 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 

Stadt Hagen 

Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und 

Bauordnung 

Postfach 4249 

 

58042 Hagen 

 

 
 

 

 

 

Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
Planbearbeitung 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 

Telefon: 02761 9375-0 

www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 

Konto der LWL-Finanzabteilung  

Sparkasse Münsterland Ost  

IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST 

Servicezeiten: 
Mo.-Do.   8.30 - 12.30 Uhr, 14.00 - 15.30 Uhr 
Freitag     8.30 - 12.30 Uhr 

Az.: 3837rö24.eml 
Olpe, 20.11.2024 





 

Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen 

Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen | Postfach 42 65, 58085 Hagen 

Telefon 02331 390-0| Fax 02331 13586 | E-Mail sihk@hagen.ihk.de | Internet www.sihk.de 

Durchwahl: Telefon 02331 390-207| Fax 02331 13586| E-Mail bendig@hagen.ihk.de 

 

 
 
 
 
 
 
Stadt Hagen 
Postfach 4249 
58042 Hagen 
 
 
 
 
 18. Dezember 2024 
 
 
 
B-Plan Nr. 712 „SO Einkaufszentrum Bathey“ 
Ihr Schreiben vom 18.11.24; unser Zeichen: P 127/24 
 
 
Stellungnahme: 
 
Anregungen zur Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes bestehen nicht 
 

 
Frank Bendig 



Stellungnahme
Stellungnehmer: Stadt Schwerte

58239 Schwerte, Rathausstraße 31

Eingegangen am: 20.11.2024

Verfahren: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey

StN-ID: 1033893

Gliederungspunkt: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) Sondergebiet Einkaufszentrum Bathey

Sehr geehrte Frau Melnychuk, vielen Dank für die Beteiligung am Planverfahren. Aus Sicht der Stadt Schwerte
bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken. Freundliche Grüße Corinna Breker



 

 

 

STADT HAGEN 

Stadt der FernUniversität 

 

Briefadresse: Postfach 4249, 58042 Hagen 

Paketadresse: Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

Vermittlung: 02331/207-5000 

 

Sparkasse an Volme und Ruhr (BLZ 450 500 01) 

Kto.-Nr. 100 000 444 

IBAN DE23 4505 0001 0100 0004 44 

BIC WELADE3HXXX 

weitere Banken unter 

www.hagen.de/bankverbindungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Veröffentlichung im In-
ternet nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden 
Hier: Stellungnahme des Umweltamtes 
 
 
 
Von Seiten des Umweltamtes bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das Vorha-
ben. 
 
Es wird aber darum gebeten folgende Änderungen/Ergänzungen in dem Bebauungsplan 
vorzunehmen: 
 
• Bitte in den textlichen Hinweisen unter Punkt „Artenschutz“ sämtliche „sollten“ durch 
„sollen“ ersetzen. 
 
• Bitte in den textlichen Hinweisen unter Punkt „Artenschutz“, Satz 1 folgende Ergänzung 
aufnehmen: „…, dass die Flächen nicht von Vögeln oder anderen geschützten Tierarten 
genutzt werden.“ 
 
Zu den von der Unteren Umweltschutzbehörde Bo, Do, Ha zu vertretenden Belangen (ge-

werbliche Immissionen) wird zusätzlich Stellung genommen. 

 

Das Schallgutachten ist in Bezug auf die von hier zu vertretenden Belange nachvollziehbar 

und plausibel, jedoch wird in dem Gutachten lediglich das zusätzliche Leergutlager des  

  

Stadt Hagen   Postfach 4249   58042 Hagen 
 

      
61/4C 
      
im Hause 

Umweltamt 

 
Verwaltungshochhaus, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

Auskunft erteilt 

Herr Wittkowski, Zimmer C1010 

Tel. (02331) 207 3763 

Fax (02331) 207 2469 

E-Mail hans-joachim.wittkowski@stadt-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

18.11.2024 69/30, 18.12.2024 
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Supermarkts betrachtet. Die Immissionen des bereits vorhandenen Supermarkts sind nicht 

berücksichtigt. Dennoch bestehen gegen die Planung keine Bedenken, da eventuelle Kon-

flikte im späteren Baugenehmigungsverfahren ausgeräumt werden können. 

 

Abschließend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im späteren Baugenehmi-

gungsverfahren ,die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den relevanten Immissions-

punkten unter Berücksichtigung der gesamten Immissionen des Supermarkts nachgewie-

sen werden muss. 

 

Um eine Zusendung des B-Plans an 69/5 nach Abschluss des Verfahrens wird gebeten. 

 

gez. Wittkowski 



 
 
 
 

 
  Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Hagen  

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 
Briefadresse:  Postfach 42 49 · 58042 Hagen 
Paketadresse:  Eilper Straße 132 - 136 · 58091 Hagen 
 
Tel.: 02331 3677-0 
Fax: 02331 3677-5999 
www.wbh-hagen.de 

Vorstand: 
 
Henning Keune (Sprecher) 
Hans-Joachim Bihs 
Jörg Germer 

Bankverbindung:  
 
Sparkasse an Volme und Ruhr 
IBAN:  DE56 4505 0001 0100 1299 27 
BIC:  WELADE3HXXX 
 
USt-IdNr.:  DE253957371 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Veröffentlichung im Internet nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Melnychuk, 
 
gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht des WBH grundsätzlich keine Bedenken.  

Aus Sicht des WBH ist es wichtig, dass die Planer von Anfang an alle notwendigen Einschränkungen 
kennen. Diese sind in der Begründung – Teil A zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO 
Einkaufszentrum Bathey nicht ausreichend berücksichtigt. Daher möchte ich Sie bitten die 
Textbausteine zum Thema Überflutungsschutz im Kapitel 8 - Ver- und Entsorgung, 8.2 Entwässerung 
und Überflutungsschutz, Seite 13 - gem. Stellungnahme vom 09.11.2023 Anlage 1, Seite 1 wie folgt 
zu ergänzen. Hierbei sind bitte die Unterverzeichnisse „Allgemeiner Hinweis zum Überflutungsschutz“ 
und „Maßnahmen zum Schutz vor oberflächigem Regenwasserabfluss“ zu einem Unterverzeichnis 
„Überflutungsschutz“ zusammenzufassen: 

 

Die öffentlichen Entwässerungssysteme werden nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
bemessen. Hierbei werden je nach Bebauung und Schutzgütern intensive Regenereignisse zugrunde 
gelegt, bei denen das Abwasser nicht aus dem Entwässerungssystem austreten darf. Bei zunehmend 
außergewöhnlichen Starkregenereignissen werden die Belastungsgrenzen der Kanalisation kurzfristig 
zum Teil erheblich überschritten. Das kann zu oberflächigen Überflutungen führen. 
 
Die Fließwegekarte des Wirtschaftsbetriebs Hagen AöR (WBH) stellt Fließwege auf der Oberfläche 
bei Starkregenereignissen auf der Grundlage der Topografie dar. Sie berücksichtigt nicht die 
Auslastung der Kanalisation, zeigt jedoch die möglichen Fließwege auf. Die Fließwegekarte (Stand 
Dezember 2014) ist im Downloadbereich der Grundstücksentwässerung auf der Webseite des 
Wirtschaftsbetriebs Hagen AöR (WBH) zu finden. 
 

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR · Postfach 42 49 · 58042 Hagen 

Per E-Mail 
 
Stadt Hagen 
FB 61/4C 
Frau Melnychuk 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen  

Fachbereich Entwässerungsplanung, 

Grundstücksentwässerung und 

Kanaldatenbank 

Fachgruppe Entwässerung und 

Stellungnahmen 

 Eilper Straße 132 - 136, 58091 Hagen 

Gebäude „A“ 
Auskunft erteilt: 
 

Kontakt:  Frau Röllke 

Tel.:  02331 3677-155 

Mobil:   

Fax:  02331 3677-5999 

E-Mail:  sroellke@wbh-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

18.11.2024 WBH/0200, 27.11.2024 



 
 
Als Maßnahme des Überflutungsschutzes sind bei geplanten Gebäuden die Oberkanten des 
Fertigfußbodens (OKFF) in den Erdgeschossen mindestens 20 cm über den Oberkanten der 
angrenzenden dem Baugrundstück jeweils vorgelagerten Erschließungsstraße auszubilden. 
 
Gebäudeöffnungen (z.B. Türen, Fenster) bei Neu- und Umbauten sollen mindestens 20 cm über dem 
an das Gebäude anschließenden Gelände liegen. Das gilt für das Hauptgebäude einschließlich der 
Nebengebäude, die mit diesem verbunden sind. Können die 20 cm in begründeten Fällen nicht oder 
nur mit sehr hohem Aufwand eingehalten werden, dann können andere geeigneten Maßnahmen zum 
Objektschutz in Abstimmung mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH) vorgenommen werden. 
 
Bei evtl. Modellierung des Baugeländes ist in Abhängigkeit von der Topografie darauf zu achten, dass 
die Fließwege des oberflächig abfließenden Regenwassers nicht durch die geplanten Gebäude 
gänzlich unterbrochen werden, um einen Aufstau des Oberflächenwassers vor dem Gebäude bzw. 
den Gebäudeöffnungen zu vermeiden. 
 
Eine Voraussetzung für den funktionierenden Überflutungsschutz ist der Einbau der erforderlichen 
Schutzeinrichtungen gegen einen Rückstau aus der Kanalisation unter Beachtung der Rückstauebene 
(Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen, etc.). 
 
Gebäude sind unter Berücksichtigung der wechselnden Grundwasserstände zu planen und zu bauen. 
Dabei ist zu beachten, dass Wasser aus Drainagen zum Schutz von Gebäuden der öffentlichen 
Kanalisation nicht zugeführt werden darf. Keller einschließlich Kellerschächte sind daher so 
abzudichten, dass die Abdichtung auch ohne Drainage auf Dauer funktioniert. 
 
Weitere Informationen sind der Webseite des Wirtschaftsbetriebs Hagen AöR (WBH) zu entnehmen. 
 
 
Außerdem möchte ich darum bitten die textlichen Hinweise im B-Plan zum Thema Überflutungsschutz 
wie folgt zu berücksichtigen: 
 
Als Maßnahme des Überflutungsschutzes sind bei geplanten Gebäuden die Oberkanten des 
Fertigfußbodens (OKFF) in den Erdgeschossen mindestens 20 cm über den Oberkanten der 
angrenzenden dem Baugrundstück jeweils vorgelagerten Erschließungsstraße auszubilden. 

Gebäudeöffnungen (z.B. Türen, Fenster) bei Neu- und Umbauten sollen mindestens 20 cm über dem 
an das Gebäude anschließenden Gelände liegen. Das gilt für das Hauptgebäude einschließlich der 
Nebengebäude, die mit diesem verbunden sind. Können die 20 cm in begründeten Fällen nicht oder 
nur mit sehr hohem Aufwand eingehalten werden, dann können andere geeigneten Maßnahmen zum 
Objektschutz in Abstimmung mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH) vorgenommen werden. 

Bei evtl. Modellierung des Baugeländes ist in Abhängigkeit von der Topografie darauf zu achten, dass 
die Fließwege des oberflächig abfließenden Regenwassers nicht durch die geplanten Gebäude 
gänzlich unterbrochen werden, um einen Aufstau des Oberflächenwassers vor dem Gebäude bzw. 
den Gebäudeöffnungen zu vermeiden. 

Eine Voraussetzung für den funktionierenden Überflutungsschutz ist der Einbau der erforderlichen 
Schutzeinrichtungen gegen einen Rückstau aus der Kanalisation unter Beachtung der Rückstauebene 
(Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen, etc.). 

Gebäude sind unter Berücksichtigung der wechselnden Grundwasserstände zu planen und zu bauen. 
Dabei ist zu beachten, dass Wasser aus Drainagen zum Schutz von Gebäuden der öffentlichen 
Kanalisation nicht zugeführt werden darf. Keller einschließlich Kellerschächte sind daher so 
abzudichten, dass die Abdichtung auch ohne Drainage auf Dauer funktioniert. 

 
  



 
 
Für etwaige Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
_________________ 
Adriano Rosin 
Fachleitung 
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An 
 

FB 61/4C 
Melnychuk 
 

Stellungnahme zur Anfrage 
 
Anfrage / Bebauungsplan Nr. 1/ 23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey-Veröffentlichung 
im Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB 
nach § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 18.12.2024 
 
Anfrage vom: 18.11.2024 
 
 
Aus bauordnungsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Hinweis: Das große A in der Raute im Bereich des abgetrennten Gebietes (GH max 
129 m ü. NHN) innerhalb des Sondergebietes ist in der Legende nicht erklärt bzw. fehlt 
es eventuell in den anderen abgeteilten Bereichen innerhalb der überbaubaren Fläche. 
 
 
 
I.A. 
 
 
 
Leithaus  
 

61/52 

 

16.12.2024 

 Ihre Ansprechpartnerin:  
Ellen Leithaus 
Tel.: 207-3843 
Fax: 207-2463 
E-Mail: ellen.leithaus@stadt-hagen.de 

Aktenzeichen   :  

3/63/PA/0015/24 
                                                                                                              

Baugrundstück: 

Kabeler Str.       

Gemarkung:        Flur:      Flurstück(e): 

Boele   3  518 
 
Bauvorhaben: 

Anfrage Bebauungsplan Nr. 1/ 23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey-Veröffentlichung im 
Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 
Abs. 2 BauGB bis zum 18.12.2024 
 
Antragsteller: 

Stadt Hagen FB 61/4C Larissa Melnychuk    
 



Dienststelle 
32/03 

26.11.2024 

Ihr Ansprechpartner 
Herr Bornfelder 
Tel.: 207 - 4859 
Fax: 207 – 2747 
manuel.bornfelder@stadt-hagen.de 

 
 
 
An 
61/4C, Frau Melnychuk 
 
 
 
 
 
Anlagen 1 Seiten 
 
 
 
Die beigefügten Unterlagen übersende ich Ihnen  
 

 zur Information 

 zur weiteren Veranlassung 

 mit Dank zurück 

 mit der Bitte um Stellungnahme bis       

 mit der Bitte um Rückgabe bis        

 zum Verbleib 

 
 
Bemerkungen: Kabeler Str. 70 / Einkaufszentrum Bathey, Az. 32/03-143/2024 
 

 Der Antrag auf Luftbildauswertung wurde geprüft. 
 Es werden folgende Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen angeordnet: 

      
Es sind keine Maßnahmen erforderlich, da keine in den Luftbildern erkennbare Belastung 
vorliegt.  
 
Hinweis: 
Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche 
Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Bornfelder 
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Herausgeber:
Bezirksregierung Arnsberg
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe
In der Krone 31
58099 Hagen

Hinweis:
Diese Karte hat nur Gültigkeit für den
beantragten Bereich des angegebenen
Vorgangs. Sie darf nur gemeinsam mit der 
für diesen Vorgang ergangenen textlichen 
Empfehlung verwendet werden. Eine 
darüber hinausgehende Gültigkeit ist nicht
vorhanden.
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Melnychuk, Larissa

Von: Treude, Anke <Anke.Treude@enervie-vernetzt.de>
Gesendet: Montag, 25. November 2024 08:46
An: Melnychuk, Larissa
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - 

Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
bis zum 18.12.2024

 
Absender E-Mail: Anke.Treude@enervie-vernetzt.de  
 
Sehr geehrte Frau Melnychuk, 
 
gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan bestehen unsererseits keine Bedenken. 
 
Eine Versorgung mit Gas und  Wasser kann aus dem vorhandenen Versorgungsnetz erfolgen. Die Stromversorgung 
erfolgt über eine Kundenstation in dem Gebiet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anke Treude 
 
ENERVIE Vernetzt GmbH 
Technischer Service 
Netz- und Anlagenplanung 
 
ENERVIE Vernetzt GmbH 
Lennestraße 2 
58507 Lüdenscheid 
 
Tel. +49 (2351) 5675-22267 
Fax +49 (2351) 5675-12267 
 
mailto:anke.treude@enervie-vernetzt.de 
http://BLOCKED/www.enervie-vernetzt.de 
 
 
Geschäftsführer: Wolfgang Hinz, Jürgen Peiler Sitz der Gesellschaft: Hagen Amtsgericht Hagen: HRB 265 
USt.-Id.-Nr.: DE811245756 
 
 
Nachhaltigkeit ist uns wichtig - wir schonen Ressourcen und empfehlen, diese Mail nur bei Bedarf auszudrucken. 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Larissa.Melnychuk@stadt-hagen.de <Larissa.Melnychuk@stadt-hagen.de> 
Gesendet: Montag, 18. November 2024 08:47 
An: 'info@hagen-wirtschaft.de' <info@hagen-wirtschaft.de>; 'axel.rolle@telekom.de' <axel.rolle@telekom.de>; 
'ralf.schroeer@telekom.de' <ralf.schroeer@telekom.de>; 'info@kh-hagen.de' <info@kh-hagen.de>; 'sihk-
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standortpolitik@hagen.ihk.de' <sihk-standortpolitik@hagen.ihk.de>; 'willmers@hv-suedwestfalen.com' 
<willmers@hv-suedwestfalen.com>; Oeffentliche-Planungen@enervie-gruppe.de; Planauskunft 
<Planauskunft@enervie-vernetzt.de>; 'leitungsauskunft@amprion.net' <leitungsauskunft@amprion.net>; 
'd.liedtke@heb-hagen.de' <d.liedtke@heb-hagen.de>; 'w.sasse@heb-hagen.de' <w.sasse@heb-hagen.de>; 
'P.Lausen@hvg-hagen.de' <P.Lausen@hvg-hagen.de>; 'arosin@wbh-hagen.de' <arosin@wbh-hagen.de>; 
'info@hwk-do.de' <info@hwk-do.de>; 'info@rvr.ruhr' <info@rvr.ruhr>; 'melanie.roering@lwl.org' 
<melanie.roering@lwl.org>; 'christian.pott@lwl.org' <christian.pott@lwl.org>; 'monika.riedel@lwl.org' 
<monika.riedel@lwl.org>; 'sboom@stadtdo.de' <sboom@stadtdo.de>; 'stadtverwaItung@herdecke.de' 
<stadtverwaItung@herdecke.de>; 'daniel.matissik@herdecke.de' <daniel.matissik@herdecke.de>; 
'ABrauckmann@bochum.de' <ABrauckmann@bochum.de>; Manuel.Bornfelder@stadt-hagen.de; 
Jana.Funke@stadt-hagen.de; Christoph.Diepes@stadt-hagen.de; Mirjam.Koetter@stadt-hagen.de; 
Andreas.Beilein@stadt-hagen.de; Stephanie.Roth@stadt-hagen.de; bauordnung@stadt-hagen.de; 
geoinfo.kataster@stadt-hagen.de; Hans-Joachim.Wittkowski@stadt-hagen.de; 'info@stadt-schwerte.de' 
<info@stadt-schwerte.de> 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum Bathey - Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 
BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 
18.12.2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 07.11.2024 den Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Bathey als Entwurf beschlossen und die Verwaltung beauftragt, den Bebauungsplan im Internet zu veröffentlichen 
und öffentlich auszulegen. Aufgrund dieses Beschlusses wird der Bebauungsplanentwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
mit der Begründung vom 18.09.2024 in der Zeit 
 
                                        vom 18.11.2024 bis einschließlich 18.12.2024 
 
im Internet veröffentlicht und beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Historisches Rathaus 
(Bauteil D), Flurbereich 1. Obergeschoss, Rathausstraße 11, 58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis 
donnerstags von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) öffentlich ausgelegt. 
 
Zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bitte ich Sie, unter 
der u. g. Adresse die Unterlagen einzusehen. Ein Übersichtsplan zur Orientierung ist beigefügt. 
 
Sie haben die Möglichkeit, den Plan, die Begründung und die Anlagen im Internet unter folgendem Link einzusehen:  
 
http://BLOCKED/www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 
 
Ich bitte um Abgabe Ihrer Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit bis zum 18.12.2024. 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 S. 4 BauGB sollen die Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden. 
 
Sollte keine Stellungnahme eingehen, gehe ich davon aus, dass Ihre Belange von der Planung nicht berührt werden 
und sehe dies als Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf an. 
 
Folgende Unterlagen stehen im Internet zur Einsicht für Sie bereit: 
 
.       Lage des Plangebiets 
.       Verwaltungsvorlage zum Auslegungsbeschluss 
.       Bebauungsplanentwurf Nr. 1/23 (712) SO Bathey 
.       Begründung zum Bebauungsplan vom 18.09.2024 
.       Abwägungsvorlage 
.       Verträglichkeitsanalyse 
.       Lärmgutachten 
.       Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
.       Umweltbericht 
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.       Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen 
 
Mit freundlichem Gruß 
Larissa Melnychuk 
 
Hagen - Stadt der FernUniversität 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 
und Bauordnung 
61/4C 
Rathaus I, Rathausstr. 11, Zimmer D.109 
58095 Hagen 
 
Tel: 0049 (0)2331 207-3498 +++ Telefax: 0049 (0)2331 207-3498 
mailto: larissa.melnychuk@stadt-hagen.de 
 
Die Stadt Hagen hat den elektronischen Zugang eröffnet. Informationen zur rechtssicheren, verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation mit der Stadt Hagen finden Sie unter http://BLOCKED/http://www.hagen.de/irj/portal/Impressum 
http://BLOCKED/http://www.hagen.de 
Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht 
in Verbindung zu setzen. 
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Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind zwei Stellungnahmen eingegangen. 
 
 
II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. Stadt Dortmund, 03.12.2024 
2. Amprion GmbH, Leitungsauskunft, 21.11.2024 

3. Stadt Hagen, 61/02A Denkmalschutz und Stadtarchäologie – 3158, 13.12.2024 

4. ENERVIE Vernetz GmbH, 25.11.2024 
5. Stadt Hagen, Gesamtverkehrsplanung, 20.11.2024 
6. LWL Außenstelle Olpe, 20.11.2024 

7. Stadt Gelsenkirchen, Stellv. Vorsitzende des Arbeitskreises REHK östliches Ruhr-
gebiet und angrenzende Bereiche, 05.12.2024 

8. Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, 18.12.2024 
9. Stadt Schwerte, 20.11.2024 
10. Stadt Hagen, Umweltamt, 18.12.2024 
11. WBH-Hagen, 27.11.2024 
12. Stadt Hagen Dienstelle 61/52, 16.12.2024 
13. Stadt Hagen Dienstelle 32/03, 26.11.2024 

 

 

 Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag 
der Verwaltung 

Anpassung 

Ja Nein 

I.1 Bürger 1a, 15.12.2024 
 
Bezugnehmend auf den ausliegen-
den Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) 
Sondergebiet Einkaufszentrum 
Bathey berücksichtigt der Bebau-
gungsplan keine Anforderungen an 
Stellplätze (hier Radabstellanla-
gen) für Fahrräder. Am 04.04.2019 
hat der Rat der Stadt Hagen das 
Radverkehrskonzept- Endbericht 
vom Oktober 2018- beschlossen. In 
den Abschnitten 5.2.1 „Generelle 
Zielsetzungen“ wird auf diese The-
matik eingegangen. Bei dem Objekt 
ist reger Zu- oder Abgangsverkehr 
zu erwarten. Hierfür sollten Stell-
plätze nach StellplatzVO NRW und 
in Anlehnung an die Beschlüsse der 
Stadt Hagen zu Abstellanlagen für 
Fahrräder in einer ausreichende 
Anzahl und Größe, sowie in geeig-
neter Beschaffenheit, hergestellt 
und als Auflage für die Bebauung 

 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. Die 
Regelung der Radabstell-
möglichkeiten ist jedoch 
nicht Bestandteil des Be-
bauungsplanes und wird 
im Baugenehmigungsver-
fahren geregelt. Die Stell-
platzverordnung NRW ist 
im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens anzu-
wenden. Da es sich im 
vorliegenden Fall um ei-
nen genehmigten Be-
standsmarkt handelt und 
es in erster Linie Ziel des 
Bebauungsplanes ist, die 
Verkaufsfläche und Sorti-
mente zu steuern, würde 
die Regelung zu Stellplät-
zen erst im Rahmen eines 
neuen Bauantrages zum 

  
 
x 
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und Nutzungsänderung feste im 
Bebauungsplan berücksichtigt wer-
den. Zusätzlich ist zu berücksichti-
gen dass die Stellplätze von der öf-
fentlichen Verkehrsfläche ebener-
dig oder durch Rampen, Aufzüge o-
der vergleichbare Einrichtungen 
verkehrssicher und leicht erreichbar 
sein müssen. Die Notwendigkeit 
von Radabstellanlagen und ihre zu-
gehörige Infrastruktur ist hiermit in 
den Bebauungsplan mit aufzuneh-
men. 

Tragen kommen. Hier ist 
jedoch  die Stellplatzver-
ordnung anzuwenden, so-
dass eine Festsetzung 
entbehrlich ist. 

I.2 Bürger 1b, 15.12.2024 
 
Bezugnehmend auf den ausliegen-
den Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) 
Sondergebiet Einkaufszentrum 
Bathey ist bei Aufstellung als Fach-
markzentrums für die Einzelhan-
delsentwicklung planungsrechtlich 
zu steuern das, neben sicheren Ab-
stellanlagen an dem Objekt (siehe 
separate Stellungnahme), der vor-
handene benutzerpflichtige Rad-
weg entlang der Dortmunder Str. 
radverkehrsfreundlich und sicher 
an das Objekt angeschlossen wird. 
Es ist zu empfehlen diesen An-
schluss auf direkten Weg auf Höhe 
der Wandhofener Str. Kreuzung 
Dortmunder Str. durch eine geeig-
nete Rampe auf dem Gelände her-
zustellen. Insbesondere auf Höhe 
der Kreuzung Dortmunder Str. und 
Kabeler Str. besteht keine sichere 
Weiterfahrt auf das Geländer (flie-
gende Rechtabbieger) oder sichere 
Überführung des Radverkehrs in 
den Mischverkehr der Kabeler Str.. 
Bei dem Objekt ist reger Zu- oder 
Abgangsverkehr zu erwarten. Als 
Alternative kann eine Auffahrt oder 
Führung auf Höhe der Einmündung 
Batheyer Str. auf Höhe der Wandh-
ofener Str. geprüft werden. Eine 
Führung des Radverkehrs auf dem 
Gelände ist durch geeignete Ein-
richtungen verkehrssicher herzu-
stellen. In Summe ist bei Auswei-
sung des Gebiets für die 

 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. Der 
angesprochene Radweg 
entlang der Dortmunder 
Straße liegt jedoch außer-
halb des Geltungsberei-
ches des Bebauungspla-
nes Nr. 1/23 (712). Der 
Bebauungsplan regelt 
ausschließlich die pla-
nungsrechtlichen Rah-
menbedingungen inner-
halb des festgesetzten 
Geltungsbereiches. Maß-
nahmen zur Gestaltung o-
der Anbindung des Rad-
weges an das Gelände 
können daher nicht im 
Rahmen des Bebauungs-
planes geregelt werden.  

  
 
x 
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Einzelhandelswentwicklung die si-
chere Erschließung der Fläche für 
den Radverkehr und die Infrastruk-
tur für den Radverkehr planungs-
rechtilch zu steuern und zu sichern. 
Am 04.04.2019 hat der Rat der 
Stadt Hagen das Radverkehrskon-
zept- Endbericht vom Oktober 
2018- beschlossen. In den Ab-
schnitt 5.2.1 „Generelle Zielsetzun-
gen“ wird auf diese Thematik an 
verschiedenen Punkten eingegan-
gen.  

II.1 Stadt Dortmund, 03.12.2024 
 
Von Seiten der Stadt Dortmund be-
stehen hierzu keine Bedenken. 
Ich bestätige die nachbargemeind-
liche Abstimmung gern. § 2 Abs. 2 
BauGB.  

 
 
- 

  
 
x 

II.2 Amprion GmbH, 21.11.2024 
 
Im Planbereich der o. a. Maßnahme 
verlaufen keine Höchstspannungs-
leitungen unseres Unternehmens. 
Wir gehen davon aus, dass Sie be-
züglich weiterer Versorgungsleitun-
gen die zuständigen Unternehmen 
beteiligt haben. 

 
 
- 

  
 
x 

II.3 Stadt Hagen, 61/02A Denkmal-
schutz und Stadtarchäologie – 
3158, 13.12.2024 
 
Aus Sicht der Denkmalpflege be-
stehen keine Bedenken.  

 
 
 
 
- 

  
 
 
 
x 

II.4 ENERVIE Vernetzt GmbH, 
25.11.2024 
 
Gegen den im Betreff genannten 
Bebauungsplan bestehen unserer-
seits keine Bedenken.  
 
Eine Versorgung mit Gas und Was-
ser kann aus dem vorhandenen 
Versorgungsnetz erfolgen. Die 
Stromversorgung erfolgt über eine 
Kundenstation in dem Gebiet.  
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

  
 
 
x 
 
 
 
x 
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II.5 Stadt Hagen Gesamtverkehrspla-
nung, 20.11.2024 
 
Wie in der Begründung in Kapitel 7 
ausgeführt wird, sind keine verkehr-
lichen Auswirkungen zu erwarten. 
Insofern hat 60/3 keine weiteren 
Anmerkungen zum B-Plan.  
 

 
 
 
- 
 

 

x 

II.6 LWL- Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe, 20.11.2024 
 
Für die Beteiligung zu der o.g. Pla-
nung bedanken wir uns. 
Gegen die o.g. Planung bestehen 
aus Sicht der Archäologischen 
Denkmalpflege keine Bedenken. 

 
 
 
- 

  
 

 
x 

II.7 Stadt Gelsenkirchen, Stellv. Vorsit-
zende des Arbeitskreises REHK 
östliches Ruhrgebiet und angren-
zende Bereiche, 05.12.2024 
 
Für die Beteiligung unseres Arbeits-
kreises bedanke ich mich. Das Vor-
haben wurde am 06. September 
2024 in unserem Arbeitskreis the-
matisiert. Im Rahmen des dortigen 
Konsens-Verfahrens wurde die Bil-
ligung des Vorhabens festgestellt. 
Somit werden seitens des Arbeits-
kreises keine weiteren Anregungen 
zum Bebauungsplan Nr. 1/23 (712) 
vorgebracht. 
 

 
 
 
 
 
- 

  
 
 

 
x 

II.8 Südwestfälische Industrie- und 
Handelskammer zu Hagen, 
18.12.2024 
 
Anregungen zur Aufstellung des 
o.g. Bebauungsplanes bestehen 
nicht.  

 
 
 
 
- 
 
 

  
 
 
x 

II.9 Stadt Schwerte, 20.11.2024 
 
Aus Sicht der Stadt Schwerte be-
stehen gegen das Vorhaben keine 
Bedenken. 
 
 
 
 

 
 
- 
 

  
 
x 
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II.10 Stadt Hagen Umweltamt, 
18.12.2024 
 
Von Seiten des Umweltamtes be-
stehen grundsätzlich keine Beden-
ken gegen das Vorhaben. 
 
Es wird aber darum gebeten fol-
gende Änderungen/Ergänzungen 
in dem Bebauungsplan vorzuneh-
men: 
• Bitte in den textlichen Hinweisen 
unter Punkt „Artenschutz“ sämtliche 
„sollten“ durch „sollen“ ersetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bitte in den textlichen Hinweisen 
unter Punkt „Artenschutz“, Satz 1 
folgende Ergänzung aufnehmen: 
„…, dass die Flächen nicht von Vö-
geln oder anderen geschützten 
Tierarten genutzt werden.“ 
 
Zu den von der Unteren Umwelt-
schutzbehörde Bo, Do, Ha zu ver-
tretenden Belangen (gewerbliche 
Immissionen) wird zusätzlich Stel-
lung genommen. 
 
Das Schallgutachten ist in Bezug 
auf die von hier zu vertretenden Be-
lange nachvollziehbar und plausi-
bel, jedoch wird in dem Gutachten 
lediglich das zusätzliche Leergutla-
ger des Supermarkts betrachtet. 
Die Immissionen des bereits 

 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. Die textlichen Hin-
weise in einem Bebau-
ungsplan dienen der rei-
nen Information und kön-
nen nicht in verbindlicher 
Form festgesetzt werden. 
Aus diesem Grund darf 
die Formulierung eben-
falls nicht als bindende 
Regelung formuliert sein. 
Die bestehenden gesetzli-
chen Regelungen und 
Vorgaben, insbesondere 
aus dem Bereich des Na-
tur- und Artenschutzes, 
gelten unabhängig von 
den Hinweisen im Bebau-
ungsplan und kommen im 
Rahmen der Umsetzung 
und Genehmigung des 
Bauvorhabens automa-
tisch zur Anwendung. 
 
Der Anregung wird gefolgt 
und der textliche Hinweis 
entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. Das 
Schallgutachten bezieht 
sich ausschließlich auf die 
Errichtung des geplanten 
Leergutlagers und die da-
mit verbundenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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vorhandenen Supermarkts sind 
nicht berücksichtigt. Dennoch be-
stehen gegen die Planung keine 
Bedenken, da eventuelle Konflikte 
im späteren Baugenehmigungsver-
fahren ausgeräumt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschließend sei an dieser Stelle 
darauf hingewiesen, dass im späte-
ren Baugenehmigungsverfahren, 
die Einhaltung der Immissionsricht-
werte an den relevanten Immissi-
onspunkten unter Berücksichtigung 
der gesamten Immissionen des Su-
permarkts nachgewiesen werden 
muss. 
 
Um eine Zusendung des B-Plans 
an 69/5 nach Abschluss des Ver-
fahrens wird gebeten. 

zusätzlichen Nutzungen, 
da im Rahmen der Pla-
nung keine weiteren rele-
vanten Um- oder Neubau-
maßnahmen im Außenbe-
reich vorgesehen sind. Da 
das Leergutlager die ein-
zige Erweiterung darstellt 
und keine weiteren Au-
ßenmaßnahmen geplant 
sind, war eine Berücksich-
tigung der Immissionen 
des bestehenden Marktes 
im Gutachten nicht erfor-
derlich. 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

II.11 Wirtschaftsbetrieb Hagen, 
27.11.2024 
 
gegen den Bebauungsplan beste-
hen aus Sicht des WBH grundsätz-
lich keine Bedenken. 
 
Aus Sicht des WBH ist es wichtig, 
dass die Planer von Anfang an alle 
notwendigen Einschränkungen 
kennen. Diese sind in der Begrün-
dung – Teil A zum Bebauungsplan 
Nr. 1/23 (712) SO Einkaufszentrum 
Bathey nicht ausreichend berück-
sichtigt. Daher möchte ich Sie bitten 
die Textbausteine zum Thema 
Überflutungsschutz im Kapitel 8 - 
Ver- und Entsorgung, 8.2 Entwäs-
serung und Überflutungsschutz, 
Seite 13 - gem. Stellungnahme vom 
09.11.2023 Anlage 1, Seite 1 wie 
folgt zu ergänzen. Hierbei sind bitte 

 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird ge-
folgt. Die Textbausteine 
werden entsprechend der 
Stellungnahme in der Be-
gründung ergänzt. Damit 
wird sichergestellt, dass 
die Planung den Anforde-
rungen des Wirtschafts-
betriebes Hagen ent-
spricht und zukünftige 
Hochwasserrisiken durch 
Starkregenereignisse an-
gemessen berücksichtigt 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 
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die Unterverzeichnisse „Allgemei-
ner Hinweis zum Überflutungs-
schutz“ und „Maßnahmen zum 
Schutz vor oberflächigem Regen-
wasserabfluss“ zu einem Unterver-
zeichnis „Überflutungsschutz“ zu-
sammenzufassen: 
Die öffentlichen Entwässerungs-
systeme werden nach den allge-
mein anerkannten Regeln der 
Technik bemessen. Hierbei werden 
je nach Bebauung und Schutzgü-
tern intensive Regenereignisse zu-
grunde gelegt, bei denen das Ab-
wasser nicht aus dem Entwässe-
rungssystem austreten darf. Bei zu-
nehmend außergewöhnlichen 
Starkregenereignissen werden die 
Belastungsgrenzen der Kanalisa-
tion kurzfristig zum Teil erheblich 
überschritten. Das kann zu oberflä-
chigen Überflutungen führen. 
Die Fließwegekarte des Wirt-
schaftsbetriebs Hagen AöR (WBH) 
stellt Fließwege auf der Oberfläche 
bei Starkregenereignissen auf der 
Grundlage der Topografie dar. Sie 
berücksichtigt nicht die Auslastung 
der Kanalisation, zeigt jedoch die 
möglichen Fließwege auf. Die 
Fließwegekarte (Stand Dezember 
2014) ist im Downloadbereich der 
Grundstücksentwässerung auf der 
Webseite des Wirtschaftsbetriebs 
Hagen AöR (WBH) zu finden. 
Als Maßnahme des Überflutungs-
schutzes sind bei geplanten Ge-
bäuden die Oberkanten des Fertig-
fußbodens (OKFF) in den Erdge-
schossen mindestens 20 cm über 
den Oberkanten der angrenzenden 
dem Baugrundstück jeweils vorge-
lagerten Erschließungsstraße aus-
zubilden. 
Gebäudeöffnungen (z.B. Türen, 
Fenster) bei Neu- und Umbauten 
sollen mindestens 20 cm über dem 
an das Gebäude anschließenden 
Gelände liegen. Das gilt für das 
Hauptgebäude einschließlich der 
Nebengebäude, die mit diesem 
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verbunden sind. Können die 20 cm 
in begründeten Fällen nicht oder 
nur mit sehr hohem Aufwand einge-
halten werden, dann können an-
dere geeigneten Maßnahmen zum 
Objektschutz in Abstimmung mit 
dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 
(WBH) vorgenommen werden. 
Bei evtl. Modellierung des Bauge-
ländes ist in Abhängigkeit von der 
Topografie darauf zu achten, dass 
die Fließwege des oberflächig ab-
fließenden Regenwassers nicht 
durch die geplanten Gebäude 
gänzlich unterbrochen werden, um 
einen Aufstau des Oberflächenwas-
sers vor dem Gebäude bzw. den 
Gebäudeöffnungen zu vermeiden. 
Eine Voraussetzung für den funkti-
onierenden Überflutungsschutz ist 
der Einbau der erforderlichen 
Schutzeinrichtungen gegen einen 
Rückstau aus der Kanalisation un-
ter Beachtung der Rückstauebene 
(Rückstauverschlüsse, Hebeanla-
gen, etc.). 
Gebäude sind unter Berücksichti-
gung der wechselnden Grundwas-
serstände zu planen und zu bauen. 
Dabei ist zu beachten, dass Wasser 
aus Drainagen zum Schutz von Ge-
bäuden der öffentlichen Kanalisa-
tion nicht zugeführt werden darf. 
Keller einschließlich Kellerschächte 
sind daher so abzudichten, dass die 
Abdichtung auch ohne Drainage 
auf Dauer funktioniert. 
Weitere Informationen sind der 
Webseite des Wirtschaftsbetriebs 
Hagen AöR (WBH) zu entnehmen. 
 
Außerdem möchte ich darum bitten 
die textlichen Hinweise im B-Plan 
zum Thema Überflutungsschutz 
wie folgt zu berücksichtigen: 
Als Maßnahme des Überflutungs-
schutzes sind bei geplanten Ge-
bäuden die Oberkanten des Fertig-
fußbodens (OKFF) in den Erdge-
schossen mindestens 20 cm über 
den Oberkanten der angrenzenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird ge-
folgt. Die textlichen Hin-
weise werden in den Be-
bauungsplan übernom-
men, um sicherzustellen, 
dass zukünftige Bauvor-
haben den Anforderungen 
an Überflutungsschutz 
und Entwässerung ge-
recht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
x 
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dem Baugrundstück jeweils vorge-
lagerten Erschließungsstraße aus-
zubilden. 
Gebäudeöffnungen (z.B. Türen, 
Fenster) bei Neu- und Umbauten 
sollen mindestens 20 cm über dem 
an das Gebäude anschließenden 
Gelände liegen. Das gilt für das 
Hauptgebäude einschließlich der 
Nebengebäude, die mit diesem ver-
bunden sind. Können die 20 cm in 
begründeten Fällen nicht oder nur 
mit sehr hohem Aufwand eingehal-
ten werden, dann können andere 
geeigneten Maßnahmen zum Ob-
jektschutz in Abstimmung mit dem 
Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 
(WBH) vorgenommen werden. 
Bei evtl. Modellierung des Bauge-
ländes ist in Abhängigkeit von der 
Topografie darauf zu achten, dass 
die Fließwege des oberflächig ab-
fließenden Regenwassers nicht 
durch die geplanten Gebäude 
gänzlich unterbrochen werden, um 
einen Aufstau des Oberflächenwas-
sers vor dem Gebäude bzw. den 
Gebäudeöffnungen zu vermeiden. 
Eine Voraussetzung für den funkti-
onierenden Überflutungsschutz ist 
der Einbau der erforderlichen 
Schutzeinrichtungen gegen einen 
Rückstau aus der Kanalisation un-
ter Beachtung der Rückstauebene 
(Rückstauverschlüsse, Hebeanla-
gen, etc.). 
Gebäude sind unter Berücksichti-
gung der wechselnden Grundwas-
serstände zu planen und zu bauen. 
Dabei ist zu beachten, dass Wasser 
aus Drainagen zum Schutz von Ge-
bäuden der öffentlichen Kanalisa-
tion nicht zugeführt werden darf. 
Keller einschließlich Kellerschächte 
sind daher so abzudichten, dass die 
Abdichtung auch ohne Drainage 
auf Dauer funktioniert. 
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II.12 Stadt Hagen Dienststelle 61/52, 
16.12.2024 
 
Aus bauordnungsrechtlicher Sicht be-
stehen keine Bedenken gegen die Pla-
nung. 
 
Hinweis: Das große A in der Raute im 
Bereich des abgetrennten Gebietes 
(GH max 129 m ü. NHN) innerhalb des 
Sondergebietes ist in der Legende 
nicht erklärt bzw. fehlt es eventuell in 
den anderen abgeteilten Bereichen in-
nerhalb der überbaubaren Fläche. 

 
 
 
- 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. In 
der Zeichenerklärung ist 
die Raute mit dem Buch-
staben A als „Teilbereich 
des SO“ erläutert. 
 
 

  
 
 
x 
 
 
x 
 
 

II.13 Stadt Hagen Dienstelle 32/03, 
26.11.2024 
 
Der Antrag auf Luftbildauswertung 
wurde geprüft. Es werden folgende 
Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen 
angeordnet: 
Es sind keine Maßnahmen erforder-
lich, da keine in den Luftbildern erkenn-
bare Belastung vorliegt. 
 
Hinweis: 
Ist bei der Durchführung der Bauvorha-
ben der Erdaushub außergewöhnlich 
verfärbt oder werden verdächtige Ge-
genstände beobachtet, sind die Arbei-
ten sofort einzustellen und es ist unver-
züglich der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst Westfalen-Lippe durch die örtli-
che Ordnungsbehörde oder Polizei zu 
verständigen. 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis 
ist bereits unter den Hin-
weisen im Bebauungs-
plan aufgenommen.  

  
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 

x 
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1.0 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Der ursprüngliche Verbrauchermarkt im Plangebiet wurde durch einen neuen Betreiber 

übernommen. Nach der Übernahme des Betriebes sind bauliche Veränderungen inner-

halb des Marktes geplant. Ziel ist es, den eingeführten Standort in seinem Bestand zu 

sichern und ihm perspektivische Nutzungsspielräume im Rahmen des gesamtstädti-

schen Einzelhandelskonzept zu ermöglichen. Da das bisherige Planungsrecht (Fest-

setzung eines Gewerbegebietes) entgegensteht, soll der Bebauungsplan neu aufge-

stellt werden. 

Perspektivisch soll zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche, im speziellen des 

Nebenzentrums Boele, an diesem Standort der Einzelhandel gemäß dem Einzelhan-

delskonzept der Stadt Hagen aus dem Jahr 2023 gesteuert werden.  

Um die planungsrechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, ist die Aufstellung des Be-

bauungsplanes 1/23 (712) „SO Einkaufszentrum Bathey“ erforderlich. Der Rat der 

Stadt Hagen hat daher in seiner Sitzung am 21.09.2023 die Einleitung des Bauleitplan-

verfahrens beschlossen (STADT HAGEN 2024). 

 

Abb. 1 Lage des Plangebietes (rote Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:25.000.  

Im Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren ist im Rahmen einer Artenschutzprü-

fung zu untersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine un-

zulässige Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der 

vorgelegte artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 
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2.0 Rechtliche Grundlagen und Methodik 

Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung  

(Prüfungsveranlassung) 

„Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 

Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittel-

bar geltenden Regelungen der §§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 

45 Abs. 7 BNatSchG. Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen der 

FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationa-

les Recht umgesetzt worden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestim-

mungen sind §§ 69ff BNatSchG zu beachten“ (MKULNV 2016).  

Vorhaben in diesem Zusammenhang sind:  

1. nach § 15 BNatSchG i. V. m. § 30ff LNatSchG NRW zulässige Eingriffe in Natur 

und Landschaft. Mögliche Trägerverfahren sind in § 33 Abs. 1-3 LNatSchG 

NRW genannt (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen). 

2. nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben 

(§§ 30, 33, 34, 35 BauGB). 

„Die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung sowie 

Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen sind keine Vorhaben im Sinne der VV-Arten-

schutz. 

Bei der ASP handelt es sich um eine eigenständige Prüfung, die nicht durch andere 

Prüfverfahren ersetzt werden kann (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsregelung, Prüfung nach Umweltschadens-

gesetz). Die ASP sollte soweit möglich mit den Prüfschritten anderer Verfahren verbun-

den werden“ (MKULNV 2016).  

Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände (Prüfumfang) 

„Bei einer ASP beschränkt sich der Prüfumfang auf die europäisch geschützten FFH-

Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Wenn in Natura 2000-Gebieten 

FFH-Arten betroffen sind, die zugleich in Anhang II und IV der FFH-RL aufgeführt sind, 

ist neben der FFH-Verträglichkeitsprüfung auch eine ASP durchzuführen. Dies gilt 

ebenso für europäische Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 V-RL.  

Die „nur“ national besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 

Satz 5 BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie 

alle übrigen Arten grundsätzlich nur im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt“ 

(MKULNV 2016).  
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Formale Konsequenzen (Verbotstatbestände) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten: 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren, 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören.  

Entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Be-

hörden im Einzelfall Ausnahmen von diesen Verboten zulassen. 

Planungsrelevante Arten  

„Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjeni-

gen geschützten Arten, die bei einer Artenschutzprüfung (ASP) im Sinne einer Art-für-

Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-

Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen Kriterien 

[…]. 

Der Begriff „planungsrelevante Arten“ ist weit zu verstehen. Er ist nicht nur auf die An-

wendung in Planungsverfahren beschränkt, sondern bezieht sich auf die Anwendung in 

allen Planungs- und Zulassungsverfahren […]. 

Die übrigen FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind entweder in 

Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste sowie sporadische Zuwanderer. 

Solche unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines 

Vorhabens sinnvoller Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsar-

ten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungs-

fähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon ausgegangen werden, dass nicht 

gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erhebliche 

Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer 

Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein sig-

nifikant erhöhtes Tötungsrisiko). 

Die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten 

sind im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Das 
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Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in geeigneter Weise in der 

ASP zu dokumentieren. […] 

Sofern ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Ver-

bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG infolge des Vorhabens bei einer nicht planungsrele-

vanten Art erfüllt werden, wäre die Behandlung einer solchen Art im Planungs- oder 

Zulassungsverfahren geboten (z. B. bei Arten, die gemäß der Roten Liste im entspre-

chenden Naturraum bedroht sind, oder bei bedeutenden lokalen Populationen mit nen-

nenswerten Beständen im Bereich des Planes/Vorhabens)“ (MKULNV 2016). 

Methodik 

Der Ablauf und die Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stu-

fen (MWEBWV 2010):  

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei 

welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beur-

teilen zu können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum 

einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit sind alle 

relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn artenschutz-

rechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine vertiefende 

Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaß-

nahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, 

bei welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen 

Verbote verstoßen wird. Sofern eine vorhabenspezifische Verletzung arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände anzunehmen ist, ist ein Ausnahmeverfah-

ren der Stufe III durchzuführen. In der Regel wird durch geeignete Vermei-

dungs- und Ausgleichsmaßnahmen das Eintreten der Verbotstatbestände ver-

hindert. Damit ist die Durchführung der Stufe III der Artenschutzprüfung über-

wiegend nicht erforderlich. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende 

Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine 

Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen im Zusammen-

hang mit dem Vorhaben erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwen-

dung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren 

(VV-Artenschutz) (MKULNV 2016). 
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Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-

nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-

lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-

dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-

dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  
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3.0 Vorhabensbeschreibung 

3.1 Lage des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) liegt im Stadtbezirk Nord, in 

der Gemarkung Boele, Flur 3 und umfasst das Flurstück 518. Das Plangebiet grenzt 

nördlich an die Wandhofener Straße, östlich an die Dortmunder Straße sowie südlich 

an die Kabeler Straße. Östlich grenzen gewerbliche Nutzungen an. Der Sonderstandort 

Fachmarktzentrum Bathey liegt in siedlungsstrukturell nicht-integrierter Lage im Gewer-

begebiet Bathey und umfasst ca. 2,4 ha (STADT HAGEN 2024A). 

3.2 Bebauungsplan 

Die zulässige Art der baulichen Nutzung soll im Vorhabenbereich entsprechend dem 

konkreten Vorhaben als „Sonstiges Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Ein-

kaufszentrum Nahversorgung“ festgesetzt werden. Entsprechend der oben beschriebe-

nen städtebaulichen Konzeption sollen innerhalb des Sondergebietes folgende Nutzun-

gen zugelassen werden:  

• ein Lebensmittelvollversorger mit gem. „Hagener Liste“ nahversorgungsrelevan-

tem Hauptsortiment sowie einer Apotheke, einem Bäcker und Dienstleistungs-

betrieben mit einer maximalen Verkaufsfläche von ca. 5.380 m², 

• ein Getränkemarkt mit gem. „Hagener Liste“ nahversorgungsrelevantem 

Hauptsortiment mit einer Verkaufsfläche von ca. 810 m², 

• ein Drogeriefachmarkt mit gem. „Hagener Liste” nahversorgungsrelevanten 

Hauptsortimenten mit einer Verkaufsfläche von ca. 650 m².  

Die weiteren Festsetzungen und Planinhalte sind der Planzeichnung (STADT HAGEN 

2024B) zu entnehmen.  

 

Abb. 2 Auszug aus der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) „SO Einkaufszent-
rum Bathey“ der Stadt Hagen. Quelle: STADT HAGEN 2024B  
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4.0 Bestandssituation im Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 1/23 

(712) „SO Einkaufszentrum Bathey“ der Stadt Hagen sowie die nähere Umgebung, so-

fern diese für die Aspekte des Artenschutzes relevant ist.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Bestandssituation des Plangebietes und der Um-

gebung auf Grundlage des Luftbildes. 

 

Abb. 3 Bestandssituation im Bereich des Plangebietes (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luft-
bildes vom 03.06.2023.  
 
1 = Versiegelte Flächen   3 = Gehölze 
2 = Gebäude     4 = Grünflächen    

Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet von seiner Lage am Rande der bebauten 

Ortslage von Hagen-Bathey. Die Ortslage ist hier geprägt von Fach- und Verbraucher-

märkten sowie Konzessionären. Zudem umgeben drei Straßen das Plangebiet. Nach 

Westen schließt sich an die Landesstraße (Dortmunder Straße) eine Baumreihe an, die 

den Übergang zur freien Landschaft darstellt, die hier von Offenlandflächen geprägt 

wird.  

Das Plangebiet selbst wird im Wesentlichen durch einen Verbrauchermarkt (Marktkauf) 

sowie eine Tankstelle geprägt. Zudem finden sich ausgedehnte Stellplatzflächen im 

Plangebiet. Grünflächen bestehen nur randlich in Form von Ziersträuchern und einem 

Einzelbaum.  

1 

2 4 

3 

2 

3 

3 

3 
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Abb. 4 Gebäude des Verbrauchermarktes.   Abb. 5 Stellplatzflächen und Auffahrt.  

  

Abb. 6 Tankstelle mit Ziersträuchern und 
Einzelbaum.   

Abb. 5 Ziersträucher an der Kabeler Straße. 
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5.0 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Die potenzielle Betroffenheit planungsrelevanter Arten kann sich primär aus der mit 

dem Vorhaben einhergehenden Überbauung von Grünflächen sowie dem Umbau bzw. 

Abriss von Gebäuden sowie dem daraus resultierenden Verlust von Lebensraumstruk-

turen ergeben.  

Im Zuge der Baumaßnahmen kann es zu temporären akustischen und optischen Stö-

rungen kommen (Baustellenlärm, Bewegung der Baumaschinen).  

Weiterhin kann es durch die Nutzung des Plangebietes zu einer durchgängigen akusti-

schen und optischen Störung von Tierarten kommen. 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 

auftreten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. 

Baufeldfreimachung / Bauphase 

Mit der Baufeldfreimachung findet eine Flächeninanspruchnahme mit dauerhafter Ent-

fernung der vorhandenen Strukturen statt.  

In der Bauphase können Flächen beansprucht werden, die über die Planungsfläche 

hinausgehen (Einrichtung oder Nutzung von Lager- und Abstellflächen, Rangieren von 

Baufahrzeugen und -maschinen).  

Baustellenbetrieb 

Baumaßnahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen sowie 

das Baustellenpersonal mit akustischen und optischen Störwirkungen verbunden. 

Stoffliche Emissionen wie Staub und Abgase sind lediglich in einem geringen Umfang 

zu erwarten.  

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme 

Im Plangebiet wird es durch zusätzliche Überbauung oder Versiegelung zu einem 

kleinflächigen Verlust von Lebensraumstrukturen (Grünflächen) kommen können. Des 

Weiteren kann es zu einem Umbau bzw. Abriss von Gebäuden kommen.  

Silhouettenwirkung 

Durch neue bzw. veränderte bauliche Einrichtungen kann es ggf. zu einer Silhouetten-

wirkung kommen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Bebauung ist diese jedoch 

nur in sehr geringem Umfang zu erwarten. 
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Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren ergeben sich durch die Nutzung des Plangebietes. 

Dadurch ergibt sich jedoch vor dem Hintergrund der derzeitigen Nutzung nur eine sehr 

geringe Zunahme der akustischen und optischen Wirkungen. 

In der folgenden Tabelle werden alle potenziellen Wirkungen des Vorhabens zusam-

mengestellt: 

Tab. 1 Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes  
Nr. 1/23 (712) „SO Einkaufszentrum Bathey“ der Stadt Hagen.  

Maßnahme Wirkfaktor 
potenzielle Auswirkung im 
Sinne § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Baubedingt 

Bauarbeiten zur Bau-
feldvorbereitung 

Entfernung der anstehenden 
Lebensraumstrukturen 

Töten von Tieren im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Zerstörung von Pflanzen und de-
ren Entwicklungsformen nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 4   

Zerstörung von besonders ge-
schützten Pflanzen im Sinne 
§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG 

Lärmemissionen und stoffliche 
Emissionen durch den Baube-
trieb 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Anlagebedingt 

Beanspruchung von 
Flächen für das Son-
dergebiet  

geringe zusätzliche Versiege-
lung/Überbauung und nachhal-
tiger Lebensraumverlust bzw. 
Lebensraumveränderungen 
durch Umbau/Abriss von Ge-
bäuden  

Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Zerstörung von besonders ge-
schützten Pflanzen im Sinne 
§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG 

sehr geringe Silhouettenwir-
kung durch neue Gebäude  

Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Betriebsbedingt 

Nutzung des  
Plangebietes 

sehr geringe zusätzliche 
Lärmemissionen und optische 
Wirkungen 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
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6.0 Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

6.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 1/23 

(712) „SO Einkaufszentrum Bathey“ der Stadt Hagen mit den dort anstehenden Biotop-

strukturen sowie deren vorhabenspezifisch relevante, nähere Umgebung. 

Im Zuge der Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nord-

rhein-Westfalen“ (FIS) werden die Informationen über planungsrelevante Arten für alle 

potenziell betroffenen Lebensräume im gesamten Untersuchungsgebiet erhoben.  

6.2 Ermittlung vorkommender Tier- und Pflanzenarten 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-

nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-

lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-

dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-

dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  

Die Ergebnisse des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages basieren auf 

den folgenden Datenquellen: 

Tab. 2 Übersicht über die im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ausgewerteten 
Datenquellen. 

Daten Quelle 

Ortsbegehungen  
des Untersuchungsgebietes 

Mestermann Büro für Landschaftsplanung  
27. Oktober 2023 und 9. Dezember 2023 

Auswertung der Landschaftsinfor-
mationssammlung LINFOS Nord-
rhein-Westfalen  

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Landschaftsinformati-
onssammlung (LANUV 2024A): 
 
http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlin-
fos/de/atlinfos.extent 

Auswertung des Fachinformations-
systems „Geschütze Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ (FIS) 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen (LANUV 2024B): 
 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/ar-
tenschutz/de/arten/blatt/liste/45104 
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6.2.1 Ortsbegehungen 

Im Zuge der Ortsbegehungen am 27. Oktober und 9. Dezember 2023 wurden die 

Strukturen im Plangebiet dahingehend untersucht, ob sich diese als Lebensraum für 

artenschutzrechtlich relevante Tierarten eignen. Dabei wurde auf das Vorkommen von 

Tierarten aller relevanten Artengruppen geachtet.  

Die Ortsbegehungen erfolgten bei regnerischer Wetterlage und Temperaturen um 

11 °C (Oktober) bzw. 6 °C und sonniger Wetterlage (Dezember). 

Es wurde überprüft, ob planungsrelevante Arten hinsichtlich ihrer individuellen Lebens-

raumansprüche tatsächlich vorkommen bzw. vorkommen können und in welchem Um-

fang sie von dem geplanten Vorhaben betroffen sein könnten.  

Dazu erfolgen eine Einschätzung der generellen Lebensraumeignung sowie die Über-

prüfung, inwieweit im Gelände potenzielle Quartiere bestehen. Potenzielle Quartiere 

stellen Nistkästen, Nischen, Wandverkleidungen an Gebäuden oder Nester und Baum-

höhlen an den Gehölzen dar.   

An den Gebäuden wurden mögliche Einfluglöcher, insbesondere für Fledermäuse ent-

deckt. Hinweise auf das Vorkommen von Fledermäusen oder Nester am Gebäude wur-

den jedoch nicht entdeckt.  

In den Gehölzen im Plangebiet wurden keine Höhlungen gesichtet. Es wird daher keine 

Eignung als Fortpflanzungs- oder Winterquartier für Fledermäuse oder für Höhlenbrüter 

angenommen. Eine Eignung für nicht störungsempfindliche Gebüschbrüter ist aller-

dings gegeben. 

Die Grünflächen liegen in unmittelbarer Nähe zum besiedelten Bereich mit entspre-

chenden optischen und akustischen Störwirkungen und stellen sich aufgrund der um-

gebenden Bebauung nicht als offene Flächen dar. So können diese Flächen keine Le-

bensraumfunktion als Fortpflanzungs- und Nahrungshabitat für störungsempfindliche 

Bodenbrüter übernehmen. Eine Funktion als nichtessenzielle (Teil-)Nahrungshabitate 

ist für diesen Lebensraumtyp aufgrund der geringen Größe ebenfalls nicht gegeben.   

Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen pla-

nungsrelevanten Arten.  

    

Abb. 7 Potenzielle Einflugmöglichkeit.  Abb. 8 Spalte an einem Tor.  
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6.2.2 Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in Infor-

mationen zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen 

Die Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in Informationen zu 

Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen erfolgt für das Plangebiet sowie die 

Umgebung bis 500 m um das Plangebiet.  

Natura 2000-Gebiete 

Für bestimmte Lebensraumtypen und Arten, für deren Fortbestand nur in Europa 

Sorge getragen werden kann, müssen gemäß der sog. FFH-Richtlinie der EU „Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung“ ausgewiesen werden, um eine langfristig gute 

Überlebenssituation für diese Arten und Lebensräume zu gewährleisten. Diese FFH-

Gebiete und die Vogelschutzgebiete, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie der EU für 

europäische Vogelarten auszuweisen sind, werden zusammengefasst als Natura 2000-

Gebiete bezeichnet. 

Im Plangebiet und im Untersuchungsgebiet sind keine Natura 2000-Gebiete ausgewie-

sen.  
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Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete sind nach den Vorschriften des BNatSchG „rechtsverbindlich fest-

gesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 

Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen 

oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 

oder  

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.“ 

Das Plangebiet unterliegt nicht dem Naturschutz. In der Umgebung ist jedoch ein Na-

turschutzgebiet ausgewiesen.  

• HA-005 = NSG Uhlenbruch 

Es werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten gegeben (LA-

NUV 2024A).  

 

Abb. 9 Lage des Naturschutzgebietes (rote Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und im Un-
tersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen 
Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A 
 
HA-005 = NSG Uhlenbruch  
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Landschaftsschutzgebiete 

Ein Landschaftsschutzgebiet ist nach § 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine 

Gebietsschutzkategorie des Naturschutzrechts. Gegenüber Naturschutzgebieten zielen 

Schutzgebiete des Landschaftsschutzes auf das allgemeine Erscheinungsbild der 

Landschaft, sind oft großflächiger, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen 

meist geringer. Verboten sind insbesondere alle Handlungen, die den „Charakter“ des 

Gebiets verändern.  

Das Plangebiet unterliegt nicht dem Landschaftsschutz. In der Umgebung sind jedoch 

Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen.  

• LSG-4510-043 = LSG Hengsteysee-Ruhr-Südufer 

• LSG-4510-046 = LSG Auf dem Boehfelde 

Es werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten gegeben (LA-

NUV 2024A).  

 

Abb. 10 Lage der Landschaftsschutzgebiete (grüne Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und 
im Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografi-
schen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A 
 
LSG-4510-043 = LSG Hengsteysee-Ruhr-Südufer 
LSG-4510-046 = LSG Auf dem Boehfelde 
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Biotopkatasterflächen 

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens ist eine Datensammlung über Lebensräume 

für wildlebende Tiere und Pflanzen, die für den Arten- und Biotopschutz eine beson-

dere Wertigkeit besitzen. Die Gebiete werden nach wissenschaftlichen Kriterien ausge-

wählt, in Karten erfasst und im Gelände überprüft sowie dokumentiert.  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Biotopkatasterfläche. In der näheren Umge-

bung findet sich die nachfolgend aufgeführte Biotopkatasterfläche:  

• BK-HA-00006 = NSG Uhlenbruch  

Es werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten gegeben (LA-

NUV 2024A).  

 

Abb. 11 Lage der Biotopkatasterflächen (grüne Schraffur) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und im 
Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografi-
schen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A 
 
BK-HA-00006 = NSG Uhlenbruch   
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Gesetzlich geschützte Biotope  

Nach § 30 BNatSchG sowie nach § 42 LNatSchG NRW werden bestimmte Teile von 

Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich 

geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beein-

trächtigung dieser Biotope führen können, sind verboten.  

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. In 

der näheren Umgebung liegt das nachfolgend aufgeführte Biotop:  

• BT-HA-00085 = Stillgewässer  

Hinweise zu planungsrelevanten Arten werden nicht gegeben (LANUV 2024A).  

 

Abb. 12 Lage der gesetzlich geschützten Biotope (magentafarbene Flächen) zum Plangebiet (rote 
Strichlinie) und im Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage 
der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A 

BT-HA-00085 = Stillgewässer 
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Biotopverbundflächen 

Nach § 21 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populati-

onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und 

Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 

funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll außerdem zur Verbesse-

rung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen.  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Biotopverbundfläche. In der näheren Umge-

bung finden sich die nachfolgend aufgeführten Biotopverbundflächen:  

• VB-A-4510-028 = Uhlenbruch 

• VB-A-4510-122 = Südufer Hengsteysee  

Es werden Hinweise zu folgenden planungsrelevanten Arten gegeben: Geburtshel-

ferkröte, Grauspecht, Habicht, Kammmolch, Kleinspecht, Kreuzkröte, Sperber und 

Tüpfelsumpfhuhn (LANUV 2024A).  

 

Abb. 13 Lage der Biotopverbundflächen (blaue Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und im 
Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografi-
schen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A 
 
VB-A-4510-028 = Uhlenbruch 
VB-A-4510-122 = Südufer Hengsteysee   
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6.2.3 Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Eine Abfrage der planungsrelevanten Arten in der Landschafts- und Informations-

sammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LINFOS) 

ergab den Fundpunkt FT-4510-9019-1996 im Bereich des Naturschutzgebietes „Uhlen-

bruch. Hier werden Geburtshelferkröte und Kammmolch als planungsrelevante Arten 

genannt.  

6.2.4 Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in 

Nordrhein-Westfalen“ 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Quadranten 4 des Messtischblattes 4510 „Witten“. 

Für diesen Quadranten wurde im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nord-

rhein-Westfalen“ (FIS) eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im Untersu-

chungsgebiet anzutreffenden unmittelbar betroffenen sowie der angrenzenden Lebens-

raumtypen durchgeführt (LANUV 2024B).  

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Vegetationsarme oder freie Biotope 

• Gärten 

• Gebäude  

Für den Quadranten 4 des Messtischblattes 4510 „Witten“ werden vom FIS für die im 

Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume insgesamt 34 Arten als planungs-

relevant genannt (fünf Säugetierarten, 26 Vogelarten, zwei Amphibienarten und eine 

Reptilienart). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht genannt (LANUV 2024B). 
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Tab. 3 Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4510 „Witten“ (Quadrant 4) (LANUV 2024B) für die ausgewählten Lebensraumtypen. Unmittelbar be-
troffene Lebensraumtypen sind blau hinterlegt.  

Art Status 
Erhaltungs- 
zustand in 

NRW (KON) 

Kleingehölze, Alleen, 
Bäume, Gebüsche, 

Hecken 

Vegetationsarme oder  
-freie Biotope 

Gärten Gebäude 

Säugetiere 

Abendsegler N G Na (Na) Na (Ru) 

Braunes Langohr N G FoRu, Na  Na FoRu 

Großes Mausohr N U Na  (Na) FoRu! 

Rauhautfledermaus N G    FoRu 

Zwergfledermaus N G Na  Na FoRu! 

Vögel 

Bluthänfling N/B U FoRu (Na) (FoRu), (Na)  

Eisvogel N/B G   (Na)  

Feldschwirl N/B U FoRu    

Feldsperling N/B U (Na)  Na FoRu 

Flussregenpfeifer N/B S  FoRu! FoRu FoRu 

Gartenrotschwanz N/B U FoRu  FoRu FoRu 

Girlitz N/B U   FoRu!, Na  

Habicht N/B G (FoRu), Na  Na  

Kleinspecht N/B G Na  Na  

Kuckuck N/B U- Na  (Na)  

Mäusebussard N/B G (FoRu)    

Mehlschwalbe N/B U   Na FoRu! 

Nachtigall N/B S FoRu!  FoRu  

Rauchschwalbe N/B U- (Na)  Na FoRu! 

Rotmilan N/B G (FoRu)    

Schleiereule N/B G Na  Na FoRu! 

Schwarzspecht N/B G (Na)    
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Art Status 
Erhaltungs- 
zustand in 

NRW (KON) 

Kleingehölze, Alleen, 
Bäume, Gebüsche, 

Hecken 

Vegetationsarme oder  
-freie Biotope 

Gärten Gebäude 

Sperber N/B G (FoRu), Na  Na  

Star N/B U   Na FoRu 

Turmfalke N/B G (FoRu)  Na FoRu! 

Uferschwalbe N/B S (Na) FoRu!   

Uhu N/B G    (FoRu) 

Waldkauz N/B G Na  Na FoRu! 

Waldohreule N/B U Na  Na  

Waldwasserläufer N/B G  (Ru), (Na)   

Wanderfalke N/B U+   (Na) FoRu! 

Amphibien 

Geburtshelferkröte N S  Ru (Ru) (Ru) 

Kammmolch N G (Ru)  (Ru)  

Reptilien 

Schlingnatter N U (FoRu) (FoRu)  FoRu 

 

Legende: 

Status: N = Nachweis ab 2000 vorhanden, N/B = Nachweis „Brutvorkommen“ ab 2000 vorhanden, N/R+W = Nachweis „Rast/Wintervorkommen“ ab 2000 vorhanden 

Erhaltungszustand: G = günstig, U = ungünstig/unzureichend, S = ungünstig/schlecht, + = sich verbessernd, - = sich verschlechternd.  

Lebensstätten: FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, Na = Nahrungshabitat, Pfl = Pflanzenstandort, ( ) = potenzielles Vorkommen im Lebensraum,  

! = Hauptvorkommen im Lebensraum 
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6.3 Konfliktanalyse und Ermittlung von Konfliktarten 

6.3.1 Häufige und ungefährdete Tierarten 

Entsprechend des geltenden Rechts unterliegen alle europäischen Vogelarten den Ar-

tenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Damit ist auch die vorhabenspe-

zifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber häufigen und verbreiteten Vogel-

arten (sogenannten „Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink und Kohlmeise) zu prüfen. 

Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-

den, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes 

bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen 

wird. Gemäß Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes tritt 

eine Verletzung des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 

Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) nicht ein, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. Das Tötungs- und Verletzungsverbot wird nicht ausgelöst, sofern sich das 

Risiko der Tötung oder Verletzung durch den Eingriff nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigungen trotz Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-

nahmen nicht vermieden werden kann.  

Durch die folgende Schutzmaßnahme wird sichergestellt, dass keine artenschutzrecht-

lichen Verbotstatbestände im Hinblick auf häufige und verbreitete Vogelarten ausgelöst 

werden. Eine Vermeidung von Verbotstatbeständen wird durch die Einhaltung der fol-

genden Maßnahmen sichergestellt:  

• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruch-

nahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März 

bis 30. September) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetations-

flächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. 

Februar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen 

außerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung si-

cherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen die Flächen 

frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materi-

allagerung etc.) sind auf zukünftig versiegelte bzw. überbaute Bereiche zu be-

schränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende Gehölz- und Vegetati-

onsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchtigung geschützt sind und 

auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum übernehmen können. 

Das Vorhaben entspricht dem Regelfall, so dass von einer vertiefenden Betrachtung 

der häufigen und verbreiteten Vogelarten im Rahmen der Konfliktanalyse abgesehen 

werden kann. 
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6.3.2 Planungsrelevante Arten 

Infolge der Habitatansprüche der Arten, der im Bereich des Plangebietes vorkommen-

den Biotopstrukturen und der dargestellten Wirkfaktoren kann ein potenzielles  

Vorkommen bzw. eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit für einige der im 

Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten im Vorfeld ausgeschlossen werden.  

Da nichtessenzielle Nahrungsflächen nicht zu den Schutzobjekten des § 44 Abs. 1 

BNatSchG gehören, ist eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für Arten, wel-

che das Untersuchungsgebiet als nichtessenzielles Nahrungshabitat nutzen, nicht ge-

geben.  

Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche 

Die Auswertung der Schutzgebiete bzw. schutzwürdigen Bereiche ergab Hinweise zum 

Vorkommen planungsrelevanter Arten: Geburtshelferkröte, Grauspecht, Habicht, 

Kammmolch, Kleinspecht, Kreuzkröte, Sperber und Tüpfelsumpfhuhn.  

Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz (LANUV 2024A) weist für das Untersuchungsgebiet und die rele-

vante Umgebung Hinweise zum Vorkommen von Geburtshelferkröte und Kammmolch 

aus. Diese Arten werden auch im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nord-

rhein-Westfalen“ genannt. Für diese Arten bietet das Plangebiet keine geeigneten Le-

bensraumstrukturen. 

Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

Für den oben genannten Quadranten 4 des Messtischblattes 4510 „Witten“ werden 

vom FIS für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume insgesamt 34 

Arten als planungsrelevant genannt (fünf Säugetierarten, 26 Vogelarten, zwei Amphi-

bienarten und eine Reptilienart). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht ge-

nannt 

Für diese 34 Arten – sowie für die in den Schutzgebieten und schutzwürdigen Berei-

chen genannten Arten – kann, unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der 

aufgeführten Wirkfaktoren, eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die 

Planung ausgeschlossen werden, wenn sie  

• ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten außerhalb der beanspruchten Lebens-

raumtypen finden oder 

• den beanspruchten Bereich ausschließlich als Nahrungshabitat nutzen.  

Zu den beanspruchten Lebensräumen zählen potenziell Gehölzbestände, Grünflächen 

und Gebäude sowie die versiegelten Flächen.  

Somit verbleiben noch fünf Fledermausarten sowie 21 Vogelarten, zwei Amphibienar-

ten und eine Reptilienart als weiterhin zu betrachtende Arten. 
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Tab. 4 Auflistung der für den Bereich der Planung dokumentierten planungsrelevanten Arten und 
Darstellung der Konfliktarten. 

Datenquelle: FIS = Fachinformationssystem, LINFOS = Landschaftsinformationssammlung  

Status: N = Nachweis, N/B = Nachweis Brutvorkommen ab 2000 vorhanden 

Art 

Daten-
quelle/ 
Status 

relevante  
Wirkfaktoren 

Erfüllung  
Verbotstatbestand 

BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 möglich 

Kon-
flikt-
art 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Säugetiere 

Abendsegler 
FIS: N 

potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Braunes Langohr 
FIS: N 

potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Großes Mausohr 
FIS: N 

potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Rauhautfledermaus 
FIS: N 

potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Zwergfledermaus 
FIS: N 

potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Vögel 

Bluthänfling FIS: N/B 
potenzieller Verlust  
von Gehölzen in  
Grünflächen 

x  x ja 

Feldschwirl FIS: N/B keine    nein 

Feldsperling FIS: N/B keine    nein 

Flussregenpfeifer FIS: N/B keine    nein 

Gartenrotschwanz FIS: N/B 
potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Girlitz FIS: N/B 
potenzieller Verlust  
von Gehölzen in  
Grünflächen 

x  x ja 

Habicht FIS: N/B keine    nein 

Mäusebussard FIS: N/B keine    nein 

Mehlschwalbe FIS: N/B 
potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Nachtigall FIS: N/B keine    nein 

Rauchschwalbe FIS: N/B 
potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Rotmilan FIS/: N/B keine    nein 

Schleiereule FIS: N/B 
potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Sperber 
FIS/LINFOS: 
N/B 

keine    nein 

Star FIS: N/B 
potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Turmfalke FIS: N/B 
potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 

Uferschwalbe FIS: N/B keine    nein 

Uhu FIS: N/B keine    nein 

Waldkauz FIS: N/B keine    nein 

Waldwasserläufer FIS: N/B keine    nein 

Wanderfalke FIS: N/B 
potenzielle Verände-
rung von Gebäuden 

x x x ja 
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Art 

Daten-
quelle/ 
Status 

relevante  
Wirkfaktoren 

Erfüllung  
Verbotstatbestand 

BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 möglich 

Kon-
flikt-
art 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Amphibien 

Geburtshelferkröte 
FIS/ 
LINFOS: N 

keine    nein 

Kammmolch 
FIS/ 
LINFOS: N 

keine    nein 

Reptilien 

Schlingnatter FIS: N keine    nein 
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6.3.3 Zusammenfassende Betrachtung der Nichtkonfliktarten 

Die Artbeschreibungen entsprechen, sofern nicht anders angegeben, Bauer, H. G.; Be-

zzel, E.; & Fiedler, W. 2005 bzw. dem Fachinformationssystem „Geschützte Arten in 

Nordrhein-Westfalen“.  

Vögel 

Horst- und Koloniebrüter 

Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem Wechsel von ge-

schlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Als Bruthabitate können 

Waldinseln ab einer Größe von 1 bis 2 ha genutzt werden. Die Brutplätze befinden sich 

zumeist in Wäldern mit altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmöglichkeit 

durch Schneisen. Der Horst wird in hohen Bäumen (z. B. Lärche, Fichte, Kiefer oder 

Rotbuche) in 14–28 m Höhe angelegt. 

Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern 

geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt werden Randberei-

che von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume, in denen 

der Horst in 10 bis 20 m Höhe angelegt wird. Von einer Ansitzwarte oder im Segelflug 

hält der Mäusebussard Ausschau nach Kleinsäugern, Reptilien, jungen oder verletzten 

Vögeln, großen Insekten aber auch Regenwürmern, die ihm als Nahrung dienen kön-

nen. Auch Aas wird angenommen. 

Der Rotmilan ist ein Greifvogel aus der Gattung der Milane und etwas größer als sein 

naher Verwandter, der Schwarzmilan. Im Gegensatz zu diesem befindet sich der Ver-

breitungsschwerpunkt des Rotmilans in Europa, mehr als die Hälfte des Weltbestandes 

brütet in Deutschland. Zum einen jagt der Rotmilan aktiv, wobei hauptsächlich Mäuse, 

Kleinvögel, Reptilien, große Insekten oder Fische erbeutet werden. Zum anderen nut-

zen Rotmilane aber auch Aas, insbesondere überfahrene Tiere, oder Abfälle. Das Brut-

habitat enthält neben Wäldern und Feldgehölzen zum Nestbau optimaler Weise struk-

turreiches Offenland, das im Suchflug überflogen wird. Zur Nahrungssuche werden  

Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen und Äckern bevorzugt. Der Brut-

platz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an Waldrändern aber auch in kleineren 

Feldgehölzen (1–3 ha und größer). Rotmilane gelten als ausgesprochen reviertreu und 

nutzen alte Horste oftmals über viele Jahre. 

Sperber leben in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem 

ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt werden halboffene Park-

landschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Reine Laubwälder 

werden kaum besiedelt. Im Siedlungsbereich kommt er auch in mit Fichten bestande-

nen Parkanlagen und Friedhöfen vor. Die Brutplätze befinden sich meist in Nadel-

baumbeständen (v. a. in dichten Fichtenparzellen) mit ausreichender Deckung und 

freier Anflugmöglichkeit, dort wird das Nest in 4–18 m Höhe angelegt. 
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Im Bereich des Plangebietes wurden keine Horst- oder Koloniebäume festgestellt. Eine 

Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhehabitat für Horst- und Koloniebrüter wird nicht 

erwartet. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Arten gemäß § 44 

Abs. 1 BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Habicht 

• Mäusebussard 

• Rotmilan 

• Sperber 

Fließ- und Stillgewässerarten 

Der Flussregenpfeifer besiedelte ursprünglich die sandigen oder kiesigen Ufer größe-

rer Flüsse sowie Überschwemmungsflächen. Nach einem großräumigen Verlust dieser 

Habitate werden heute überwiegend Sekundärlebensräume wie Sand- und Kiesabgra-

bungen und Klärteiche genutzt. Gewässer sind Teil des Brutgebietes, diese können je-

doch räumlich vom eigentlichen Brutplatz getrennt liegen. Das Nest wird auf kiesigem 

oder sandigem Untergrund an meist unbewachsenen Stellen angelegt.  

Uferschwalben sind Zugvögel, die als Langstreckenzieher in Afrika überwintern. In 

Nordrhein-Westfalen kommen sie als mittelhäufige Brutvögel vor. Ursprünglich be-

wohnte die Uferschwalbe natürlich entstehende Steilwände und Prallhänge an Fluss-

ufern. Heute brütet sie in Nordrhein-Westfalen vor allem in Sand-, Kies oder Lößgru-

ben. Als Koloniebrüter benötigt die Uferschwalbe senkrechte, vegetationsfreie Steil-

wände aus Sand oder Lehm. Die Nesthöhle wird an Stellen mit freier An- und Abflug-

möglichkeit gebaut. Als Nahrungsflächen werden insektenreiche Gewässer, Wiesen, 

Weiden und Felder aufgesucht, die nicht weit von den Brutplätzen entfernt liegen. Nach 

Ankunft aus den Überwinterungsgebieten beginnt ab Mai die Eiablage, Zweitbruten 

sind möglich. Spätestens Anfang September sind die letzten Jungen flügge. 

Der Waldwasserläufer kommt in Nordrhein-Westfalen als regelmäßiger Durchzügler 

sowie als unregelmäßiger Wintergast vor. Geeignete Nahrungsflächen sind nahrungs-

reiche Flachwasserzonen und Schlammflächen von Still- und Fließgewässern unter-

schiedlicher Größe. So kann die Art an Flüssen, Seen, Kläranlagen, aber auch Wie-

sengräben, Bächen, kleineren Teichen und Pfützen auftreten. 

Für die genannten Arten fehlen im Plangebiet geeignete Lebensraumstrukturen. Ein 

Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird daher als unwahrscheinlich 

eingestuft.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Arten gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Flussregenpfeifer 

• Uferschwalbe 

• Waldwasserläufer 

Felsenbrüter 

Der Uhu gilt als typischer Brüter von Steinbrüchen, die dem Uhu als Lebensraum und 

Nistquartier dienen können. Der Uhu ist mittlerweile auch als Gebäude- oder Boden-

brüter hinter Wurzeltellern oder in Greifvogelhorsten bekannt.  
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Für die genannten Arten fehlen im Plangebiet geeignete Lebensraumstrukturen. Ein 

Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird daher als unwahrscheinlich 

eingestuft.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Art gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Uhu  

Wald-, Gehölz- und Gebüschbrüter 

Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feldge-

hölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht sie 

die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist 

vor allem für die Nestanlage wichtig, welche in Bodennähe oder bis 30 cm hoch auf 

Astgabeln und krautigen Stängeln in dichtem Gestrüpp erfolgt. 

Für die genannte Art fehlen im Plangebiet geeignete Lebensraumstrukturen. Ein Vor-

handensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird daher als unwahrscheinlich ein-

gestuft.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Art gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Nachtigall  

Offenlandarten 

Der Feldschwirl ist ein Zugvogel, der in Nordrhein-Westfalen als mittelhäufiger Brutvo-

gel auftritt. Als Lebensraum nutzt der Feldschwirl gebüschreiche, feuchte Extensivgrün-

länder, größere Waldlichtungen, grasreiche Heidegebiete sowie Verlandungszonen 

von Gewässern. Seltener kommt er auch in Getreidefeldern vor. Das Nest wird bevor-

zugt in Bodennähe oder unmittelbar am Boden in Pflanzenhorsten angelegt (z. B. in 

Heidekraut, Pfeifengras, Rasenschmiele).  

Die Lebensraumstrukturen sind für den Feldschwirl im Plangebiet nicht geeignet.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Arten gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Feldschwirl  

Amphibien 

Die Geburtshelferkröte besiedelt vor allem Steinbrüche und kommt in Siedlungsberei-

chen auf Industriebrachen vor. Als Absetzgewässer für die Larven werden sommer-

warme Lachen und Flachgewässer, Tümpel und Weiher sowie sommerkühle, tiefe Ab-

grabungsgewässer genutzt. Als Sommerlebensraum dienen sonnenexponierte Bö-

schungen, Geröll- und Blockschutthalden auf Abgrabungsflächen sowie Lesesteinmau-

ern oder Steinhaufen, die in der Nähe der Absetzgewässer gelegen sind. Im Winter 

verstecken sich die Tiere in Kleinsäugerbauten oder selbst gegrabenen Erdhöhlen.  
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Der Kammmolch gilt als typische Offenlandart, die an offenen Augewässern von Fluss 

und Bachauen in den Niederungslandschaften vorkommt. In Mittelgebirgslagen werden 

außerdem große, feuchtwarme Waldbereiche mit vegetationsreichen Stillgewässern 

besiedelt. Sekundär kommt die Art in Kies-, Sand- und Tonabgrabungen in Flussauen 

sowie in Steinbrüchen vor. Die meisten Laichgewässer weisen eine ausgeprägte Ufer 

und Unterwasservegetation auf, sind nur selten austrocknend, gering beschattet und in 

der Regel fischfrei. Als Landlebensräume nutzt der Kammmolch feuchte Laub- und 

Mischwälder, Gebüsche, Hecken und Gärten in der Nähe der Laichgewässer. Die 

aquatische Phase des Kammmolches reicht von Ende Februar/März bis August/Mitte 

Oktober. Seine Winterlebensräume findet er in feuchten Laub- und Mischwäldern, Ge-

büschen, Hecken und Gärten in der Nähe der Laichgewässer. Die maximalen Wander-

strecken betragen 1.000 Meter.  

Das Plangebiet stellt keine geeigneten Laichgewässer für die genannten Arten dar. 

Ebenfalls sind auch keine Hinweise vorhanden, dass es sich bei dem Plangebiet um 

einen Wanderkorridor von Amphibien handelt. Als Landlebensräume sind die Struktu-

ren im Plangebiet ebenfalls nicht geeignet.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Arten gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Geburtshelferkröte • Kammmolch 

Reptilien 

Die Schlingnatter kommt in reich strukturierten Lebensräumen mit einem Wechsel von 

Einzelbäumen, lockeren Gehölzgruppen sowie grasigen und vegetationsfreien Flächen 

vor. Bevorzugt werden lockere und trockene Substrate wie Sandböden oder besonnte 

Hanglagen mit Steinschutt und Felspartien. Ursprünglich besiedelte die wärmeliebende 

Art ausgedehnte Binnendünenbereiche entlang von Flüssen. Heute lebt sie vor allem in 

Heidegebieten und trockenen Randbereichen von Mooren. Im Bereich der Mittelge-

birge befinden sich die Vorkommen vor allem in wärmebegünstigten Hanglagen, wo 

Halbtrocken- und Trockenrasen, Geröllhalden, felsige Böschungen sowie aufgelockerte 

steinige Waldränder besiedelt werden. Sekundär nutzt die Art auch vom Menschen ge-

schaffene Lebensräume wie Steinbrüche, alte Gemäuer, südexponierte Straßenbö-

schungen und Eisenbahndämme. Einen wichtigen Ersatzlebensraum stellen die Tras-

sen von Hochspannungsleitungen dar. Im Winter verstecken sich die Tiere meist ein-

zeln in trockenen frostfreien Erdlöchern, Felsspalten oder in Trocken- und Lesestein-

mauern. Die traditionell genutzten Winterquartiere liegen in der Regel weniger als 2 km 

vom übrigen Jahreslebensraum entfernt. 

Das Plangebiet stellt keine geeigneten Lebensräume für die genannte Art dar.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Arten gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Schlingnatter  
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Besonders geschützte Pflanzenarten 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-

entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 

verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören. 
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7.0 Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Im Rahmen der Vorprüfung konnte eine artenschutzrechtliche Betroffenheit für die fol-

gend aufgeführten Fledermaus- und Vogelarten nicht ausgeschlossen werden.  

• Abendsegler 

• Braunes Langohr 

• Großes Mausohr 

• Rauhautfledermaus 

• Zwergfledermaus 

• Bluthänfling 

• Feldsperling 

• Gartenrotschwanz 

• Girlitz 

• Mehlschwalbe 

• Rauchschwalbe 

• Schleiereule 

• Star 

• Turmfalke 

• Waldkauz 

• Wanderfalke 

Die wirkungsspezifischen Betroffenheiten sowie die daraus resultierenden artenschutz-

fachlichen Maßnahmen werden vertiefend behandelt. 

7.1 Artbeschreibungen 

Fledermäuse 

Der Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, welche überwiegend Baumhöhlen 

in Wäldern und Parklandschaften als Sommer- und Winterquartier nutzen. Die Wo-

chenstuben liegen vorwiegend in Nordostdeutschland, Polen und Südschweden. Als 

Winterquartier bezieht der Große Abendsegler großräumige Baumhöhlen, aber auch 

Spaltenquartiere in Gebäuden, Felsen oder Brücken. Jagdgebiete des Abendseglers 

sind jedoch in nahezu allen Landschaftstypen zu finden. In großen Höhen zwischen 

10-50 m jagen die Tiere über großen Wasserflächen, Waldgebieten, Einzelbäumen, 

Agrarflächen sowie über beleuchteten Plätzen im Siedlungsbereich.  

Als Waldfledermaus bevorzugt das Braune Langohr unterholzreiche, mehrschichtige 

lichte Laub- und Nadelwälder mit einem größeren Bestand an Baumhöhlen. Als Jagd-

gebiete dienen außerdem Waldränder, gebüschreiche Wiesen, aber auch strukturrei-

che Gärten, Streuobstwiesen und Parkanlagen im Siedlungsbereich. Als Wochenstu-

ben werden neben Baumhöhlen und Nistkästen oftmals auch Quartiere in und an Ge-

bäuden (Dachböden, Spalten) bezogen. Die Männchen schlafen auch in Spaltenver-

stecken an Bäumen und Gebäuden. Gegenüber seiner üblichen Quartiere in Gehölz-

beständen und an Gebäuden bezieht das Braune Langohr im Winter bei kälteren Tem-

peraturen auch unterirdische Quartiere wie Bunker, Keller oder Stollen.  

Große Mausohren sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften mit 

einem hohen Wald- und Gewässeranteil leben. Die Jagdgebiete liegen meist in ge-

schlossenen Waldgebieten. Bevorzugt werden Altersklassen-Laubwälder mit geringer 

Kraut- und Strauchschicht und einem hindernisfreien Luftraum bis in 2 m Höhe (z. B. 

Buchenhallenwälder). Seltener werden auch andere Waldtypen oder kurzrasige Grün-
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landbereiche bejagt. Die Wochenstuben befinden sich häufig auf warmen, geräumigen 

Dachböden von Kirchen und anderen großen Gebäuden. Sommerquartiere von Männ-

chen finden sich in Dachstöcken und Türmen, in Baumhöhlen und Fledermauskästen. 

Die Winterquartiere liegen meist in Höhlen, Stollen, Bunkeranlagen und Bergkellern. 

Die Rauhautfledermaus gilt als typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften 

mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommt. Als Jagdgebiete eignen sich in-

sektenreiche Waldränder, Gewässerufer und Feuchtgebiete in Wäldern. Besiedelt wer-

den Laub- und Kiefernwälder, wobei Auwaldgebiete in den Niederungen größerer 

Flüsse bevorzugt werden. Als Sommer- und Paarungsquartiere werden Spaltenverste-

cke an Bäumen bevorzugt, die meist im Wald oder an Waldrändern in Gewässernähe 

liegen. Die Überwinterungsquartiere liegen vor allem außerhalb von Nordrhein-Westfa-

len. Dort werden vorzugsweise Spaltenquartiere und Hohlräume an Bäumen und Ge-

bäuden aufgesucht.  

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, 

vor allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdge-

biete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im 

Siedlungsbereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufge-

sucht. Die Sommerquartiere und Wochenstuben finden sich in einem breiten Spektrum 

an Spaltenräumen von Gebäuden (Verkleidungen, Zwischendächer). Einzeltiere kön-

nen auch in Felsspalten und hinter Rinde von Bäumen vorkommen. Die Winterquar-

tiere befinden sich ebenfalls an Gebäuden. Größere Gruppen überwinternder Tiere 

kommen in Felsspalten und in unterirdischen Kellern, Tunneln und Höhlen vor.  

Vögel 

Der Bluthänfling bevorzugt als typische Vogelart ländlicher Gebiete offene mit He-

cken, Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flächen mit einer samentragen-

den Krautschicht. In Siedlungsbereichen kommt er in Gärten, Parkanlagen und auf 

Friedhöfen vor. Der bevorzugte Neststandort befindet sich in dichten Büschen und He-

cken.  

Der Feldsperling besiedelt die halboffene Agrarlandschaft mit einem hohen Grünlan-

danteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus kommt er in den 

Randbereichen ländlicher Siedlungen vor, wo er in Obst- und Gemüsegärten oder 

Parkanlagen lebt. Er ist dabei jedoch sehr stark an Offenlandschaften mit landwirt-

schaftlicher Nutzung gebunden. 

Früher kam der Gartenrotschwanz häufig in reich strukturierten Dorflandschaften mit 

alten Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und lich-

ten, alten Mischwäldern vor. Mittlerweile konzentrieren sich die Vorkommen in Nord-

rhein-Westfalen auf die Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf san-

dige Kiefernwälder. Zur Nahrungssuche bevorzugt der Gartenrotschwanz Bereiche mit 

schütterer Bodenvegetation. Das Nest wird meist in Halbhöhlen in 2 bis 3 m Höhe über 

dem Boden angelegt, zum Beispiel in alten Obstbäumen oder Kopfweiden.  

Der Girlitz bevorzugt ein trockenes und warmes Klima, welches in NRW nur regional, 

bzw. in bestimmten Habitaten zu finden ist. Daher sind Städte als Lebensraum für 
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diese Vogelart von besonderer Bedeutung, da in ihnen zu jeder Jahreszeit ein milderes 

und trockeneres Mikroklima herrscht als in ländlichen Gebieten. Dort bewohnt er Fried-

höfe, Parks und Kleingartenanlagen. Nester werden bevorzugt in Nadelbäumen ge-

baut. 

Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Kolo-

niebrüter bevorzugt sie frei stehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dör-

fern und Städten. Die Lehmnester werden an den Außenwänden der Gebäude an der 

Dachunterkante, in Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervorsprüngen 

angebracht. Bestehende Kolonien werden oft über viele Jahre besiedelt, wobei Altnes-

ter bevorzugt angenommen werden.  

Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kul-

turlandschaft angesehen werden. Die Besiedlungsdichte wird mit zunehmender Ver-

städterung der Siedlungsbereiche geringer. In typischen Großstadtlandschaften fehlt 

sie. Die Nester werden in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z. B. Viehställe, Scheu-

nen, Hofgebäude) aus Lehm und Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den Vorjahren 

werden nach Ausbessern wieder angenommen. Die Nahrungsjagd erfolgt meist in 

Nestnähe, wo sich daher üblicherweise offene Grünlandflächen befinden.  

Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffenen Landschaften, die in engem Kon-

takt zu menschlichen Siedlungsbereichen stehen. Als Jagdgebiete werden Viehweiden, 

Wiesen und Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben sowie Brachen aufge-

sucht. Als Nistplatz und Tagesruhesitz werden störungsarme, dunkle, geräumige Ni-

schen in Gebäuden genutzt, die einen freien An- und Abflug gewähren (z.B. Dachbö-

den, Scheunen, Taubenschläge, Kirchtürme). Eine Kombination aus geeigneten Brut-

plätzen mit günstigen Nahrungsgebieten ist für die Schleiereule unerlässlich. Die Jagd 

findet in offenem Gelände entlang von Siedlungen, entlang von Straßen und Wegen, 

Hecken, Rainen, Gräben, Kleingewässern und weniger bevorzugt an Waldrändern 

statt.  

Der Star besitzt Vorkommen in einer Vielzahl von Lebensräumen. Als Höhlenbrüter be-

nötigt er Gebiete mit einem ausreichenden Angebot an Brutplätzen (z. B. ausgefaulte 

Astlöcher, Buntspechthöhlen) und angrenzenden offenen Flächen zur Nahrungssuche. 

Ursprünglich ist die Art ein Charaktervogel der nacheiszeitlich von Huftieren beweide-

ten, halboffenen Landschaften und feuchten Grasländer gewesen und besiedelt heut-

zutage bevorzugt strukturreiche Extensivgrünländer. 

Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe 

menschlicher Siedlungen vor. Selbst in großen Städten fehlt er nicht, dagegen meidet 

er geschlossene Waldgebiete. Die Jagd findet über freien Flächen mit niedriger oder 

lückiger Vegetation statt. Als Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an natürli-

chen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden, aber auch alte Krähennester in Bäu-

men ausgewählt. 

Der Waldkauz bewohnt die strukturreiche Kulturlandschaft mit einem ausreichenden 

Nahrungsangebot und gilt als ausgesprochen reviertreu. Der Waldkauz kommt in Nord-

rhein-Westfalen ganzjährig als häufiger Standvogel vor. Besiedelt werden lichte und lü-
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ckige Altholzbestände in Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Friedhö-

fen, die ein gutes Angebot an Höhlen bereithalten. Darüber hinaus werden auch Dach-

böden und Kirchtürme bewohnt. 

Wanderfalken sind typische Fels- und Nischenbrüter, die Felswände und hohe Ge-

bäude (z.B. Kühltürme, Schornsteine, Kirchen) als Nistplatz nutzen. Der ursprüngliche 

Lebensraum des Wanderfalkens waren in NRW die Felslandschaften der Mittelgebirge. 

Mittlerweile besiedelt er vor allem Industrielandschaften entlang des Rheins und im 

Ruhrgebiet.  

7.2 Wirkungsspezifische Betroffenheiten 

Gebäudebewohnende Tierarten 

Generell können die bestehenden Gebäudestrukturen eine Lebensraumeignung für ge-

bäudebewohnende Fledermaus- und Vogelarten besitzen. Daher kann es durch poten-

zielle Umbauten zu einem potenziellen Verlust von Zwischen-, Sommer- oder Ganzjah-

resquartieren für gebäudebewohnende Fledermäuse und zu Zerstörung von Bruthabi-

taten von Vögeln kommen.  

Gehölzbrüter 

Durch die Überplanung der derzeit kleinflächig als Grünflächen ausgebildeten Bereiche 

mit Gehölzbestand kann ein Lebensraum des Bluthänflings oder des Girlitzes betroffen 

sein. Im Zuge der Baufeldräumung werden Gehölze gerodet, wobei insbesondere nicht 

flügge, im Nest befindliche Jungvögel der Arten verletzt oder getötet werden können, 

wodurch ein Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgelöst würde.  

Darüber hinaus könnten dauerhaft Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Bluthänflings 

und des Girlitzes überplant werden. 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht voll-

ständig auszuschließen. Da diese Strukturen dauerhaft entfernt werden, ist auch eine 

Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht vollständig auszuschließen.  

Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1. Nr. 2 BNatSchG, wie etwa durch eine Sil-

houettenwirkung, wird als unwahrscheinlich eingestuft. Ebenfalls kommt es durch das  

Vorhaben nicht zu Zerschneidungswirkungen oder zu erheblichen Störungen auf an-

grenzenden Flächen.  

7.3 Vermeidungsmaßnahmen  

Gebäudebewohnende Tierarten 

Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der gebäudebewohnenden Fleder-

mäuse und Vögel gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann nicht vollständig ausgeschlos-

sen werden. Gebäude sind daher vor einem potenziellen Umbau auf das Vorkommen 

von Fledermäusen und Vögeln zu untersuchen. Es ist eine Sichtkontrolle der Gebäude 

auf Spuren, Quartiere und Individuen von Fledermäusen und Vögeln durchzuführen.  
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Sollten bei der Untersuchung entsprechende Hinweise auf das Vorkommen von Fle-

dermäusen oder Vögeln gefunden werden, ist die Beeinträchtigung von Lebensstätten 

bereits vor Beginn der Abbrucharbeiten durch die Schaffung entsprechender Ersatzle-

bensstätten zu kompensieren. Sollte die Errichtung einer Ersatzlebensstätte erforder-

lich sein, so ist deren Herstellung (Art, Umfang, Lage etc.) im Vorfeld mit der Unteren 

Naturschutzbehörde abzustimmen.  

Gehölzbrüter 

Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf ein Vorkommen von 

Bluthänfling oder Girlitz, was nicht ausschließt, dass die Arten in den Gehölzen brüten 

könnten. Allerdings ist die Anwesenheit der Arten im Plangebiet rein spekulativ und vor 

dem Hintergrund der Kleinflächigkeit des Gehölzbestandes auch als unwahrscheinlich 

einzustufen. Im Sinne eines Worst-Case-Szenarios wird es als ausreichend erachtet, 

eine Tötung und/oder Verletzung von Bluthänflingen und Girlitzen zu vermeiden. Dies 

wird erreicht, indem die in Kapitel 6.3.1 aufgeführten Bauzeitenregelungen zum Schutz 

häufiger und verbreiteter Vogelarten Anwendung finden. Die Arten finden in den Gehöl-

zen der angrenzenden Grünflächen mindestens gleichwertige Bruthabitate vor, so dass 

eine Gefährdung der lokalen Population des Bluthänflings und des Girlitzes infolge des 

Bauleitplanverfahrens nicht erwartet wird.   
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8.0 Zusammenfassung 

Der ursprüngliche Verbrauchermarkt im Plangebiet wurde durch einen neuen Betreiber 

übernommen. Nach der Übernahme des Betriebes sind bauliche Veränderungen inner-

halb des Marktes geplant. Ziel ist es, den eingeführten Standort in seinem Bestand zu 

sichern und ihm perspektivische Nutzungsspielräume im Rahmen des gesamtstädti-

schen Einzelhandelskonzept zu ermöglichen. Da das bisherige Planungsrecht (Fest-

setzung eines Gewerbegebietes) entgegensteht, soll der Bebauungsplan neu aufge-

stellt werden. 

Perspektivisch soll zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche, im speziellen des 

Nebenzentrums Boele, an diesem Standort der Einzelhandel gemäß dem Einzelhan-

delskonzept der Stadt Hagen aus dem Jahr 2023 gesteuert werden.  

Um die planungsrechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, ist die Aufstellung des Be-

bauungsplanes 1/23 (712) „SO Einkaufszentrum Bathey“ erforderlich. Der Rat der 

Stadt Hagen hat daher in seiner Sitzung am 21.09.2023 die Einleitung des Bauleitplan-

verfahrens beschlossen. 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-

tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 

Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) „SO Einkaufszentrum 

Bathey“ der Stadt Hagen werden Wirkungen auf die folgenden Lebensraumtypen ent-

stehen können:  

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Vegetationsarme oder freie Biotope 

• Gärten 

• Gebäude  

Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfa-

len“ für das Messtischblatt 4510 „Witten“, Quadrant 4 erbringt Hinweise auf 34 Arten, 

die als planungsrelevant gelten (fünf Säugetierarten, 26 Vogelarten, zwei Amphibienar-

ten und eine Reptilienart). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht genannt.  

Im Rahmen der Ortsbegehungen am 27. Oktober und 9. Dezember 2023 erfolgte eine 

Plausibilitätskontrolle. Dabei wurde überprüft, ob die Arten der Artenliste im Plangebiet 

bzw. im Untersuchungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tat-

sächlich vor-kommen bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem 

geplanten Vorhaben betroffen sein könnten.  

Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen pla-

nungsrelevanten Arten.  
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Häufige und weit verbreitete Arten 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der häufi-

gen und verbreiteten Vogelarten wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Ver-

meidungsmaßnahmen ausgeschlossen: 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruchnahme 

von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. Septem-

ber) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen sind dement-

sprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchzuführen. Im 

Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen außerhalb dieses Zeitraumes ist 

durch eine umweltfachliche Baubegleitung sicherzustellen, dass bei der Entfernung 

von Vegetationsbeständen die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel 

sind. 

Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallage-

rung etc.) sind auf zukünftig versiegelte bzw. überbaute Bereiche zu beschränken. Da-

mit wird sichergestellt, dass zu erhaltende Gehölz- und Vegetationsbestände der nähe-

ren Umgebung vor Beeinträchtigung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion 

als Lebensraum übernehmen können. 

Planungsrelevante Arten 

Generell können die bestehenden Gebäudestrukturen eine Lebensraumeignung für ge-

bäudebewohnende Fledermaus- und Vogelarten besitzen. Daher kann es durch poten-

zielle Umbauten zu einem potenziellen Verlust von Zwischen-, Sommer- oder Ganzjah-

resquartieren für gebäudebewohnende Fledermäuse und zu Zerstörung von Bruthabi-

taten von Vögeln kommen.  

Durch die Überplanung der derzeit kleinflächig als Grünflächen ausgebildeten Bereiche 

mit Gehölzbestand kann ein Lebensraum des Bluthänflings oder des Girlitzes betroffen 

sein. Im Zuge der Baufeldräumung werden Gehölze gerodet, wobei insbesondere nicht 

flügge, im Nest befindliche Jungvögel der Arten verletzt oder getötet werden können, 

wodurch ein Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgelöst würde.  

Darüber hinaus könnten dauerhaft Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Bluthänflings 

und des Girlitzes überplant werden. 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht voll-

ständig auszuschließen. Da diese Strukturen dauerhaft entfernt werden, ist auch eine 

Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht vollständig auszuschließen.  

Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1. Nr. 2 BNatSchG, wie etwa durch eine Sil-

houettenwirkung, wird als unwahrscheinlich eingestuft. Ebenfalls kommt es durch das  

Vorhaben nicht zu Zerschneidungswirkungen oder zu erheblichen Störungen auf an-

grenzenden Flächen.  

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-

entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 

verboten ist, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre  
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Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädi-

gen oder zu zerstören.  

Vermeidungsmaßnahmen  

Gebäudebewohnende Tierarten 

Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der gebäudebewohnenden Fleder-

mäuse und Vögel gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann nicht vollständig ausgeschlos-

sen werden. Gebäude sind daher vor einem potenziellen Umbau auf das Vorkommen 

von Fledermäusen und Vögeln zu untersuchen. Es ist eine Sichtkontrolle der Gebäude 

auf Spuren, Quartiere und Individuen von Fledermäusen und Vögeln durchzuführen.  

Sollten bei der Untersuchung entsprechende Hinweise auf das Vorkommen von Fle-

dermäusen oder Vögeln gefunden werden, ist die Beeinträchtigung von Lebensstätten 

bereits vor Beginn der Abbrucharbeiten durch die Schaffung entsprechender Ersatzle-

bensstätten zu kompensieren. Sollte die Errichtung einer Ersatzlebensstätte erforder-

lich sein, so ist deren Herstellung (Art, Umfang, Lage etc.) im Vorfeld mit der Unteren 

Naturschutzbehörde abzustimmen.  

Gehölzbrüter 

Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf ein Vorkommen von 

Bluthänfling oder Girlitz, was nicht ausschließt, dass die Arten in den Gehölzen brüten 

könnten. Allerdings ist die Anwesenheit der Arten im Plangebiet rein spekulativ und vor 

dem Hintergrund der Kleinflächigkeit des Gehölzbestandes auch als unwahrscheinlich 

einzustufen. Im Sinne eines Worst-Case-Szenarios wird es als ausreichend erachtet, 

eine Tötung und/oder Verletzung von Bluthänflingen und Girlitzen zu vermeiden. Dies 

wird erreicht, indem die in Kapitel 6.3.1 aufgeführten Bauzeitenregelungen zum Schutz 

häufiger und verbreiteter Vogelarten Anwendung finden. Die Arten finden in den Gehöl-

zen der angrenzenden Grünflächen mindestens gleichwertige Bruthabitate vor, so dass 

eine Gefährdung der lokalen Population des Bluthänflings und des Girlitzes infolge des 

Bauleitplanverfahrens nicht erwartet wird.   

Ergebnis 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/23 (712) „SO Einkaufszentrum Bathey“ der 

Stadt Hagen hat, bei Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen keine artenschutzrecht-

lichen Auswirkungen auf die genannten planungsrelevanten Arten.  

 

Warstein-Hirschberg, Juni 2024 

 

 

 

Bertram Mestermann 

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
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1 Situation und Aufgabenstellung 

Der Auftraggeber betreibt eine Marktkauf-Filiale an der Kabeler Straße in Hagen-Bathey. 
Im Rahmen von Umbaumaßnahmen im Inneren des Gebäudes soll ein zusätzliches Leer-
gutlager südlich angrenzend an das Bestandsgebäude errichtet werden. Für diese Erweite-
rung sowie die damit verbundenen Nutzungen ist eine schalltechnische Untersuchung zu 
den dadurch zusätzlich entstehenden Gewerbelärmimmissionen durchzuführen. Weitere 
relevante Um- oder Neubaumaßnahmen im Außenbereich sind nicht vorgesehen. 

Ein Übersichtslageplan der örtlichen Gegebenheiten mit Lage der Filiale ist in Anlage 1 
dargestellt. Eine Darstellung des Simulationsmodells sowie der berücksichtigten Immissi-
onsorte wird in der Anlage 2 gezeigt.  

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die in Verbindung mit 
der Nutzung des Leergutlagers zu erwartenden Gewerbelärmimmissionen auf Grundlage 
der zur Verfügung gestellten Planunterlagen und Nutzungsangaben [15] sowie eigener 
Messergebnisse gemäß den Vorgaben der TA Lärm [2] in Verbindung mit den Vorgaben 
der DIN 9613 2 [4] mittels eines digitalen Simulationsmodells zu ermitteln und zu beurtei-
len. 
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien 

Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[1]  

 

 

 
 

[2]  
 

 
 

  

 

[3]  

 

  

[4]  

 

  
 

 

[5]  

 

  

[6]  

 

  

[7]  
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[8]  

 

 

 

 

[9]  

 

  

[10]  

 

 

 

[11]  

 

 

  

[12] 

 

 
  

[13] 
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[15] 
  

  

[16]    

 

[17] 

 

 

  

 

Kategorien: 
G:  Gesetz N:  Norm 
V:  Verordnung RIL:  Richtlinie 
VV:  Verwaltungsvorschrift Lit:  Buch, Aufsatz, Berichtigung 
RdErl.:  Runderlass P:  Planunterlagen / Betriebsangaben 
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3 Örtliche Gegebenheiten und Nutzungsansätze 

Das zu untersuchende Leergutlager mit der zugehörigen Marktkauf-Filiale befindet sich im 
Norden der Stadt Hagen im Stadtteil Bathey im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
4/63 "Bathey Süd" [16] innerhalb eines festgesetzten Gewerbegebietes. Nördlich des Be-
triebsgrundstücks verläuft die Kabeler Straße, westlich die Dortmunder Straße. Weiter süd-
lich befindet sich die A1 mit der Anschlussstelle Hagen-Nord. Erste Wohnnutzungen be-
finden sich im Bereich des Bebauungsplans Nr. 4/63 ebenfalls innerhalb von Gewerbege-
bieten. Für die nächstgelegene Wohnnutzung außerhalb dieses Bebauungsplans liegen 
keine weiteren Bebauungspläne vor. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort wird hier eine 
Einstufung im Sinne eines Mischgebietes angenommen. 

Gemäß Angaben des Auftraggebers sind am Leergutlager pro Tag bis zu drei Lkw zu er-
warten, welche jeweils mit bis zu 32 Paletten beladen sind. Die Verladung der Paletten 
erfolgt seitlich mittels Elektrostaplern. 
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4 Beurteilungsgrundlagen der TA Lärm 

4.1 Immissionsrichtwerte / zulässige geräuschspitzen der TA Lärm 

Gemäß den Anforderungen der TA Lärm [2] soll die Gesamtbelastung aus den Geräuschen 
von gewerblichen Anlagen (Vorbelastung zzgl. Zusatzbelastung) am maßgeblichen Immis-
sionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreiten. Der maßgebliche Immissionsort 
liegt 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärks-
ten betroffenen schutzbedürftigen Raumes. Die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte 
für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden (Nummer 6.1 der TA Lärm) sind in der nach-
folgenden Tabelle 4.1 aufgeführt. 

Tabelle 4.1:  Immissionsrichtwerte der TA Lärm [2] 

Gebietsausweisung 
Immissionsrichtwerte [dB(A)] 

Tag Nacht 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsge-
biete (WA) 

55 40 

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete (MI) 60 45 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Industriegebiete (GI) 70 70 

 

Einzelne Impulse dürfen den Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [2] im Tageszeitraum um 
nicht mehr als 30 dB(A) und im Nachtzeitraum um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten sowie reinen Wohngebieten 
(WA/WR) ist während der Ruhezeiten ein Zuschlag von 6 dB zu den berechneten Schal-
limmissionen zuzurechnen. Die Ruhezeiten mit erhöhter Empfindlichkeit sind wie folgt de-
finiert: 

An Werktagen:    06.00 bis 07.00 Uhr 
     20.00 bis 22.00 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen:  06.00 bis 09.00 Uhr 
     13.00 bis 15.00 Uhr 
     20.00 bis 22.00 Uhr 
 

In Misch-, urbanen bzw. Gewerbe- und Industriegebieten sind keine Zuschläge für Tages-
zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit zu berücksichtigen.  
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4.2 Vorbelastung und angestrebter anteiliger Immissionsrichtwert 

Die Anforderungen der TA Lärm beziehen sich auf die Summe aller Immissionen, d.h. auch 
der Gewerbelärm von Nachbarbetrieben ist zu berücksichtigen. Gemäß TA Lärm gilt:  

Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht ver-
sagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den 
Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von 
der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach 
Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet 

In der Umgebung der Marktkauf-Filiale befinden sich weitere immissionsrelevante gewerb-
liche Nutzungen, die eine Vorbelastung an der zu untersuchenden schutzbedürftigen Be-
bauung verursachen. Die Höhe dieser Vorbelastung ist unbekannt. Im Rahmen dieser Un-
tersuchung erfolgt keine detaillierte Ermittlung der Vorbelastung durch die umliegenden 
gewerblichen Betriebe. 

Das geplante Leergutlager ist als zusätzliche Anlage auf dem Gelände der Marktkauf-Filiale 
zu betrachten, das die bestehende Nutzung ergänzt. Das Leergutlager und alle zugehöri-
gen Vorgänge sind als relevante Änderung und Erweiterung zum Bestand zu bewerten. 

Gemäß der TA Lärm Punkt 2.2 bilden die Flächen, in denen die von einer Anlage (hier: 
Leergutlager) ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger 
als 10 dB unter dem für diese Flächen maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, den Ein-
wirkungsbereich einer Anlage. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass, wenn für den neu 
hinzukommenden Anlagenteil mit allen zugehörigen Nutzungen und Vorgängen nachge-
wiesen werden kann, dass die Immissionen, die durch diese Nutzung verursacht werden, 
an den maßgebenden schützenswerten Bebauungen im Umfeld 10 dB unterhalb der je-
weils zulässigen Immissionsrichtwerte (abhängig von der jeweiligen Gebietseinstufung) lie-
gen, diese untersuchten Bebauungen im Umfeld nicht mehr im Einwirkungsbereich dieses 
Anlagenteils (Leergutlager) liegen. Die Nutzung des neuen Leergutlagers führt dann in 
Summe mit den vorhandenen Emissionen der Marktkauf-Filiale nicht zu einer relevanten 
Erhöhung der Schallimmissionen im Umfeld.  

Die übrigen Nutzungen auf dem Betriebsgelände ändern sich durch das Bauvorhaben nicht 
bzw. nur unwesentlich. Mit der Berücksichtigung von um 10 dB reduzierten anteiligen Im-
missionsrichtwerten an den maßgebenden schützenswerten Bebauungen im Umfeld wer-
den die vorhandenen schalltechnisch relevanten Vorgänge und technischen Einrichtungen 
der Marktkauf-Filiale als Vorbelastung berücksichtigt. Bei dieser Vorgehensweise werden 
nur die neuen Vorgänge und Nutzungen, die in Verbindung mit des Leergutlagers stehen, 
schalltechnisch untersucht. 

Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise mit Berücksichtigung der um 10 dB gemin-
derten Immissionsrichtwerte wird eine schalltechnische Irrelevanz des geplanten Vorha-
bens untersucht. Eine Berücksichtigung der Vorbelastung von umliegenden gewerblichen 
Nutzungen ist nicht erforderlich. 
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5 Ermittlung der Schallimmissionen 

5.1 Allgemeine Vorgehensweise  

Die Ermittlung der Schallimmissionen erfolgt rechnerisch getrennt für den Tages- und 
Nachtzeitraum, auf Grundlage von Literaturdaten / eigenen Messergebnissen vergleichba-
rer Nutzungen, unter Berücksichtigung der Planunterlagen und Nutzungsangaben [15] mit 
dem Rechenprogramm SoundPLAN Version 9.0. 

Die immissionsrelevanten Geräuschquellen werden in dem digitalen Simulationsmodell in 
Form von Ersatzlinien- und Ersatzflächenschallquellen, deren Lage in Anlage 3 dargestellt 
ist, berücksichtigt. 

Ausgehend von diesen Emissionsgrößen erfolgte auf Grundlage der Rechenvorschriften 
der DIN ISO 9613-2 [4] in Verbindung mit der DIN EN 12354-4 [5] die Bestimmung der im 
Bereich der zum Bauvorhaben nächstgelegenen Wohnnutzungen vorliegenden Schal-
limmissionen. 

Die Bestimmung der meteorologischen Dämpfung Cmet nach DIN ISO 9613-2 erfolgt ge-
mäß den Empfehlungen des LANUV NRW [12] auf Grundlage der in der nachfolgenden 
Tabelle 5.1 aufgeführten Meteorologiefaktoren C0 für die Station Essen. 

Tabelle 5.1:  Meteorologiefaktoren C0 [dB] gemäß für die Station Essen 

Station 

Mitwindrichtung für die Ausbreitung von der Quelle zum  
Immissionsort C0 [dB] 

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

Essen 3,0 3,2 3,0 2,5 1,9 1,5 1,3 1,4 1,5 1,7 2,0 2,5 

Die hier dargestellten Berechnungsergebnisse basieren auf einer Schallausbreitungsrech-
nung auf Grundlage des 5-Sekunden-Taktmaximalpegels LAFTeq. Die Impulshaltigkeit der 
Geräusche ist damit berücksichtigt. 

5.2 Schallemissionsgrößen 

5.2.1 Fahrbewegungen 

Die Schallemissionen der Fahrbewegungen von Lkw werden als Ersatzlinienschallquellen 
digitalisiert und auf Grundlage der Parkplatzlärmstudie [11], der Erhebung der Schriften-

[13] / [14] sowie 
eigener Messergebnisse ermittelt. Die Schallleistungspegel der Fahrgeräusche von Pkw 
und Lkw können bei langsamer Fahrt mit folgender Formel berechnet werden: 

 

Darin sind 

 = der resultierende Schallleistungspegel; 
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 =  der über 1 h gemittelte Schallleistungspegel für 1 Bewegung und 1 m 
Fahrtweg, hier:  63 dB(A)/m für Lkw (> 105kW, ohne Kühlag-
gregat);  

   = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen; hier 0 dB für Asphalt; 

n = Anzahl der Kfz-Fahrten der Leistungsklasse in der Beurteilungszeit ; 

I = Länge des Streckenabschnittes [m]; 

T =  Bezugszeit = 1h; 

Tr =  die Beurteilungszeit [h] (hier: 16 Stunden tags). 

Die Schallleistungspegel der Lkw-Fahrbewegungen werden im digitalen Simulationsmo-
dell 1 m oberhalb der Geländeoberfläche gleichmäßig in Form von Linienschallquellen mo-
delliert. 

Für den ca. 304 m langen Anfahrweg zum Leergutlager ergibt sich bei 3 Lkw am Tag ein 
auf die jeweilige Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel von LWAr  = 80,6 dB(A), 
für die etwa 155 m lange Ausfahrt LWAr  = 77,6 dB(A).  

5.2.2 Einzelgeräusche Lkw 

Aus dem im Folgenden für verschiedene Einzelgeräusche bestimmten zeitlich gemittelten 
Schallleistungspegel LWAT,1h für einen Vorgang pro Stunde, können mit Hilfe der nachfol-
gend aufgeführten Formel die Beurteilungsschallleistungspegel bestimmt werden: 

 

Darin sind: 

   = der Taktmaximal - Schallleistungspegel; 

  =  der über 1 h gemittelte Taktmaximal - Schallleistungspegel für 1 Vorgang 

n = Anzahl der Vorgänge 

T =  Bezugszeit = 1h; 

Tr =  die Beurteilungszeit [h] (hier: 16 Stunden tags). 

Ein Rangiervorgang eines Lkw mit Rückwärtsfahrsignal innerhalb einer Stunde führt gemäß 
[13] / [14] zu den in der nachfolgenden Tabelle 5.2 aufgeführten zeitlich gemittelten Schall-
leistungspegeln LWAT,1h.  



 

F 10235-1 
14.02.2024 

             
 
 

Seite 14 von 21 

Tabelle 5.2:  Herleitung des Emissionsansatzes für den Rangiervorgang eines Lkw mit 
Rückfahrwarnsignal 

Geräuschart 

LWA,max 

(arith. Mittel) 

[dB(A)] 

Anzahl 

Einwirkzeit 
LWAT,1h

 

[dB(A)] [min] [s] 5-s-T. 

Kurzfahrt, Rangieren, 
Leerlaufgeräusch 

99 1 2  24 84,2 

Rückwärtsfahrwarner 101 1  30 6 80,2 

Türenschlagen 100 2  10 2 74,4 

Motorstart 100 1  5 1 71,4 

Betriebsbremse 108 1  5 1 79,4 

Summe      87,0 

Die Lage der Ersatzflächenschallquelle für Abstellvorgänge von Lkw ist in der Anlage 3 
dargestellt. 

Für den Rangierbereich der Lkw ergibt sich für insgesamt 3 Lkw innerhalb des Tageszeit-
raums ein auf die Beurteilungszeit bezogenen Schallleistungspegel LWAr = 79,7 dB(A). Zu-
sätzlich wird zur Berücksichtigung der Tonhaltigkeit eines Rückfahrwarnsignals ein Zu-
schlag von KT = 3 dB berücksichtigt. 

5.2.3 Verladegeräusche 

Die Verladung des Leerguts erfolgt seitlich der Lkws mittels Elektrostaplern. Gemäß Stu-
dien [13] kann für einen mittleren Arbeitszyklus eines Elektrostaplers ein Schallleistungs-
pegel von LWA = 90 dB(A) angesetzt werden. Bei einer angenommenen durchschnittlichen 
Verladedauer von 30 Minuten pro Lkw und 3 Lkw pro Tag ergibt sich ein auf die Beurtei-
lungszeit bezogenen Schallleistungspegel LWAr = 79,7 dB(A). 

5.2.4 Innenpegel Leergutlager 

Der Innenpegel im Leergutlager lässt sich gemäß DIN EN 12354-4 [6] entsprechend der 
folgenden Formel berechnen: 

 

Darin sind: 

LWAT = Schallleistungspegel als Anregung im Innenraum [dB(A)],  
hier: LWAT = 79,7 dB(A) als auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleis-
tungspegel für 30 Minuten Staplerverkehr pro Lkw innerhalb des Lager 
(insgesamt 90 Minuten) 



 

F 10235-1 
14.02.2024 

             
 
 

Seite 15 von 21 

AS = äquivalente Absorptionsfläche [m²], mit AS = Ai i. 

hier: AS = 33 m 

Ai = Teil-Oberfläche im Innenraum [m²] 
hier: ca. 800 m² geschlossene Fläche und 9 m² offene Flächen (Tor)  

 =  = 0,03 für geschlossene Flä-
 = 1 für offene Flächen 

Aus den oben dargestellten, äquivalenten Absorptionsflächen ergibt sich unter Berücksich-
tigung des berechneten Schallleistungspegel ein auf die jeweilige Beurteilungszeit gerech-
neter Innenpegel von Lp,in = 70,5 dB(A). 

5.2.5 Schallabstrahlung der Hallen 

Die Schallabstrahlung über die Außenbauteile von Gebäuden wird gemäß DIN EN12354-4 
[5] mit der nachfolgenden Formel bestimmt: 

 

Darin sind: 

LW = der Schallleistungspegel in dB;  

Lp,in = der mittlere Schalldruckpegel im Abstand von etwa 1 bis 2 m von der In-
nenseite des Segments in dB; hier: Lp,in = 70,5 dB(A)/m². 

Cd = der Diffusitätsterm für das Innenschallfeld in dB, hier: Cd = -3 dB; 

R' = das Bau-Schalldämm-Maß für ein Bauteil in dB, hier:  
R' = 20 dB für Trapezbleche 
R' = 0 dB für offenes Tor; 

S = die Fläche des Segments in m²; 

S0 = die Bezugsfläche in m², hier S0 = 1 m². 

Die sich anhand des ermittelten Innenpegels sowie der berücksichtigten Schalldämmmaße 
ergebenden Schallleistungspegel der einzelnen Bauteile sind im Datenanhang dargestellt. 

5.3 Ergebnis der Immissionsberechnungen und deren Beurteilung 

Es erfolgten Immissionsberechnungen für die in der Anlage 2 dargestellten 8 Immission-
sorte in der Umgebung. Die Ergebnisse der Immissionsberechnung für die in Kapitel 3 auf-
gezeigte Frequentierung sind detailliert der Anlage 3 sowie der nachfolgenden Tabelle 5.3 
für das maßgebende Geschoss zu entnehmen. 
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Tabelle 5.3:  Beurteilungspegel für das maßgebende Geschoss 

Immissionsorte 
ant. Immissi-
onsrichtwert 

Beurteilungs-
pegel Lr 

Überschrei-
tung IRW 

Nr. Bezeichnung 
Gebietsein-

stufung 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

[dB(A)] [dB(A)] [dB] 

01 In der Krone 10 GE 55 40 38 - - - 

02 In der Krone 5 GE 55 40 33 - - - 

03 In der Krone 1 GE 55 40 37 - - - 

04 Batheyer Straße 89 GE 55 40 32 - - - 

05 Kabeler Straße 62 GE 55 40 27 - - - 

06 Kabeler Straße 62 GE 55 40 25 - - - 

07 Batheyer Straße 97 MI 50 35 27 - - - 

08 Batheyer Straße 97 MI 50 35 28 - - - 

 

Es bedeuten: 

IRW = Immissionsrichtwert in dB(A) 

Lr = Beurteilungspegel Gewerbelärm in dB(A) 

Wie die in der oben aufgeführten Tabelle 5.3 dargestellten Ergebnisse der Immissionsbe-
rechnungen zeigen, werden die um 10 dB reduzierten, anteiligen Immissionsrichtwerte mit 
den berücksichtigten Ansätzen deutlich unterschritten. Das Leergutlager ist somit für die 
umliegende Bebauung als schalltechnisch irrelevant zu betrachten. 

5.4 Spitzenpegelkriterium der TA Lärm 

Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird gemäß der TA Lärm ebenfalls die Einhal-
tung der zum Tages- und Nachtzeitraum zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen unter-
sucht.  

Folgende maximale Schallereignisse werden mit den im Folgenden aufgelisteten maxima-
len Schallleistungspegeln berücksichtigt: 

 Entlüftung einer Lkw-Betriebsbremse  LWAmax =  108 dB(A); 

 Schlagen der Gabel eines Elektrostaplers  LWAmax =   110 dB(A); 

Mit Berücksichtigung dieser maximalen Schallleistungspegel ergeben sich die in der An-
lage 3 aufgeführten Maximalpegel. Wie die Ergebnisse in Anlage 3 zeigen, werden die An-
forderungen der TA Lärm an die kurzzeitig zulässigen Geräuschspitzen an allen Immissi-
onsorten zum Tageszeitraum eingehalten. 
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5.5 Tieffrequente Geräusche, Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit   

räuschen mit vorherrschenden Energieanteilen im Frequenzbereich unter 90 Hz (tieffre-
quente Geräusche) zu beurteilen, ob hiervon schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen 
können. Hier heißt es: 

"Für Geräusche, die vorherrschenden Energieanteile im Frequenzbereich 
unter 90 Hz besitzen (tieffrequente Geräusche) ist die Frage, ob von 
ihnen schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen, im Einzelfall nach den 
örtlichen Verhältnissen zu beurteilen. Schädliche Umwelteinwirkungen 
können insbesondere auftreten, wenn bei deutlich wahrnehmbaren tief-
frequenten Geräuschen in schutzbedürftigen Räumen bei geschlossenen 
Fenstern die nach Nummer A.1.5 des Anhangs ermittelte Differenz 

  den Wert 20 dB überschreitet." 

hangs der TA Lärm heißt es weiter: 

"Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Geräusche ent-
hält DIN 45680, Ausgabe März 1997, und das zugehörige Beiblatt 1. Da-
nach sind schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten, wenn die 
in Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte nicht überschritten werden." 

 

Als ein Prüfkriterium zur Beurteilung tieffrequenter Geräusche gemäß der TA Lärm in Ver-
bindung mit der DIN 45680 66 gilt die Pegeldifferenz  innerhalb des schutzbe-
dürftigen Raumes. 

Aufgrund der zu erwartenden Tätigkeiten ist davon auszugehen, dass keine tieffrequenten 
Geräusche vorliegen. Teile der möglichen Schallemissionen (Motorgeräusche der Lkw etc.) 
besitzen zwar eine tieffrequente Charakteristik mit vorherrschenden Energieanteilen im 
Frequenzbereich unter 90 Hz. Bei Massivbauweise der vorhandenen Gebäude ist durch 
eine ausreichende Schalldämmung im tieffrequenten Bereich jedoch nicht von schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne der TA Lärm auszugehen. 

Bei Hervortreten eines oder mehrerer Einzeltöne aus dem übrigen Frequenzspektrum 
schreibt die TA Lärm einen Zuschlag  für die Tonhaltigkeit des Geräusches vor. Dieser 
Zuschlag kann pauschal 3 bzw. 6 dB betragen oder aus Messungen nach DIN 45681 
[8][9][10] bestimmt werden. Eine Tonhaltigkeit eines möglichen Rückfahrwarnsignals 
wurde mit einem Zuschlag von KT = 3 dB berücksichtigt. 

Für informationshaltige Geräusche ist ebenfalls ein pauschaler Zuschlag von  = 3 bzw. 6 
dB, je nach Auffälligkeit, vorgesehen. Im vorliegenden Fall ist nicht von einer Informations-
haltigkeit der Betriebsgeräusche auszugehen.  
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6 Statistische Sicherheit der Aussagequalität 

Die TA Lärm sieht unter Punkt A.2.6 Angaben zur Qualität der Aussage vor. Die Qualität 
der Aussage ist dabei abhängig von folgenden Faktoren: 

 Die Unsicherheit der Emission (Eingangsdaten zur Prognose) 

 Die Unsicherheit der Transmission (Berechnungsmodell der Prognose) 

 Die Unsicherheit der Immission (bei Messung von Geräuschimmissionen) 

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches 
Maß für die Qualität der Aussage lässt sich nach Veröffentlichungen des Landesumwelta-
mtes NRW aus den folgenden Teilunsicherheiten bestimmen: 

  mit  

Darin sind:  

   = Gesamtstandartabweichung als Maß für die Qualität der Aussage  

   = Standardabweichung der Unsicherheit durch die Produktionssteuerung 
Bei der Herstellung von Maschinen/Geräten 

   = Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestim-
mung der Emissionen 

   = Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten (Emissionen) 

   = Standardabweichung der Unsicherheit des Berechnungsmodells  

 

Die o.g. Formel zur Fehlerfortpflanzung gilt nur unter der Annahme einer Normalverteilung 
der auftretenden Immissionspegel, d.h. Gauß´sche Normalverteilung. Die Glockenkurve 
wird dabei vom Beurteilungspegel  (Lage und Höhe des Maximums) und der Stan-
dardabweichung der Verteilungsfunktion  (Breite der Glocke) bestimmt. Gemäß der 
Veröffentlichungen des Landesumweltamtes NRW nimmt die Gesamtstandardabweichung 

   häufig Werte zwischen 1,3 dB (Messverfahren der Genauigkeitsklasse 1) und 3,5 dB 
(Messverfahren der Genauigkeitsklasse 2) an. Sie beschreibt lediglich die Ungenauigkeiten 
der Schallleistung von Aggregaten oder Vorgängen. Für die vorliegende Untersuchung 
wurde eine Standardabweichung von ca. 1,5 dB abgeschätzt. 

Die Emissionsansätze basieren auf Untersuchungen, die aufgrund von Datenerhebungen 
und Messungen Emissionsansätze empfehlen. Diese Emissionsansätze gelten als konser-
vativ bzw. auf der sicheren Seite. 

Bezüglich der Schallausbreitungsberechnung gibt die DIN ISO 9613-2 in ihrer Tabelle 5 
geschätzte Abweichungen für unter nahezu freier Schallausbreitung berechnete Immissi-
onspegel an. Dies ist allerdings kein Maß für die Standardabweichung  im Sinne von 
o.g. Formel, sondern gibt einen Schätzwert der tatsächlichen Schwankungen der 
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Immissionspegel an. Daraus ergeben sich die dazugehörigen Standardabweichungen ge-
mäß nachfolgender Tabelle: 

Tabelle 6.1:  Standardabweichung des Prognosemodells 

Mittlere Höhe 
Abstand 

0  100 m 100  1000 m 

0  5 m   = 1,5 dB   = 1,5 dB 

5  30 m   = 0,5 dB   = 1,5 dB 

 

Es ergibt sich somit eine Gesamtstandardabweichung nach oben von:  

 

Die Sicherheit der Beurteilungspegel lässt sich mit Hilfe der Gesamtstandardabweichung 
für verschiedene Quantilen ermitteln. Angegeben wird typischerweise die obere Vertrau-
ensgrenze, unterhalb derer sich mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit alle auftretenden 
Immissionspegel befinden werden. Bei Einhaltung der angesetzten Frequentierungen und 
Emissionsansätze liegen alle Immissionspegel mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% unter-
halb: 

 
Darin sind: 

   = Obere Vertrauensgrenze 

   = Prognostizierter Immissionspegel (=Beurteilungspegel  ) 

   = Gesamtstandardabweichung der Prognose  

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass emissionsseitig eher eine Überschätzung 
der Geräuschemissionen vorliegt. Die gewählten Ansätze bilden alle eine worst-case-Situ-
ation ab. Grundsätzlich wurden ebenfalls Ansätze mit Berücksichtigung der Taktmaximal-
pegel gewählt, wodurch man bei Überlagerung der entsprechenden Geräuschkomponen-
ten sicherlich die sichere Seite abbildet. Somit ist insgesamt, aufgrund der sehr konserva-
tiven, auf der sicheren Seite liegenden Emissionsansätze, eher von einer Überschätzung 
der prognostizierten Beurteilungspegel auszugehen, so dass mit den berechneten Beurtei-
lungspegeln eher die obere Vertrauensgrenze abgebildet wird. Der damit verbundene Si-
cherheitszuschlag ist bei Immissionsberechnungen gemäß TA Lärm somit nicht erforder-
lich, da die vorliegenden Berechnungen unter Berücksichtigung von Maximalansätzen 
(Takt-Maximal-Mittelungspegels  für die Emissionsansätze) durchgeführt wurden 

- -Ansatz). Dies wird u.a. durch die Urteile des Hamburgischen OVG vom 
02.02.2011 (IIBf 90-07, Juris 102) und des OVG NRW vom 06.09.2011 (2A 2249-09, Juris 
119ff) bestätigt. 
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Ausgangssituation und Zielsetzung 1 

1 Ausgangssituation und 
Zielsetzung 
In Hagen hat die Fa. EDEKA das SB-Warenhaus real an der Kabeler Straße 25 

übernommen und plant den Umbau der bestehenden Immobilie (8.569 m² VKF 

inkl. Konzessionäre zzgl. 899 m² Verkehrsflächen1, Gesamtfläche: 9.469 m²)2. Seit 

der Übernahme des real wird am Standort bereits ein Marktkauf betrieben. Er-

gänzend zum Marktkauf sind weitere Konzessionäre bzw. deren Umstrukturie-

rung vorgesehen.  

Konkret wird in der nachfolgenden Auswirkungsanalyse folgendes Umstrukturie-

rungsszenario geprüft: 

 Marktkauf-SB-Warenhaus mit 5.384 m² VKF, 

 Getränkemarkt mit 781 m² VKF, 

 dm-Drogeriefachmarkt mit 650 m² VKF, 

 Bäcker mit 45 m² VKF, 

 Friseur mit 14 m² VKF (anteilige VKF), 

 Apotheke mit 80 m² VKF. 

Insgesamt ist folglich im Rahmen der dargestellten Umstrukturierung eine Ge-

samtverkaufsfläche von 6.954 m² (zzgl. 640 m² Verkehrsflächen) geplant. Es 

kommt somit im Zuge der Umstrukturierung zu einer Reduktion der Gesamtver-

kaufsfläche um 1.615 m² und der Gesamtfläche (inkl. Verkehrsflächen) um 1.875 

m². 

Gemäß des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Hagen 20233 lässt 

der rechtskräftige Bebauungsplan derzeit keine ausreichende Einzelhandelssteu-

erung i. S. d. EHK zu, wodurch sich für den gesamten Standort ein Erfordernis der 

Bauleitplanung zur Festschreibung des Einzelhandelsbestandes ergibt4. Für den 

Bereich des Planvorhabens (Immobilie des Marktkauf) wird gemäß EHK Hagen 

2023 eine Überplanung nach Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019 empfohlen. 

Nach Ziel 6.5-7 des LEP NRW 2019 - Überplanung von vorhandenen Standorten 

mit großflächigem Einzelhandel – „dürfen vorhandene Standorte von Vorhaben 
im Sinne des §11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung außerhalb von zentralen Ver-
sorgungsbereichen abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 als Sonder-
gebiete gemäß §11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung dargestellt und festgesetzt 

 

 

1  Im Folgenden werden die Mallflächen inkl. Windfang und Rolltreppen innerhalb der Immobilen des ehemaligen 

Real/Marktkaufs als Verkehrsflächen zusammengefasst. 

2  Die ausgewiesenen Bestands-Flächen beziehen sich auf den genehmigten Bestand des ehemaligen real-Mark-

tes. Im vorliegenden Gutachten werden für eine bessere Lesbarkeit die gerundeten Flächen aufgeführt. Die 

konkreten Flächenangaben sind in Tabelle 9 dargestellt. 

3  Stadt Hagen (2023): Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Hagen. Im Folgenden als EHK Hagen 

2023 bezeichnet. 

4  Vgl. EHK Hagen 2023, S. 210. 
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werden. Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen in der Regel auf die 
Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genießen, zu begrenzen. 
Wird durch diese Begrenzung die zulässige Nutzung innerhalb einer Frist von sie-
ben Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, sind die Sortimente und 
deren Verkaufsflächen auf die zulässigen Verkaufsflächenobergrenzen zu begren-
zen. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist 
möglich. 

Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn 
dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von 
Gemeinden erfolgt.“ 

Stadt + Handel wurde angefragt, die zu erwartenden absatzwirtschaftlichen und 

städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens zu untersuchen und letztlich zu 

bewerten, ob mit Auswirkungen für die Versorgung der Bevölkerung im Sinne § 11 

Abs. 3 BauNVO zu rechnen ist und insbesondere zu prüfen ob die genannten Vor-

gaben der Landesplanung (LEP NRW Ziel 6.5-7) eingehalten werden. 

Als Grundlage für das weitere Planverfahren werden im vorliegenden Gutachten 

folgende Punkte untersucht und bewertet: 

Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen  

 Auswirkungen auf den Bestand und/oder die Entwicklungsmöglichkeiten 

der zentralen Versorgungsbereiche und/oder die integrierte Nahversorg-

ung im Untersuchungsraum, 

Einordnung gemäß konzeptioneller Grundlagen 

 Einordnung in das EHK Hagen 2023, 

 Einordnung in die relevanten Vorgaben des REHK für das östliche Ruhrge-

biet und angrenzende Bereiche 20205, 

Einordnung gemäß landes- und regionalplanerischer Grundlagen 

 Einordnung in die relevanten Vorgaben des LEP NRW 2019.  

 

 

5  Junker + Kruse Stadtforschung Planung (2020): Regionales Einzelhandelskonzept für das Östliche Ruhrgebiet 

und angrenzen-de Bereiche (REHK) - 3. Fortschreibung (2020), Dortmund. 



 

Methodik 3 

2 Methodik 
Im Folgenden wird die dem Gutachten zu Grunde liegende Methodik dargestellt. 

Angebotsanalyse 

Es werden angesichts der vorliegenden Planungskonzeption sowie der städtebau-

lichen Ausgangslage die Sortimente Nahrungs- und Genussmittel6 und Drogerie-

waren7 (= nahversorgungsrelevant gem. Sortimentsliste der Stadt Hagen; vgl. 

EHK Hagen 2023, S. 128) für untersuchungsrelevant eingeschätzt.  

Für die Erstellung dieses Verträglichkeitsgutachtens hat Stadt + Handel die Da-

ten im Untersuchungsraum im Mai 2023 erhoben. Die Erhebung erfolgte durch 

eine Standortbegehung und sortimentsgenaue Verkaufsflächenerfassung (diffe-

renziert nach innen- und außenliegender Verkaufsfläche) der im Sinne der Unter-

suchungsfragen relevanten Betriebe bzw. Sortimente im Untersuchungsraum 

(s. u.) wie folgt: 

 Innerhalb zentraler Versorgungsbereiche: Erfassung des kompletten Be-

stands in den untersuchungsrelevanten Sortimenten im Haupt- und Rand-

sortiment; 

 Außerhalb zentraler Versorgungsbereiche: Erfassung strukturprägender 

Angebotsstandorte (inkl. Lebensmittelbetrieben in Vorkassenzonen) in 

den untersuchungsrelevanten Hauptsortimenten (mind. 300 m² VKF)8. 

Die aktuelle Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwal-

tungsgerichtes (u. a. BVerwG 4 C 14.04 und BVerwG 4 C 1.16) vom November 

2005 bzw. 2016 findet im Rahmen der Bestandsüberprüfung Anwendung. 

Die Analyse des Einzelhandelsbestandes dient in erster Linie der methodischen 

Grundlage zur Sortimentsbetrachtung und den absatzwirtschaftlichen Berech-

nungen.  

Umsatzschätzung (Bestandsumsatz/Umsatzprognose) 

Zur Beurteilung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Planvorhabens 

wird eine Umsatzschätzung der untersuchungsrelevanten Betriebe und Sorti-

mente im Untersuchungsraum durchgeführt9. Basis für die Umsatzschätzung der 

 

 

6  Inkl. Getränke und Tabakwaren. Im Folgenden als Nahrungs- und Genussmittel bezeichnet. 

7  Inkl. kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel sowie Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel. 

8  Nach fachlichem Dafürhalten kann, unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gegebenheiten, diesen 

Einzelhandelsbetrieben (außerhalb zentraler Versorgungsbereiche) eine nennenswerte Relevanz für die Ver-

sorgung der Bevölkerung attestiert werden. Neben der Struktur der örtlichen Bestandsbetriebe findet insbe-

sondere auch die Dimensionierung des Planvorhabens hierbei Berücksichtigung. Im vorliegenden Gutachten 

werden diese Betriebe, in Bezug auf die Untersuchungsfragestellung, als strukturprägende Wettbewerber be-

zeichnet. Konzessionäre des untersuchungsrelevanten Hauptsortiments wurden, sofern diese eine Funktions-

einheit mit dem strukturprägenden Betrieb bilden, mit in die Berechnung mitaufgenommen. Aufgrund des Be-

triebstyps und der Sortimentsstruktur des Planvorhabens wird das Sortiment Drogeriewaren der strukturprä-

genden Lebensmittelanbieter ebenfalls berücksichtigt, da es sich hier um typische Mitnahmeartikel im Zuge 

des Versorgungseinkaufs handelt. 

9  Alle Angaben zu Kaufkraft, Flächenproduktivitäten und Umsatz in Euro sind Bruttowerte. 
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untersuchungsrelevanten Einzelhandelsstrukturen sowie für die Umsatzprognose 

des in Rede stehenden Planvorhabens bilden: 

 Branchen- und betriebsübliche Leistungskennziffern (u. a. EHI handelsda-

ten aktuell, Retail real Estate Report Germany der Hahn-Gruppe), 

 Kennwerte aus Unternehmensveröffentlichungen, 

 laufende Auswertung von Fachliteratur, 

 Kennwerte aus Einzelhandelsgutachten aus dem Untersuchungsraum. 

Nachfrageanalyse 

Die Datenbasis der Nachfrageseite basiert auf sortimentsspezifischen, postleit-

zahlbezogenen IfH-Kaufkraftkennziffern aus dem Jahr 2022 (eigene Berechnun-

gen) für den Untersuchungsraum sowie auf Einwohnerzahlen auf Straßenab-

schnittsebene seitens der GfK 2021 und IT.NRW 2023 (31.12.2021). 

Städtebauliche Analyse 

Als Grundlage wurden die Abgrenzungen und Analysen der zentralen Versor-

gungsbereiche der kommunalen Einzelhandelskonzepte herangezogen. Die Innen-

städte, städtische Nebenzentren sowie Nahversorgungszentren sind städtebau-

rechtlich und landesplanerisch ein Schutzgut im Sinne des BauGB, der BauNVO 

und des LEP NRW.  

Hierauf basierend können Auswirkungen auf die Entwicklung der ausgewiesenen 

zentralen Versorgungsbereiche durch das Planvorhaben ermittelt und dargestellt 

werden. 

Absatzwirtschaftliche Auswirkungen  

Die Ermittlung der durch das Planvorhaben potenziell ausgelösten Umsatzumver-

teilungen ist ein wichtiger Analyseschritt der Auswirkungsanalyse. Aus diesem 

wird erkennbar, von welchen Einzelhandelsstandorten und somit letztlich aus wel-

chen Kommunen und wiederum aus welchen städtebaulichen Lagen eine Um-

satzumverteilung in welcher Größenordnung zu erwarten sein wird. Damit steht 

ein absatzwirtschaftliches Untersuchungsergebnis fest, das Rückschlüsse auf die 

daraus resultierenden Auswirkungen zulässt.  

Die Berechnung der Umsatzumverteilung erfolgt basierend auf einem Gravitati-

onsmodell. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung ist ein sogenannter realitätsna-

her Worst Case Fall10 in die Untersuchung einzustellen. 

Eingangswerte für die Umsatzumverteilungsberechnung sind neben den Daten 

des Planvorhabens, die ermittelten Verkaufsflächen, die Flächenproduktivitäten 

gemäß Unternehmensveröffentlichungen und Branchenfachliteratur sowie die 

 

 

10  Aus fachgutachterlicher Sicht ist es weder notwendig noch von der Rechtsprechung gefordert, alle Eckdaten 

möglichst nachteilig für das Vorhaben einzustellen. Dies wird im Übrigen auch nicht in der Grundsatzentschei-

dung des OVG NRW (Preussen-Park-Entscheidung, vgl. OVG NRW, Urteil vom 07. Dezember 2000, 7A D 

60/99.NE) gefordert. Vielmehr ist eine realistische Worst Case-Betrachtung und Bewertung von Vorhaben 

gefordert, die„...die realistischerweise zu erwartenden Entwicklungen in den Blick nimmt“. Vgl. BVerwG, Urteil 

vom 27. März 2013, 4 CN 6.11. 
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daraus resultierenden Umsatzsummen. Berücksichtigung finden innerhalb der 

Umsatzumverteilungsberechnung folgende Parameter: 

 die Gesamtattraktivität der erfassten Standorte unter Einbeziehung der 

Entfernung zum Vorhabenstandort, 

 Agglomerationswirkungen in den bestehenden Zentren, 

 Verkaufsflächenausstattung der untersuchten Betriebe, 

 großräumige und siedlungsstrukturelle verkehrliche Anbindung der unter-

suchten Betriebe, 

 Wettbewerbsrelevanz der Anbieter und Angebotsstandorte zum Planvor-

haben. 

Auf dieser Grundlage werden sodann Umsatzumverteilungen im Worst Case er-

mittelt. 

Die Anwendung einer fixen Umsatzumverteilungsgröße, wie etwa die in der Recht-

sprechung wiederholt angeführte 10 %-Größenordnung, ist allerdings sowohl 

fachlich als auch gemäß der aktuellen Rechtsprechung allein nicht zielführend. Bei 

kleinräumiger Betrachtungsweise innerhalb der Siedlungs- und Zentrenstruktur 

kann die Schwelle möglicher negativer städtebaulicher Auswirkungen je nach 

städtebaulicher Ausgangslage bereits bei deutlich weniger als 10 % liegen (vgl. VG 

Arnsberg 4 K 572/04; OVG Berlin-Brandenburg 3 D 7/03.NE). Gleichzeitig können 

bei Umsatzumverteilungen von über 10 % im Einzelfall negative Auswirkungen 

fehlen. Die 10 %-Größenordnung ist insofern als „Faustformel“ zu verstehen, die 

sowohl unter- als auch überschritten werden kann und im Einzelfall gleichwohl 

aufgrund der konkreten Umstände keine schädlichen bzw. nicht unwesentlichen 

Auswirkungen zu erwarten sind. 

Städtebauliche Auswirkungen des Planvorhabens  

Die zu erwartenden Umsatzumverteilungen werden für die zentralen Versor-

gungsbereiche und sonstigen Standortbereiche im Untersuchungsraum darge-

stellt und mit den Ergebnissen der Bestandsaufnahme des Städtebaus verknüpft 

und bewertet. Dadurch werden die Auswirkungen anhand vorhabenspezifischer 

Kenngrößen ebenso ablesbar wie anhand absatzwirtschaftlicher Varianten im 

Sinne eines realitätsnahen städtebaulichen Worst Case. 

Dynamische Wirkungsanalyse 

Da es sich bei dem Planvorhaben um ein Bauvorhaben in Form einer Umstruktu-

rierung handelt, wird der Markteintrittszeitpunkt des Planvorhabens mit gewisser 

zeitlicher Verzögerung stattfinden. Mit einer Marktreife des realisierten Planvor-

habens ist in frühestens zwei Jahren zu rechnen (Ende 2026). Aufgrund dieses 

Zeitrahmens sind Veränderungen im Nachfragevolumen bis zur vollständigen 

Marktwirksamkeit zu berücksichtigen. Diesbezüglich relevante Faktoren sind ins-

besondere die Bevölkerungszahl im Einzugsbereich und die Kaufkraftentwicklung 

pro Einwohner im relevanten Sortimentsbereich (hier: Entwicklung der Kaufkraft 

für den stationären Einzelhandel auf Basis der Entwicklungsdynamik in der Bran-

che und der Entwicklung der Onlineanteile).  
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In den kommenden drei Jahren (bis zur vollkommenen Marktreife des Planvorha-

bens) ist gemäß der Prognose von IT.NRW eine nahezu konstante Entwicklung der 

Bevölkerung im Untersuchungsraum zu erwarten (s. Kapitel 3.1). 

Die Ableitung der sortimentsspezifischen Nachfrageentwicklung zum Prognose-

jahr 2026 erfolgt anhand einer Auswertung der Entwicklungsdynamik der jeweili-

gen Branche auf Basis der sortimentsspezifischen Kaufkraftentwicklungen der 

vergangenen 10 Jahre (IfH 2014 - 2024) sowie unter Berücksichtigung der Ent-

wicklung des Onlineanteils in den jeweiligen Branchen und der Ableitung einer 

Prognose auf Basis des HDE Online-Monitors 2017 - 2024. Dabei wurden die in 

den letzten Jahren einhergehenden Impulse und Einflüsse auf die Ausprägung der 

Branchenzahlen (bspw. COVID-19, Inflation, Wirtschaftskrise) berücksichtigt und 

i. S. eines Worst Case-Ansatzes möglichst nachteilig für die jeweilige Branche aus-

gelegt. 

Für den Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel und das Sortiment Dro-

geriewaren wird auf dieser Basis jeweils eine positive Umsatzentwicklung des sta-

tionären Handels bis Ende 2026 prognostiziert (+ 1,6 % bzw. + 2,9 %). Das heißt, 

es wird ein überdurchschnittliches Wachstum der Branchen im Vergleich zur Ent-

wicklung der Onlineanteile prognostiziert.  

Im Zuge der mit der hohen Inflationsrate verbundenen Effekte, ist für den Sorti-

mentsbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie das Sortiment Drogeriewaren 

aus fachlicher Sicht folgendes festzuhalten:  

 die in den vergangenen und auch zukünftigen Monaten (noch) hohe Infla-

tionsrate wirkt sich negativ auf die Umsätze aus, da die Verbraucher durch 

die steigenden Preise die Ausgaben zunehmend sorgfältiger planen und 

auch auf günstigere Produkte ausweichen. Gleichzeitig steigen im Zuge 

des erhöhten Preisniveaus auch die Verbrauchsausgaben im Handel. 

 weiterhin geringes Marktvolumen des Onlinehandels am Gesamtmarkt 

(vgl. HDE Online-Monitor 2024) und logistische Herausforderungen (Kühl-

kette (Nahrungs- und Genussmittel), Mindestbestellwert, Verfügbarkei-

ten). 

Inwieweit die positive Entwicklung der Kaufkraft im Bereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel und Drogeriewaren der letzten Jahre angesichts der wesentlichen Aus-

wirkungen der Inflation/Preissteigerung weiterhin anhält, ist derzeit noch nicht 

abschließend abzusehen. Angesichts dessen wird im Sinne des Worst Case-An-

satzes auf eine Berücksichtigung der positiven Kaufkraftentwicklung verzichtet 

und lediglich die nahezu konstante Bevölkerungsentwicklung der Nachfrageent-

wicklung zugrunde gelegt. 

Gleichwohl werden die für das Planvorhaben relevanten konkreten und bis zum 

erwarteten Markteintritt des Planvorhabens realisierten Einzelhandelsvorhaben 

berücksichtigt11. Dabei sind die konkret, planungsrechtlich abgesicherten weiteren 

Einzelhandelsvorhaben ebenso in die Prognose einzubeziehen, wie absehbare 

 

 

11  Huma-Urteil vom 01.12.2015 - AZ 10 D 91/13.NE. 
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Schließungen von vorhabenrelevanten Einzelhandelsbetrieben im Untersuchungs-

raum. Eine entsprechende Darstellung erfolgt in Kapitel 4.2. 
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3 Standortbeschreibung 
3.1 MAKROSTANDORT 

Die kreisfreie Stadt Hagen mit 188.713 Einwohnern12 befindet sich im Zentrum des 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Arnsberg. Der Landes-

entwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) weist Hagen die Funktion ei-

nes Oberzentrums im Ballungsgebiet des südöstlichen Ruhrgebietes zu.  

Im Norden grenzt Hagen an das Oberzentrum Dortmund. Im Osten befinden sich 

in unmittelbarer Nähe die beiden Mittelzentren Schwerte und Iserlohn sowie das 

Grundzentrum Nachrodt-Wiblingwerde. Im Süden grenzen die Grundzentren 

Schalksmühle und Breckerfeld sowie im Westen die Mittelzentren Ennepetal, Ge-

velsberg, Wetter und Herdecke an. 

Abbildung 1:  Lage in der Region 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

„Die Stadt weist mit den Autobahnen A 1, A 45 und A 46 sowie den Bundes- bzw. 
Landesstraßen B 54, B 226 und B 7/L 700 insgesamt eine sehr gute Verkehrsan-
bindung auf. […] Der Hauptbahnhof ist ein wichtiger Fern-, Regional- und S-Bahn-
hof im südöstlichen Ruhrgebiet. Im Güterverkehr zählt der Bahnhof Hagen-Vor-
halle zu den größten Rangierbahnhöfen in Deutschland. Eine Anbindung im Regi-
onalverkehr ist auch über die Bahnhöfe Vorhalle, Wehringhausen, Heubing und 
Westerbauer (S 5, S 8 bzw. S 9), Oberhagen, Dahl und Rummenohl (Volmetal-
bahn) sowie Hohenlimburg (Ruhr-Sieg-Express bzw. -Bahn) gegeben. 

 

 

12  Quelle: IT.NRW 2023 (Stichtag: 31.12.2021). 
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Im Straßenpersonennahverkehr verfügt Hagen über ein ausgedehntes Netz von 
41 Buslinien, darunter zwei Schnellbuslinien, darüber hinaus 10 Nachtexpresslinien. 
Damit bestehen auch Verbindungen nach Dortmund, Witten, Gevelsberg und 
Schwerte“ (EHK Hagen 2023, S. 27). 

Die Stadt Hagen gliedert sich in fünf Stadtbezirke, die sich wiederum in 13 statis-

tische Bezirke unterteilen. Der Vorhabenstandort befindet sich im statistischen 

Bezirk Boele. 

Bevölkerungsprognose 

Im Untersuchungsraum (s. Kapitel 4.1) leben mit Stand zum 31.12.2021 insgesamt 

78.519 Einwohner13. Neben dem nördlichen Stadtgebiet Hagens befinden sich Ge-

bietsteile der Nachbarkommunen Dortmund, Herdecke und Schwerte im Unter-

suchungsraum. Für den gesamten Untersuchungsraum wird bis Ende 2026 eine 

nahezu konstante Bevölkerungsprognose i. H. v. „minus“ rd. 0,9 % prognostiziert14 

(siehe folgende Tabelle). 

Tabelle 1: Bevölkerung im Untersuchungsraum nach Kommunen (inkl. Prognose 2026) 

Kommune 
Bevölkerung  

(Stand 31.12.2021) 
Bevölkerung  

(Prognose 2026) 
Bevölkerungsentwicklung 

in % 

Hagen* 55.766 55.367 - 0,7 

Dortmund* 2.327 2.325 - 0,1 

Herdecke* 15.255 15.046 - 1,4 

Schwerte* 5.171 5.086 - 1,6 

GESAMT 78.519 77.824 - 0,9 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis GfK (2021) und IT.NRW 2023; * Teilbereiche im Untersuchungsraum. 

3.2 MIKROSTANDORT 

Der Vorhabenstandort an der Kabeler Straße befindet sich im statistischen Bezirk 

Boele an einem Fachmarktstandort nördlich der A 1. Der Vorhabenstandort be-

findet sich gemäß EHK Hagen 2023 im Sonderstandort Fachmarktzentrum 

Bathey (vgl. EHK Hagen 2023, S. 208). Am genannten Sonderstandort befindet 

sich perspektivisch mit dem SB-Warenhaus Marktkauf, dem Drogeriefachmarkt 

dm und dem Getränkemarkt trinkgut (Planvorhaben) ein umfängliches Angebot 

in den nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereichen. Ergänzend befinden sich 

weitere Fachmärkte im Sonderstandort (Schuhmode Geller, Action, Matratzen 

Concord, Bauelemente Credo).  

 

 

13  Eigene Berechnungen auf Basis GfK (2021) und IT.NRW 2023 (Stichtag 31.12.2021). 

14  Nach Einwohneranteilen gewichteter Wert. 
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Abbildung 2:  Mikrostandort des Planvorhabens 

 
Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

Exkurs: Einkaufszentrum 

„Ein Einkaufszentrum im Rechtssinne [ist] nur dann anzunehmen, wenn eine 
räumliche Konzentration von Einzelhandelsbetrieben verschiedener Art und 
Größe - zumeist in Kombination mit verschiedenartigen Dienstleistungsbetrieben 
- vorliegt, die entweder einheitlich geplant ist oder sich doch in anderer Weise als 
„gewachsen“ darstellt. Ein „gewachsenes“ Einkaufszentrum setzt außer der er-
forderlichen räumlichen Konzentration weiter voraus, daß die einzelnen Betriebe 
aus der Sicht der Kunden als aufeinander bezogen, als durch ein gemeinsames 
Konzept und durch Kooperation miteinander verbunden in Erscheinung treten. 
Diese Zusammenfassung kann sich in organisatorischen oder betrieblichen Ge-
meinsamkeiten, wie etwa in gemeinsamer Werbung oder einer verbindenden 
Sammelbezeichnung, dokumentieren“ (BVerwG - Urteil vom 18.12.2012 - 4 B 3.12). 

Die genannten Merkmale sind jedoch keine zwingenden Voraussetzungen für ein 

definitorisches Einkaufszentrum.  

Im Hinblick auf das Planvorhaben ist zu konstatieren, dass der Gebäudekomplex 

des Marktkaufs inkl. der avisierten Konzessionäre (dm, trinkgut, Apotheke, Bä-

cker) aufgrund einer räumlichen Konzentration der Strukturen innerhalb einer Im-

mobilie, einem gesamtheitlichen Konzept (Mallbereich, über den alle Betriebe zu-

gänglich sind), gemeinsame Werbung sowie einer einheitlichen Parkplatzorgani-

sation (vor dem Gebäude und über ein Parkhaus/-dach) der Definition eines Ein-

kaufszentrums entspricht.  

Die weiteren Betriebe am Sonderstandort Fachmarktstandort Bathey befinden 

sich an der Dortmunder Straße sowie am Standort Auf dem Graskamp. Die 
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Märkte Action, Schuhmode Geller und Matratzen Concord bilden eine Fach-

marktzeile und verfügen über einen gemeinsamen Parkplatz. Während die Be-

triebe an der Dortmunder Straße Richtung Süden ausgerichtet sind, ist der Ein-

gang der Marktkauf-Immobilie in Richtung Westen ausgerichtet. Für die Kunden 

des Sonderstandortes besteht somit keine Sichtbeziehung zwischen den beiden 

Bereichen. Zudem verfügen beide Bereiche nicht über einen gemeinsamen Park-

platz. Ein aufeinanderfolgender Besuch beider Bereiche wäre somit entweder mit 

einem kurzen Fahrtweg oder mit einem Fußweg über den Parkplatz ohne ausge-

wiesenen Fußgängerweg verbunden. Ein eindeutiger Bezug der beiden Bereiche 

zueinander durch gemeinsame Werbung oder ein gemeinsames Konzept ist dem-

nach nicht gegeben. Auch sind die Strukturen innerhalb des Sonderstandortes 

nach Stadt + Handel vorliegenden Informationen nicht einheitlich geplant, finan-

ziert oder verwaltet. Aus fachgutachterlicher Sicht ist somit lediglich der Gebäu-

dekomplex des Marktkauf inkl. Konzessionäre als Einkaufszentrum anzusehen.  

Verkehrliche Erreichbarkeit 

Die Erreichbarkeit mittels MIV ist insbesondere über die Dortmunder Straße (L 

704) gegeben, welche eine Anbindung an die A 1 in südlicher Richtung herstellt. 

Darüber hinaus stellt die Dortmunder Straße eine Anbindung an die südlich gele-

genen Stadtteile Hagens sowie die nördlich gelegenen Siedlungsbereiche der 

Nachbarkommune Dortmund her. Die Zu- und Abfahrt für den Kundenverkehr er-

folgt über die Kabeler Straße. Der Vorhabenstandort verfügt sowohl aktuell als 

auch perspektivisch über betriebseigene Parkplätze. Die Erreichbarkeit mittels 

MIV ist folglich als sehr gut zu bewerten. 

Der Anschluss an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erfolgt 

über die Bushaltestellen „Kabeler Str.“ sowie „Batheyer Str.“ unmittelbar westlich 

und östlich des Vorhabenstandortes. Hier verkehren Busse der Linien 512 (Dort-

mund Syburg – Hagen Selbecke), 514 (Hagen Westerbauer Schleife – Hagen 

Bathey) und NE1 (Hagen Hohenlimburg Bf – Hagen Bathey). Die Erreichbarkeit 

mittels ÖPNV ist daher als gut zu bezeichnen.  

Wettbewerbliches Umfeld 

Der nächstgelegene zentrale Versorgungsbereich ist das (perspektivische) NZ Bo-

ele in rd. 1,4 km Entfernung südlich des Vorhabenstandortes. Die nächstgelegenen 

strukturprägenden Wettbewerber sind die innerhalb des NZ Boele verorteten Le-

bensmitteldiscounter ALDI Nord, NETTO Marken-Discount und LIDL sowie der Le-

bensmittelsupermarkt EDEKA und der Lebensmitteldiscounter PENNY am 

Standort Schwerter Straße in rd. 1,4 km südlicher Entfernung. Der nächstgele-

gene Drogeriefachmarkt befindet sich mit Rossmann ebenfalls innerhalb des NZ 

Boele. 
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4 Markt- und Standortanalyse 
In diesem Analyseschritt werden die für das Planvorhaben relevanten räumlichen 

Strukturen, das Einzugsgebiet sowie Angebots- und Nachfragekennziffern auf-

bereitet, dargestellt und mit Blick auf das Planvorhaben bewertet. Es erfolgt au-

ßerdem eine Kurzbeschreibung der zentralen Versorgungsbereiche im Untersu-

chungsraum. 

4.1 EINZUGSGEBIET UND ABLEITUNG DES 
UNTERSUCHUNGSRAUMES 

Einzugsgebiet 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Einzugsgebiete nicht als statische Gebilde an-

zusehen sind, sondern vielmehr als modellhafte Abbildung eines Teilraumes, aus 

dem potenziell der wesentliche Kundenanteil des betrachteten Vorhabens 

stammt. Mögliche diffuse Zuflüsse von außerhalb liegen in der Natur der Sache. 

Das Einzugsgebiet endet deshalb nicht an den dargestellten Grenzen. Aus den 

über das abgegrenzte Einzugsgebiet hinausgehenden Bereichen ist mit gewissen 

Streuumsätzen zu rechnen.  

Bei der Abgrenzung des perspektivischen Einzugsgebiets haben ergänzend zur 

Angebots- und Nachfragesituation insbesondere folgende Punkte Berücksichti-

gung gefunden: 

 die zu erwartende Attraktivität und Anziehungskraft des Planvorhabens 

(u. a. Branche, Betreiber, Größe, Standorteigenschaften); 

 die projektrelevante Wettbewerbssituation, wie z. B. die Entfernung und 

Attraktivität der relevanten Wettbewerber im engeren und weiteren 

Standortumfeld; 

 die verkehrlichen, topographischen und naturräumlichen Gegebenheiten 

im Untersuchungsraum; 

 die sich durch Raum-Zeit-Distanzen ergebenden Einkaufsorientierungen 

der Wohnbevölkerung. 

Das Kerneinzugsgebiet des Planvorhabens umfasst unter Berücksichtigung der 

Wettbewerbssituation, des siedlungsräumlichen Umfeldes und der städtebaulich 

limitierenden Faktoren die umliegenden Siedlungsbereiche des statistischen Be-

zirks Boele. In nördlicher und westlicher Richtung reicht das Kerneinzugsgebiet bis 

zur Ruhr, welche eine naturräumliche Barriere bildet. In östlicher Richtung befin-

den sich überwiegend gewerblich genutzte Flächen. Dort reicht das Kerneinzugs-

gebiet bis zur Feldmühlenstraße. Im Süden reicht es bis zur Pappelstraße. Im 

Kerneinzugsgebiet sind mit dem Lebensmittelsupermarkt EDEKA, den Lebens-

mitteldiscountern LIDL, ALDI Nord und NETTO Marken-Discount und dem Droge-

riefachmarkt Rossmann innerhalb des NZ Boele sowie den Betrieben PENNY an 

der Schwerter Straße und trinkgut an der Poststraße mehrere Wettbewerber im 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel verortet. Diese Wettbewerbs-

strukturen im statistischen Bezirk Boele limitieren eine weitere Ausdehnung des 

Kerneinzugsgebietes in südlicher Richtung. Aufgrund der Lage an der L 704 (hier: 
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Dortmunder Straße) ist das Planvorhaben aus den umliegenden Siedlungsberei-

chen gut erreichbar. Im Kerneinzugsgebiet ist mit der höchsten Marktdurchdrin-

gung des Planvorhabens zu rechnen. 

Das erweiterte Einzugsgebiet umfasst darüber hinaus insbesondere die in südöst-

licher Richtung gelegenen Siedlungsbereiche des statistischen Bezirks Boele bis 

einschließlich des Stadtteils Fley, die in östlicher Richtung gelegenen peripheren 

Siedlungsbereiche des statistischen Bezirks Lennetal und in nördlicher sowie nord-

östlicher Richtung angrenzende Teilbereiche der Nachbarkommunen Dortmund 

und Schwerte. Innerhalb des erweiterten Einzugsgebiets befinden sich mit dem 

Lebensmittelsupermarkt EDEKA innerhalb des NVZ Helfe, dem Getränkemarkt 

an der Feldmühlenstraße und dem Lebensmitteldiscounter LIDL an der Reichs-

hofstraße in Schwerte drei weitere strukturprägende Wettbewerber im Sorti-

ment Nahrungs- und Genussmittel. Darüber hinaus verfügen insbesondere die 

Siedlungsbereiche der abgesetzten Stadtteile Garenfeld und Berchum sowie der 

in nördlicher Richtung gelegene Stadtteil Syburg der Stadt Dortmund über keine 

eigene strukturprägende Nahversorgung. Eine darüberhinausgehende Ausdeh-

nung des erweiterten Einzugsgebiets ist angesichts der vorhandenen Wettbe-

werbsstrukturen in südlicher und westlicher Richtung sowie aufgrund zunehmen-

der Raum-Zeit-Distanzen nicht gegeben. Aufgrund der größeren Raum-Zeit-Dis-

tanz ist im erweiterten Einzugsgebiet mit einer leicht geringeren Marktdurchdrin-

gung als im Kerneinzugsgebiet zu rechnen. 

Ableitung des Untersuchungsraumes 

Der Untersuchungsraum orientiert sich zunächst am oben abgeleiteten Einzugs-

gebiet des Planvorhabens, wird allerdings weiter gefasst als das Einzugsgebiet. 

Dies stellt sicher, dass auch die Überschneidungen von Einzugsgebieten weiterer 

Angebotsstandorte (insbesondere der systemgleichen Wettbewerber) mit dem 

Einzugsgebiet des Planvorhabens hinsichtlich ihrer absatzwirtschaftlichen Be-

deutung berücksichtigt werden. Durch die Überschneidung der Einzugsgebiete er-

geben sich für die Angebotsstandorte konsequenterweise Auswirkungen, welche 

in der Analyse der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen be-

rücksichtigt werden müssen. 

Der Untersuchungsraum umfasst das nördliche Stadtgebiet Hagens, die Kern-

stadt Herdecke, die nördlich gelegenen Stadtteile Syburg und Buchholz der Stadt 

Dortmund sowie den nordöstlich gelegenen Stadtteil Westhofen der Nachbar-

stadt Schwerte. Im Norden und Osten reicht der Untersuchungsraum bis zur A 45. 

Darüber hinaus werden im Südosten die Hagener Stadtteile Berchum und Tiefen-

dorf vom Untersuchungsraum eingeschlossen. Im Süden bzw. Südwesten reicht 

der Untersuchungsraum bis zur B 54 und schließt die Angebotsstandorte an der 

Alexanderstraße bzw. Freiligrathstraße (u. a. Kaufland) sowie innerhalb des NVZ 

Altenhagen mit ein. Im Westen wirken insbesondere die in Herdecke verorteten 

Wettbewerber sowie zunehmende Raum-Zeit-Distanzen limitierend auf die Aus-

dehnung des Untersuchungsraums.  

Abbildung 3 stellt den Untersuchungsraum, die Wettbewerbsstandorte sowie das 

Einzugsgebiet (unterteilt in zwei Zonen) des Planvorhabens dar. 
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Abbildung 3:  Einzugsgebiet des Planvorhabens und Untersuchungsraum 

 

Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; Erhebung: Stadt + Handel 05/2023; 

ZVB-Abgrenzungen: EHK Hagen 2023, Einzelhandelsgutachten Herdecke 2011). 

Insgesamt befinden sich vier zentrale Versorgungsbereiche im Untersuchungs-

raum (NZ Boele, NVZ Altenhagen, NVZ Helfe und HZ Herdecke). 

Mobilitätsaspekte - insbesondere unter Berücksichtigung der verkehrsgünstigen 

Lage des Vorhabenstandorts - und Zufallseinkäufe führen zu einer leicht über den 

Untersuchungsraum hinausgehenden Streuung der Umsatzherkunft. Dieser 

„Streuumsatz“ wird im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel mit 5 % 

und im Sortiment Drogeriewaren aufgrund der geringeren Wettbewerbsdichte 

mit 10 % für die Berechnungen angenommen.  

4.2 ANGEBOTSANALYSE 

Angebotsrelevante Annahmen 

Wie in Kapitel 2 geschildert, werden im Sinne einer dynamischen Wirkungsanalyse 

absehbare Veränderungen am relevanten Bestand im Rahmen dieser Untersu-

chung berücksichtigt. Dies betrifft konkrete, planungsrechtlich abgesicherte wei-

tere Einzelhandelsvorhaben sowie absehbare Schließungen von vorhabenrelevan-

ten Einzelhandelsbetrieben im dargestellten Untersuchungsraum. Nach Abstim-

mung mit der Stadt Hagen ist Stadt + Handel zum Zeitpunkt der Erstellung der 

vorliegenden Verträglichkeitsanalyse folgende planungsrechtlich gesicherte 

Marktveränderung bekannt: 
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 Erweiterung des Rossmann-Drogeriefachmarktes im NZ Boele auf 720 m² 

GVKF. 

In den folgenden Ausführungen wird diese Marktveränderung entsprechend be-

rücksichtigt. 

Relevante Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum 

Nahrungs- und Genussmittel 

Im Untersuchungsraum sind 14 Lebensmitteldiscounter angesiedelt. Die Anbieter 

weisen Gesamtverkaufsflächen zwischen 560 und 1.400 m² und durchschnittlich 

rd. 840 m² VKF auf. Des Weiteren sind sechs Lebensmittelsupermärkte mit Ge-

samtverkaufsflächen zwischen 560 und 1.910 m² und durchschnittlich rd. 1.270 m² 

VKF im Untersuchungsraum verortet. 

Darüber hinaus bieten die beiden SB-Warenhäuser (Kaufland, Marktkauf (Be-

standsmarkt des Planvorhabens)) und ein Verbrauchermarkt (REWE) auf Ver-

kaufsflächen von über 5.000 m² bzw. über 2.500 m² ein umfangreiches Vollsorti-

ment. 

Das Angebot im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel wird zudem 

durch drei Getränkemärkte (stand alone) und zwei strukturprägende ethnisch ge-

prägte Lebensmittelmärkte arrondiert. 

Insgesamt befinden sich 13 der 28 strukturprägenden Anbieter innerhalb von zent-

ralen Versorgungsbereichen. 

Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel im Untersuchungsraum ist aktuell als nahezu durchschnittlich einzustufen 

(rd. 0,45 m² VKF NuG/EW)15. Bezogen auf den Teilbereich Hagen ist mit rd. 

0,53 m² VKF NuG/EW eine leicht überdurchschnittliche Verkaufsflächenausstat-

tung zu konstatieren, was insbesondere auf die Angebotsstrukturen im Randbe-

reich des Untersuchungsraums zurückzuführen ist. So versorgen insbesondere die 

Anbieter innerhalb des NVZ Altenhagen sowie an den Standorten Alexander-

straße/Freiligrathstraße sowie Schwerter Straße auch Siedlungsbereiche außer-

halb des Untersuchungsraums. Daher ist der leicht überdurchschnittliche Wert zu 

relativieren. 

Die Analyse des Einzelhandelsbestands im Sortimentsbereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel ergab – unter Berücksichtigung der in Kapitel 2 beschriebenen Erhe-

bungsmethodik – folgende Werte für Verkaufsflächen und Umsätze: 

 

 

15  Bundesdeutscher Durchschnitt: 0,41 m² VKF NuG/EW, Quelle: Eigene Berechnung auf Basis EHI 2023; Ver-

kaufsflächen strukturprägender (VKF > 300 m², inkl. Nonfood-Flächen). 
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Tabelle 2: Verkaufsfläche und Umsatz im Untersuchungsraum (bezogen auf untersuchungs-
relevante Angebotsstrukturen; siehe Kapitel Methodik) 

Kommune Lagedetail 
Nahrungs- und Genussmittel 

VKF in m² Umsatz in Mio. Euro 

Hagen* 

NZ Boele 3.700 22,0 

NVZ Altenhagen 3.200 17,2 

NVZ Helfe 600 3,6 

SO Fachmarktzentrum 
Bathey** 

3.300 18,7 

sonstige Lage 15.000 74,9 

Herdecke* HZ Herdecke 5.300 30,8 

Schwerte* sonstige Lage  < 800 < 6,0 

GESAMT*** 31.700 173,0 

Quelle: VKF: Erhebung Stadt + Handel 05/2023; Umsatzschätzung: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2023 und Hahn Gruppe 

2022/2023; VKF auf 100 m², Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * Teilbereich der Kommune (s. Untersuchungsraum, Kapitel 4.1); ** inkl. 

Bestandsmärkte Marktkauf und dm (Planvorhaben); *** Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich. 

Im Untersuchungsraum besteht ein maßgeblicher Angebotsschwerpunkt in den 

sonstigen Lagen außerhalb zentraler Versorgungsbereiche in Hagen aufgrund des 

hier verorteten SB-Warenhauses Kaufland und des Verbrauchermarktes REWE. 

Einen weiteren Angebotsschwerpunkt neben den Angebotsstrukturen in den ZVB 

HZ Herdecke, NZ Boele und NVZ Altenhagen bildet das in Rede stehende SB-Wa-

renhaus Marktkauf an der Kabeler Straße innerhalb des Sonderstandortes Fach-

marktzentrum Bathey.  

Drogeriewaren 

Im Untersuchungsraum sind vier Drogeriefachmärkte angesiedelt, die mit Aus-

nahme des dm-Drogeriefachmarktes des Planvorhabens alle innerhalb eines zent-

ralen Versorgungsbereiches verortet sind. Des Weiteren weisen die SB-Waren-

häuser Kaufland und Marktkauf (Bestandsmarkt des Planvorhabens) ein struk-

turprägendes Angebot im Sortiment Drogeriewaren als Randsortiment auf. Das 

Angebot wird durch die Randsortimente der weiteren Lebensmittelmärkte arron-

diert. 

Die Analyse des Einzelhandelsbestands im Sortiment Drogeriewaren ergab – un-

ter Berücksichtigung der in Kapitel 2 beschriebenen Erhebungsmethodik – fol-

gende Werte für Verkaufsflächen und Umsätze: 
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Tabelle 3: Verkaufsfläche und Umsatz im Untersuchungsraum (bezogen auf untersuchungs-
relevante Angebotsstrukturen; siehe Kapitel Methodik) 

Kommune Lagedetail 
Drogeriewaren 

VKF in m² Umsatz in Mio. Euro 

Hagen* 

NZ Boele 800 3,9 

NVZ Altenhagen 200 0,9 

NVZ Helfe 100 0,2 

SO Fachmarktzentrum 
Bathey** 

1.000 5,7 

sonstige Lage 1.200 5,5 

Herdecke* HZ Herdecke 1.400 7,6 

Schwerte* sonstige Lage  < 100 < 0,5 

GESAMT*** 4.700 24,1 

Quelle: VKF: Erhebung Stadt + Handel 05/2023; Umsatzschätzung: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2023 und Hahn Gruppe 

2022/2023; VKF auf 100 m², Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * Teilbereich der Kommune (s. Untersuchungsraum, Kapitel 4.1); ** inkl. 

Bestandsmärkte Marktkauf und dm (Planvorhaben); *** Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich. 

Im Sortiment Drogeriewaren sind v. a. im HZ Herdecke, im SO Fachmarktzentrum 

Bathey und in den sonstigen Lagen Hagens durch die hier verorteten Drogerie-

fachmärkte sowie die SB-Warenhäuser Kaufland und Marktkauf (Planvorhaben) 

Angebotsschwerpunkte vorhanden.  

Die Drogeriefachmärkte weisen Gesamtverkaufsflächen zwischen rd. 500 m² und 

rd. 750 m² auf. Die durchschnittliche Gesamtverkaufsfläche beträgt rd. 620 m². 

Die Verkaufsflächenausstattung im Untersuchungsraum im Sortiment Drogerie-

waren beträgt rd. 0,01 m² VKF Drog/EW und ist somit als deutlich unterdurch-

schnittlich zu bewerten16. Neben den Drogeriefachmärkten offerieren die SB-Wa-

renhäuser Marktkauf (Planvorhaben) und Kaufland an der Freiligrathstraße ein 

strukturprägendes Angebot im Sortiment Drogeriewaren, wodurch der unter-

durchschnittliche Wert teilweise relativiert werden kann. 

Das Angebot in den weiteren Randsortimenten des Planvorhabens ist angesichts 

der im Zuge der Realisierung des Marktkaufes einhergehenden deutlichen Rück-

nahme der zentrenrelevanten Verkaufsfläche im Vergleich zum genehmigten Be-

stand des ehemaligen real-Marktes, nicht tiefergehend untersuchungsrelevant. 

Dies gilt, da insgesamt eine geringere Verkaufsfläche geplant ist und die eher un-

profitablen umfassenden Randsortimente reduziert werden, um den Fokus auf 

das Hauptsortiment zu legen (seit mehreren Jahren anhaltender Prozess im Le-

bensmitteleinzelhandel).  

 

 

16  Bundesdeutscher Durchschnitt: 0,04 m² VKF Drog/EW, Quelle: Eigene Berechnung auf Basis Hahn Retail Es-

tate Report 2022/2023; Gesamtverkaufsflächen strukturprägender Drogeriefachmärkte (VKF > 300 m²). 
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4.3 NACHFRAGEANALYSE 

Für die Bewertung des Planvorhabens hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die 

Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum sind neben der Kenntnis der ange-

botsseitigen Rahmenbedingungen auch die monetären Gegebenheiten auf der 

Nachfrageseite von Bedeutung. Anhand der ansässigen Bevölkerung und der ein-

zelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten im Untersuchungsraum lässt sich das in ei-

nem Gebiet vorhandene einzelhandelsrelevante, sortimentsgruppenbezogene 

Kaufkraftpotenzial ermitteln. 

Im Teilbereich der Stadt Hagen sowie im gesamten Untersuchungsraum wird eine 

im Vergleich zum Bundesdurchschnitt leicht unterdurchschnittliche Kaufkraft-

kennziffer von rd. 94 bzw. rd. 98 erzielt (IfH Köln 2022). Unter Berücksichtigung 

der ermittelten Einwohnerzahl ergibt sich für den Sortimentsbereich Nahrungs- 

und Genussmittel im Untersuchungsraum ein Kaufkraftpotenzial von rd. 

227,4 Mio. Euro/Jahr und für das Sortiment Drogeriewaren von rd. 30,7 Mio. 

Euro/Jahr. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in den unter-

suchungsrelevanten Sortimentsbereichen im Untersuchungsraum dar. 

Tabelle 4: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in den untersuchungsrelevanten Sortimentsbe-
reichen 

Kommune 
Einwohner  

(Stand: 31.12.2021) 

Kaufkraft  
Nahrungs- und Genussmittel 

in Mio. Euro** 

Kaufkraft Drogeriewaren 
in Mio. Euro** 

Hagen* 55.766 154,4 20,3 

Dortmund* 2.327 7,3 1,0 

Herdecke* 15.255 49,9 7,2 

Schwerte* 5.171 15,8 2,2 

GESAMT 78.519 227,4 30,7 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis: Kaufkraft: IfH Köln 2022; Einwohnerzahlen: IT.NRW 2023; Kaufkraftwerte auf 0,1 Mio. Euro ge-

rundet; * Teilbereiche im Untersuchungsraum (s. Kapitel 4.1); ** Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich. 

Die Zentralität17 im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel beträgt so-

mit aktuell rd. 94 % im Hagener Teilbereich und rd. 82 % im gesamten Untersu-

chungsraum. D. h., dass Kaufkraft aus dem Teilbereich Hagens bzw. dem Unter-

suchungsraum abfließt. 

Im Sortiment Drogeriewaren beträgt die Zentralität rd. 85 % im Hagener Teilbe-

reich und rd. 84 % im gesamten Untersuchungsraum. D. h. auch in diesem Sorti-

mentsbereich fließen Kaufkraftpotenziale aus dem Untersuchungsraum in ab.  

 

 

17  Die Einzelhandelszentralität (im Folgenden: Zentralität) ermittelt sich anhand der Relation aus dem Einzel-

handelsumsatz einer Kommune oder sonstigen Gebietseinheit zur vor Ort vorhandenen einzelhandelsrelevan-

ten Kaufkraft (Umsatz-Kaufkraft-Relation). Bei einem Wert von über 100 % sind im Saldo Kaufkraftzuflüsse, 

bei einem Wert unter 100 % dagegen im Saldo Kaufkraftabflüsse anzunehmen. 
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Berücksichtigung der Entwicklung des Nachfragepotenzials (s. Kapitel 2) 

Unter Berücksichtigung eines Bauzeitraums von etwa ein bis zwei Jahren sowie 

einer Zeitspanne von einem weiteren Jahr bis zum Eintritt der vollständigen 

Marktwirksamkeit des Planvorhabens wird die Nachfragesituation im Folgenden 

für Ende 2026 abgebildet. Folgende Einflussfaktoren sind für die Entwicklung der 

Nachfragesituation von Relevanz: 

 Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsraum bis Ende 2026; 

 Entwicklungsdynamik der Branchen Nahrungs- und Genussmittel und Dro-

geriewaren; 

 Entwicklung des Onlineanteils. 

Wie bereits in Kapitel 3.1 dargestellt, ist im Untersuchungsraum mit einer nahezu 

konstanten durchschnittlichen Bevölkerungsentwicklung von „minus“ rd. 0,9 % bis 

Ende 2026 zu rechnen18.  

Anhand der Entwicklungsdynamik der letzten 10 Jahre sowie unter Berücksichti-

gung der zu erwartenden Entwicklung des sortimentsspezifischen Online-Anteils 

lässt sich bis Ende 2026 eine Entwicklung der Kaufkraft für den stationären Ein-

zelhandel im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel von + rd. 1,6 % und 

im Sortiment Drogeriewaren von + rd. 2,9 % ableiten. Diese wird im Sinne eines 

Worst Case-Ansatzes nicht berücksichtigt (s. Kapitel 2). 

Somit ergibt sich für den Untersuchungsraum ein leichter Rückgang der Nach-

frage im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel um rd. 2,1 Mio. Euro auf 

rd. 225,4 Mio. Euro und im Sortiment Drogeriewaren um rd. 0,3 Mio. Euro auf rd. 

30,4 Mio. Euro. 

In der folgenden absatzwirtschaftlichen Betrachtung (s. Kapitel 6.2) findet diese 

Kaufkraftentwicklung Berücksichtigung. 

  

 

 

18 Berechnungen Stadt + Handel auf Basis Bevölkerungsstand/-vorausberechnung IT.NRW 2023 (Stichtage 

01.01.2022 und 01.01.2027). 
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4.4 STÄDTEBAULICH-FUNKTIONALE ANALYSE DER ZENTRALEN 
VERSORGUNGSBEREICHE IM UNTERSUCHUNGSRAUM  

Grundlage für die Bewertung der städtebaulichen Auswirkungen, welche aus dem 

Planvorhaben resultieren, bilden städtebaulich-funktionale Analysen der möglich-

erweise durch die ausgelösten Umsatzumverteilungen betroffenen zentralen Ver-

sorgungsbereiche. In diesem Kapitel werden die im Untersuchungsraum gelege-

nen zentralen Versorgungsbereiche dargestellt. Die Analyse und Würdigung der 

absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens er-

folgt für alle Bestandsstrukturen sowie alle zentralen Versorgungsbereiche des in 

Kapitel 4.1 dargestellten Untersuchungsraumes. 

Für die städtebaulichen Analysen der im Untersuchungsraum gelegenen zentralen 

Versorgungsbereiche wurde auf das EHK Hagen 2023, das Einzelhandelsgutach-

ten Herdecke 201119 sowie auf eigene Vor-Ort-Analysen zurückgegriffen. Nachfol-

gend wird die städtebauliche Analyse mit den wesentlichen Inhalten dargestellt.  

  

 

 

19  Stadt Herdecke (2011): Einzelhandelsgutachten Herdecke. Leitziele – zentrale Versorgungsbereiche – Sorti-

mentsliste, Köln. Im Folgenden als EHK Herdecke 2011 bezeichnet. 
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Tabelle 5:  Steckbrief ZVB Nebenzentrum Boele (perspektivisch) 

Lage  
Verortung Statistischer Bezirk Boele im Norden Hagens 

Distanz zum Vorhaben 1,4 km Fahrdistanz 

Einbindung in das Umfeld 
Sehr wohnintegrierte Lage mit signifikantem Bezug zur Wohnbebauung in allen Him-
melsrichtungen. 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Die Angebotsstruktur im Nebenzentrum ist vorwiegend geprägt durch Angebote aus 
dem kurzfristigen und langfristigen Bedarfsbereich. Der Fokus liegt dabei u. a. auf dem 
Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel. Das Zentrum weist insgesamt ein 
differenziertes Angebot unterschiedlicher Nutzungen auf. Die geringe Zahl von Leer-
ständen zeigt gefestigte Versorgungsstrukturen, die durch Verbundeffekte zwischen 
dem eher kleinteiligen Angebot im südwestlichen Abschnitt und dem frequenzstarken 
Einzelhandel im nordöstlichen Bereich profitieren. Ergänzt wird das Einzelhandelsan-
gebot durch Gastronomie- und Dienstleistungsangebote. 

relevante Magnetbetriebe EDEKA, LIDL, ALDI Nord, NETTO Marken-Discount, Rossmann 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 

Der zentrale Versorgungsbereich ist mit dem motorisierten Individualverkehr über die 
Dortmunder Straße sowie über die Schwerter Straße erreichbar. Die Anbindung an 
den ÖPNV erfolgt über die Bushaltepunkte „Boele Markt“, „Hammerstein“ und „Amts-
haus“. 

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungs-
bild 

Der städtebauliche Mittelpunkt des Nebenzentrums ist im Bereich der St. Johannes 
Kirche und dem Boeler Marktplatz zu verorten. Entlang der Schwerter Straße schließt 
sich ein durchgehender Geschäftsbesatz mit Fachgeschäften und kleineren Fach-
märkten sowie ergänzenden Dienstleistungsangeboten an. Ein deutlicher Angebots-
schwerpunkt besteht im südlichen Bereich des Zentrums im Bereich des Marktplatzes 
und des EDEKA sowie im nordwestlichen Bereich mit mehreren großflächigen Anbie-
tern (u. a. NETTO Marken-Discount, ALDI Nord, Hellweg Baumarkt). In einem Über-
gangsbereich stellen das Amtshaus und eine Schule publikumsintensive Nutzungen 
dar, die für das Stadtleben in Boele wichtig sind. Die Aufenthaltsqualität wird insbe-
sondere entlang der Schwerter Straße durch die hohe verkehrliche Frequenz einge-
schränkt.  

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Versorgungsfunktion für den statistischen Bezirk Boele. Diese wird angesichts der vor-
handenen Lebensmittelmärkte sowie des Drogeriefachmarktes erfüllt. 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach EHK Hagen 2023, 199-202; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige Aus-

gangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage. 
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Tabelle 6:  Steckbrief ZVB Nahversorgungszentrum Altenhagen 

Lage  

Verortung Statistischer Bezirk Altenhagen nördlich der Hagener Innenstadt 

Distanz zum Vorhaben 5,2 km Fahrdistanz 

Einbindung in das Umfeld 
Wohnintegrierte Lage mit signifikantem Bezug zur Wohnbebauung in nördlicher, östli-
cher und südlicher Richtung. In westlicher Richtung befinden sich Bahntrassen. 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Die Angebotsstruktur im Hauptzentrum ist vorwiegend geprägt durch Angebote aus 
dem kurzfristigen Bedarfsbereich (insbesondere Nahrungs- und Genussmittel). Durch 
den verkehrlich gut erreichbaren Kopplungsstandort an der Zollstraße mit EDEKA und 
ALDI Nord sowie den weiteren Anbietern NETTO Marken-Discount und einem ethni-
schen Lebensmittelmarkt offeriert das Zentrum ein gutes qualitatives sowie quantita-
tives Nahversorgungsangebot. Jedoch belasten mehrere Leerstände die Funktionsfä-
higkeit insbesondere der westlichen „Boeler Straße“ und der nördlichen „Altenhagener 
Straße“. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot durch Gastronomie- und Dienstleis-
tungsangebote. 

relevante Magnetbetriebe Edeka, ALDI Nord, NETTO Marken-Discount, ethnischer Lebensmittelmarkt 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 
Der zentrale Versorgungsbereich ist mit dem motorisierten Individualverkehr über die 
„Boeler Straße“ erreichbar. Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über die Bushalte-
punkte „Brüderstraße/EDEKA“ und „Friedensplatz“.  

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungs-
bild 

Aufenthaltsqualität besteht im Zentrum aufgrund von Begrünung sowie Sitzmöglich-
keiten insbesondere im Bereich des Friedensplatzes. Entlang der Altenhagener bzw. 
Boeler Straße befindet sich überwiegend gründerzeitliche Bebauung mit Ladenlokalen 
im Erdgeschoss. Aufgrund mehrerer Leerstände dieser Lokale stellt sich der Einzelhan-
delsbesatz und die Attraktivität eingeschränkt dar. Aufgrund großer Parkplatzflächen 
wird die Verweilqualität im Bereich der Zollstraße ebenfalls eingeschränkt. 

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Versorgungsfunktion für den Siedlungsbereich Altenhagen-Süd/Eckesey-Süd mit ca. 
14.800 Einwohnern (Vgl. EHK Hagen 2023, S. 153). Diese wird angesichts der bestehen-
den Betriebe erfüllt. 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach EHK Hagen 2023, 151-153; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige Aus-

gangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage. 
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Tabelle 7:  Steckbrief ZVB Nahversorgungszentrum Helfe 

Lage  

Verortung Stadtteil Helfe im statistischen Bezirk Boele 

Distanz zum Vorhaben 2,8 km Fahrdistanz 

Einbindung in das Umfeld 
Sehr wohnintegrierte Lage mit signifikantem Bezug zur Wohnbebauung. In östlicher 
und südöstlicher Richtung befinden sich eine Grundschule, eine Kita sowie ein Senio-
renzentrum. 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Die Angebotsstruktur im Zentrum ist ausschließlich geprägt durch Angebote aus dem 
kurzfristigen Bedarfsbereich (insbesondere Nahrungs- und Genussmittel). Der ZVB 
weist mit dem Lebensmittelsupermarkt lediglich einen strukturprägenden Nahver-
sorger auf, welcher zudem eine nicht mehr marktgängige Dimensionierung aufweist. 
Das Angebot wird durch wenige Gastronomie- sowie Dienstleistungsangebote er-
gänzt.  

relevante Magnetbetriebe EDEKA 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 
Der zentrale Versorgungsbereich ist mit dem motorisierten Individualverkehr über die 
„Helfer Straße“ sowie über die „Pappelstraße“ erreichbar. Die Anbindung an den 
ÖPNV erfolgt über die Bushaltepunkte „Helfe Mitte“ und „Fröbelstr.“.  

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungsbild 

Durch die Konzentration der Einzelhandels- sowie Dienstleistungsangebote um den 
Marktplatz herum, welcher eine ansprechende Gestaltung aufweist, besteht in die-
sem Bereich eine angemessene Aufenthaltsqualität. Diese wird jedoch angesichts 
mehrerer Leerstände innerhalb des Zentrums limitiert. 

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Nahversorgungsfunktion für den Siedlungsbereich Fley/Helfe mit ca. 6.500 Einwoh-
nern (Vgl. EHK Hagen 2023, S. 205). Diese wird angesichts des strukturprägenden 
EDEKA-Marktes erfüllt. Das Zentrum ist in starkem Maße introvertiert gestaltet und 
entfaltet keine über das Quartier hinausreichende Ausstrahlungskraft. 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach EHK Hagen 2023, 203-205; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige Aus-

gangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage. 
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Tabelle 8:  Steckbrief Hauptzentrum Herdecke  

Lage  

Verortung Kernstadt Herdecke 

Distanz zum Vorhaben 7,0 km Fahrdistanz 

Einbindung in das Umfeld 
Sehr wohnintegrierte Lage mit signifikantem Bezug zu Wohnbebauung und nennens-
werte Mantelbevölkerung. Siedlungsbereiche der Kernstadt in westlicher, nördlicher so-
wie östlicher Richtung. 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur 

Die Angebotsstruktur des zentralen Versorgungsbereichs ist durch vielfältige und zahl-
reiche Angebote in allen Sortimentsbereichen geprägt. Es sind mehrere großflächige 
Magnetbetriebe innerhalb des ZVB verortet, die eine umfangreiche (Nah-)Versorgung 
gewährleisten und eine hohe Strahlkraft aufweisen. Das Zentrum weist ergänzend ein 
Angebot an Gastronomie- und Dienstleistungen auf. Durch die zahlreichen vielfältigen 
Angebotsstrukturen ist das Zentrum sehr gut aufgestellt. 

relevante Magnetbetriebe E-Center, REWE, LIDL, ALDI Nord, dm, Rossmann 

Verkehrliche Anbindung 

MIV & ÖPNV 

Der zentrale Versorgungsbereich ist über die B 54 (hier: Hagener Straße) sowie den 
Straßenzug der L 675 und mehrere Zufahrtsstraßen für den motorisierten Individual-
verkehr erreichbar. Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über die Bushaltepunkte „Müh-
lenstraße“, „Mitte“ und „Rathaus“. Weiterhin liegt nördlich des ZVB der Bahnhaltepunkt 
„Herdecke“. 

Städtebauliche Struktur 

Struktur & Erscheinungs-
bild 

Angebotsstarke Einzelhandelsagglomeration (EKZ Mühlen Center) im südlichen Be-
reich sowie anschließender Hauptgeschäftsbereich entlang der Hauptstraße und 
Stiftsstraße. Gute Aufenthaltsqualität im Bereich des EKZ im südlichen Bereich sowie 
im Norden des ZVB im Bereich der Altstadt. 

Versorgungsfunktion  

Einschätzung der Versor-
gungsfunktion 

Versorgungsfunktion für das Stadtgebiet. Diese wird angesichts der zahlreichen vor-
handenen Angebotsstrukturen erfüllt. 

Abgrenzung des ZVB 
(Veränderungen im dargestellten 
Einzelhandelsbesatz möglich) 

 
Quelle Eigene Darstellung nach Einzelhandelsgutachten Herdecke 2011, S. 7; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb 

= mäßige Ausgangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage. 
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4.5 BEWERTUNG DER ANGEBOTS- UND NACHFRAGESEITIGEN 
STRUKTUREN 

Im Hinblick auf die im Anschluss folgende Bewertung des Planvorhabens hinsicht-

lich der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen sind folgende 

räumliche, quantitative und qualitative Rahmenbedingungen von besonderer Be-

deutung: 

 Aus nahversorgungsstruktureller bzw. räumlicher Sicht ist die Ausstattung 

mit nahversorgungsrelevanten Angeboten im hergeleiteten Untersu-

chungsraum als weitestgehend flächendeckend zu bewerten (s. Kapitel 

4.1). Lediglich in den peripher gelegenen Stadtteilen und Siedlungsberei-

chen der Städte Hagen, Dortmund und Herdecke sind Angebotsdefizite im 

Hinblick auf eine fußläufige Nahversorgung zu konstatieren, was v. a. auf 

das nicht ausreichende Nachfragepotenzial in diesen Siedlungsbereichen 

zurückzuführen ist (s. Kapitel 4.1).  

 Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des Sonderstandortes 

Fachmarktzentrum Bathey im nördlichen Bereich des statistischen Bezirks 

Boele. Durch die Lage an der Dortmunder Straße (L 704) weist der Stand-

ort eine gute inner- und überörtliche MIV- sowie eine gute ÖPNV-Anbin-

dung auf (s. Kapitel 3.2). 

 Die quantitative Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel im Untersuchungsraum ist aktuell als nahezu 

durchschnittlich einzustufen (rd. 0,45 m² VKF NuG/EW). Die Zentralität im 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel beträgt aktuell im Unter-

suchungsraum rd. 82 %. Die Bestandsstrukturen können somit die gege-

bene Kaufkraft derzeit nicht vollständig binden. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass insbesondere auch Kaufkraftflüsse aus den dünner besiedelten 

Siedlungsbereichen nach Hagen festzustellen sind. 

 Die Verkaufsflächenausstattung im Untersuchungsraum im Sortiment 

Drogeriewaren beträgt rd. 0,01 m² VKF Drog/EW (bezogen auf Drogerie-

fachmärkte), was als deutlich unterdurchschnittlich bewertet werden 

kann. Neben den Drogeriefachmärkten offerieren die SB-Warenhäuser 

Marktkauf (Planvorhaben) und Kaufland an der Freiligrathstraße ein 

strukturprägendes Angebot im Sortiment Drogeriewaren, wodurch der 

unterdurchschnittliche Wert teilweise relativiert werden kann. Die Zentra-

lität im Sortiment Drogeriewaren beträgt rd. 84 %. In diesem Sortiment 

fließt somit ebenfalls Kaufkraft aus dem Untersuchungsraum in die umlie-

genden Kommunen bzw. in weitere Stadtgebiete Hagens. 

 Der Teilbereich der Stadt Hagen sowie der gesamte Untersuchungsraum 

weisen eine unterdurchschnittliche Kaufkraftkennziffer von rd. 94 bzw. 98 

(IfH 2022) auf.  

 Bis zum Prognosehorizont (Ende 2026) ist für den Untersuchungsraum ein 

durchschnittliches Absinken der Nachfrage im Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel und im Sortiment Drogeriewaren um „minus“ rd. 

0,9 % zu erwarten (s. Kapitel 4.3). Dies gilt es, bei der Umsatzprognose 

sowie den möglichen Auswirkungen zu berücksichtigen. Die leicht negative 
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Prognose wirkt sich auf das Planvorhaben sowie auf die Bestandsstruktu-

ren gleichermaßen aus. 

 Die qualitative Angebotssituation im Untersuchungsraum im Sortiments-

bereich Nahrungs- und Genussmittel ist als angemessen zu bewerten. So 

sind im Untersuchungsraum zahlreiche marktgängige Lebensmittel-

märkte mit adäquaten Verkaufsflächendimensionierungen verortet. Ver-

einzelt bestehen jedoch auch Märkte im Untersuchungsraum, die kein 

marktgängiges Format und Erscheinungsbild aufweisen. Die zum Vorha-

benstandort nächstgelegenen vergleichbaren Wettbewerber sind der Ver-

brauchermarkt REWE an der Schwerter Straße in rd. 3,6 km südwestlicher 

Richtung und das SB-Warenhaus Kaufland an der Freiligrathstraße in rd. 

4,7 km südlicher Richtung sowie nachgeordnet der Lebensmittelsuper-

markt EDEKA innerhalb des NZ Boele in rd. 1,4 km südlicher Richtung. Zu-

sätzlich sind innerhalb des NZ Boele sowie an der Schwerter Straße mit 

LIDL, ALDI Nord, NETTO Marken-Discount und PENNY vier weitere Wett-

bewerber verortet.  

 Im Sortiment Drogeriewaren ist insgesamt eine überwiegend flächende-

ckende Versorgung (durch das Angebot der Lebensmittelmärkte in Verbin-

dung mit den Drogeriefachmärkten sowie -geschäften) im Untersu-

chungsraum zu attestieren, wenngleich sich die quantitative Ausstattung 

unterdurchschnittlich darstellt.  

 Im Hinblick auf mögliche Auswirkungen ist relevant: 16 der 32 genannten 

strukturprägenden Anbieter im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel sowie im Sortiment Drogeriewaren befinden sich innerhalb eines 

zentralen Versorgungsbereiches. Es ist anzunehmen, dass vorhabenbe-

dingte Umsatzumverteilungen sich insbesondere für die in räumlicher 

Nähe befindlichen Lebensmittelanbieter im Untersuchungsraum ergeben 

werden. 
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5 Vorhabendaten 
In diesem Kapitel erfolgt, unter Berücksichtigung der verschiedenen Einflussgrö-

ßen, die Herleitung einer Umsatzprognose für das Planvorhaben.  

5.1 SORTIMENTE UND VERKAUFSFLÄCHEN 

Bei dem Planvorhaben handelt es sich um ein großflächiges Einzelhandelsvorha-

ben mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment. Der Sortimentsschwer-

punkt des Planvorhabens (Marktkauf, dm, trinkgut) liegt im Bereich Nahrungs- 

und Genussmittel sowie nachgeordnet im Sortiment Drogeriewaren.  

Im Zuge der avisierten Umstrukturierung erfolgt insgesamt eine Rücknahme der 

faktischen Gesamtverkaufsfläche um 1.615 m² und der Gesamtfläche (inkl. Ver-

kehrsflächen) um 1.875 m². Hierbei ist anzumerken, dass im Zuge der Etablierung 

eines Marktkauf ein höherer Fokus im Bereich Frische bzw. Nahversorgung liegt. 

So wird unter Berücksichtigung der aktuellen Planung die Verkaufsfläche im Seg-

ment nahversorgungsrelevante Sortimente um 466 m² ansteigen. Der Anstieg der 

Verkaufsfläche in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten ist dabei nahezu 

ausschließlich auf den Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel zurückzu-

führen. Im Sortiment Drogeriewaren erfolgt lediglich eine geringfügige Zunahme 

um 19 m² VKF. Demnach wird die Verkaufsfläche in den weiteren Sortimentsbe-

reichen deutlich zurückgenommen (in Summe: 2.081 m²). Insbesondere in den sen-

siblen zentrenrelevanten Sortimenten ist eine Rücknahme der Verkaufsfläche um 

1.512 m² zu erwarten. Ergänzend ist zu erwähnen, dass im Zuge einer Vorhaben-

realisierung nicht nur in Summe eine Rücknahme der zentrenrelevanten Verkaufs-

fläche zu erwarten ist, sondern auch je Einzelsortiment eine Rücknahme bzw. min-

destens die gleiche Verkaufsflächendimensionierung erreicht wird.  

Das Sortiment „sonstiges“ umfasst neben den Einzelsortimenten Uhren, 

Schmuck, Optiker und medizinische Artikel zusätzlich Saisonwaren und Non-

Food-Aktionswaren. Diese Kategorien beinhalten mehrere zentrenrelevante Sor-

timente, welche auf Aktionsflächen regelmäßig wechseln. Daher wird im Folgen-

den keine eindeutige Zuordnung vorgenommen. Insgesamt lassen sich diese Ka-

tegorien nicht einem Sortiment bzw. einer Warengruppe zuordnen, sondern vielen 

unterschiedlichen Sortimenten. Daher verteilen sich die Flächen ebenso auf meh-

rere Sortimente, wodurch jeweils nur geringe Flächen erzielt werden.  

Um im Folgenden die Auswirkungen der Umstrukturierung korrekt abbilden zu 

können, wird dabei der genehmigte Bestand des ehemaligen real-Marktes und jet-

zigen Marktkauf-Marktes mit seinen Konzessionären der Planvariante Marktkauf 

gegenübergestellt. Dies ist sachgerecht, weil der neue Betreiber das Gebäude in-

nerhalb der für das SB-Warenhaus erteilten Baugenehmigung ohne Einschrän-

kungen nutzen darf. Dies folgt aus dem aus der bestehenden Baugenehmigung 

abzuleitenden Bestandschutz. 

Neben den Verkaufsflächen der geplanten Nutzungen umfasst die Immobilie des 

Marktkauf weitere Flächen in Form von Verkehrsflächen (Mallfläche, Windfang 

etc.). Diese Fläche wird sowohl für den Bestand als auch die Planung nachfolgend 

aufgeführt, stellt jedoch keine definitorische Verkaufsfläche dar, da sie als um-

satzneutrale Verkehrsfläche dient und hier keine Verkäufe abgewickelt werden.  
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Das Flächenprogramm des Planvorhabens stellt sich nach Betrieben und Sorti-

menten untergliedert wie folgt dar: 
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Tabelle 9: Sortimente und Verkaufsflächen des Planvorhabens  

Sortimente* 
VKF Bestand  

in m² 
VKF Planung 

in m² 
VKF-Differenz 

in m² 

SB-Warenhaus (Bestand: genehmigte Flächen real; Planung: Marktkauf) 

nvr Nahrungs- und Genussmittel 3.162,19 2.901 - 261,19 

nvr Drogeriewaren 628,05 460 - 168,05 

zr Bekleidung, Schuhe, Sport (ohne Campingartikel) 1.245,74 415 - 830,74 

zr Bücher, Schreib- und Spielwaren 201,51 227 + 25,49 

zr Unterhaltungselektronik, Computer, Elektro, Foto 779,41 165 - 614,41 

zr Blumen 0 16 + 16 

zr Einrichtungsbedarf 538,99 480 - 58,99 

zr 
sonstiges (Uhren, Schmuck, Optiker, medizinische 
und orthopädische Artikel, Saisonware, Non-Food-
Aktion) 

380,42 596 + 215,58 

nzr Zoologischer Bedarf (inkl. Tiernahrung) 113,49 124 + 10,51 

nzr Bau- und Gartenbedarf 195,34 0 - 195,34 

GESAMT SB-Warenhaus  7.245,14 5.384 - 1.861,14 

Bäcker (zzgl. Café-Bereich20)    

nvr Nahrungs- und Genussmittel 30 45 + 15 

dm    

nvr Nahrungs- und Genussmittel 81,72 98 + 16,28 

nvr Drogeriewaren 292,60 487 + 194,40 

zr Bekleidung, Schuhe, Sport (ohne Campingartikel) 31,63 27 - 4,63 

zr Bücher, Schreib- und Spielwaren 0 2 + 2 

zr Unterhaltungselektronik, Computer, Elektro, Foto 21,09 8 - 13,09 

zr Einrichtungsbedarf 68,54 8 - 60,54 

zr 
sonstiges (Uhren, Schmuck, Optiker, medizinische 
und orthopädische Artikel, Saisonware, Non-Food-
Aktion) 

0 2 + 2 

nzr Zoologischer Bedarf (inkl. Tiernahrung) 15,82 18 + 2,18 

GESAMT dm  511,40 650 + 138,60 

Apotheke    

nvr Drogeriewaren 36 25 - 11 

nvr Apotheken 81,50 55 - 26,50 

Gesamt Apotheke 117,50 80 - 37,50 

Kiosk    

zr Bücher, Schreib- und Spielwaren 44,97 entfällt - 44,97 

Ernsting’s Family    

zr Bekleidung, Schuhe, Sport (ohne Campingartikel) 148,03 entfällt - 148,03 
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Blumenladen    

zr Blumen 22,62 entfällt - 22,62 

Feinkost 

nvr Nahrungs- und Genussmittel 28 entfällt - 28 

Friseur 

nvr Drogeriewaren 10,05 14 + 3,95 

Baumarkt 

nzr Bau- und Gartenbedarf 386,60 entfällt - 386,60 

Handyshop 

zr Unterhaltungselektronik, Computer, Elektro, Foto 15,12 entfällt - 15,12 

Optiker    

zr 
sonstiges (Uhren, Schmuck, Optiker, medizinische 
und orthopädische Artikel, Saisonware, Non-Food-
Aktion) 

9,90 entfällt - 9,90 

Getränkemarkt trinkgut 

nvr Nahrungs- und Genussmittel 

Im Bestand 
nicht vorhan-

den 

731 + 731 

zr 
sonstiges (Uhren, Schmuck, Optiker, medizinische 
und orthopädische Artikel, Saisonware, Non-Food-
Aktion) 

50 + 50 

Gesamt Getränkemarkt 781 + 781 

Verkehrsflächen der Immobilie 

- 
Verkehrsflächen (Mallflächen, Windfang, Rolltrep-
pen) 

899,46 640 - 259,46 

GESAMT Nahrungs- und Genussmittel 3.301,91 3.775 + 473,09 

GESAMT Drogeriewaren 966,70 986 + 19,30 

GESAMT nahversorgungsrelevante Sortimente 4.350,11 4.816 + 465,89 

GESAMT zentrenrelevante Sortimente 3.507,97 1.996 - 1.511,97 

GESAMT nicht-zentrenrelevante Sortimente 711,25 142 - 569,25 

Gesamtverkaufsfläche 8.569,33 6.954 - 1.615,33 

Verkehrsflächen der Marktkauf-Immobilie 899,46 640 - 259,46 

Gesamtfläche (inkl. Verkehrsfläche der Marktkauf-Immobi-
lie) 

9.468,79 7.594 - 1.874,79 

Quelle: Verkaufsfläche: Angaben des Vorhabenträgers und der Stadt Hagen; Verkaufsflächenaufteilung: vergleichbare Planvorhaben nach 

Erhebungen von Stadt + Handel 2008 - 2024; *Sortimentseinteilung gemäß Sortimentsliste für die Stadt Hagen: nvr = nahversorgungs-

relevante; zr = zentrenrelevante; nzr = nicht zentrenrelevante Sortimente; einzelne Sortimente wurden in Warengruppen zusammenge-

fasst. 
Für das Planvorhaben ergibt sich demnach eine Gesamtverkaufsfläche von 

6.954 m² (- 1.615 m²) und eine Gesamtfläche (inkl. Verkehrsflächen der Marktkauf-

Immobilie) von 7.594 m² (- 1.875 m²). Den wesentlichen Verkaufsflächenanteil 

nimmt der Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel mit 3.775 m² ein (+ 473 

 

 

20  Gemäß Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichtes (u. a. BVerwG Urteil 

vom 09.11.2016 - 4 C 1.16 und VG Ansbach Urteil vom 25.06.2013 - AN 9 K 11.02368) zählen lediglich die Theken-

bereiche, nicht aber Cafés oder Imbisse (Gastronomie), Dienstleistungsbereiche usw. die in Einzelhandelsbe-

trieben integriert sind zur Verkaufsfläche. 
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m²). Die Mehrfläche wird dabei insbesondere im Zuge des geplanten Trinkgut-Ge-

tränkemarktes induziert (+ 781 m² VKF). Dabei handelt es sich demnach um sper-

rige und schwere Artikel (v. a. Mehrweg), welche bevorzugt mit dem MIV bezogen 

werden. 

Im Sortiment Drogeriewaren wird eine Verkaufsfläche von 986 m² erreicht (+ 19 

m²). Die weiteren Sortimente erreichen keine strukturprägende Größenordnung 

oder erfahren eine teilweise deutliche Verkaufsflächenrücknahme. 

In den weiteren – insbesondere den zentrenrelevanten – Sortimenten wird sich die 

Verkaufsfläche insgesamt deutlich verringern (insgesamt um 2.081 m² VKF, zr: um 

1.512 m² VKF). Folglich werden die weiteren Sortimente nicht tiefergehend in der 

Verträglichkeitsanalyse untersucht, da es sich um eher umsatzschwache Sorti-

mente handelt, welche im Zuge des Versorgungseinkaufes mitbezogen werden. 

Aus diesem Grund ist eine Reduktion in diesen Sortimenten nicht nur aus städte-

baulicher Sicht (zu Gunsten der ZVB im Untersuchungsraum), sondern auch aus 

ökonomischen Gründen zielführend. 

5.2 UMSATZ DES BESTANDSOBJEKTES 

Durch die Auswertung fachwissenschaftlicher Grundlagen sowie unter Beachtung 

der standortspezifischen Rahmenbedingungen für den Untersuchungsraum und 

den Mikrostandort wird die Flächenproduktivität des derzeitigen Marktkauf und 

des Bestandsmarktes dm abgeleitet.  

Die durchschnittliche Flächenproduktivität21 des Betreibers Marktkauf beträgt rd. 

4.410 Euro/m² VKF pro Jahr bei einer durchschnittlichen Gesamtverkaufsfläche 

von rd. 6.725 m². 

Die durchschnittliche Flächenproduktivität22 des Betreibers dm beträgt rd. 6.855 

Euro/m² VKF pro Jahr bei einer durchschnittlichen Gesamtverkaufsfläche von rd. 

631 m².  

Auf dieser Basis lässt sich anhand folgender Faktoren eine zu erwartende Flä-

chenproduktivität der Bestandsmärkte Marktkauf und dm ableiten. 

Angebots- und nachfrageseitige Faktoren 

 Der Untersuchungsraum weist eine im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 

(= 100) leicht unterdurchschnittliche Kaufkraftkennziffer von rd. 98 (IfH 

2022) auf. Das heißt, das Kaufkraftniveau liegt rd. 2 % unter dem Bundes-

durchschnittswert. 

 Die quantitative Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel im Untersuchungsraum ist aktuell als nahezu 

durchschnittlich einzustufen (rd. 0,45 m² VKF NuG/EW). Die Zentralität im 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel beträgt aktuell im Unter-

 

 

21  Quelle: Hahn Retail Estate Report 2021/2022. 

22  Quelle: Hahn Retail Estate Report 2022/2023 (Datenstand: 2021). 



 

Vorhabendaten 32 

suchungsraum rd. 82 %. Die Bestandsstrukturen können somit die gege-

bene Kaufkraft derzeit nicht vollständig binden. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass insbesondere auch Kaufkraftflüsse aus den dünner besiedelten 

Siedlungsbereichen nach Hagen festzustellen sind. 

 Die Verkaufsflächenausstattung im Untersuchungsraum im Sortiment 

Drogeriewaren beträgt rd. 0,01 m² VKF Drog/EW (bezogen auf Drogerie-

fachmärkte), was als deutlich unterdurchschnittlich bewertet werden 

kann. Neben den Drogeriefachmärkten offerieren die SB-Warenhäuser 

Marktkauf (Planvorhaben) und Kaufland an der Freiligrathstraße ein 

strukturprägendes Angebot im Sortiment Drogeriewaren, wodurch der 

unterdurchschnittliche Wert teilweise relativiert werden kann. Die Zentra-

lität im Sortiment Drogeriewaren beträgt rd. 82 %. In diesem Sortiment 

fließt somit ebenfalls Kaufkraft aus dem Untersuchungsraum in die umlie-

genden Kommunen bzw. in weitere Stadtgebiete Hagens. 

 Insgesamt ist die Ausstattung im Lebensmittelsegment im Untersu-

chungsraum als weitestgehend flächendeckend einzustufen. Im Kernein-

zugsgebiet des Planvorhabens sind mit den Angebotsstrukturen innerhalb 

des (perspektivischen) NZ Boele (EDEKA, LIDL, ALDI Nord, Netto Marken-

Discount, Rossmann) sowie dem Lebensmitteldiscounter PENNY an der 

Schwerter Straße und einem Getränkemarkt trinkgut an der Poststraße 

mehrere Wettbewerbsstrukturen vorhanden. Der Marktkauf unterschei-

det sich jedoch zum einen hinsichtlich des Betriebstyps sowie der Zielgrup-

penansprache und zum anderen hinsichtlich der Verkaufsflächendimensi-

onierung deutlich von den nächstgelegenen Wettbewerbern im (perspek-

tivischen) NV Boele. Insofern stehen diese Betriebe nur bedingt in Wettbe-

werbsbeziehungen zum Bestandsmarkt Marktkauf. Die nächstgelegenen 

zum vorhabenrelevanten Marktkauf vergleichbaren Märkte stellen der 

Verbrauchermarkt REWE an der Schwerter Straße und das SB-Waren-

haus Kaufland an der Freiligrathstraße dar.  

 Für den Bestandsmarkt dm besteht mit dem Rossmann im (perspektivi-

schen) NZ Boele ein vergleichbarer Wettbewerber innerhalb des Kernein-

zugsgebietes.  

 Das Einzugsgebiet der Bestandsmärkte Marktkauf und dm wird insbeson-

dere durch die jeweils vergleichbaren Anbieter REWE (Verbrauchermarkt, 

Schwerter Straße) und Kaufland (SB-Warenhaus, Freiligrathstraße) sowie 

Rossmann (NZ Boele) in südlicher Richtung eingeschränkt. In nördlicher 

und östlicher Richtung stellt sich die Siedlungsstruktur überwiegend dis-

pers dar, wodurch insgesamt eine leicht eingeschränkte Marktdurchdrin-

gung gegeben ist. 
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Marktkauf 

Im Untersuchungsraum ist ein leicht unterdurchschnittliches Kauf-

kraft-Niveau zu konstatieren. Gleichzeitig kann die gegebene 

Kaufkraft im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel im 

Untersuchungsraum durch die bestehenden Angebotsstrukturen 

nicht gebunden werden. Das Nachfragepotenzial (Ausdehnung 

des Einzugsgebietes) wird angesichts der vergleichbaren Anbieter 

in Hagen sowie der eher dispersen Siedlungsstruktur im Norden 

und Osten leicht eingeschränkt. Unter Berücksichtigung dieser Be-

wertungsaspekte ist ein leichtes Absinken der Flächenproduktivi-

tät des Bestandsmarktes im Vergleich zur bundesdurchschnittli-

chen Flächenproduktivität des Betreibers Marktkauf anzunehmen. 

 

dm 

Angesichts einer deutlichen Unterausstattung stellt sich das 

Wettbewerbsumfeld im Sortiment Drogeriewaren für den Be-

standsmarkt moderat dar. Vor diesem Hintergrund ist eine leicht 

überdurchschnittliche Flächenleistung des dm im Vergleich zur 

durchschnittlichen Flächenproduktivität des Betreibers anzuneh-

men.  

 

Standortspezifische Rahmenbedingungen 

 Der Vorhabenstandort befindet sich außerhalb eines ZVB am Sonder-

standort Fachmarktzentrum Bathey. Am Standort bestehen Kopplungs-

effekte der Bestandsmärkte dm und Marktkauf untereinander sowie mit 

den weiteren Fachmärkten und -geschäften am Sonderstandort (u. a. 

Ernsting’s Family, Action, Schuhmode Geller, Matratzen Concord). 

 Angesichts der hohen Strahlkraft des Marktkauf, welcher das Sortiment 

Drogeriewaren auf einer strukturprägenden Randsortimentsfläche offe-

riert, und einer nennenswerten Besuchergrundfrequenz bestehen insbe-

sondere im Sortiment Drogeriewaren Kannibalisierungseffekte, welche v. 

a. den Drogeriefachmarkt dm betreffen. 

 Der dm-Bestandsmarkt verfügt aktuell über eine nicht mehr vollkommen 

marktgängige Verkaufsflächendimensionierung. Die aktuelle Verkaufsflä-

chendimensionierung des Bestandsmarktes dm i. H. v. 511 m² liegt leicht 

unterhalb des bundesweiten Durchschnittswertes des Betreibers.  

 Der Marktkauf weist einen für vergleichbare Märkte sehr geringen Ver-

kaufsflächenanteil im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel auf 

(< 50 %). Üblicherweise stellt der Sortimentsbereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel hinsichtlich der Flächenleistung eines der umsatzstärksten Sor-

timente von SB-Warenhäusern dar (s. auch Vorhabenplanung).  

 Der Standort weist angesichts seiner Lage an der Dortmunder Straße (L 

704) eine gute MIV-Anbindung sowie eine gute Einsehbarkeit auf. Der 

Standort weist zudem eine gute ÖPNV-Anbindung auf.  
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Marktkauf 

Eine gute MIV-Anbindung und Sichtbarkeit entspricht den grund-

sätzlichen Standortanforderungen von SB-Warenhäusern. Es be-

stehen nennenswerte Kopplungseffekte der Bestandsbetriebe un-

tereinander sowie mit den benachbarten Fachmärkten und -ge-

schäften, welche hinsichtlich der Flächenproduktivität des Mark-

tes jedoch angesichts des sehr geringen (umsatzstarken) Anteils 

im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel zu relativieren 

sind. In Summe ist somit davon auszugehen, dass auch hinsichtlich 

der standortspezifischen Rahmenbedingungen von einer leicht un-

terdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit des Bestandsmarktes 

auszugehen ist. 

 

dm 

Für den Bestandsmarkt dm sind insbesondere im Sortiment Dro-

geriewaren Kannibalisierungseffekte durch den Marktkauf anzu-

nehmen, welche die Kopplungseffekte am Standort relativieren. 

Somit ist insgesamt eine leicht unterdurchschnittliche Lagegunst 

des Drogeriefachmarktes anzunehmen. 

 

Ableitung Flächenproduktivität 

Marktkauf 

Unter Beachtung der dargelegten Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, 

dass der Bestandsbetrieb Marktkauf eine Flächenproduktivität erzielt, die leicht 

unter dem Bundesdurchschnitt des Betreibers liegt. Die aktuelle Flächenproduk-

tivität wird somit mit rd. 4.200 Euro/m² VKF pro Jahr für das SB-Warenhaus 

angenommen. 

Nach fachlicher Einschätzung ist für die Flächenproduktivitäten der Randsorti-

mente des Marktkauf ein übliches Leistungsniveau anzunehmen. Die entspre-

chenden Flächenproduktivitäten liegen dabei in den Randsortimentsbereichen 

z. T. deutlich unter der Flächenleistung für die nahversorgungsrelevanten Sorti-

mentsbereiche (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren). Diese Annah-

men werden durch empirische Untersuchungen und Echtdaten aus anderen Pro-

jektzusammenhängen gestützt und ordnen sich in sortimentsübliche Werte ein.  

dm 

In der Zusammenführung der dargelegten Rahmenbedingungen ist davon aus-

zugehen, dass der Bestandsbetrieb dm eine Flächenproduktivität erzielt, die 

dem Bundesdurchschnitt des Betreibers entspricht. Die aktuelle Flächenproduk-

tivität wird somit mit rd. 6.855 Euro/m² VKF pro Jahr für den Drogeriefach-

markt angenommen. 

Für die Konzessionäre im Bestand werden folgende Umsätze angenommen: 

 Bäcker: rd. 0,3 Mio. Euro 

 Apotheke: 0,4 Mio. Euro 

 Kiosk: 0,2 Mio. Euro 
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 Blumenladen: 0,1 Mio. Euro 

 Optiker: 0,1 Mio. Euro 

 Ernsting’s Family: 0,2 Mio. Euro 

 Friseur (anteilige VFK): unter 0,1 Mio. Euro 

 Feinkost: 0,1 Mio. Euro 

 Baumarkt: 0,5 Mio. Euro 

 Handyshop (anteilige VKF): unter 0,1 Mio. Euro 

5.3 UMSATZPROGNOSE FÜR DAS PLANVORHABEN 

Durch die vorgesehene Umstrukturierung der Bestandsimmobilie wird es zu einer 

Modernisierung und Attraktivierung der Betriebe kommen. Die folgende Herlei-

tung der künftigen Flächenproduktivität des Planvorhabens (inkl. Umstrukturie-

rung SB-Warenhaus, Erweiterung dm, Ansiedlung Getränkemarkt und Umstruk-

turierung weiterer Konzessionäre) berücksichtigt diese Veränderung in Form einer 

Bewertung der Wirkung des Gesamtvorhabens. Ergänzend werden die damit ein-

hergehende gesteigerte Gesamtattraktivität des Vorhabenstandortes, die Um-

satzrelevanz sowie die sich dadurch verändernde Flächenproduktivität berück-

sichtigt. 

Die im vorherigen Kapitel genannten grundsätzlichen Rahmenbedingungen sind 

für das Planvorhaben wie folgt zu ergänzen bzw. zu spezifizieren: 

SB-Warenhaus Marktkauf  

 Die projektierte GVKF für das SB-Warenhaus ist mit 5.384 m² als unter-

durchschnittlich in Bezug auf die durchschnittliche Verkaufsfläche des Be-

treibers Marktkauf zu bewerten. Bewegt sich jedoch im Spektrum der ak-

tuellen Expansionsgrößen des Betreibers. 

 Im Zuge einer Vorhabenrealisierung würde es zu einer Ausweitung des 

Hauptsortiments Nahrungs- und Genussmittel kommen bei gleichzeitiger 

Rücknahme bzw. Stagnation aller weiteren Sortimente. Im Sortiment Dro-

geriewaren erfolgt eine deutliche Rücknahme der Verkaufsfläche, sodass 

keine strukturprägende Wirkung mehr entfaltet werden kann. 

 Eine Vorhabenrealisierung führt zwar im Zuge einer Modernisierung zu ei-

ner leichten Attraktivierung des Vorhabenstandortes und einer leicht hö-

heren Marktdurchdringung im derzeitigen Einzugsgebiet des Planvorha-

bens, dennoch ist angesichts der Verkaufsflächenrücknahme sowie des 

nach wie vor attraktiven Angebots im Umfeld des Planvorhabens mit kei-

ner nennenswerten Ausweitung des Einzugsgebietes zu rechnen. Vielmehr 

werden die Marktanteile im Segment Nahrungs- und Genussmittel zu Las-

ten der Marktanteile in den Randsortimenten (geringeres Angebot im Ver-

gleich zum genehmigten Bestand) erhöht. In diesem Zusammenhang wird 

jedoch die Leistungsfähigkeit des geplanten Marktkauf im Vergleich zum 

Bestandsmarkt erhöht, da die Randsortimente i. d. R. deutlich geringere 

Flächenproduktivitäten aufweisen. 
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dm 

 Die im Zuge der Erweiterung des dm-Marktes avisierte GVKF von 650 m² 

liegt im Bereich des betreiberspezifischen Durchschnittswertes, welcher 

der betreiberspezifischen Flächenproduktivität zu Grunde liegt.  

 Der dm-Markt profitiert von der Verkaufsflächenrücknahme des SB-Wa-

renhauses im Sortiment Drogeriewaren, wodurch der Drogeriefachmarkt 

eine höhere Marktdurchdringung im Einzugsgebiet erreichen wird. 

Getränkemarkt trinkgut 

 Gemäß der ausgewiesenen Flächenproduktivitäten der BBE erzielen Ge-

tränkemärkte eine durchschnittliche Raumleistung zwischen rd. 1.400 - 

1.800 Euro/m² VKF. Die durchschnittliche Verkaufsflächengröße beträgt 

dabei rd. 400 m² GVKF23.  

 Die avisierte GVKF des Getränkemarktes von 781 m² liegt deutlich über 

dem betriebstypenspezifischen Durchschnittswert, welcher der benannten 

Flächenproduktivitätsspanne zu Grunde liegt.  

 Der Markt profitiert absehbar von nennenswerten Kopplungseffekten mit 

den weiteren Betrieben des Planvorhabens. Der Betreiber Trinkgut ist zur 

Fa. EDEKA zugehörig, sodass die Angebote absehbar aufeinander abge-

stimmt sein werden und die Kannibalisierungseffekte somit reduziert aus-

fallen können. 

Für alle Betriebe des Planvorhabens relevante Aspekte 

 Durch die gleichzeitige Umstrukturierung des SB-Warenhauses, der Erwei-

terung des dm und die Ansiedlung eines Getränkemarktes ist grundsätzlich 

von einer Attraktivierung des Vorhabenstandorts aus Kundensicht (Mo-

dernisierung im Vergleich zum Bestand) auszugehen. Auch wenn anzuneh-

men ist, dass in Teilen wechselseitige Umsatzumverteilungen zwischen den 

Betrieben des Planvorhabens entstehen, ist insgesamt von einer leichten 

Leistungssteigerung des Standorts auszugehen, welche insbesondere den 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel betrifft. 

 Bis zum Prognosehorizont (Ende 2026) wird für den Untersuchungsraum 

ein leichter Bevölkerungsrückgang um rd. 0,9 % prognostiziert, wodurch 

ein durchschnittlicher Rückgang der Nachfrage im Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel um rd. 2,1 Mio. Euro auf rd. 225,4 Mio. Euro und 

im Sortiment Drogeriewaren um rd. 0,3 Mio. Euro auf rd. 30,4 Mio. Euro zu 

erwarten ist (s. Kapitel 4.3). 

 

 

23  Vgl. BBE 2020, S. 15f 
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Marktkauf 

Zwar ist im Zuge der Modernisierung des Marktes eine leichte At-

traktivierung und eine leicht höhere Marktdurchdringung zu er-

warten, jedoch ist angesichts der Verkaufsflächenrücknahme in 

nahezu allen Randsortimenten sowie des nach wie vor attraktiven 

Angebots im Umfeld des Planvorhabens keine nennenswerte Aus-

weitung des derzeitigen Einzugsgebietes anzunehmen. 

 

dm 

Der avisierte Drogeriefachmarkt profitiert von der Verkaufsflä-

chenrücknahme des SB-Warenhauses im Sortiment Drogeriewa-

ren. Zudem erreicht der Markt nach Erweiterung eine marktgän-

gige Verkaufsflächendimensionierung. Angesichts dessen ist eine 

leicht höhere Marktdurchdringung im Einzugsgebiet anzunehmen. 

 

Getränkemarkt  

In Anbetracht der überdurchschnittlichen avisierten Verkaufsflä-

chendimensionierung des Marktes ist insgesamt eine Flächenleis-

tung anzunehmen, die im unteren Bereich der Spanne von Geträn-

kemärkten liegt. 

 

Marktkauf 

In der Zusammenführung der Argumente ist davon auszugehen, dass der 

Marktkauf nach der Umstrukturierung i. S. e. Worst Case-Ansatzes eine für den 

Betreiber überdurchschnittliche Flächenproduktivität von rd. 5.100 Euro/m² 

VKF pro Jahr erreichen wird.  

Analog zum Bestandsmarkt ist auch für den Marktkauf nach Umstrukturierung 

für die Flächenproduktivitäten der Randsortimente ein übliches – im Vergleich 

zu den nahversorgungsrelevanten Sortimenten geringeres – Leistungsniveau 

anzunehmen. Beim Marktkauf erfolgt im Vergleich zum Bestandsmarkt eine 

deutliche Reduktion des Angebots und somit eine Fokussierung auf die üblichen 

Mitnahmeartikel. In diesem Zusammenhang wird i. d. R. auch hier eine höhere 

Leistungsfähigkeit je Sortiment erzielt. 

dm 

Für den dm ist im Sinne eines Worst Case-Ansatzes eine Flächenproduktivität 

von rd. 7.200 Euro/m² VKF pro Jahr anzunehmen. Der hier prognostizierte Wert 

im Worst Case-Ansatz liegt leicht über der durchschnittlichen Flächenprodukti-

vität des Betreibers dm24.  

Getränkemarkt trinkgut 

Für den Getränkemarkt wird i. S. e. Worst Case-Ansatzes eine Flächenproduk-

tivität i. H. v. rd. 1.600 Euro/m² VKF pro Jahr angenommen.  

 

 

24  Durchschnittliche Flächenleistung dm: rd. 6.855 Euro/m² VKF; Quelle: Hahn Retail Estate Report 2022/2023. 
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Für den Bäcker wird ein Umsatz von rd. 0,4 Mio. Euro pro Jahr angenommen. 

Für den Friseur wird ein einzelhandelsrelevanter Umsatz von rd. 0,1 Mio. Euro 

angenommen. 

Für die Ermittlung des anzunehmenden Umsatzes der Apotheke wird auf Bun-

desweite Kennziffern zurückgegriffen. Im Sortimentsbereich Drogeriewaren ist 

dementsprechend ein Umsatz von rd. 0,2 Mio. Euro p. a. und im Sortimentsbe-

reich der frei verkäuflichen Apothekenwaren von rd. 0,25 Mio. Euro p. a. anzu-

nehmen (vgl. ADBA 2022). 

5.4 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 

Auf Grundlage der obenstehenden Ausführungen ergeben sich demnach folgende 

Umsätze am Standort (im Worst Case). 
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Tabelle 10: Bestandsumsatz und Umsatzprognose des Vorhabens (Worst Case) 

Sortimente* 
Bestandsum-

satz  
in Mio. Euro 

Umsatzprog-
nose 

in Mio. Euro 

Umsatz-Diffe-
renz 

in Mio. Euro* 

SB-Warenhaus Marktkauf 

nvr Nahrungs- und Genussmittel 17,7 17,4 - 0,3 

nvr Drogeriewaren 3,5 2,5 - 1,0 

zr Bekleidung, Schuhe, Sport (ohne Campingartikel) 3,1 1,5 - 1,7 

zr Bücher, Schreib- und Spielwaren 0,5 0,8 + 0,3 

zr Unterhaltungselektronik, Computer, Elektro, Foto 1,9 0,6 - 1,4 

zr Blumen - 0,1 + 0,1 

zr Einrichtungsbedarf 1,3 1,7 + 0,3 

zr 
sonstiges (Uhren, Schmuck, Optiker, medizinische 
und orthopädische Artikel, Saisonware, Non-Food-
Aktion) 

1,0 2,1 + 1,1 

nzr Zoologischer Bedarf (inkl. Tiernahrung) 0,6 0,7 + 0,1 

nzr Bau- und Gartenbedarf 0,5 - - 0,5 

GESAMT SB-Warenhaus*  30,1 27,3 - 2,9 

Bäcker (zzgl. Café-Bereich25)    

nvr Nahrungs- und Genussmittel 0,3 0,4 + 0,1 

dm    

nvr Nahrungs- und Genussmittel 0,6 0,7 + 0,1 

nvr Drogeriewaren 2,0 3,5 + 1,5 

zr Bekleidung, Schuhe, Sport (ohne Campingartikel) 0,2 0,2 - < 0,1 

zr Bücher, Schreib- und Spielwaren - < 0,1 + < 0,1 

zr Unterhaltungselektronik, Computer, Elektro, Foto 0,1 0,1 - 0,1 

zr Einrichtungsbedarf 0,5 0,1 - 0,4 

zr 
sonstiges (Uhren, Schmuck, Optiker, medizinische 
und orthopädische Artikel, Saisonware, Non-Food-
Aktion) 

- < 0,1 + < 0,1 

nzr Zoologischer Bedarf (inkl. Tiernahrung) 0,1 0,1 + < 0,1 

GESAMT dm* 3,5 4,7 + 1,2 

Apotheke    

nvr Drogeriewaren 0,2 0,2 + 0,1 

nvr Apotheken 0,2 0,3 + 0,1 

Gesamt Apotheke* 0,4 0,5 + 0,1 

 

 

 

25  Gemäß Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichtes (u. a. BVerwG Urteil 

vom 09.11.2016 - 4 C 1.16 und VG Ansbach Urteil vom 25.06.2013 - AN 9 K 11.02368) zählen lediglich die Theken-

bereiche, nicht aber Cafés oder Imbisse (Gastronomie), Dienstleistungsbereiche usw. die in Einzelhandelsbe-

trieben integriert sind zur Verkaufsfläche. 
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Kiosk    

zr Bücher, Schreib- und Spielwaren 0,2 entfällt - 0,2 

Ernsting’s Family    

zr Bekleidung, Schuhe, Sport (ohne Campingartikel) 0,2 entfällt - 0,2 

Blumenladen    

zr Blumen 0,1 entfällt - 0,1 

Feinkost 

nvr Nahrungs- und Genussmittel 0,1 entfällt - 0,1 

Friseur 

nvr Drogeriewaren < 0,1 0,1 + < 0,1 

Baumarkt 

nzr Bau- und Gartenbedarf 0,5 Entfällt - 0,5 

Handyshop 

zr Unterhaltungselektronik, Computer, Elektro, Foto < 0,1 Entfällt - < 0,1 

Optiker    

zr 
sonstiges (Uhren, Schmuck, Optiker, medizinische 
und orthopädische Artikel, Saisonware, Non-Food-
Aktion) 

0,1 entfällt - 0,1 

Getränkemarkt trinkgut 

nvr Nahrungs- und Genussmittel 

Im Bestand 
nicht vorhan-

den 

1,2 + 1,2 

zr 
sonstiges (Uhren, Schmuck, Optiker, medizinische 
und orthopädische Artikel, Saisonware, Non-Food-
Aktion) 

0,1 + 0,1 

Gesamt Getränkemarkt* 1,2 + 1,2 

GESAMT Nahrungs- und Genussmittel* 18,7 19,7 + 1,0 

GESAMT Drogeriewaren* 5,6 6,3 + 0,6 

GESAMT nahversorgungsrelevante Sortimente* 24,5 26,2 + 1,7 

GESAMT zentrenrelevante Sortimente* 9,3 7,1 - 2,2 

GESAMT nicht-zentrenrelevante Sortimente* 1,7 0,9 - 0,8 

Gesamtumsatz* 35,5 34,1 - 1,4 

Quelle: Flächenproduktivitäten, Umsatzschätzung/-prognose: Berechnung Stadt + Handel auf Basis laufender Auswertung einzelhandels-

spezifischer Fachliteratur (u. a. Hahn Gruppe 2022/2023, EHI 2023, BBE 2020); Werte auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * Differenzen zur Ge-

samtsumme rundungsbedingt möglich; Sortimentseinteilung gemäß Sortimentsliste für die Stadt Hagen: nvr = nahversorgungsrelevante; 

zr = zentrenrelevante; nzr = nicht zentrenrelevante Sortimente; einzelne Sortimente wurden in Warengruppen zusammengefasst. 

Unter Zugrundelegung der oben genannten Daten wird für das Planvorhaben ein 

perspektivischer Jahresumsatz von max. 34,1 Mio. Euro prognostiziert (- min. rd. 

1,4 Mio. Euro). Umsatzzuwächse sind im Sortimentsbereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel sowie im Sortiment Drogeriewaren zu verzeichnen. 

In den nahversorgungsrelevanten Sortimenten wird ein perspektivischer Jahres-

umsatz von max. 26,2 Mio. Euro einhergehen (+ max. rd. 1,7 Mio. Euro). Hier kommt 

es im Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel sowie im Sortiment Drogerie-

waren zu Umsatzzuwächsen.  

Auf die zentrenrelevanten Sortimente entfallen max. rd. 7,1 Mio. Euro des Gesam-

tumsatzes (- min. rd. 2,2 Mio. Euro). Auf die nicht zentrenrelevanten Sortimente 

entfallen max. rd. 0,9 Mio. Euro des Gesamtumsatzes (- mind. rd. 0,8 Mio. Euro). 
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Insgesamt ist eine starke Abnahme der sonstigen, insbesondere der zentrenrele-

vanten, Sortimente des geplanten Marktkauf im Vergleich zum Bestandsmarkt zu 

verzeichnen. Wenngleich im Sortiment sonstiges ein Anstieg des Umsatzes zu ver-

zeichnen ist, wird dies durch den Umsatzrückgang der weiteren zentrenrelevanten 

Sortimente ausgeglichen. Der Umsatz verteilt sich dabei auf mehrere verschie-

dene Sortimente, wodurch pro Sortiment ein relativ geringer Umsatzanteil er-

reicht wird.  

Angesichts dessen sowie vor dem Hintergrund des Verkaufsflächen- und Um-

satzrückgangs sind keine städtebaulich negativen Auswirkungen auf den Be-

stand oder die Entwicklungsmöglichkeiten von zentralen Versorgungsbereichen 

oder sonstigen relevanten Versorgungsstrukturen im Untersuchungsraum in 

diesen Warengruppen zu erwarten. Insofern werden diese Sortimente im wei-

teren Verlauf der Analyse nicht tiefergehend betrachtet.  
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6 Auswirkungsanalyse 
In den folgenden Kapiteln werden die Auswirkungen des Planvorhabens hinsicht-

lich der im Kontext der Untersuchungsfragen relevanten Aspekte dargestellt. Un-

ter Berücksichtigung der landes- und regionalplanerischen Vorgaben werden fol-

gende Fragen beantwortet: 

 Wie ordnet sich das Planvorhaben in die Leitlinien des EHK Hagen 2023 

ein? 

 Welche absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen gehen 

von dem Planvorhaben aus? 

 Wie ordnet sich das Planvorhaben in die Vorgaben der Landesplanung 

(LEP NRW 2019) ein?  

6.1 EINORDNUNG IN DIE KOMMUNALPLANERISCHEN 
RAHMENVORGABEN (EHK HAGEN 2023)  

Der Vorhabenstandort ist innerhalb des im EHK Hagen 2023 definierten Sonder-

standortes Fachmarktzentrum Bathey verortet, für welchen folgende Entwick-

lungsperspektiven und Handlungsempfehlungen definiert werden.  

„Für das Einkaufszentrum (Edeka/Marktkauf und Konzessionäre = Einzel-
vorhaben i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO) ist eine Überplanung nach Ziel 6.5-7 LEP 
NRW möglich (zu prüfen ist, ob eine Überplanungspflicht nach Ziel 6.5-8 LEP 
NRW besteht).“ (vgl. EHK Hagen 2023, S. 210). 

Da der rechtskräftige Bebauungsplan keine ausreichende Einzelhandelssteuerung 

i. S. d. EHK Hagen zulässt, ergibt sich seitens der Stadt „ein dringendes Erforder-
nis einer Bauleitplanung zur Festschreibung des Einzelhandelsbestandes bzw. 
zum Einzelhandelsausschluss im angrenzenden Gewerbegebiet (z.Zt. ohne Be-
bauungsplan)“ (EHK Hagen 2023, S. 210).  

Für das Einkaufszentrum (Gebäude des Marktkauf-Planvorhabens) wird eine 

Überplanung nach Ziel 6.5-7 gemäß LEP NRW (ggf. nach Ziel 6.5-8) empfohlen.  

„Dabei sind in einem entsprechenden Sondergebiet die Sortimente und Ver-
kaufsflächen i.d.R. auf den genehmigten Bestand zu begrenzen. Ausnahms-
weise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn dadurch 
keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Ge-
meinden erfolgt (nur bei Ziel 6.5-7). Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht 
zentrenrelevante Sortimente ist grundsätzlich sinnvoll (nur bei Ziel 6.5-7 
möglich). Die Bewertung der städtebaulichen Auswirkungen ist im Rahmen 
eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Hierbei sind insbesondere die Auswir-
kungen auf das (perspektivische) Nebenzentrum Boele von Bedeutung.“ 
(EHK Hagen 2023, S. 210). 

Hinsichtlich des Planvorhabens ist Folgendes festzuhalten:  

 Von dem Planvorhaben gehen keine absatzwirtschaftlichen und städte-

baulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche aus. Die Be-

wertung der zu erwartenden vorhabenbezogenen absatzwirtschaftlichen 
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und städtebaulichen Auswirkungen werden in Kapitel 6.2 und 6.4 darge-

legt. Für die Lebensmittelanbieter innerhalb des (perspektivischen) NZ Bo-

ele ist zwar eine gewisse vorhabeninduzierte Wettbewerbsintensivierung 

anzunehmen, jedoch sind angesichts nennenswerter Kopplungseffekte, 

der marktgerechten Aufstellung sowie der integrierten Lage der Märkte 

keine städtebaulich negativen Auswirkungen wie Marktabgänge oder -um-

strukturierungen zu erwarten (s. auch Kapitel 6.4). Dies gilt auch, da die 

Wettbewerbssituation durch den Sonderstandort bereits seit vielen Jah-

ren gegeben ist und den Betreibern auch eine Umstrukturierung allgemein 

bekannt ist (so wie in vielen Teilen Deutschlands). In diesem Zusammen-

hang stellt die Umstrukturierung keine Planungsunsicherheit für die Be-

triebe in den ZVB im Besonderem dar und somit auch nicht für die Leis-

tungsfähigkeit der ZVB im Allgemeinen. 

 Insgesamt erfolgt ein Verkaufsflächenrückgang um 1.615 m² und somit um 

rd. 19 % gegenüber dem aktuellen genehmigten Bestand (Planvorhaben, 

Marktkauf-Immobilie). Im Hinblick auf die Gesamtfläche der Immobilie 

(inkl. Verkehrsflächen) ist ein Flächenrückgang um 1.875 m² zu konstatie-

ren. 

Im vorliegenden Gutachten wird das Planvorhaben hinsichtlich einer Überpla-

nung des Gebietes nach Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019 geprüft. Den Handlungsemp-

fehlungen der Stadt Hagen wird somit im Zuge des Genehmigungsprozesses 

des Planvorhabens entsprochen. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass es sich bei dem Planvor-

haben um die Umstrukturierung des ehemaligen SB-Warenhauses real handelt, 

in dessen Zuge es zu einer Verkaufsflächenreduzierung insgesamt wie auch in 

den sonstigen, insbesondere zentrenrelevanten, Randsortimenten kommt (s. 

Kapitel 5.1).  

Aus der Erweiterung des Hauptsortiments Nahrungs- und Genussmittel sowie 

des Sortiments Drogeriewaren resultiert keine wesentliche Beeinträchtigung 

der ZVB bzw. der Nahversorgung im Untersuchungsraum (s. Kapitel 6.2 und 6.4). 

6.2 EINORDNUNG IN DIE ZIELSTELLUNGEN DES REHK FÜR DAS 
ÖSTLICHE RUHRGEBIET UND ANGRENZENDE BEREICHE 2020 

Die Vorgaben des REHK für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche 

2020 verfolgen „die qualitative und quantitative Steuerung der Einzelhandelsent-
wicklung zur Sicherung und Stärkung der Versorgungsstruktur in der Region unter 
besonderer Berücksichtigung der städtischen Zentren. Dabei stehen eine vertrau-
ensvolle Kommunikation und eine einvernehmliche Zusammenarbeit im Koopera-
tionsraum im Vordergrund dieser Zielsetzung“ (REHK für das östliche Ruhrgebiet 
und angrenzende Bereiche 2020, S. 32). Im Folgenden werden die für die vorlie-

gende Auswirkungsanalyse relevanten Vorgaben dargestellt. 

„Im Sinne des REHK sind Vorhaben als regional bedeutsam einzustufen, 
sobald sie, allein betrachtet aber ggf. auch im Rahmen einer Einzelhandels-
agglomeration, eine überörtliche Bedeutung entwickeln, d.h. absatzwirt-
schaftliche und städtebauliche Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur 
bzw. Zentrenstruktur mindestens einer Nachbarkommune zu erwarten 
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sind“ (REHK für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche 2020, 
S. 32). 

Im Hinblick auf das untersuchte Umstrukturierungsszenario ist diesbezüglich fol-

gendes festzuhalten: 

 Das Planvorhaben weist ein nahversorgungsrelevantes Kernsortiment auf 

(Nahrungs- und Genussmittel, s. Kapitel 5.1).  

 Aufgrund eines weitreichenden Einzugsgebietes im Kernsortimentsbereich 

Nahrungs- und Genussmittel sowie angesichts der Stadtrandlage des Vor-

habenstandortes reicht das Einzugsgebiet des Planvorhabens über die 

Stadtgrenzen Hagens hinaus. Das Planvorhaben übernimmt eine Versor-

gungsfunktion für die umliegenden Siedlungsbereiche der Städte Dort-

mund (Stadtteil Syburg) und Schwerte (Stadtteil Westhofen) in nördlicher 

sowie nordwestlicher Richtung.  

Das Planvorhaben ist somit als regional bedeutsam einzustufen. 

Im Rahmen eines Konsensverfahrens wird ein regional bedeutsames Vorhaben 

hinsichtlich der Erfüllung der vereinbarten Prüfkriterien geprüft. Anschließend 

kann ein regionaler Konsens festgestellt und im Plenum beschlossen werden.  

Prüfkriterium V: Bewertung negativer städtebaulicher Auswirkungen 

„Die Bewertung der städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Impli-
kationen der wettbewerblichen Auswirkungen ist ein zwingend erforderli-
cher Schritt bei der Beurteilung der Auswirkungen eines Vorhabens, wie in 
verschiedenen obergerichtlichen Urteilen bestätigt wurde. Dabei ist her-
auszustellen, dass relevante Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-
che oder die Versorgungsstruktur erst dann zu erwarten sind, wenn die ab-
satzwirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche Auswirkun-
gen ‚umschlagen‘“ (REHK für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Be-
reiche 2020, S. 65). 

Im Hinblick auf das Planvorhaben ist diesbezüglich Folgendes festzuhalten: 

 Entsprechend der erfolgten Analyse möglicher absatzwirtschaftlicher 

Auswirkungen und deren städtebaulichen Bewertung in Kapitel 6.2 und 6.4 

werden durch das Planvorhaben keine wesentlichen Beeinträchtigungen 

auf zentrale Versorgungsbereiche sowie die Versorgungsstruktur im Un-

tersuchungsraum i. S. § 11 Abs. 3 BauNVO ausgelöst. 

Die weiteren Prüfkriterien (u. a. Standortqualität, Tragfähigkeit von Vorhaben 

mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten) werden in Bezug auf das Plan-

vorhaben angesichts der Lage des Vorhabenstandortes in einem Sonderstandort 

in städtebaulich nicht integrierter Lage sowie außerhalb eines ASB (vgl. Regional-

plan Arnsberg – Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen, Blatt 3) nicht er-

füllt. 

„Erfüllt ein Vorhaben dennoch die definierten Prüfkriterien zum Teil und 
kann die Vorhabenkommune daneben nachweisen, dass die Ziele und Steu-
erungsregeln des REHK grundsätzlich eingehalten werden, kann – nach 
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entsprechender Erörterung im Plenum - ein Vorhaben ausnahmsweise ge-
billigt werden“ (REHK für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Berei-
che 2020, S. 32). 

Im Hinblick auf das untersuchte Umstrukturierungsszenario ist zusätzlich folgen-

des festzuhalten: 

 Der Sonderstandort Fachmarktzentrum Bathey besteht schon seit vielen 

Jahren. Im Rahmen der avisierten Umstrukturierung des Planvorhabens 

soll lediglich eine Neuaufstellung der Anbieter ohne wesentliche Verände-

rung des gegebenen Betriebstypenmixes und insgesamt eine deutliche 

Rücknahme der zentrenrelevanten Sortimente am Standort erfolgen (s. 

auch Kapitel 5.1).  

 Negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche sowie die 

Versorgungsstrukturen im Untersuchungsraum sind durch das Planvorha-

ben nicht zu erwarten (s. Kapitel 6.2 und 6.4). Demnach sind auch für die 

Nachbarkommunen Dortmund, Schwerte sowie Herdecke keine städte-

baulich negativen Auswirkungen zu erwarten. 

 Im Rahmen des EHK Hagen 2023 werden explizite Handlungsempfehlun-

gen bzgl. der angestrebten Entwicklung des Sonderstandortes Fach-

marktstandort Bathey definiert. Den Handlungsempfehlungen der Stadt 

Hagen wird im Zuge des Genehmigungsprozesses des Planvorhabens ent-

sprochen (Prüfung der Überplanung des Gebietes nach Ziel 6.5-7 LEP NRW 

2019). 

Bei dem Planvorhaben handelt es sich um ein Einzelhandelsvorhaben mit nah-

versorgungsrelevantem Kernsortiment, wodurch die Konformität zu den kon-

kreten im Rahmen des REHK für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Be-

reiche 2020 definierten Vorgaben nachgewiesen werden muss. Der Vorhaben-

standort befindet sich in einem ausgewiesenen Sonderstandort in städtebau-

lich nicht integrierter Lage. Somit ist das Planvorhaben grundsätzlich nicht kon-

form zu mehreren Prüfkriterien, welche im Rahmen der Regionalen Konsensprü-

fung vorgegeben werden. Bei dem Sonderstandort Fachmarktzentrum Bathey 

handelt es sich jedoch um einen langjährig bestehenden Angebotsstandort. Zu-

dem ist im Rahmen des avisierten Umstrukturierungsszenarios insgesamt eine 

Verkaufsflächenrücknahme am Standort geplant (insbesondere in den zentren-

relevanten Sortimenten).  

Durch das Planvorhaben sind keine städtebaulich negativen Auswirkungen auf 

die zentralen Versorgungsbereiche sowie sonstige Versorgungsstrukturen im 

Untersuchungsraum (Kommunen Hagen, Dortmund, Herdecke, Schwerte) zu 

erwarten. Das Planvorhaben steht den grundsätzlichen Intentionen des REHK 

für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche 2020 somit nicht entge-

gen.  

6.3 ABSATZWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN 

Die Umsatzumverteilungen in den untersuchungsrelevanten Sortimentsbereichen 

Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren werden in der folgenden Ta-

belle für das Planvorhaben dargestellt. Die Umsatzumverteilungen liefern eine 
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wichtige Grundlage für die weitergehende städtebaulich-funktionale Bewertung 

des Planvorhabens. 

Unter Berücksichtigung der leicht negativen Einwohnerprognose (s. Kapitel 4.3) 

werden die zu erwartenden Umsatzumverteilungen des Planvorhabens im Sorti-

mentsbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie im Sortiment Drogeriewaren 

insgesamt marginal verstärkt. Im Sinne eines Worst Case-Ansatzes werden die 

prognostizierten Kaufkraftzuwächse der Branchen nicht berücksichtigt (s. Kapitel 

4.3). Die Darstellung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen sowie die städte-

bauliche Würdigung erfolgt aufgrund der Aufgaben- und Zielstellung dieses Gut-

achtens für den Prognosehorizont 2026. 

Mobilitätsaspekte und Zufallseinkäufe führen aufgrund der guten Einsehbarkeit 

und der guten Verkehrsanbindung des Vorhabenstandortes zu einer leicht über 

den Untersuchungsraum hinausgehenden Streuung der Umsatzherkunft. Dieser 

„Streuumsatz“ wird im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel mit 5 % 

für die Berechnungen angenommen. In dem untersuchungsrelevanten Sortiment 

Drogeriewaren wird aufgrund eines grobmaschigeren Angebotsnetzes der 

„Streuumsatz“ mit 10 % für die Berechnungen angenommen. Demnach werden 

im Sinne des Worst Case-Ansatzes im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel 95 % und im Sortiment Drogeriewaren 90 % des Vorhabenumsatzes um-

verteilungsrelevant für die Betriebe im Untersuchungsraum.  

Die Umsatzumverteilungen, welche aus dem Planvorhaben resultieren, stellen sich 

in dem untersuchungsrelevanten Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

wie folgt dar: 

Tabelle 11: Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 
(Worst Case)  

Kommune Lagedetail 

Prognose 2026 

perspektivische  
Umsätze 

max. Umsatzumverteilung 

in Mio. Euro in % 

Hagen 

NZ Boele 21,9 0,4 2 

NVZ Altenhagen 17,1 ** ** 

NVZ Helfe 3,6 ** ** 

sonstige Lage 74,4 0,5 1 

Herdecke HZ Herdecke 30,4 ** ** 

Schwerte sonstige Lagen Schwerte < 6,0 ** ** 

Für die Bestandsstrukturen im Untersuchungs-
raum umverteilungsneutraler Vorhabenumsatz 
(‚Streuumsatz‘) i. H. v. 5 % des Vorhabenumsat-
zes 

0,1 

GESAMT*** (Worst Case) 153,0 1,0 - 

Quelle: Verkaufsfläche: Erhebung Stadt + Handel 05/2023; Umsatzschätzung/-prognose: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2023 

und Hahn Gruppe 2022/2023 sowie ständige Auswertung von Fachliteratur; Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * ohne Bestandsmarkt 

Marktkauf; ** empirisch nicht mehr valide darstellbar; *** Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich. 
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Von dem Planvorhaben resultiert eine Umsatzumverteilung im Sortimentsbereich 

Nahrungs- und Genussmittel von max. rd. 1,0 Mio. Euro, davon 95 % zu Lasten von 

Wettbewerbern im Untersuchungsraum. 

Die durch das Planvorhaben ausgelösten vorhabenbedingten Umsatzumvertei-

lungen im untersuchungsrelevanten Sortiment Drogeriewaren werden in der fol-

genden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 12: Umsatzumverteilungen im Sortiment Drogeriewaren (Worst Case)  

Kommune Lagedetail 

Prognose 2026 

perspektivische  
Umsätze 

max. Umsatzumverteilung 

in Mio. Euro in % 

Hagen 

NZ Boele 3,9 0,4 10 

NVZ Altenhagen 0,9 ** ** 

NVZ Helfe 0,2 ** ** 

sonstige Lage 5,5 0,1 2 

Herdecke HZ Herdecke 7,5 0,1 1 

Schwerte sonstige Lagen Schwerte < 0,5 ** ** 

Für die Bestandsstrukturen im Untersuchungs-
raum umverteilungsneutraler Vorhabenumsatz 
(‚Streuumsatz‘) i. H. v. 10 % des Vorhabenum-
satzes 

0,1 

GESAMT*** (Worst Case) 18,2 0,6 - 

Quelle: Verkaufsfläche: Erhebung Stadt + Handel 05/2023; Umsatzschätzung/-prognose: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2023 

und Hahn Gruppe 2022/2023 sowie ständige Auswertung von Fachliteratur; Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * ohne Bestandsmarkt 

Marktkauf; ** empirisch nicht mehr valide darstellbar; *** Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich. 

Von dem Planvorhaben resultiert eine Umsatzumverteilung im Sortiment Droge-

riewaren von max. rd. 0,6 Mio. Euro, davon 90 % zu Lasten von Wettbewerbern 

im Untersuchungsraum. 

6.4 STÄDTEBAULICHE EINORDNUNG DER 
ABSATZWIRTSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNGEN 

Aufbauend auf den absatzwirtschaftlichen Ergebnissen aus der Umsatzumver-

teilungsberechnung erfolgt deren städtebauliche Einordnung. Die städtebauli-

chen Konsequenzen für zentrale Versorgungsbereiche und die relevanten sonsti-

gen Lagen (mit entsprechend vorhandenen Angebotsstrukturen) im Untersu-

chungsraum werden für den Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel so-

wie Drogeriewaren im Folgenden aufgezeigt. 
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Stadt Hagen 

Auswirkungen auf das (perspektivische) NZ Boele  

Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel werden Umsatzumverteilun-

gen i. H. v. max. 0,4 Mio. Euro bzw. max. 2 % auf die Bestandsstrukturen im (per-

spektivischen) NZ Boele induziert. Im Sortiment Drogeriewaren werden Um-

satzumverteilungen i. H. v. max. 0,4 Mio. Euro bzw. max. 10 % induziert. 

 Die Umsatzumverteilungen tangieren im Sortimentsbereich Nahrungs- 

und Genussmittel insbesondere den im Zentrum verorteten Lebensmittel-

supermarkt EDEKA und die Lebensmitteldiscounter ALDI Nord, LIDL und 

NETTO Marken-Discount.  

 Im Sortiment Drogeriewaren tangieren die Umsatzumverteilungen insbe-

sondere den Drogeriefachmarkt Rossmann sowie nachrangig die Lebens-

mittelanbieter EDEKA, ALDI Nord, LIDL und NETTO Marken-Discount, 

welche das Sortiment lediglich auf Randsortimentsflächen offerieren. 

 Der ZVB weist angesichts der räumlichen Fahrdistanz von rd. 1,4 km eine 

gewisse Überschneidung mit dem Einzugsgebiet des Planvorhabens auf.  

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu 

erwarten: 

 Der Lebensmittelsupermarkt EDEKA stellt als einziger strukturprägender 

Vollsortimenter innerhalb des Zentrums einen wichtigen Magnetbetrieb 

und Frequenzbringer im Bereich des Boeler Marktplatzes dar. Der Markt 

ist aus allen Richtungen verkehrlich gut erreichbar und weist über den Bus-

haltepunkt „Boele Markt“ eine gute ÖPNV-Anbindung auf. Der Markt pro-

fitiert von Kopplungseffekten mit den umliegenden Einzelhandelsstruktu-

ren (u. a. Rossmann) und zentrenergänzenden Funktionen sowie mit dem 

auf dem Boeler Marktplatz stattfindenden Wochenmarkt. Zudem ist der 

Markt modern aufgestellt und weist eine marktgerechte Verkaufsflächen-

dimensionierung auf.  

 Die Lebensmittelsupermärkte ALDI Nord, LIDL und NETTO Marken-Dis-

count im nordwestlichen Bereich des Zentrums profitieren an ihrem Stand-

ort von Kopplungsbeziehungen untereinander sowie mit weiteren Ange-

botsstrukturen (u. a. Hellweg Baumarkt, Centershop, B.O.C.). Die Lebens-

mitteldiscounter sind bereits am Markt etabliert und profitieren von ihrer 

städtebaulich integrierten Lage innerhalb des statistischen Bezirks Boele. 

Zudem verfügen die Märkte im ZVB durch ihre Lage an der Schwerter 

Straße sowohl über eine gute MIV- als auch ÖPNV-Anbindung, wodurch 

diese für eine nennenswerte Mantelbevölkerung erreichbar sind. 

 Insgesamt offerieren die Lebensmittelanbieter im (perspektivischen) NZ 

Boele ein gutes quantitatives sowie qualitatives Nahversorgungsangebot. 

Ergänzend weisen die betroffenen Märkte jeweils einen zum Planvorhaben 

differenten Betriebstypen bzw. Betreiber auf, was sich insbesondere in der 

Sortimentsbreite und -tiefe widerspiegelt. Somit sind die Betriebe auf z. T. 

unterschiedliche Kundenstämme ausgerichtet. 
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 Angesichts der aufgeführten Aspekte sowie der prozentual und monetär 

als gering zu bezeichnenden Umsatzverteilungen (jeweils deutlich unter 

10 %) sind keine vorhabenbedingten Marktschließungen/-umstrukturie-

rungen der betroffenen Lebensmittelmärkte zu erwarten. 

 Der Drogeriefachmarkt Rossmann stellt den einzigen Drogeriefachmarkt 

in Boele dar und weist durch seine zentrale Lage innerhalb des ZVB nen-

nenswerte Standortvorteile auf (u. a. Kopplungseffekte, integrierte Lage). 

Der Markt profitiert zudem von einer erheblichen Besuchergrundfrequenz 

innerhalb des ZVB und wird sich perspektivisch neu und marktgerecht auf-

stellen. Angesichts der Standortvorteile sowie der deutlich unterdurch-

schnittlichen Verkaufsflächenausstattung im Sortiment Drogeriewaren im 

Untersuchungsraum ist davon auszugehen, dass der Rossmann die vorha-

beninduzierten Umsatzumverteilungen verkraften wird und weiterhin eine 

für den Betreiber marktadäquate Flächenleistung erzielen wird. 

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem Planvorhaben stehen, 

sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf das (perspektivische) NZ Boele in sei-

nem heutigen Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu er-

warten. 

Auswirkungen auf das NVZ Altenhagen 

Vom Planvorhaben gehen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel so-

wie im Sortiment Drogeriewaren Umsatzumverteilungen in empirisch nicht mehr 

nachweisbarer Höhe auf das NVZ Altenhagen aus. Angesichts dessen sind keine 

vorhabenbedingten Marktschließungen/-umstrukturierungen zu erwarten. Dies 

ist insbesondere auf die große Distanz des Zentrums zum Vorhabenstandort zu-

rückzuführen. 

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem Planvorhaben stehen, 

sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf das NVZ Altenhagen in seinem heu-

tigen Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf das NVZ Helfe 

Vom Planvorhaben gehen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel so-

wie im Sortiment Drogeriewaren Umsatzumverteilungen in empirisch nicht mehr 

nachweisbarer Höhe auf das NVZ Helfe aus. Angesichts dessen sind keine vorha-

benbedingten Marktschließungen/-umstrukturierungen zu erwarten. Der hier ver-

ortete EDEKA stellt den einzigen strukturprägenden Lebensmittelanbieter inner-

halb des Zentrums dar. Angesichts der Größenordnung des Marktes übernimmt 

dieser eine auf die umliegenden Siedlungsbereiche limitierte Versorgungsfunktion, 

weshalb keine wesentliche Überschneidung mit dem Einzugsgebiet des Planvor-

habens anzunehmen ist.  
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Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem Planvorhaben stehen, 

sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf das NVZ Helfe in seinem heutigen Be-

stand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf sonstige Lagen in Hagen 

Vom Planvorhaben gehen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

Umsatzumverteilungen i. H. v. max. rd. 0,5 Mio. Euro bzw. max. 1 % auf die Be-

standsstrukturen in den sonstigen Lagen in Hagen aus. Im Sortiment Drogerie-

waren gehen Umsatzumverteilungen i. H. v. max. 0,1 Mio. Euro bzw. max. 2 % auf 

die Bestandsstrukturen in den sonstigen Lagen in Hagen aus. 

 Die Umsatzumverteilungen tangieren v. a. den Verbrauchermarkt REWE 

an der Schwerter Straße und das SB-Warenhaus Kaufland an der Frei-

ligrathstraße als nächstgelegene vergleichbare Anbieter. Deutlich nachge-

ordnet werden die weiteren strukturprägenden Lebensmittelanbieter im 

Untersuchungsraum (u. a. 2x PENNY, EDEKA, 2x LIDL, Norma, ALDI Nord) 

von vorhabeninduzierten Umsatzumverteilungen tangiert. 

 Insbesondere die wesentlichen Wettbewerber REWE (Verbrauchermarkt) 

und Kaufland (SB-Warenhaus) sind in den sonstigen Lagen in Hagen ver-

ortet.  

 Im Sortiment Drogeriewaren tangieren die Umsatzumverteilungen insbe-

sondere das SB-Warenhaus Kaufland, welches das Sortiment auf einer 

strukturprägenden Randsortimentsfläche offeriert.  

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu 

erwarten: 

 Das Einzugsgebiet des Verbrauchermarktes REWE an der Schwerter 

Straße weist durch die Ausrichtung auf den statistischen Bezirk Boele eine 

Überschneidung mit dem Einzugsgebiet des Planvorhabens auf. Ange-

sichts dessen ist für den Verbrauchermarkt mit einer gewissen Wettbe-

werbsintensivierung zu rechnen. Der REWE ist bereits langjährig am Markt 

etabliert, weist eine marktgerechte Verkaufsflächendimensionierung auf 

und ist modern aufgestellt. Zudem profitiert der Markt von einer guten 

Einsehbarkeit und seiner Anbindung über die Schwerter Straße sowie die 

B 54 an die umliegenden Siedlungsbereiche der Stadt Hagen. Der Markt 

weist angesichts seiner Ausprägung sowie der verkehrsgünstigen Lage ein 

Einzugsgebiet und eine Strahlkraft auf, welche insbesondere in westlicher 

Richtung über den Untersuchungsraum hinausreichen. Aufgrund der ange-

führten Aspekte sowie angesichts der als gering zu bezeichnenden einzel-

betrieblichen Umsatzumverteilungen ist eine vorhabenbedingte Betriebs-

aufgabe oder -umstrukturierung des Verbrauchermarktes REWE nicht zu 

erwarten. 

 Auch das Einzugsgebiet des SB-Warenhauses Kaufland an der Freiligrath-

straße weist angesichts des Standortes an der südlichen Grenze des sta-

tistischen Bezirks Boele eine gewisse Überschneidung mit dem Einzugsge-
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biet des Planvorhabens auf. Angesichts der Distanz zum Vorhabenstand-

ort von rd. 4,5 km sowie mehrerer Lebensmittelanbieter, welche zwischen 

beiden Standorten liegen (u. a. Verbrauchermarkt REWE) ist dies jedoch 

teilweise zu relativieren. Der Markt profitiert von seiner verkehrlich guten 

Erreichbarkeit über die Alexanderstraße, welche in westlicher Richtung 

eine Anbindung an die B 54 herstellt, und weist eine marktadäquate sowie 

betreiberübliche Verkaufsflächendimensionierung auf. Ergänzend weist 

der Kaufland einen zum Planvorhaben differenten Betreiber auf, wodurch 

die Märkte z. T. auf unterschiedliche Kundenstämme ausgerichtet sind. 

Aufgrund der angeführten Aspekte sowie angesichts der als gering zu be-

wertenden monetären Umsatzumverteilungen ist eine vorhabenbedingte 

Betriebsaufgabe oder -umstrukturierung des SB-Warenhauses Kaufland 

nicht zu erwarten.  

 Das Einzugsgebiet des Lebensmitteldiscounters PENNY an der Schwerter 

Straße weist angesichts der räumlichen Nähe zum Vorhabenstandort eine 

signifikante Überschneidung mit dem Einzugsgebiet des Planvorhabens 

auf. Der Markt weist eine städtebaulich integrierte Lage auf und nimmt 

somit für die umliegenden Siedlungsbereiche des statistischen Bezirks Bo-

ele eine wichtige Bedeutung für die fußläufige Nahversorgung ein. Ange-

sichts der Größenordnung und der überwiegend lokalen Strahlkraft des 

Marktes übernimmt dieser insbesondere eine Versorgungsfunktion für die 

Wohnbevölkerung im unmittelbaren Nahbereich. Ergänzend weist der 

PENNY einen zum Planvorhaben differenten Betriebstypen bzw. Betreiber 

auf und ist somit auf z. T. unterschiedliche Kundenstämme ausgerichtet.  

 Die weiteren betroffenen Märkte (EDEKA, 2x LIDL, PENNY, ALDI Nord, 

Norma) befinden sich in großer räumlicher Entfernung zum Planvorhaben 

(> 3,0 km). Die Märkte weisen jeweils zum Planvorhaben differente Be-

triebstypen auf (Lebensmittelsupermarkt, Lebensmitteldiscounter) und 

sind auf unterschiedliche Kundenstämme ausgerichtet. Zudem weisen die 

Märkte angesichts ihrer Verkaufsflächendimensionierung jeweils eine 

überwiegend lokale Strahlkraft auf, wodurch keine wesentliche Über-

schneidung der Einzugsgebiete der Märkte mit dem Einzugsgebiet des 

Planvorhabens gegeben ist. Angesichts dieser Aspekte ergeben sich für 

diese Märkte nur sehr geringe einzelbetriebliche Umsatzumverteilungen, 

die den Fortbestand der Märkte nicht gefährden. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf die integrierte Nahversorgung in Ha-

gen in ihrem heutigen Bestand und ihren Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht 

zu erwarten. 

Stadt Herdecke 

Auswirkungen auf das HZ Herdecke  

Vom Planvorhaben gehen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

Umsatzumverteilungen in empirisch nicht mehr nachweisbarer Höhe auf das HZ 

Herdecke aus. Im Sortiment Drogeriewaren werden Umsatzumverteilungen 

i. H. v. max. 0,1 Mio. Euro bzw. max. 1 % auf die Bestandsstrukturen im HZ Herd-

ecke induziert.  
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 Die Umsatzumverteilungen im Sortiment Drogeriewaren tangieren insbe-

sondere die Drogeriefachmärkte dm und Rossmann.   

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu 

erwarten: 

 Das HZ Herdecke befindet sich in rd. 7,0 km westlicher Entfernung zum 

Planvorhaben. Aufgrund dieser großen Distanz sowie zudem des Flusses 

Ruhr als naturräumliche Barriere zwischen dem Vorhabenstandort und 

dem HZ Herdecke ist keine nennenswerte Überschneidung der Einzugsge-

biete des ZVB und des Planvorhabens festzustellen.  

 Die betroffenen Märkte sind bereits am Markt etabliert und profitieren von 

ihrer integrierten Lage im Hauptzentrum (nennenswerte Mantelbevölke-

rung). Darüber hinaus profitieren diese Märkte durch ihre räumliche Nähe 

zu verschiedenen Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten von Kopp-

lungsvorteilen am Standort. Angesichts der Höhe der Umsatzumverteilun-

gen ergeben sich nur sehr geringe einzelbetriebliche Umsatzumverteilun-

gen für die betroffenen Märkte, welche einen Fortbestand der Betriebe 

keinesfalls gefährden. 

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten 

oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem Planvorhaben stehen, 

sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf das HZ Herdecke in seinem heutigen 

Bestand und seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu erwarten. 

Stadt Schwerte 

Auswirkungen auf sonstige Lagen in Schwerte 

Auf die sonstigen Lagen in Schwerte (bezogen auf den Untersuchungsraum) wer-

den monetär sowie prozentual empirisch nicht mehr nachweisbare Umsatzum-

verteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie im Sorti-

ment Drogeriewaren induziert. Somit sind keine vorhabenbedingten negativen 

Auswirkungen für den Bestand zu erwarten. Dies ist insbesondere auf die große 

Distanz des einzigen strukturprägenden Betriebes LIDL an der Reichshofstraße 

zum Vorhabenstandort zurückzuführen (rd. 7,0 km). 

Städtebaulich negative Auswirkungen für die integrierte Nahversorgung in 

Schwerte in ihrem heutigen Bestand und ihren Entwicklungsmöglichkeiten sind 

nicht zu erwarten. 

 

Städtebaulich negative Auswirkungen durch das Planvorhaben auf den Bestand 

und die Entwicklungsmöglichkeiten von zentralen Versorgungsbereichen 

und/oder die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung im Untersuchungsraum 

sind nicht zu erwarten. 
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6.5 EINORDNUNG IN DIE LANDESPLANERISCHEN 
ZIELSTELLUNGEN (LEP NRW 2019) 

Eine wichtige Grundlage der kommunalen Einzelhandelssteuerung bilden die lan-

desplanerischen Vorgaben. Die kommunale Bauleitplanung hat deren Ziele und 

Grundsätze entsprechend den lokalen Gegebenheiten zu beachten bzw. zu be-

rücksichtigen. Im Folgenden werden die für die vorliegende Auswirkungsanalyse 

relevanten Vorgaben des Landesrechts (LEP NRW 2019) dargestellt. 

Ausgangslage 

 Nach Ziel 6.5-7 des LEP NRW 2019 - Überplanung von vorhandenen Stand-
orten mit großflächigem Einzelhandel – „dürfen vorhandene Standorte 
von Vorhaben im Sinne des §11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung außer-
halb von zentralen Versorgungsbereichen abweichend von den Festlegun-
gen 6.5-1 bis 6.5-6 als Sondergebiete gemäß §11 Absatz 3 Baunutzungsver-
ordnung dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Sortimente 
und deren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die bau-
rechtlichen Bestandsschutz genießen, zu begrenzen. Wird durch diese Be-
grenzung die zulässige Nutzung innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab 
Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, sind die Sortimente und deren 
Verkaufsflächen auf die zulässigen Verkaufsflächenobergrenzen zu be-
grenzen. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zentrenrelevante Sorti-
mente ist möglich.  

 Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, 
wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungs-
bereiche von Gemeinden erfolgt. 

In der Begründung zu 6.5-7 Ziel wird weiter ausgeführt: 

 „Nur ausnahmsweise kommen geringfügige Erweiterungen der Verkaufs-
flächen in Betracht, wenn von der gesamten durch die Ausweisung dann 
ermöglichten Einzelhandelsnutzung keine wesentliche Beeinträchtigung 
zentraler Versorgungsbereiche erfolgt. Die Entscheidung, was "geringfü-
gig" ist, ist vom Einzelfall abhängig. Neben dem wichtigsten Kriterium der 
fehlenden wesentlichen Beeinträchtigung ist bei der Beurteilung auch da-
rauf zu achten, dass die Erweiterung im Verhältnis angemessen ist.“ (LEP 
NRW 2019). 

Diesbezüglich ist im Hinblick auf das untersuchte Umstrukturierungsszenario zu-

nächst folgendes festzuhalten: 

 Im Zuge einer Realisierung des untersuchten Umstrukturierungsszenarios 

käme es zu einer Reduktion der Gesamtverkaufsfläche um 1.615 m² und der 

Gesamtfläche (inkl. Verkehrsflächen der Marktkauf-Immobilie) um 1.875 

m².  

 Im Gegenzug ist im Rahmen der untersuchten Umstrukturierung im Sorti-

mentsbereich Nahrungs- und Genussmittel eine Erweiterung der sorti-

mentsspezifischen Verkaufsfläche um 473 m² auf 3.775 m² VKF vorgesehen 

(Bestand: 3.302 m² VKF), was einer Erweiterung über rd. 14 % ggü. dem 
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genehmigten Bestand entspricht (s. Kapitel 5.1). Die avisierte Verkaufsflä-

chenerweiterung ist aus gutachterlicher Sicht als geringfügig und folglich 

als konform zu Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019 einzustufen.  

 Die Verkaufsflächenerweiterung im Sortiment Drogeriewaren umfasst 19 

m² VKF und kann demnach ebenfalls als geringfügig bewertet werden. 

 Die weiteren zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimente 

sind angesichts der reduzierten Verkaufsflächen in Relation zum geneh-

migten Bestand und auszuschließender wesentlicher Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereiche aus gutachterlicher Sicht als vereinbar mit 

Ziel 6.5-7 einzuordnen (s. Kapitel 5.1 und 5.4). Dies gilt insbesondere ange-

sichts der vorgesehenen Reduktion der Gesamtverkaufsfläche um 1.615 m² 

bzw. im Segment zentrenrelevanter Sortimente um 1.512 m² und im Seg-

ment nicht zentrenrelevanter Sortimente um 569 m². 

Eine entsprechende Erweiterung der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche im 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie im Sortiment Drogeriewa-

ren darf jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-

che nach sich ziehen.  

Diesbezüglich ist folgendes festzuhalten: 

 Entsprechend der erfolgten Analyse möglicher absatzwirtschaftlicher 

Auswirkungen und deren städtebaulichen Bewertung in Kapitel 6.2 und 6.4 

werden durch das Planvorhaben keine wesentlichen Beeinträchtigungen 

auf zentrale Versorgungsbereiche ausgelöst. 

Das erste Kriterium der einzelfallbezogenen „geringfügigen Erweiterung“ ist für 

das Vorhaben erfüllt.  

Im Hinblick auf das zweite Kriterium, dass wesentliche Auswirkungen auf zent-

rale Versorgungsbereiche auszuschließen sind, ist festzustellen, dass diese in der 

hier untersuchten Ausprägung nicht zu erwarten sind. 

Das Planvorhaben ist demnach als kongruent zu Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019 anzu-

sehen. 

 

Das Vorhaben ist konform zu den relevanten Zielen des LEP NRW 2019.  
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7 Zusammenfassung der 
Ergebnisse 
In Hagen hat die Fa. EDEKA das SB-Warenhaus real an der Kabeler Straße 25 

übernommen und plant den Umbau der bestehenden Immobilie (8.569 m² VKF 

inkl. Konzessionäre zzgl. 899 m² Verkehrsflächen, Gesamtfläche: 9.469 m²). Seit 

der Übernahme des real wird am Standort bereits ein Marktkauf betrieben. Er-

gänzend zum Marktkauf sind weitere Konzessionäre bzw. deren Umstrukturie-

rung vorgesehen.  

Konkret wird in der vorliegenden Auswirkungsanalyse folgendes Umstrukturie-

rungsszenario geprüft: 

 Marktkauf-SB-Warenhaus mit 5.384 m² VKF, 

 Getränkemarkt mit 781 m² VKF, 

 dm-Drogeriefachmarkt mit 650 m² VKF, 

 Bäcker mit 45 m² VKF, 

 Friseur mit 14 m² VKF (anteilige VKF), 

 Apotheke mit 80 m² VKF. 

Insgesamt ist folglich im Rahmen der dargestellten Umstrukturierung eine Ge-

samtverkaufsfläche von 6.954 m² (zzgl. 640 m² Verkehrsflächen) geplant. Es 

kommt somit im Zuge der Umstrukturierung zu einer Reduktion der Gesamtver-

kaufsfläche um 1.615 m² und der Gesamtfläche (inkl. Verkehrsflächen) um 1.875 

m². 

Gemäß des EHK Hagen 2023 lässt der rechtskräftige Bebauungsplan derzeit 

keine ausreichende Einzelhandelssteuerung i. S. d. EHK zu, wodurch sich für den 

gesamten Standort ein Erfordernis der Bauleitplanung zur Festschreibung des 

Einzelhandelsbestandes ergibt26. Für den Bereich des Planvorhabens (Immobilie 

des Marktkauf) wird gemäß EHK Hagen 2023 eine Überplanung nach Ziel 6.5-7 

LEP NRW 2019 empfohlen. 

Im Rahmen der vorliegenden Analyse ist folgendes festzuhalten: 

Einordnung gemäß kommunalplanerischer Grundlagen 

Im vorliegenden Gutachten wird das Planvorhaben hinsichtlich einer Überpla-

nung des Gebietes nach Ziel 6.5-7 LEP NRW 2019 geprüft. Den Handlungsemp-

fehlungen der Stadt Hagen wird somit im Zuge des Genehmigungsprozesses 

des Planvorhabens entsprochen.  

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass es sich bei dem Planvor-

haben um die Umstrukturierung des ehemaligen SB-Warenhauses real handelt, 

in dessen Zuge es zu einer Verkaufsflächenreduzierung insgesamt wie auch in 

 

 

26  Vgl. EHK Hagen 2023, S. 210. 
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den sonstigen, insbesondere zentrenrelevanten, Randsortimenten kommt (s. 

Kapitel 5.1).  

Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen:  

Städtebaulich negative Auswirkungen durch das Planvorhaben auf den Bestand 

und die Entwicklungsmöglichkeiten zentraler Versorgungsbereiche und/oder die 

integrierte Nahversorgung im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO sind nicht zu erwar-

ten. 

Einordnung gemäß landesplanerischer Grundlagen 

Ziel 6.5-7 LEP 

Das erste Kriterium der „geringfügigen Erweiterung“ ist aus fachlicher Sicht er-

füllt, da es sich im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel um eine Er-

weiterung um 473 m² VKF und somit um rd. 14 % handelt. Auch im Sortiment 

Drogeriewaren ist mit einer Erweiterung um 19 m² VKF eine geringfügige Erwei-

terung festzustellen. 

Im Hinblick auf das zweite Kriterium, dass wesentliche Auswirkungen auf zent-

rale Versorgungsbereiche auszuschließen sind, ist festzustellen, dass wesentli-

che Auswirkungen auf die ZVB absehbar nicht zu erwarten sind. 

Das Vorhaben ist somit als konform zu den relevanten Zielen des LEP NRW 2019 

einzuordnen.  

 

Das Planvorhaben ist konform hinsichtlich konzeptioneller Aspekte (EHK) sowie 

zu den normativen Aspekten (§ 11 Abs. 3 BauNVO sowie LEP NRW 2019). 
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OVG  ..................... Oberverwaltungsgericht 

OZ ......................... Ortszentrum 

p. a.  ...................... per annum 

rd.  ......................... rund 

S. ........................... Seite 

s.  ........................... siehe 

s. o.  ....................... siehe oben 

s. u.  ....................... siehe unten 

u. a.  ...................... unter anderem 

v. a.  ....................... vor allem 

VG  ........................ Verwaltungsgericht 

vgl.  ........................ vergleiche 

v. H.  ...................... von Hundert 

VKF  ...................... Verkaufsfläche 

ZVB  ...................... zentraler 

Versorgungsbereich 

z. B.  ...................... zum Beispiel 

z. T.  ....................... zum Teil

 

 

 

 



 

Neue Wege. Klare Pläne. 
 

 

KONTAKT 

Stadt + Handel Beckmann und 

Föhrer Stadtplaner GmbH 

info@stadt-handel.de 

www.stadt-handel.de 

Amtsgericht Dortmund 

Handelsregisternummer  

HRB 33826 

Hauptsitz Dortmund 

 
Standort Dortmund 

Hörder Hafenstraße 11 

44263 Dortmund 

Fon +49 231 86 26 890 

Fax +49 231 86 26 891 

 

Standort Hamburg 

Tibarg 21 

22459 Hamburg 

Fon +49 40 53 30 96 46 

Fax +49 40 53 30 96 47 

 

Standort Karlsruhe 

Beiertheimer Allee 22 

76137 Karlsruhe 

Fon +49 721 14 51 22 62 

Fax +49 721 14 51 22 63 

 

Standort Leipzig 

Markt 9 

04109 Leipzig 

Fon +49 341 92 72 39 42 

Fax +49 341 92 72 39 43 
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